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Der „Kinder- und Jugendhilfereport 2011“ fasst Daten aus Prozessen der Jugendhilfe und 
deren organisatorischen Einheiten zusammen. Der „REPORT“ ist eine Fortschreibung und 
wurde bereits zum elften Mal erarbeitet. Er beinhaltet neben aktuellen Jahresdaten aus dem 
Jahr 2011 auch diverse Zeitreihen der einzelnen Leistungsfelder.

Der Kinder- und Jugendhilfereport hat sich als umfassende Form der Berichterstattung 
des Amtes für Jugend, Familie und Bildung bewährt und enthält Analysen, Befunde und 
Perspektiven ausgewählter Arbeitsfelder, die auch in diesem Jahr inhaltlich weiterentwickelt 
wurden. 

Der Kinder- und Jugendhilfereport 2011 beginnt im Kapitel eins mit einer Zusammenfassung 
zu demografischen und wirtschaftlichen Daten sowie einem tabellarischem Überblick 
zu ausgewählten Leistungsdaten. Im Kapitel zwei werden Strukturen und Maßnahmen 
beschrieben, die den Rahmen für eine familienfreundliche Stadt Leipzig bilden. In den Kapiteln 
drei sind Daten zu Kindertagesstätten und Kindertagespflege zu finden und im Kapitel vier zu 
den erzieherischen Hilfen und Inobhutnahmen. Fortgeschrieben wurde auch im Kapitel fünf die 
umfassende Kinder- und Jugendförderung mit allen Leistungsfeldern. Beratungsangebote der 
Erziehungsberatung und Jugendberatung sowie das Kinder- und Jugendtelefon sind im Kapitel 
sechs enthalten. Aus den Leistungsbereichen Kindschaftsrecht, Unterhaltsvorschuss, Adoption, 
Pflegekinderwesen, Jugendgerichtshilfe und Eltern- und Erziehungsgeld wird im Kapitel sieben 
berichtet. Das Kapitel acht enthält Angaben zum Allgemeinen Sozialen Dienst und das Kapitel 
neun zum Regionalen Übergangsmanagement Leipzig.

Der vorliegende Kinder- und Jugendhilfereport richtet sich an alle an der Entwicklung der 
Kinder- und Jugendhilfe Interessierten. 

Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule
Amt für Jugend, Familie und Bildung
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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

der vorliegende „Kinder- und Jugendhilfereport“ bereitet Daten der Kinder- und Jugendhilfe auf. Diese Form 
des Berichtswesens wird zum elften Mal als „REPORT“ erarbeitet und steht somit für den Berichtszeitraum des 
Jahres 2011 erneut zur Verfügung. Er beinhaltet neben aktuellen Jahresdaten aus dem Jahr 2011 auch diverse 
Zeitreihen der einzelnen Leistungsfelder.

Der Kinder- und Jugendhilfereport hat sich als Berichterstattung des Amtes für Jugend, Familie und Bildung 
bewährt und enthält Analysen, Befunde und Perspektiven ausgewählter Arbeitsfelder, die auch in diesem Jahr 
inhaltlich weiterentwickelt wurden. Es liegt in der Natur der Sache, dass im Report einige Themen dabei nur 
angeschnitten werden können. 

Der Kinder- und Jugendhilfereport 2011 beginnt im Kapitel eins mit einer Zusammenfassung zu demografischen 
und wirtschaftlichen Daten sowie einem tabellarischem Überblick zu ausgewählten Leistungsdaten. Im Kapitel 
zwei werden Strukturen und Maßnahmen beschrieben, die den Rahmen für eine familienfreundliche Stadt Leipzig 
bilden.

Altbewährtes findet sich in den Kapiteln drei zu Kindertagesstätten und Kindertagespflege und im Kapitel vier 
zu den erzieherischen Hilfen und Inobhutnahmen. Fortgeschrieben wurde auch im Kapitel fünf die Kinder- und 
Jugendförderung mit allen Leistungsfeldern.

Beratungsangebote der Erziehungsberatung und Jugendberatung sowie das Kinder- und Jugendtelefon sind 
im Kapitel sechs enthalten. Aus den Leistungsbereichen Kindschaftsrecht, Unterhaltsvorschuss, Adoption, 
Pflegekinderwesen, Jugendgerichtshilfe und Eltern- und Erziehungsgeld wird im Kapitel sieben berichtet. Das 
Kapitel acht zum Allgemeinen Sozialen Dienst und das Kapitel neun zum Regionalen Übergangsmanagement 
Leipzig runden die Darstellungen ab.

Der vorliegende Kinder- und Jugendhilfereport richtet sich an alle an der Entwicklung der Kinder- und 
Jugendhilfe Interessierten. Die regen Nachfragen bestätigen uns, dass er inzwischen unverzichtbar für Planer, 
Qualitätsentwickler und Verantwortliche in den Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe geworden ist. Er 
kann kostenlos im Internet unter www.leipzig.de/jugendamt in der Rubrik „Veröffentlichungen“ gelesen und 
heruntergeladen werden.

Mein Dank gilt den an der Erstellung Beteiligten sowie allen in der Jugendhilfe wirkenden Mitarbeiter/-innen für die 
geleistete Arbeit. 

Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich eine anregende und informative Lektüre.

Leipzig im September 2012

Siegfried Haller
Leiter des Amtes für 
Jugend, Familie und Bildung
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1
1.1 Demographische Entwicklung
Am 31.12. 2011 waren in der Stadt Leipzig beim Amt für Statistik und Wahlen insgesamt 529.543 Einwohner 
registriert. Der kontinuierliche Einwohnerzuwachs (plus von 5.383 Einwohner zum Vorjahr) und ein weiterhin 
hoher Geburtenstand halten in der Stadt Leipzig auch im Jahr 2011 weiter an.
Abbildung 1: Bevölkerungsentwicklung nach Jahren und Altersgruppen
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Quelle: Amt für Statistik und Wahlen                                                                                 Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

Tabelle 1: Bevölkerungsentwicklung nach Jahren und Altersgruppen

2000 2003 2006 2009 2010 2011

Kinder
- 0 bis unter 14 Jahren    50.234      45.800      47.803      54.894      57.377      59.181   
- 0 bis unter 3 Jahren    10.583      11.309      12.675      14.459      15.073      15.391   
- 3 bis unter 7 Jahren    10.891      13.639      15.076      16.636      17.360      18.046   
- 7 bis unter 10 Jahren     8.430       7.785       9.748      11.105      11.356      11.699   
- 10 bis unter 14 Jahren    20.330      13.067      10.304      12.694      13.588      14.045   

Jugendliche
- 14 bis unter 18 Jahren    21.796      21.245      15.910      10.803      10.851      11.307   

Heranwachsende
- 18 bis unter 21 Jahren    21.689      21.582      20.468      18.418      15.893      13.651   

junge Erwachsene
- 21 bis unter 27 Jahren    48.815      58.243      58.585      57.770      58.171      59.361   

Einwohner Gesamt  518.182    525.161    520.513    521.917    524.160    529.543   
Quelle: Amt für Statistik und Wahlen Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011   

Gestiegen ist im Jahr 2011 vor allem die Altersgruppe von Kindern zwischen 0 und 14 Jahren um insgesamt 
3,1 % (plus 1.804 Kinder) im Vergleich zum Vorjahr. Die Altersgruppe der 14 bis 18-Jährigen stieg im Jahr 2011 
um 4,2 %  (plus 456 Jugendliche). Bei den Heranwachsenden zwischen 18 und 21 Jahren ist ein Rückgang um 



11

Zusammenfassung

1
14,1 % (minus 2.242 Heranwachsende) zum Vorjahr festzustellen. In der Altersgruppe der jungen Erwachsenen 
zwischen 21 bis 27 Jahren gab es im Jahr 2011 im Vergleich zum Vorjahr einen leichter Anstieg um 2,0 % (plus 
1.190 junge Erwachsene).

Durch die demographische Entwicklung ist prognostisch wieder ein Ansteigen der Altersgruppen Jugendlicher, 
Heranwachsender und junger Erwachsener zu erwarten, was für die weitere Jugendhilfeplanung in 
Leistungsbereichen wie z. B. der Kinder- und Jugendarbeit, beraterischen und erzieherischen Hilfen oder auch 
Familienbildung von großer Bedeutung ist. 
Abbildung 2: Geburtenentwicklung 1995 bis 2011
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5.602

Tabelle 2: Geburtenentwicklung 1995 bis 2011

1995 2000 2003 2006 2009 2010 2011

I. Quartal 631         885         913         1.078      1.213      1.331      1.356      

II. Quartal 668         916         897         1.010      1.161      1.286      1.268      

III. Quartal 671         1.028      1.141      1.138      1.348      1.430      1.495      

IV. Quartal 650         928         1.025      1.152      1.275      1.256      1.483      

Gesamt 2.620      3.757      3.976      4.378      4.997      5.303      5.602      
Quelle: Einw ohnerregister Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011   

Im letzten Jahrzehnt kamen in Leipzig von Jahr zu Jahr immer mehr Kinder zur Welt. Dieser Geburtenanstieg ist 
umso erfreulicher, steht er doch dem allgemeinen Trend zu immer weniger Kindern in vielen Teilen Deutschlands 
entgegen. 1995 wurden in Leipzig 2.620 Geborene registriert. Im Jahr 2011 waren es mit 5.602 Kindern doppelt 
so viele.
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1
Nach Expertenmeinung sind offensichtlich drei Gründe für den Geburtenanstieg verantwortlich:

1. mehr bzw. gleichbleibend hohe Zahl an Frauen im gebärfähigen Alter,

2. mehr Frauen entscheiden sich für ein Kind,

3. mehr Frauen entscheiden sich für mehrere Kinder.

Der Geburtenanstieg der letzten Dekade ist in Leipzig zunächst auf einen Zuwachs bei den Geschwisterkindern 
zurückzuführen. In den letzten Jahren nahm dann auch die generelle Fertilität zu, der Anteil der 
Geschwisterkinder stagnierte. Das heißt, es bekamen generell mehr Frauen ein oder mehrere Kinder. 

Abbildung 3: Entwicklung des Durchschnittsalters der Mutter bei Geburt in Leipzig
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Quelle: Ordnungsamt (Einwohneregister)/Amt für Statistik und Wahlen                       Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

Der Anstieg des durchschnittlichen Gebäralters zeigt, dass Kinderwunsch im Lebensverlauf immer weiter nach 
hinten geschoben wird. Nicht nur das erste Kind, auch Geschwisterkinder folgen häufig mit späterem Abstand als 
noch zur Jahrtausendwende. Es ist jedoch nicht zu erwarten, dass dieser Trend unvermindert anhält, schließlich 
ist das maximale fertile Alter einer Frau – ungeachtet medizinischer Möglichkeiten – biologisch begrenzt“ (Quelle: 
Amt für Statistik und Wahlen, Quartalsbericht 2010/4).
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1.2 Ausgewählte Leistungsdaten auf einen Blick
Tabelle 3: Leistungsdaten im Jahresvergleich

Fallzahlen nach SGB VIII 2000 2003 2006 2009 2010 2011 Vergleich 
10-11 in %

Geburten2 3.757 3.976 4.378 4.997 5.303 5.602 5,6 
Tagesstätten § 22 - betreute Kinder gesamt1 20.546 23.079 27.253 31.330 32.712 33.995 3,9 
- kommunaler Träger 12.737 11.081 13.073 14.553 15.091 15.739 4,3 
- freie Träger 7.809 11.998 14.180 16.777 17.621 18.256 3,6 
  davon integrativ betreute behinderte Kinder 328 450 611 639 665 676
- Kinderkrippe 2.995 3.352 3.960 4.596 4.849 4.944 2,0 
- Kindergarten 9.036 11.566 12.189 13.740 14.207 14.847 4,5 
- Horte 8.515 8.161 11.104 12.994 13.656 14.204 4,0 
Freiplätze1 5.107 6.378 8.369 8.023 8.099 9.499 17,3 
- Kindertagesstätten 3.296 4.138 5.200 4.789 4.737 5.971
- Horte 1.811 2.240 3.169 3.234 3.362 3.528
Ermäßigungen1 254 235 215 167 201 246
- Kindertagesstätten 205 192 185 141 163 189
- Horte 49 43 30 26 38 57
Tagespflege § 23 - betreute Kinder gesamt1 20 277 881 1.702 2.039 2.083
betreute Kinder bis zum Schuleintritt - 257 866 1.698 2.037 2.083
- VKKJ - 277 538 765 941 921
- freie Träger - - 328 933 1.096 1.162
Freiplätze1 - - 313 478 558 599
Ermäßigungen1 - - 13 34 48 42
HzE & Leistungen §§ 13, 19, 20, 27ff, 40 ges.1 2.132 1.616 1.685 1.987 1.925 1.916
Krankenhilfe § 401 144 126 104 124 135 128
Hilfen für Kinder/Jugendliche1 1.807 1.390 1.488 1.747 1.684 1.710
- ambulant §§ 20, 27(3), 29, 30, 31, 35, 35a 783 485 522 712 687 714
- teilstationär §§ 32, 35a 101 91 67 71 82 78
- stationär §§ 13, 19, 20, 34, 35, 35a 569 440 498 529 490 501
- Pflegestellen § 33 354 374 401 435 425 417
Hilfen für junge Volljährige § 411 181 100 93 116 106 78
- ambulant 88 58 45 58 53 31
- stationär 83 37 35 38 39 33
- Pflegestellen 10 5 13 20 14 14
SG Straßensozialarbeit-Anzahl der Kontakte2 - - 14.602 14.603 11.139 14.716 32,1 
Beratung/Begleitung/Vermittlung - - 5.648 5.292 1.869 3.114 66,6 
Spritzentausch nach Tauschvorgängen 37 806 1.873 1850 585 790 35,0 
Unterhaltsvorschussauszahlfälle1 4.675 4.001 4.433 5.035 5.353 5.338
Ausgaben Unterhaltsvorschuss in Mio €2 6,0 5,5 6,8 8,0 9,7 9,9 2,6 
Rückholquote in Prozent2 6,2 14,9 11,1 7,4 8,4 6,4 -2,0 
ausgesprochene Adoptionen2 31 63 50 36 28 25
Adoptionsbew erber1 29 53 73 18 25 24
Kinder in Adoptionspflege1 83 89 87 72 76 61
Amtsvormundschaften § 551 319 320 341 341 298 255
Amtspflegschaften § 551 182 128 211 155 97 103
Beistandschaften/Ergänzungspflegschaften § 551 1.459 1.466 1.047 1.068 1.135 1.178
Rechtsberatung Unterhalt&Abstammung2 12.225 19.787 14.558 16.129 18.755 17.436 -7,0 
Titelumschreibungen - 351 350 222 162 138
Negativbescheinigungen § 58a SGB VIII - 0 0 1.366 1.379 1.527 10,7 
Beurkundungen Gesamt2 3.990 5.451 4.796 5.496 6.611 5.008 -24,2 
- Vater-/Mutterschaftsanerkennung 1.176 1.864 1.974 2.370 2.887 2.135
- Unterhaltsbeurkundungen 1.387 1.495 622 526 591 389
- Sorgeerklärungen 1.221 1.829 1.946 2.303 2.823 2.231
-Zustimmungs-/Korrektur-/Dolmetscherurkunden 206 263 254 297 310 253
Antragseingänge Eltern- und Erziehungsgeld2 8.953 8.673 8.856 2,1 
Auszahlbetrag Eltern- und Erziehungsgeld in Mio €2 39,1 36,6 41,2 12,7 
Inobhutnahmen § 42 durch den VKKJ2 679 643 588 579 638 684
Neuanmeldungen Beratung § 282 1.841 2.349 2.421 2.818 3.587 3.683 2,7 
- kommunal 536 523 517 547 632 610
- freie Träger 1.305 1.826 1.904 2.271 2.955 3.073
Jugendgerichtshilfe § 52 (14 b.u.21-jähr. Straftäter)2 2.695 4.117 3.365 3.001 2.936 2.992

Quelle: Amt für Jugend, Familie und Bildung
1= Stichtag 31.12.; 2= Gesamtaufkommen im Jahr

Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011   

ab 4. Quartal 2008
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Vergleich des Jahres 2011 zum Jahr 2010

Geburten
	Zunahme der Geburten um 5,6 % (plus 299 Geburten)

Kindertagesstätten
	Zunahme der belegten Plätze in den Kindertagesstätten um 3,9 % (plus 1.283 betreute Kinder)
	Zunahme der belegten Plätze in der Kinderkrippe um 95 betreute Kinder, im Kindergarten um 4,5 % 

(plus 640 betreute Kinder) und in Horten um 4,0 % (plus 548 betreute Kinder) 
	Zunahme bewilligter Freiplätze für Kindertagesstätten/Horte um 17,3 % (plus 1.400 Freiplätze)

Tagespflege
	Zunahme der belegten Plätze im - nach Gesetzesnovellierung neu eingeführten - gleichwertigem 

Betreuungsangebot der Tagespflege auf 2.083 betreute Kinder
	Zunahme bewilligter Freiplätze für Tagespflege auf 599 Freiplätze

Erzieherische Hilfen und angrenzende Leistungen
	Konstanz der Hilfen für Kinder und Jugendliche und der Hilfen für junge Volljährige 

Straßensozialarbeit
	Zunahme der Anzahl der Kontakte um 32,1 % (plus 3.577 Kontakte), der Beratung, Begleitung und Vermittlung 

um 66,6 % (plus 1.245 Hilfen) und des Spritzentausches um 35,0 % (plus 205 Spritzentauschvorgänge)

Unterhaltsvorschuss
	Konstanz der Unterhaltsvorschussauszahlfälle bei gleichzeitiger Zunahme der Ausgaben für den 

Unterhaltsvorschuss um 2,6 % (plus 0,25 Millionen Euro)
	Absinken der Rückholquote auf 6,4 Prozentpunkte (minus 2,0 Prozentpunkte)

Adoptionen/Vormundschaften/Pflegschaften
	Konstanz bei rechtskräftiger Adoptionen, Adoptionspflege und Adoptionsbewerber
	Konstanz bei Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften 

Vormundschaftswesen/Beurkundungen/Beistandschaften
	Abnahme der Rechtsberatung zu Unterhalt & Abstammung um 7,0 % (minus 1.319 Beratungen)
	Zunahme der Negativbescheinigungen um 10,7 % (plus 148 Negativbescheinigungen)
	Abnahme der Beurkundungen um 24,2 % (minus 1.603 Beurkundungen)

Eltern- und Erziehungsgeld
	Zunahme der Antragseingänge um 2,1 % (plus 183 Antragseingänge) 
	Zunahme der Auszahlbeträge um 12,7 % (plus 4,64 Mio €)

Inobhutnahmen
	Zunahme der Inobhutnahmen um 46 Inobhutnahmen

Erziehungsberatungsstellen
	Zunahme der Zahl der Neuanmeldungen in Erziehungs- und Familienberatungsstellen um 2,7 % (plus 96 

Neuanmeldungen)

Jugendgerichtshilfe
	Zunahme der 14 bis unter 21-jährigen Straftäter um 56 Täter
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1.3 Ausgaben und Zuschussbedarf auf einen Blick
Abbildung 4: Ausgaben im Verwaltungshaushalt nach Aufgabenfeldern im Vergleich des Jahres 2000 zum Jahr 2011
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Quelle: FG Haushaltsplanung und Rechnungsw esen                                                      Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011
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144,7 Mio € 261,6 Mio €

Tabelle 4: Ausgaben im Verwaltungshaushalt nach Aufgabenfeldern im Jahresvergleich 2000 bis 2011

Aufgabenfelder RE 2000 RE 2004 RE 2008 vorl.RE 2010 vorl.RE 2011 Vergle ic h
00-11 in %

Kindertagesstätten 76.701.810 97.337.118 125.881.940 161.579.150 172.799.619 125,3

Hilfe zur Erziehung 35.157.737 33.471.462 41.580.437 42.059.830 41.315.476 17,5

vollstationär 27.118.388 26.483.090 33.859.136 33.697.193 32.476.645 19,8

teilstationär 679.801 1.130.138 768.849 799.532 748.024 10,0

ambulant 7.231.815 5.716.421 6.893.001 7.514.350 8.032.972 11,1

Krankenhilfe 127.733 141.814 59.451 48.755 57.833 -54,7

Freizeitarbeit 11.689.943 11.570.581 12.740.696 13.694.730 13.073.657 11,8

kommunal 4.452.655 3.113.952 3.523.276 4.170.987 3.524.610 -20,8

freie Träger 7.237.288 8.456.628 9.217.419 9.523.743 9.549.046 31,9

Sonstige Aufgaben 21.136.205 23.757.458 27.299.648 30.489.479 34.393.299 62,7

Gesamtausgaben: 144.685.696 166.136.619 207.502.721 247.823.188 261.582.050 80,8

RE= Rechenergebnis; vorl. RE= vorläufiges Rechenergebnis

Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011 Quelle: FG Haushaltsplanung und Rechnungsw esen

Die Ausgaben im Verwaltungshaushalt der Leipziger Jugendhilfe sind insgesamt um 80,8 % gestiegen. Davon für 
Kindertagesstätten um 125,3 %, für Hilfe zur Erziehung um 17,9 %, für Freizeitarbeit um 11,8 % und für sonstige 
Aufgaben um 62,7 %. Die „sonstigen Aufgaben“ betreffen die Haushalts Unterabschnitte 407 Kernamt, 457 
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Adoptionsvermittlung, Beistandsschaft, 458 Projekt „Lernen vor Ort“, 459 Allgemeiner Sozialdienst, 461 Kinder- u. 
Dauerheime, 462 Familienbüro, 465 Erziehungs-, Jugend- und Beratungsstellen, 466 Einrichtungen für Hilfe zur 
Erziehung (Inobhutnahme), 468 sonstige Einrichtungen und 481 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG)
Abbildung 5: Zuschüsse im Verwaltungshaushalt nach Aufgabenfeldern im Jahresvergleich 2000 bis 2011
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Quelle: FG Haushaltsplanung und Rechnungsw esen                                                     Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

Tabelle 5: Zuschüsse im Verwaltungshaushalt nach Aufgabenfeldern im Jahresvergleich 2000 bis 2011

Aufgabenfelder RE 2000 RE 2004 RE 2008 v o r l .RE 2010 v o r l .RE 2011 Vergle ic h
00-11 in %

Kindertagesstätten 35.435.732 48.390.165 62.219.851 88.675.952 98.872.011 179,0

Hilfe zur Erziehung 31.549.473 30.499.576 38.693.206 38.211.737 38.151.569 20,9

vollstationär 23.510.124 23.511.204 30.971.905 29.849.100 29.312.739 24,7

teilstationär 679.801 1.130.138 768.849 799.532 748.024 10,0

ambulant 7.231.815 5.716.421 6.893.001 7.514.350 8.032.972 11,1

Krankenhilfe 127.733 141.814 59.451 48.755 57.833 -54,7

Freizeitarbeit 10.488.442 8.889.809 9.567.499 10.961.439 10.361.484 -1,2

kommunal 3.830.326 2.654.533 2.663.225 3.296.856 2.623.975 -31,5

freie Träger 6.658.116 6.235.276 6.904.274 7.664.582 7.737.509 16,2

Sonstige Aufgaben 11.187.152 18.404.305 19.574.005 22.147.104 25.768.177 130,3

Gesamtausgaben: 88.660.798 106.183.855 130.054.561 159.996.231 173.153.242 95,3

RE= Rechenergebnis; vorl. RE= vorläufiges Rechenergebnis (nur Verw altungshaushalt)

Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011 Quelle: FG Haushaltsplanung und Rechnungsw esen

Der Gesamtzuschussbedarf für die Leipziger Jugendhilfe ist im Verwaltungshaushalt um 95,3 % gestiegen. Davon 
für Kindertagesstätten um 179,0 %, für Hilfe zur Erziehung um 20,9 % und für sonstige Aufgaben um 130,3 %. 
Der Zuschussbedarf für Freizeitarbeit ist um 1,2 % zurückgegangen.
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Familienpolitik in Leipzig schafft die Rahmenbedingungen dafür, dass der Wunsch junger Menschen zu einem 
Leben mit Kindern Wirklichkeit werden kann. Differenzierte Angebote und Aktivitäten entsprechen der Vielfalt 
familiärer Lebensbedürfnisse. Familienpolitik umfasst Maßnahmen der öffentlichen Hand ebenso wie Aktivitäten 
freier Träger, Verbände und Initiativen. Familienpolitik als Querschnittsaufgabe bringt die Perspektive der Kinder, 
die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern am gesellschaftlichen Leben und die Situation von 
Familien in besonders belasteten Lebensumständen in allen Feldern der Politik zur Geltung.

Der positive Trend in der Entwicklung der Geburtenzahlen hielt wie bereits im Kapitel 1.1 dargestellt weiter an. Die 
Zahl der Kinder je Frau lag im Jahr 2010 mit 1,43 Kindern über dem bundesdeutschen Durchschnitt. Gleichfalls ist 
weiterhin ein deutlicher Zuwachs durch Zuzüge junger Menschen zu verzeichnen.
Abbildung 6: Mittlere Kinderzahl je Frau 2004 bis 2010*
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Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen                                                                       Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

*2011 bei Redaktionsschluss noch nicht verfügbar

Leipzig als familienfreundlichste Stadt Deutschlands

Leipzig hat bei einer Onlinebefragung 2011 der LEGO GmbH zur Familienfreundlichkeit der zwölf größten 
deutschen Städte den ersten Platz belegt. Mit der Gesamtnote 2,7 liegt die Stadt vor Dresden, Düsseldorf und 
Bremen, jeweils mit 2,8. An der Umfrage hatten sich im Oktober 2011 knapp 2.000 Eltern beteiligt (Quelle: 
Umfrage „Familienfreundlichste Stadt Deutschlands“, INNOFACT AG Düsseldorf im Auftrag der LEGO GmbH, 
Dezember 2011).
Die Befragten bewerteten Leistungen in den Bereichen Wohnraum, Kinderbetreuung, Schulen, Freizeitangebote 
und Familienfreundlichkeit von Nachbarschaft und Geschäften. Besonders positiv schnitt Leipzig im Vergleich 
zu den anderen Städten beim Spielen in öffentlichen Parks und Naherholungsgebieten, beim Angebot an 
Hortplätzen, bei der Familienfreundlichkeit des Umfeldes und auch beim Angebot an preiswertem Wohnraum in 
hoher Qualität ab.

Unterzeichnung der Leipziger Erklärung „Kinder und Familien willkommen!“ 

Gesellschaftliche Akteure aus allen Bereichen der Stadtgesellschaft unterzeichneten im März 2011 im Beisein 
von Oberbürgermeister Burkhard Jung im Neuen Rathaus die Erklärung „Kinder und Familien willkommen!“. 
Ende 2010 hatte der Leipziger Stadtrat einen Aktionsplan für eine kinder- und familienfreundliche Stadt 2011 
bis 2015 beschlossen. Weil gute Rahmenbedingungen für Familien und Kinder nur durch das Engagement 
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aller gesellschaftlichen Akteure erreicht werden können, wurden zahlreiche Leipziger Akteure aufgerufen, den 
Aktionsplan mit eigenen Aktivitäten zu unterstützen. Mehr als Einhundert Partner haben daraufhin ihr Engagement 
zugesagt, die Mehrzahl von ihnen unterzeichnete im März die Erklärung, weitere Partner kamen im November 
hinzu. Sie erhielten eine Urkunde und das Logo „Familienfreundliches Leipzig“, das sie nunmehr für eigene 
Zwecke verwenden können. Das Logo, welches zugleich Werbung und Verpflichtung für die Partner ist, wurde 
von einer Lehrlingsklasse im Bereich Mediengestaltung des Berufsbildungswerkes Leipzig entwickelt.

Kinder- und Familienbeirat 

Das Gremium tagte im Jahr 2011 insgesamt fünfmal. In den Sitzungen wurde über die Themen familienfreundliche 
Verwaltung, Familienbildung, Schulentwicklungsplanung, Kinderschutz, Allgemeiner Sozialdienst, das Konzept 
des Familieninfobüros sowie über den Sozialreport beraten. 

Familieninfobüro – Kooperationsprojekt mit dem Lokalen Bündnis für Familie

2011 konnte das Familieninfobüro in neue Räume im Eingangsbereich des Stadthauses umziehen. Es ist 
damit nun auch für Familien mit Kinderwagen und Rollstuhlfahrer gut erreichbar. Mitte des Jahres wurden zwei 
Bürgerarbeitsplätze eingerichtet, die zunächst bis 2013 bewilligt sind. 

Mehr als 4.600 Besucher informierten sich im Büro am Burgplatz, sie fragten hauptsächlich Informationen zu  
finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten, zu Kinderbetreuungsplätzen, zu Behördenwegen sowie zu Beratungs- 
und Hilfsangeboten in der Stadt nach. Auch der Wickelraum erfreute sich wachsender Beliebtheit. Für werdende 
und junge Eltern wurden 2011 wieder mehrere Informationsveranstaltungen in Zusammenarbeit mit Ämtern und 
Beratungsstellen durchgeführt. Mehr als 160 Hortkinder nahmen an den Kindersprechstunden teil, die monatlich 
vom Kinderbüro Leipzig im Familieninfobüro durchgeführt werden. Gleichfalls wurden wieder Begrüßungs- und 
Informationsveranstaltungen für zugezogene Familien angeboten. 2011 führte das Familieninfobüro mit internen 
und externen Kooperationspartnern zwei Workshops durch, bei denen die bisherige Arbeit des Büros reflektiert 
wurde und Entwicklungslinien für die Zukunft vorgezeichnet wurden. Gleichfalls beschäftigte sich der Kinder- und 
Familienbeirat in einer seiner Sitzungen mit dem Konzept des Büros.  
Tabelle 6: Kontakte im Familieninfobüro*

2009 2010 2011

Kontakte insgesamt                3.375                  4.361                  4.641   

darunter Kontakte per Mail/Telefon                   206                     403                     388   

darunter Fragen nach anderen Behörden                1.987                  2.583                  2.702   

Kontakte je Öffnungszeit                    22                      29                      30   

Nutzung Wickel- und Stillraum                   283                     385                     417   

Teilnehmer an Thementagen                   153                     226                      60   

Teilnehmer der Kindersprechstunden                       -                     181                     162   

Anregungen und Beschwerden                    20                        5                        4   

Kinderbetreuung                       -                        6                        5   
Quelle: Familieninfobüro Leipzig Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011   

*Teilnehmer der Kindersprechstunden und Kinderbetreuung 2009 nicht erfasst
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Konzept  „Familienfreundliche Verwaltung“

Ein Konzept mit Leitlinien und Vorschlägen zur Verbesserung der Familienfreundlichkeit der Stadtverwaltung 
wurde erarbeitet und verabschiedet, dessen Bekanntmachung in den einzelnen Ämtern wurde angeregt. 
Erste Schritte zur Umsetzung der Maßnahmen wurden bewältigt – so wurden z. B. sechs Wartebereiche unter 
Beteiligung verschiedener Ämter und mit Hilfe von „Testfamilien“ bewertet, passende Ausstattungsgegenstände 
wurden beschafft. 

Schwerpunkte 2012

o Begrüßungsmappe und Willkommensgeschenk für neugeborene Leipziger (März)

o Familienfreundlichkeitspreis 2012 (Mai)

o Fachveranstaltung „Familien willkommen!“ mit Partnern des Aktionsplanes (Juni)

o Willkommensempfang für zugezogene Kinder und Eltern (Oktober)

o Umsetzung der Ideen des Strategieworkshops Familieninfobüro 
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Kindertagesstätten sind ein wesentliches strategisches Feld kommunaler Gestaltungsmöglichkeiten. 
Stetig steigende Geburtenzahlen, die auch in Leipzig geführte politische Debatte um frühkindliche Bildung 
sowie der gezielte Ausbau von Kindertagesstätten als Familienzentren sind wichtige kommunalpolitische 
Herausforderungen.

Entsprechend Art. 6 GG bestimmen die Eltern in eigener Verantwortung, ob und inwieweit sie andere zur 
Erfüllung ihres Erziehungsauftrages heranziehen wollen. In Verbindung mit Art.3 Abs.2 GG (Gleichstellung 
von Mann und Frau am Arbeitsleben) wird der Staat verpflichtet, Grundlagen dafür zu schaffen, dass 
Familientätigkeit und Erwerbstätigkeit aufeinander abgestimmt werden können und die Wahrnehmung der 
familiären Erziehungsaufgabe nicht zu beruflichen Nachteilen führt. Dazu zählen auch rechtliche und tatsächliche 
Maßnahmen, die ein Nebeneinander von Erziehungs- und Erwerbstätigkeit für beide Elternteile ebenso wie 
eine Rückkehr in eine Berufstätigkeit und einen beruflichen Aufstieg auch nach Zeiten der Kindererziehung 
ermöglichen.

Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz ist so umzusetzen, dass für alle Kinder, deren Eltern diesen 
Anspruch wahrnehmen, eine Betreuungszeit zugesichert wird, die eine sinnvolle Umsetzung des gesetzlichen 
Bildungs- und Erziehungsauftrages der Einrichtungen ermöglicht.

Die Bedarfsplanung Kindertagesstätten für 2011 hielt an dem Anspruch fest, möglichst jeder Leipziger Familie den 
Zugang zu Kindergarten, Krippe/Tagespflege und Horten für ihre Kinder zu gewährleisten. Dies ist insbesondere 
unter dem Aspekt hervorzuheben, dass die Stadt Leipzig nach wie vor einerseits vor enormen finanziellen 
Herausforderungen hinsichtlich der Haushaltskonsolidierung steht, andererseits einer bedarfsgerechten 
Versorgung für die Familien hinsichtlich der Bereitstellung eines Kindertagesstättenplatzes hohe Priorität 
zuschreibt. 

Höhere Zahlen wohnhafter Kinder und ein verändertes Nachfrageverhalten, vor allem im Krippenbereich, machen 
eine entsprechende Anpassung der Infrastruktur im Kindertagesstättenbereich notwendig.
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3.1 Angebote in Kindertagesstätten einschließlich Horte
Der Neubau von Kindertagesstätten ist in vielen Versorgungsräumen erforderlich, da dem Bedarf nach Betreuung 
mittlerweile nicht mehr durch Kapazitätserweiterungen bestehender Einrichtungen entsprochen werden kann. 
Grundlage für die Entscheidung, in welchen Stadtgebieten neue Kindertageseinrichtungen entstehen, ist das 
langfristige Entwicklungskonzept Kindertagesstätten, das 2007 vom Stadtrat beschlossen und im Jahr 2011 
anhand aktueller Daten zur Bevölkerung und Stadtentwicklung aktualisiert wurde.

Im Jahr 2011 wurden die Platzkapazitäten und das Netz der Kindertageseinrichtungen weiter ausgebaut. Es 
entstanden 558 Plätze für Kinder bis Schuleintritt (davon 170 Krippenplätze) und 737 Hortplätze. Das Netz der 
Kindertageseinrichtungen wurde durch die Eröffnung von drei neuen Kitas erweitert. Für zwei weitere Kitas 
entstanden Ersatzneubauten. 

Leipziger Kindertageseinrichtungen bewähren sich täglich als Teil des Bildungssystems als Orte für gemeinsames 
Aufwachsen und Lernen. Die pädagogischen Mitarbeiter/-innen in den Einrichtungen arbeiten seit der Einführung 
des Sächsischen Bildungsplanes erfolgreich an dessen Umsetzung. Sie schauen dabei auf einen erfolgreichen 
Entwicklungsprozess, der in Leipzig vor zehn Jahren initiiert wurde. Damals begann ein beispielhafter 
Veränderungsprozess, der programmatisch die Innovation der Bildungs- und Familienforschung in die Arbeit der 
Leipziger Kindertagesstätten implementieren sollte. Diese Entwicklung ist in der Dokumentation „2000 - 2010. 
Zehn Jahre frühkindliche Bildung in Leipzig – eine Bilanz“ zusammengefasst. Die Dokumentation ist nachzulesen 
unter www.leipzig.de/jugendamt --> Veröffentlichungen.

Einige Kitas und Horte, die sich zu Konsultationseinrichtungen entwickelt haben, stehen als Unterstützungssystem 
für die pädagogische Praxis zur Verfügung. Sie präsentieren ihr Angebot unter www.institut-inform.de bzw. unter 
www.leipzig.de/jugendamt. 

Das Modellprojekt „Weiterentwicklung von Kindertageseinrichtungen zu Kinder- und Familienzentren“ stellte auch 
2011 die Entwicklung der Zusammenarbeit mit Familien hin zu Erziehungspartnerschaften in den Mittelpunkt. 
Beteiligt waren 10 Kitas in 7 verschiedenen Trägerschaften. Die Dokumentation des Projektes, der Fachtagungen 
und der Entwicklung in den Modelleinrichtungen ist unter www.leipzig.de/kifaz erfolgt. Schwerpunkte waren 
die Teilnahme von Erzieherinnen gemeinsam mit Fachkräften aus dem Bereich Familienbildung an der 
Qualifizierung „FUN – Familie und Nachbarschaft“, die Teilnahme der Fachkräfte an der Qualifizierung 
„Erziehungspartnerschaft“, die Einbindung von Angeboten der Familienbildung in den Kita-Alltag, die weitere 
sozialräumliche Vernetzung sowie die Entwicklung des Gütesiegels „Leipziger Kinder- und Familienzentrum“. Das 
Ziel der sozialräumlichen Vernetzung und Kooperation wurde speziell durch den Einsatz der Koordinator/-innen 
als zusätzliche Ressource in den Einrichtungen verwirklicht. Die sozialräumliche Vernetzung in den einzelnen 
Ortsteilen konnte intensiviert werden. Auch die Familienbildungsangebote wurden in Form einer Kombination 
aus dem Prinzip der Bedarfsorientierung und dem Einbringen neuer Themen durch die Einrichtungen selbst 
ausgebaut.

Im Projekt „Qualitätssicherung in Kitas – Maßnahmen zur Verstärkung der Integration von Kindern mit 
Migrationshintergrund“, das im Juli 2011 endete, war die Qualifizierung der Fachkräfte Schwerpunkt mit 
dem Fortbildungsthema „Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung“. Das zweijährige Modellprojekt zeigt 
praxisrelevante Erfahrungen der Zusammenarbeit zwischen Sprachmittlern, Fachkräften und Familien für 
gesundes Aufwachsen von Kindern auf. Im Projekt wurde speziell die Erkenntnis gewonnen, dass Sprach- und 
Kulturmittler/-innen mit eigenem Migrationshintergrund in Kinder- und Familienzentren für die Integration von 
Kindern und Familien mit Migrationshintergrund besonders wirksam werden können.

Seit Sommer 2011 beteiligen sich 19 kommunale Kitas und 16 Kitas in Freier Trägerschaft an der Bundesinitiative 
„Frühe Chancen – Schwerpunkt Kitas Sprache und Integration“. Zusätzliche Fachkräfte für Sprachförderung 
arbeiten in diesen ausgewählten Einrichtungen. Ihre Aufgabe ist es, gemeinsam mit den Erzieher/-innen die 
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alltagsintegrierte sprachpädagogische Arbeit zu entwickeln, zu reflektieren und weiter zu qualifizieren. Zu den 
Aufgaben gehören auch die fachliche Begleitung der Teams und die Zusammenarbeit mit den Familien.

Die Evaluationsergebnisse der Universität Bremen zur „Umsetzung des Sächsischen Bildungsplanes sowie 
des Schulvorbereitungsjahres und der Verzahnung mit der Schuleingangsphase“ liegen seit Sommer 2011 vor. 
In den kommenden Jahren wird der Schwerpunkt der Arbeit in den Einrichtungen u. a. auf der Umsetzung der 
Empfehlungen aus der Evaluation liegen. Die Steuerung liegt in den Händen des AfJFB in Zusammenarbeit mit 
den Freien Trägern, dem Landesjugendamt und den Verantwortlichen im Sächsischen Ministerium für Kultus.

3.1.1 Kindertagesstätten in kommunaler und freier Trägerschaft
Abbildung 7: Kindertageseinrichtungen nach Trägerschaft
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Quelle: SG Jugendhilfeplanung und Monitoring                                                                Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

Tabelle 7: Anzahl der Kindertageseinrichtungen

2000 2003 2006 2009 2010 2011

Kinderkrippen          5            3            3            3            3            3   

Kindergärten          5            5            5            5            4            4   

kombinierte Tageseinrichtungen      133        119        108        100        108        109   

Integrationseinrichtungen        57          65          77          99          95          98   

betriebliche Einrichtung           -             -            1            1            1   

Horte        81          67          65          64          67          69   

Gesamt      281        259        258        272        277        284   

Freie Träger      109        136        154        171        176        182   

Kommunale Träger      172        123        104   §§üü§      101        102   
Quelle: SG Jugendhilfeplanung und Monitoring Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011   

Die Anzahl der Kindertageseinrichtungen in der Stadt Leipzig ist im Jahr 2011 weiter gestiegen.
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Die Zahl der Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft sank von 172 im Jahr 2000 auf 102 im Jahr 2011, 
während die Einrichtungen in freier Trägerschaft von 109 im Jahr 2000 auf 182 im Jahr 2011 stiegen. 

Durch die Übergabe von Einrichtungen von kommunaler in freie Trägerschaft sowie die Eröffnung von neuen 
Kindertageseinrichtungen, die ausschließlich von freien Trägern betrieben werden, erhöhte sich der Anteil von 
Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft von 38,8 % im Jahr 2000 auf 64,1 % im Jahr 2011.

Abbildung 8: Anzahl der angemeldeten Kinder nach Einrichtungsart

Tabelle 8: angemeldete Kinder nach Art und Trägerschaft der Einrichtung

2000 2003 2006 2009 2010 2011

Kinderkrippen      142          83          85          82          71          46   

Kindergärten      246        339        355        353        293        307   

kombinierte Tageseinrichtungen    7.692      8.646      8.380      9.041    10.018    10.317   

Integrationseinrichtungen    3.951      5.850      7.329    10.277    10.024    10.365   

betriebliche Einrichtung           -             -          73          95          98   

Horte    8.515      8.161    11.104    11.504    12.211    12.862   

Gesamt  20.546    23.079    27.253    31.330    32.712    33.995   

Freie Träger    7.809    11.998    14.180    16.777    17.621    18.256   

Kommunale Träger  12.737    11.081    13.073    14.553    15.091    15.739   
Quelle: SG Jugendhilfeplanung und Monitoring  Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011   
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Die Anzahl der angemeldeten Kinder erhöhte sich zwischen 2000 und 2011 um 13.449 Kinder. Dies entspricht 
einer Erhöhung angemeldeter Kinder in Kindertageseinrichtungen um 65,5 %.

Die Angebotsstruktur innerhalb des Netzes der Kindertageseinrichtungen veränderte sich entsprechend 
den Wünschen der Familien und der Geburtenentwicklung. So verschob sich beispielsweise die Anzahl 
der Kindertageseinrichtungen zugunsten der Integrationseinrichtungen. Die in Integrationseinrichtungen 
angemeldeten Kinder erhöhten sich vom Jahr 2000 zum Jahr 2011 um 6.414 angemeldete Kinder.

3.1.2 Belegung in Kindertagesstätten
Abbildung 9: angemeldete Kinder in Kindertagesstätten und Horten 2000 bis 2011
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Tabelle 9: Belegte Plätze in Horten und in Kindertagesstätten in Abhängigkeit vom Alter der Kinder im Monat Dezember des 
jeweiligen Jahres 2000 bis 2011

2000 2003 2006 2009 2010 2011

Horte    8.515      8.161    11.104    12.994    13.656    14.204   

davon:

freie Träger    1.857      2.330      2.898      3.224      3.318      3.244   

kommunaler Träger    6.658      5.831      8.206      9.770    10.338    10.960   

Kindertagesstätten  12.031    14.918    16.149    18.315    19.056    19.791   

davon:

unter 3-Jährige    2.995      3.352      3.960      4.596      4.849      4.944   

Kindergartenkinder    9.036    11.566    12.189    13.719    14.207    14.847   

Gesamt  20.546    23.079    27.253    31.309    32.712    33.995   
Quelle: SG Jugendhilfeplanung und Monitoring Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011   
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In Abhängigkeit von der demographischen Bevölkerungsentwicklung erhöhte sich vom Jahr 2000 zum Jahr 2011 
die Anzahl belegter Plätze bis zum Schuleintritt um 64,5 % (plus 7.760 belegte Plätze)

In der Altersgruppe der unter 3-Jährigen gab es einen Anstieg um 65,1 % (plus 1.949 belegte Plätze). Ebenso 
angestiegen ist die Anzahl der angemeldeten Kinder in der Altersgruppe über 3 Jahre bis zum Schuleintrittsalter 
um 64,3 % (plus 5.811belegte Plätze). Bei den Horten gab es im Betrachtungszeitraum einen Anstieg um 66,8 % 
(plus 5.689 belegte Plätze).

3.1.3 Freiplätze und ermäßigte Plätze in Kindertagesstätten vor der Einschulung
Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege werden gemäß 
§ 15 Abs. 1 SächsKitaG in Verbindung mit dem gültigen Stadtratsbeschluss der Stadt Leipzig erhoben. Eltern 
erhalten somit Absenkungen hinsichtlich der Geschwister. Ebenso erhalten Alleinerziehende Vergünstigungen. 

Die Berechnung der Kostenbeteiligung der Eltern schreibt der § 15 Abs. 5 des SächsKitaG vor. Hier können die 
Eltern gemäß § 90 Abs. 3 und 4 des SGB VIII einen Antrag auf Ermäßigung des Elternbeitrages stellen.
Abbildung 10: Anzahl der Freiplätze und gewährten Ermäßigungen
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Quelle: SG Jugendhilfeplanung und Monitoring                                                                Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

*Vorschuljahr 2009 und 2010 beitragsfrei

Tabelle 10: Anzahl der gewährten Freiplätze bzw. Ermäßigungen im Monat Dezember des jeweiligen Jahres

2000 2003 2006 2009* 2010* 2011
angemeldete Kinder 
bis Schuleintritt

 12.031    14.918    16.149    18.315    19.056    19.791   

davon:
Freiplätze    3.296      4.138      5.200      4.789      4.737      5.971   

ermäßigte Plätze      205        192        185        141        163        189   

(teil-)finanz. Plätze gesamt    3.501      4.330      5.385      4.930      4.900      6.160   

(teil-)finanz. Plätze in %     29,0       29,0       33,3       26,9       25,7       31,1   
 Quelle: SG Jugendhilfeplanung und Monitoring Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

 *Vorschuljahr 2009 und 2010 beitragsfrei
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Der Anteil der (teil-) finanzierten Plätze in Kinderkrippen und -gärten hat vom Jahr 2000 bis zum Jahr 2008 
stetig zugenommen. Ursache für den Rückgang in den Jahren 2009 und 2010 wird die vom 1. März 2009 bis 
31.12.2010 geltende Beitragsfreiheit des letzten Kindergartenjahres gesehen (§ 15 SächsKitaG). Rund 1.200 
Kinder waren durch das beitragsfreie Vorschuljahr laut SächsKitaG aus der Berechnung der Ermäßigung 
herausgefallen. Ab Januar 2011 sind diese durch die gesetzliche Änderung des SächsKitaG wieder in die Statistik 
eingeflossen und führten erneut zum Anstieg gewährter Freiplätze und Ermäßigungen.

Im Jahr 2011 waren 6.160 (teil-) finanzierte Plätze zu verzeichnen. Dies entspricht einem Anteil von 31,1 % aller 
belegten Plätze in Kinderkrippen und -gärten. 

3.1.4 Freiplätze und ermäßigte Plätze in Horten
Abbildung 11: Anzahl der Freiplätze und gewährten Ermäßigunge
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Quelle: SG Jugendhilfeplanung und Monitoring                                                                Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

Tabelle 11: Anzahl der gewährten Freiplätze bzw. Ermäßigungen im Monat Dezember des jeweiligen Jahres

2000 2003 2006 2009 2010 2011

angemeldete Hortkinder    8.515      8.161    11.104    12.994    13.656    14.204   

davon:

Freiplätze    1.811      2.240      3.169      3.234      3.362      3.528   

ermäßigte Plätze        49          43          30          26          38          57   

(teil-)finanz. Plätze gesamt    1.860      2.283      3.199      3.260      3.400      3.585   

(teil-)finanz. Plätze in %     21,8       28,0       28,8       25,1       24,9       25,2   
 Quelle: SG Jugendhilfeplanung und Monitoring Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011   

Die Anzahl von Freiplätzen in Horten hat seit dem Jahr 2000 kontinuierlich zugenommen. Im Jahr 2011 gab es 
3.585 (teil-) finanzierte Plätze in Horten. Dies entspricht einem Anteil von 25,2 % aller belegten Hortplätze.
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3.1.5 Betreuungszeiten bei unter 3-Jährigen
Abbildung 12: angemeldete Krippenkinder nach Betreuungsdauer pro Woche

1.
75

6

1.
74

6

2.
01

1 2.
66

1

2.
79

9

49
2 80

1

88
7

98
1

1.
14

7

1.
16

5

1.
17

9

42
9

54
8

58
0

53
7

50
3

48
5

47
266

2

55
4

51
4

51
5

40
6

35
2

33
8

32
6

28
7

23
9

15
3

18
1

14
4

1.
64

0 2.
36

9

18
1

0
250
500
750

1.000
1.250
1.500
1.750
2.000
2.250
2.500
2.750
3.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Jahr

An
za

hl

45 h/Woche 40 h/Woche 35 h/Woche 30 h/Woche > 30 h/Woche

Quelle: SG Jugendhilfeplanung und Monitoring                                                                Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

Tabelle 12: Differenzierte Betreuungszeiten für Krippenkinder

2010 2011

45 h/Woche 1.640 1.756 1.746 2.011 2.369 2.661 2.799

40 h/Woche 492 801 887 981 1.147 1.165 1.179

35 h/Woche 429 548 580 537 503 485 472

30 h/Woche 662 554 514 515 406 352 338

25 h/Woche 131 113 106 78 55 35 44

20 h/Woche 195 174 133 103 98 146 100

Eingliederungshilfen
 < 45h/Woche

5 6 6 7 4 3 6

Eingliederungshilfen
 > 45 h/Woche

8 8 12 10 14 2 6

Gesamt 3.562 3.960 3.984 4.242 4.596 4.849 4.944
 Quelle: SG Jugendhilfeplanung und Monitoring Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011   

2008 2009Angemeldete 
Krippenkinder 2005 2006 2007

Seit April 2005 werden Eltern für Kinder unter 3 Jahren differenziertere Betreuungszeiten angeboten. Diese 
Angebote gliedern sich nach wöchentlichen Stundenumfängen in 20, 25, 30, 35, 40 und 45 Stunden. Im Jahr 2011 
nutzten 56,6 % aller Eltern angemeldeter Krippenkinder einen wöchentlichen Betreuungsumfang von 45 Stunden. 
Weitere 23,8 % der Eltern vereinbarten einen Betreuungsumfang von 40 Stunden pro Woche, der Anteil mit 35 
Wochenstunden betrug 9,6 % und mit 30 Wochenstunden 6,8 %. Lediglich 2,9 % der Eltern von Kindern dieser 
Altersgruppe nutzten weniger zeitumfängliche Angebote zwischen 20 und 25 Betreuungsstunden pro Woche. 
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Hinzu kommen mit einem Anteil von je 0,2 % Eingliederungshilfen über und unter 45 Stunden pro Woche. Im 
Jahresvergleich steigt der genutzte Betreuungsumfang von 40 und 45 Stunden pro Woche und sinken geringere 
Betreuungsumfänge.

3.1.6 Betreuungszeiten bei Kindern ab 3 Jahren bis Schuleintritt
Abbildung 13: Anzahl der angemeldeten Kinder in Abhängigkeit von der Betreuungsdauer im Monat Dezember des jeweiligen Jahres
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Quelle: SG Jugendhilfeplanung und Monitoring                                                                Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

Tabelle 13: Differenzierte Betreuungszeiten für Kindergartenkinder

2010 2011

45 h/Woche 7.574 7.109 7.141 7.341 8.768 9.443 9.312

40 h/Woche 1.146 1.670 2.129 2.561 2.460 2.535 3.164

35 h/Woche 916 1.160 1.314 1.434 1.111 943 1.100

30 h/Woche 1.801 1.391 1.229 1.053 712 599 583

25 h/Woche 177 138 131 102 57 47 47

20 h/Woche 276 197 163 117 87 77 73

Eingliederungshilfen 
< 45h/Woche

95 105 91 112 94 109 124

Eingliederungshilfen 
> 45 h/Woche

423 419 447 430 451 454 444

Gesamt 12.408 12.189 12.645 13.150 13.740 14.207 14.847
 Quelle: SG Jugendhilfeplanung und Monitoring Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011   

2008 2009Angemeldete 
Kindergartenkinder 2005 2006 2007

Seit April 2005 werden auch Eltern von Kindern ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt differenziertere 
Betreuungszeiten angeboten. Diese Angebote gliedern sich nach wöchentlichen Stundenumfängen in 20, 
25, 30, 35, 40 und 45 Stunden. Im Jahr 2011 nutzten 62,7 % aller Eltern angemeldeter Kindergartenkinder 
einen wöchentlichen Betreuungsumfang von 45 Stunden. Weitere 21,3 % der Eltern vereinbarten einen 



31

Kindertagesstätten und Kindertagespflege

3

Betreuungsumfang von 40 Stunden pro Woche, der Anteil mit 35 Wochenstunden betrug 7,4 % und mit 
30 Wochenstunden 3,9 %. Lediglich 0,8 % der Eltern von Kindern dieser Altersgruppe nutzten weniger 
zeitumfängliche Angebote zwischen 20 und 25 Betreuungsstunden pro Woche. Hinzu kommen mit einem Anteil 
von je 3,8 % Eingliederungshilfen über und unter 45 Stunden pro Woche. Der Anstieg der Betreuungsdauer bei 
den Kindern über drei Jahre bis zum Schuleintritt von neun Stunden täglich bzw. 45 Stunden pro Woche in den 
Jahren 2009 und 2010, steht im direkten Zusammenhang mit der Gesetzesänderung der Elternbeitragsfreiheit 
im letzten Kindergartenjahr (§ 15 SächsKitaG). Im Jahr 2011 nahm dieser Betreuungsumfang wieder zugunsten 
einer geringeren Betreuungsdauer von 40 Stunden pro Woche ab.

3.1.7 Betreuungszeiten für Hortkinder
Abbildung 14: Betreuungszeiten von Hortkindern
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Quelle: SG Jugendhilfeplanung und Monitoring                                                                Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

Tabelle 14: Anzahl der angemeldeten Kinder in Abhängigkeit von der Betreuungsdauer

2010 2011

30 h/Woche    2.050      2.261      2.624      2.781      2.998      3.276      3.553   

25 h/Woche    7.454      8.374      8.873      9.320      9.633      9.997    10.298   

5 h/Woche      457        396        345        368        287        286        257   

Eingliederungshilfen        69          73          77          80          76          97          96   

Gesamt  10.030    11.104    11.919    12.549    12.994    13.656    14.204   
 Quelle: SG Jugendhilfeplanung und Monitoring

2008 2009

Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011 

Angemeldete 
Hortkinder 2005 2006 2007

Von den Eltern, die im Jahr 2011 ein Hortangebot nutzten, haben 25,0 % eine Betreuungszeit von 30 Stunden 
pro Woche vereinbart. 72,5 % der Eltern, die im Jahr 2011 ein Hortangebot genutzt haben, vereinbarten einen 
Betreuungsumfang von 25 Stunden pro Woche. Lediglich 1,8 % der Eltern die ein Hortangebot genutzt haben, 
vereinbarten im Jahr 2011 Betreuungszeiten von 5 Wochenstunden. 

Die Eingliederungshilfen betrugen im Jahr 2011 insgesamt 0,7 % aller angemeldeten Kinder in Horten.
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3.1.8 Integration von Kindern mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohte 

Kinder
Abbildung 15: Kinder mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohte Kinder in Kindertagesstätten und Horten
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Quelle: SG Jugendhilfeplanung und Monitoring                                                                Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

* ohne Förderschüler in Ganztagsbetreuung

Tabelle 15: Kinder mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohte Kinder in Kindertagesstätten und Horten

2000 2003 2006 2009 2010 2011

Hortkinder*    8.515      8.161    11.104    12.994    13.656    14.204   

mit Behinderung        65          50          73          76          97          96   

Anteil in %       0,8         0,6         0,7         0,6         0,7         0,7   

Kinder bis Schuleintritt  12.031    14.918    16.149    18.315    19.056    19.791   

mit Behinderung      353        477        540        563        568        580   

Anteil in %       2,9         3,2         3,3         3,1         3,0         2,9   

Kinder in Kindertagesstätten 
und Horten Gesamt  20.546    23.079    27.253    31.309    32.712    33.995   

mit Behinderung      418        527        613        639        665        676   

Anteil in %       2,0         2,3         2,2         2,0         2,0         2,0   
 Quelle: SG Jugendhilfeplanung und Monitoring
* ohne Förderschüler in Ganztagsbetreuung

Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011 

Der Anteil angemeldeter Kinder mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohter Kinder in Kindertagesstätten 
und Horten (ohne Kinder in heilpädagogischen Sondergruppen) ist vom Jahr 2000 zum Jahr 2010 etwa gleich. 
Die Anzahl der Kinder mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohter Kinder ist proportional zum Anstieg 
aller Kinder in Kindertagesstätten und Horten um 13.449 Kinder (plus 65,5 %) vom Jahr 2000 zum Jahr 2011 um 
61,7 % (plus 258 Kinder) gestiegen.



33

Kindertagesstätten und Kindertagespflege

3

3.2 Familienunterstützende Angebote - Kindertagespflege
Kindertagespflege ist im Abschnitt III des SGB VIII verankert und in den §§ 22 und 23 SGB VIII als eine 
gleichrangige Form zur Förderung der Entwicklung von Kindern in Kindertageseinrichtungen beschrieben. Damit 
gehört die Kindertagespflege zu den familienergänzenden Leistungen der Jugendhilfe und soll die Bildung und 
Erziehung des Kindes in der Familie begleiten, unterstützen und ergänzen.

Bei dieser Betreuungsform wird ein Kind oder werden mehrere Kinder individuell durch eine Tagespflegeperson 
im eigenen Haushalt oder im Haushalt der Personensorgeberechtigten des Kindes betreut. Die Betreuung kann 
auch in anderen kindgerechten Räumen erfolgen.

Die sächsische Landesgesetzgebung hat bereits seit 2001 die Kindertagespflege als gleichrangiges 
Betreuungsangebot neben der Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern bis zur Vollendung des dritten 
Lebensjahres in Kindertageseinrichtungen gestellt. 

Für Kinder ab vollendetem 3. Lebensjahr kann der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz gemäß 
§ 3 SächsKitaG nur mit der Zustimmung durch die Eltern abgegolten werden. Deshalb werden in der jährlich 
zu erstellenden Bedarfsplanung der Stadt Leipzig überwiegend Plätze in Tagespflege für Kinder unter 3 Jahren 
geplant. Im Planungszeitraum Januar bis Dezember 2011 waren das 2.115 Plätze.

Kinder ab vollendetem 3. Lebensjahr werden in der Stadt Leipzig nur nach Einzelfallprüfung in Kindertagespflege 
betreut. Im Jahr 2011 wurden für 0,2 % der in Leipzig wohnhaften Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt 
(35 Plätze) Plätze in Tagespflege geplant. 

Das Angebot der Kindertagespflege wurde wie bereits in den zurückliegenden Jahren im Berichtszeitraum 
erweitert.
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3.2.1 Belegung in der Kindertagespflege
Abbildung 16: angemeldete Kinder in der Tagespflege
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Quelle: SG Jugendhilfeplanung und Monitoring                                                                Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

Tabelle 16: angemeldete Kinder in Tagespflege 

2000 2003 2006 2009 2010 2011

Kinder unter 3 Jahren 20 224 849 1.674 1.997 2.040

Kinder ab 3 Jahren bis Schuleintritt 0 33 17 24 40 43

Hortkinder 0 20 15 4 2 0

Kinder in Tagespflege Gesamt 20 277 881 1.702 2.039 2.083
Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011 Quelle: SG Jugendhilfeplanung und Monitoring

Gemäß § 3 SächsKitaG stellt die Tagespflege ein alternatives Betreuungsangebot für Krippenkinder dar. Im 
gesamten Betrachtungszeitraum steigt die Anzahl der sich in Tagespflege befindlichen Kinder dieser Altersklasse 
kontinuierlich und stark an. 

Der Anteil aller betreuten Kinder in der Tagespflege stieg im Jahr 2011 im Vergleich zum Vorjahr um 2,2 % (plus 
44 Kinder) erneut an. 
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3.2.2 Freiplätze und ermäßigte Plätze in der Kindertagespflege
Abbildung 17: Anteil der Freiplätze und Ermäßigungen zur Tagespflege

20

881

277

1.702

2.039 2.083

313
478

558 599

34 48 4213
0

200
400
600
800

1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2.200

2000 2003 2006 2009 2010 2011
Jahr

An
za

hl

Kinder in Tagespflege Freiplätze ermäßigte Plätze

Quelle: SG Jugendhilfeplanung und Monitoring                                                                Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

Tabelle 17: Anteil der Freiplätze und Ermäßigungen zur Tagespflege

2000 2003 2006 2009 2010 2011

Kinder in Tagespflege 20 277 881 1.702 2.039 2.083

davon:

Freiplätze 0 0 313 478 558 599

ermäßigte Plätze 0 0 13 34 48 42

(teil-)finanz. Plätze gesamt 0 0 326 512 606 641

(teil-)finanz. Plätze in % 0,0 0,0 37,0 30,1 29,7 30,8
Quelle: SG Wirtschaftliche Jugendhilfe/Kindertagesstätten Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011 

Parallel zum Anstieg der betreuten Kinder in Tagespflege steigt auch die Gewährung von Zuschüssen. Der Anteil 
aller (teil-) finanzierten Plätze in der Tagespflege im Jahr 2011 betrug 30,8 %. 

Im Vergleich zum Vorjahr ist dies ein Anstieg um 35 (teil-) finanzierte Plätze. Auch der prozentuale Anteil der (teil-) 
finanzierten Plätze ist im Jahr 2011 im Vergleich zum Vorjahr um 5,8 % gestiegen.
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3.2.3 Betreuungszeiten von Kindern in der Kindertagespflege
Die in der Stadt Leipzig angebotenen Betreuungszeiten und Elternbeiträge für Tagespflege und für 
Kindertagesstätten sind identisch. Durch Stadtratsbeschluss IV-241/05 wurden zum 1. April 2005 die 
Betreuungszeiten und Elternbeiträge neu angepasst.
Abbildung 18: Betreuungszeiten in der Tagespflege 
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Quelle: SG Jugendhilfeplanung und Monitoring                                                                Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

Tabelle 18: differenzierte Betreuungszeiten in der Tagespflege

2010 2011

45 h/Woche 330      586      797      826      995      1.214   1.305   

40 h/Woche 22       50       95       158      264      557      560      

35 h/Woche 19       19       31       51       54       128      126      

30 h/Woche 127      133      143      340      352      111      79       

25 h/Woche 6         49       35       37       26       10       5         

20 h/Woche 50       15       6         5         7         17       8         

zusätzl. zu Kita/Hort 38       29       21       17       4         2         -          

Gesamt 592      881      1.128   1.434   1.702   2.039   2.083   
 Quelle: SG Jugendhilfeplanung und Monitoring Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011 

2008 2009Angemeldete Kinder
in der Tagespflege 2005 2006 2007

Im Jahr 2011 nutzten 62,7 % aller Kinder in Tagespflege einen wöchentlichen Betreuungsumfang von 45 Stunden. 
Weitere 26,9 % aller betreuten Kinder in Tagespflege vereinbarten einen Betreuungsumfang von 40 Stunden pro 
Woche. Der Anteil mit 35 Wochenstunden betrug 6,0 % und mit 30 Wochenstunden 3,8 %. 

Lediglich 0,6 % aller betreuten Kinder in Tagespflege nutzten weniger zeitumfängliche Angebote zwischen 20 und 
25 Betreuungsstunden pro Woche. 
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Als Aufgabe der Erzieherischen Hilfen (HzE) steht die Gewährung von geeigneten und notwendigen Hilfen für 
die Familien mit einem Bedarf an staatlicher Unterstützung bei der Erziehung, Versorgung und Betreuung ihrer 
Kinder sowie für junge Volljährige, die eine eigenständige Lebensführung noch nicht bewältigen, mit dem Ziel des 
Unabhängigmachens der Betroffenen von öffentlicher Hilfe.

In den vergangenen Jahren wurde weiterhin konsequent und umfassend an den  Schwerpunkten des 
Teilfachplanes für den Leistungsbereich Erzieherische Hilfen gearbeitet. In der Gesamtbetrachtung ist 
festzustellen, dass der im Jahr 2000 begonnene und seit 2004 fortgeführte Entwicklungsprozess in diesem 
Leistungsbereich erfolgreich war und die fachinhaltliche Steuerung umgesetzt wurde. Im Mittelpunkt der 
Planung stand das Ziel, die Arbeit im Bereich der Erzieherischen Hilfen im Sinne des SGB VIII und der Leipziger 
Fachstandards zu verbessern, unter Einhaltung des Jahresbudgets in allen Einzelfällen die geeignete und 
notwendige Hilfe zu gewähren und eine Planungssicherheit für die Leipziger Träger als Leistungserbringer 
anzustreben. 

Aufbauend auf dem bisher erreichten Stand der inhaltlichen und strukturellen Angebotsentwicklung soll es in 
den nächsten Jahren vermehrt gelingen, Hilfen so wirkungs- und zielorientiert zu gestalten, dass die Eltern 
im Ergebnis der Hilfen, eigenverantwortlich ihrer Erziehungs- und Betreuungspflicht nachkommen und junge 
Volljährige ein eigenständiges Leben führen können. Als wesentlicher Indikator für erfolgreiche Hilfen wird das 
Erreichen von Bildungsabschlüssen der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen gesehen.

In enger Zusammenarbeit mit allen Fachkräften im Bereich Erzieherischer Hilfen wurde der Teilfachplan Hilfen zur 
Erziehung umfassend überarbeitet und im März 2009 als Stadtratsbeschluss in Kraft gesetzt.   

Die Fortschreibung des Teilfachplanes 2009 greift die bisherigen Steuerungsschwerpunkte auf und entwickelt 
sie mit teilweiser neuer Priorisierung weiter. Qualitativ soll die Fortschreibung stärker als bisher den für den 
Leistungsbereich notwendigen Qualitätsentwicklungsprozess des gesamten Hilfesystems abbilden und 
damit auf der fallübergreifenden Steuerungsebene die Leistungsfähigkeit und Wirkungsorientierung der 
Steuerungsmaßnahmen aufzeigen. In Weiterentwicklung der bisherigen Fachplanung wird nunmehr die 
Systematik der Qualitätsentwicklung durch die Beschreibung von Zielen, Indikatoren, Maßnahmen sowie den 
Evaluationsprozessen im Zusammenhang dargestellt. 

Es wurden folgende Steuerungsziele gesetzt:

	 Bedarfsorientierung, Zielbezogenheit und wohnortnahe Hilfen

	 Vorrangige Inanspruchnahme von Pflegefamilien und familienähnlichen Wohnformen bei notwendiger 
Fremdunterbringung

	 Stärkung des Familiensystems

	 Berücksichtigung der Komplexität der Fälle und konsequente sozialpädagogische Arbeitsweise in den 
Erzieherischen Hilfen 

	 Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung
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4.1 Hilfen zur Erziehung
Der Leistungsbereich Erzieherische Hilfen mit durchschnittlich 1.768 Hilfefällen im Jahr 2011 und den pauschal 
finanzierten Leistungsbereichen der Inobhutnahmeeinrichtungen und Erziehungsberatungsstellen war im Jahr 
2011 mit einem Ausgabevolumen von 41,3  Mio. € der zweithöchste Kostenbereich im Amt für Jugend, Familie 
und Bildung. Nach den vergleichsweise niedrigen Fallzahlentwicklungen der Jahre 2000 bis 2005 und den 
trotz fachlich qualifizierter Fallsteuerung und Leistungserbringung ansteigenden Fallzahlen bis 2008 konnte der 
Fallzahlrückgang ab dem Jahr 2009 auch im Jahr 2011 fortgesetzt werden. 

Die Bedarfslagen von Familien haben sich im bundesdeutschen Gesamtdurchschnitt hinsichtlich der sozialen 
Risiken verschärft. Dabei wird auf eine Zunahme von komplexen Problemlagen verwiesen, deren Ursachen 
insbesondere im Anstieg sozialer, finanzieller und bildungsbezogener Armut zu finden sind:

	 Diskontinuierliche Erwerbsarbeit/Arbeitslosigkeit und soziale Exklusion

	 niedrige Schul- und Berufsbildung

	 geringe Beziehungskompetenzen durch frühe Deprivationserfahrungen (keine positiven Rollenvorbilder)

	 Erfahrung von Ausgrenzung und Wertlosigkeit

	 Tendenz zu permissiv-autoritärem Erziehungsstil und mehr physischer Gewalt

	 „Vererbung“ sozialer Ungleichheit, die sich  zu  generationsübergreifenden verfestigten Erfahrungen 
entwickeln

Diese Entwicklung wird von Leipziger Fachkräften der Jugendhilfe bestätigt. Die Falldokumentationen zeigen, 
dass die Schwierigkeiten und Überforderungen im familiären Alltag von Familien immer seltener durch familiäre 
Netzwerke aufgefangen oder ausgeglichen werden können und in der Folge zu einem wachsenden Hilfebedarf 
und -anspruch  gegenüber öffentlichen Bildungs-, Hilfe- und Unterstützungssystemen der Schule, des 
Gesundheitswesens und der Jugend- und Sozialhilfe führen.

Neben der Feststellung des tendenziellen Fallrückganges haben sich die Komplexität und Schwierigkeit der Fälle 
auch im Jahr 2011 weiter verschärft. In vielen Familien bestehen neben oder gerade durch die Erwerbslosigkeit 
und finanzielle Armut Erfahrungen von sozialer Ausgrenzung und dem Gefühl von Wertlosigkeit,  verbunden mit 

	 einer steigenden Überforderung in der Wahrnehmung der Elternverantwortung,

	 Gewalterfahrungen in Familien, 

	 physische, psychische und seelische Überforderungen, auch in Folge von Erkrankungen der Eltern und 
Kinder,

	 soziale Benachteiligungen Ausgrenzungsprozesse in Bildungseinrichtungen und 

	 hohe Zahl von Schulverweigerungen und Schulpflichtverletzungen.

Für die Kommune bedeutet die Zunahme der Komplexität familiärer Problemlagen mit verringerten 
Entwicklungschancen für Kinder und unzureichender Erziehungsverantwortung durch die Eltern die Zunahme 
von:

	 komplexen Hilfeleistungen in Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Psychiatrie

	 leistungs- und kostenintensiveren Erzieherischen Hilfen

	 Erzieherischen Hilfen mit Auflagen des Familiengerichtes

	 Inobhutnahmen bei akuter Kindeswohlgefährdung mit nachfolgender Gewährung von Hilfen zur Erziehung 
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Zielstellung der Erzieherischen Hilfen in Leipzig

Ausgehend von der dargestellten Problemlage vieler Familien in Leipzig ist es Ziel, benachteiligten Kindern 
	 familiäre Bindung und soziale Integration zu sichern,
	 die notwendige Förderung in ihrer Entwicklung zu sichern, 
	 die notwendige Förderung zur Erreichung eines Schulabschlusses zu sichern und 
	 benachteiligten Jugendlichen und jungen Volljährigen die notwendige Förderung zur Erreichung eines 

Berufsausbildungsabschlusses zu gewähren.

4.1.1 Hilfen zur Erziehung für Familien mit minderjährigen Kindern und jungen 
Volljährigen

Abbildung 19: Jahresdurchschnitt vergebener Hilfefälle nach Alter
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Quelle: SG Jugendhilfeplanung und Monitoring                                                                 Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

Abbildung 20: Jahresdurchschnitt vergebener Hilfearten nach SGB VIII
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Tabelle 19: Jahresdurchschnitt vergebener Hilfefälle nach Hilfeart und Alter

Ø pro Jahr 2000 2003 2006 2009 2010 2011

Insgesamt    2.142      1.503      1.571      1.901      1.808      1.768   

ambulant      948        523        584        767        745        730   

teilstationär      115        111          74          67          74          82   

stationär      710        493        507        621        539        527   

Pflegestellen      369        376        406        446        450        429   

davon Hilfefälle 
Minderjährige

   1.960      1.404      1.480      1.772      1.704      1.674   

ambulant      864        472        539        706        695        684   

teilstationär      115        111          74          67          74          82   

stationär      623        450        474        571        501        492   

Pflegestellen      358        371        393        428        434        416   

davon Hilfefälle 
Volljährige

     182          99          91        129        104          94   

ambulant        84          51          45          61          50          46   

stationär        87          43          33          50          38          35   

Pflegestellen        11            5          13          18          16          13   
Quelle: SG Jugendhilfeplanung und Monitoring Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011 

Im Jahr 2011 wurden für die Altersgruppe der Minderjährigen 94,7 % Hilfen zur Erziehung (1.674) geleistet und 
5,3 % Hilfen zur Erziehung für junge Volljährige (94). 

Die durchschnittlich vergebenen Hilfen im Leistungsbereich HzE sind im gesamten Betrachtungszeitraum vom 
Jahr 2000 zum Jahr 2011 bei Minderjährigen um 14,6 % und bei jungen Volljährigen um 48,4 % gesunken. 

Im Vergleich des Jahres 2011 zum Vorjahr ist die durchschnittliche Anzahl der vergebenen Hilfen für Minderjährige 
um 1,8 % (minus 30 Hilfen) und für junge Volljährige um 9,6 % (minus 10 Hilfen) zurückgegangen.

Im Jahr 2011 sind die durchschnittlich vergebenen stationären Hilfen im Vergleich zum Vorjahr um 2,2 % (minus 
12 Hilfen), die durchschnittlich vergebenen ambulanten Hilfen um 2,0 % (minus 15 Hilfen) und die durchschnittlich 
vergebenen Pflegestellen um 4,7 % (minus 21 Hilfen) gesunken. Die durchschnittlich vergebenen teilstationären 
Hilfen sind demgegenüber um 10,8 % (plus 8 Hilfen) gestiegen.
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4.1.2 Ambulante Hilfen zur Erziehung
Abbildung 21: Jahresdurchschnitt ambulanter Hilfen zur Erziehung*
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§ 20 SGB VIII § 27(3) SGB VIII § 29 SGB VIII § 30 SGB VIII
§ 31 SGB VIII § 35 SGB VIII § 35a SGB VIII § 41 SGB VIII

Quelle: SG Jugendhilfeplanung und Monitoring                                                                 Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

* § 20 SGB VIII Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen ; § 27 (3) SGB VIII Mit therapeutischer verbundene pädagogische 
Leistung; § 29 SGB VIII Soziale Gruppenarbeit; § 30 SGB VIII Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer; § 31 SGB VIII Sozialpäd. Familienhilfe; 
§ 35 SGB VIII  Intensive. sozialpäd. Einzelbetreuung; § 35a SGB VIII ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und 
Jugendliche; § 41 SGB VIII Hilfe für junge Volljährige und Nachbetreuung

Tabelle 20: Jahresdurchschnitt ambulanter Hilfen zur Erziehung*

SGB VIII 2000 2003 2006 2009 2010 2011

§ 20 SGB VIII             3               1               1               5               7               9   

§ 27(3) SGB VIII            12              35              56              59              57              47   

§ 29 SGB VIII            31                -               1               1               1                -   

§ 30 SGB VIII          168              95            110            108            106              80   

§ 31 SGB VIII          428            303            341            459            444            449   

§ 35 SGB VIII            37               5                -               1               2                -   

§ 35a SGB VIII          185              33              30              73              78              99   

§ 41 SGB VIII            84              51              45              61              50              46   

Summe          948            523            584            767            745            730   

Quelle: SG Jugendhilfeplanung und Monitoring Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

Im Bereich der ambulanten Hilfen ist im Jahr 2011 die durchschnittliche Anzahl um 2,0 % (minus 15 ambulanter 
Hilfen) im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Die Verteilung der einzelnen Leistungsparagraphen ambulanter 
Hilfen hat sich zum Vorjahr etwas verlagert. Während bei Leistungen nach § 30 SGB VIII (Erziehungsbeistand/
Betreuungshelfer) und § 27 (3) SGB VIII (therapeutisch verbundene Leistungen) ein leichter Rückgang 
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festzustellen ist, stieg die Anzahl der durchschnittlich vergebenen Eingliederungshilfen für seelisch behinderte 
Kinder und Jugendliche nach § 35a SGB VIII an. 

4.1.3 Teilstationäre Hilfen zur Erziehung
Abbildung 22: Jahresdurchschnitt teilstationärer Hilfen zur Erziehung*
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Quelle: SG Jugendhilfeplanung und Monitoring                                                                 Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

* § 32 SGB VIII Erziehung in einer Tagesgruppe; § 35a SGB VIII teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und 
Jugendliche

Im Jahr 2011 wurden durchschnittlich 82 teilstationäre Hilfen vergeben. Diese sind damit gegenüber dem Vorjahr 
um 10,8 % (plus 8 Hilfen) gestiegen.

Die durchschnittlich vergebenen teilstationären Hilfen nach § 32 SGB VIII (Erziehung in einer Tagesgruppe) 
sinken seit dem Jahr 2003 auf 20,7 % (minus 67 Hilfen) aller durchschnittlich vergebenen teilstationären Hilfen im 
Jahr 2011. Teilstationäre Hilfen in Form von Tagesbetreuung richten sich in der Regel an Familien mit Kindern ab 
dem 7. bis zum 14. Lebensjahr. 

Der pädagogische Schwerpunkt liegt bei der Eltern- und Familienarbeit, dem sozialen Lernen in der Gruppe 
und der Begleitung der schulischen Förderung. Die Hilfe hat vor allem zum Ziel, den Verbleib des Kindes 
in der Familie zu sichern, die Stabilisierung der Eltern-Kind-Beziehung herbeizuführen und zugleich die 
Entwicklungsförderung des Kindes sowie die Stärkung seiner sozialen Kompetenz zu bewirken. 

Demgegenüber sind Leistungen nach § 35a SGB VIII bereits im dritten Jahr in Folge auf 79,3 % aller 
durchschnittlich vergebenen teilstationären Hilfen im Jahr 2011 gestiegen. Gegenüber dem Vorjahr ist dies 
ein Anstieg um 6,3 Prozentpunkte (plus 11 Hilfen). Nach § 35a SGB VIII wird Eingliederungshilfe für Kinder 
und Jugendliche geleistet, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs 
Monate von der für das Lebensalter typischen Situation abweicht und daher die Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben beeinträchtigt ist. Die Ausgestaltung der Eingliederungshilfe kann durch verschiedene Integrations- und 
Therapieangebote erfolgen.
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4.1.4 Stationäre Hilfen zur Erziehung
Abbildung 23: Jahresdurchschnitt stationärer Hilfen zur Erziehung*
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§ 19 SGB VIII § 20 SGB VIII § 34 SGB VIII
§ 35 SGB VIII § 35a SGB VIII § 41* SGB VIII

* in Verbindung mit §§ 13, 34, 35, 35a SGB VIII
Quelle: SG Jugendhilfeplanung und Monitoring                                                                 Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

* § 19 SGB VIII Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder; § 20 SGB VIII Betreuung und Versorgung des Kindes in 
Notsituationen ; § 33 SGB VIII Vollzeitpflege; § 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform; § 35 SGB VIII Intensive. sozialpäd. 
Einzelbetreuung; § 35a SGB VIII stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche; § 41 SGB VIII Hilfe für junge 
Volljährige und Nachbetreuung

Tabelle 21: Jahresdurchschnitt stationärer Hilfen zur Erziehung

2000 2003 2006 2009 2010 2011

§ 19 SGB VIII            33              25              19              42              43              39   

§ 20 SGB VIII             1                -                -               4               4               5   

§ 34 SGB VIII          516            409            419            490            427            420   

§ 35 SGB VIII             7               4               4               3               2               2   

§ 35a SGB VIII            66              12              32              32              25              26   

§ 41* SGB VIII            87              43              33              50              38              35   

Summe          710            493            507            621            539            527   
Quelle: SG Jugendhilfeplanung und Monitoring Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

* in Verbindung mit §§ 13, 34, 35, 35a SGB VIII

Im Jahr 2011 wurden durchschnittlich 527 stationäre Hilfen vergeben. Diese sind damit gegenüber dem Vorjahr 
um 2,2 % (minus 12 Hilfen) und gegenüber dem Jahr 2000 sogar um 25,8 % (minus 183 Hilfen) gesunken.

Gesunken sind Leistungen nach § 34 SGB VIII auf 79,7 % aller durchschnittlich im Jahr 2011 vergebenen 
stationären Hilfen, Leistungen nach § 41 in Verbindung mit §§ 13, 34, 35, 35a SGB VIII auf 6,6 % und Leistungen 
nach § 19 SGB VIII auf 7,4 % aller durchschnittlich im Jahr 2011 vergebenen stationären Hilfen. 
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Bei der Anzahl der vergebenen Hilfen nach § 19 SGB VIII werden die Kinder seit September 2003 nicht mehr in 
der Statistik erfasst, nur noch die Anzahl der Mütter bzw. Väter. 

Eine geringe Relevanz haben die Anteile der vergebenen Leistungen nach § 20 SGB VIII mit 0,9 % und 
Leistungen nach § 35 SGB VIII mit 0,4 % aller durchschnittlich im Jahr 2011 vergebenen stationären Hilfen.

4.1.5 Pflegestellen
Abbildung 24: Jahresdurchschnitt Pflegestellen* 
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Quelle: SG Jugendhilfeplanung und Monitoring                                                                 Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

Im Jahr 2011 waren durchschnittlich insgesamt 429 Hilfeempfänger in einer Pflegestelle. Da die familiären 
Bereitschaftspflegestellen ab Januar 2011 nicht mehr unter dem Leistungsparagraph 33 SGB VIII sondern unter 
§ 42 SGB VIII (Inobhutnahmen) erfasst werden, ergibt sich ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr um 4,7 % 
(minus 21 Hilfen). Die Zahl der Pflegestellen soll auch künftig weiter zu Gunsten eines gleichzeitigen Abbaus von 
stationären Hilfen nach § 34 SGB VIII erhöht werden. 
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Abbildung 25: Pflegestellen nach regionaler Verteilung
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Quelle: SG Jugendhilfeplanung und Monitoring                                                                 Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

Die regionale Verteilung der Pflegestellen wird in den Kategorien Leipzig, außerhalb Leipzig und innerhalb 
Sachsen sowie außerhalb Sachsen erfasst. 

Im Jahr 2011 betrug der Anteil der Pflegestellen die sich in Leipzig befanden 59,2 %. Der Anteil der Pflegestellen 
außerhalb Leipzig aber innerhalb Sachsen betrug 20,3 % und der Anteil der Pflegestellen außerhalb Sachsen 
betrug 20,5 %.
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4.2 Inobhutnahmen
Das Jugendamt ist gem. § 42 SGB VIII berechtigt und verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine 
Obhut zu nehmen, wenn 

1. das Kind oder der Jugendliche um Obhut bittet oder 

2. eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert und

a. die Personsorgeberechtigten nicht widersprechen oder

b. eine familiengerichtliche Entscheidung nicht rechtzeitig eingeholt werden kann oder

3. ein ausländisches Kind oder ein ausländischer Jugendlicher unbegleitet nach Deutschland kommt und sich 
weder Personensorge- noch Erziehungsberechtigte im Inland aufhalten.

Diese Aufgabe wird in der Stadt Leipzig durch den Allgemeinen Sozialdienst (ASD) durchgeführt. Während der 
Schließzeiten des ASD übernimmt der Kinder- und Jugendnotdienst (KJND) des Verbundes Kommunaler Kinder- 
und Jugendhilfe (VKKJ) diese Aufgabe als Bereitschaftsdienst für den ASD. Nach erfolgter Inobhutnahme werden 
die Kinder und Jugendlichen in folgenden Einrichtungen betreut:

	 Kinder- und Jugendnotdienst des VKKJ (KJND)

	 Systemisch orientierte Mädchenwohngruppe des Internationalen Bundes (MWG) 

	 Familiäre Bereitschaftspflegestellen des Diakonischen Werkes Innere Mission e. V.

Die familiären Bereitschaftspflegestellen des Diakonischen Werkes Innere Mission e. V. werden im Rahmen der 
Inobhutnahme im Sinne der Obhut, Betreuung und Versorgung, jedoch nicht im Sinne des eigentlichen Aktes der 
Inobhutnahme tätig. Die Betreuung der in Obhut genommenen Babys und Kleinkinder im Alter von 0 bis 2 Jahren 
erfolgt bevorzugt in Bereitschaftspflegefamilien.

Die Regelungen der Inobhutnahme  entsprechen dem § 42 SGB VIII und beziehen sich auf Minderjährige, 

	 die durch den ASD in Obhut genommen und zur weiteren Betreuung im Rahmen der Inobhutnahme in eine 
geeignete Einrichtung gegeben werden,

	 für die durch Dritte eine dringende Gefahr für das Wohl des Minderjährigen angenommen wird und die den 
Minderjährigen aus diesem Grund in Obhut/Betreuung und Versorgung geben,

	 die selbst um Obhut/Betreuung und Versorgung bitten.

Die Verpflichtung zur Inobhutnahme besteht dann, wenn das körperliche, geistige oder seelische Wohl des 
Minderjährigen gefährdet wird und wenn die Sorgeberechtigten  bzw. Erziehungsberechtigten nicht gewillt oder 
nicht in der Lage sind, diese Gefahr von dem Minderjährigen abzuwenden. 

Der Prozess der Inobhutnahme differenziert zwischen

	 Prüfung der und Entscheidung über die Erforderlichkeit der Inobhutnahme bzw. Beratung/Klärung,

	 formellem Akt der Inobhutnahme, 

	 Unterbringung, Betreuung und Versorgung,

	 Krisenintervention sowie 

	 Beendigung der Inobhutnahme.

Der/die zuständige Sozialarbeiter/-in des ASD schätzt auf der Grundlage der vorliegenden Informationen das 
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Gefährdungsrisiko ein, um eine Entscheidung über die Notwendigkeit der Inobhutnahme treffen zu können und 
so den Inobhutnahmeprozess gezielt einzuleiten. Im Fall des Ausschlusses eines Gefährdungsrisikos für den 
Minderjährigen als Ergebnis des Beratungsgespräches wird die Inobhutnahme beendet. Bei Selbstmeldern 
im KJND des VKKJ oder in der Inobhutnahmestelle für Mädchen beim Träger Internationaler Bund werden 
die Beratungsgespräche von den sozialpädagogischen Fachkräften der Einrichtungen vor Ort durchgeführt 
und in enger Abstimmung mit dem ASD über das Gefährdungsrisiko und die Notwendigkeit der Inobhutnahme 
entschieden.

4.2.1 Belegungstage und Auslastung
Abbildung 26: Inobhutnahmen im Jahresvergleich nach monatlicher Belegung
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Quelle: SG Jugendhilfeplanung und Monitoring                                                                 Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

Nach der befristeten Kapazitätsaufstockung im Jahr 2008 wurde zum 01.07.2010 die Kapazität der 
durchschnittlichen Auslastung angepasst und wieder auf 16 Plätze festgelegt. Spitzenzeiten mit einer höheren 
Frequentierung des Kinder- und Jugendnotdienstes wurden  in vollem Umfang abgesichert.

Die monatlichen Belegungstage sind im Jahr 2011 um 3,7 % (minus 238 Belegungstage) im Vergleich zum 
Vorjahr gesunken. Parallel sank im Jahr 2011 die prozentuale Auslastung beim Kinder- und Jugendnotdienst 
auf 96,7 % (minus 1,4 Prozentpunkte). Bei der „Mädchenzuflucht“ des Internationalen Bundes für Sozialarbeit 
stieg die prozentuale Auslastung auf 75,8 % (plus 26,7 Prozentpunkte). Die Mädchenzuflucht des IB wurde 2011 
hinsichtlich der geeigneten Unterbringung von in Obhut genommenen Mädchen regelmäßig gezielter angefragt 
und entsprechend belegt.
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4.2.2 Entwicklung
Abbildung 27: jährliche Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen 
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Quelle: SG Jugendhilfeplanung und Monitoring                                                                 Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

Im Unterschied zur Betrachtungsweise der Inobhutnahmen nach monatlicher Belegung (vgl. 4.2.1) ist in den 
Kapiteln 4.2.2 bis 4.2.9 der  Betrachtungszeitraum der 1.1. bis 31.12. des jeweiligen Jahres der in Obhut 
genommenen Kinder und Jugendlichen. 

Im Jahr 2011 gab es insgesamt 700 Inobhutnahmevorgänge von Kindern und Jugendlichen. Die Inobhutnahme  
eines Kindes oder Jugendlichen kann einmalig oder auch mehrfach im Jahr erfolgt sein.

Damit stieg die Anzahl der Inobhutnahmen im Vergleich zum Vorjahr um 7,4 % (plus 48 Inobhutnahmen). 
Während die Inobhutnahmen von Kindern um 1,6 % (minus 6 Inobhutnahmen) sank, stiegen die Inobhutnahmen 
von Jugendlichen um 20,1 % (plus 54 Inobhutnahmen).



Erzieherische Hilfen und Inobhutnahmen

50

4

 
4.2.3 Mehrfachaufnahmen
Abbildung 28: Mehrfache Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen pro Jahr*
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Quelle: SG Jugendhilfeplanung und Monitoring                                                                 Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

* Daten früherer Jahr nicht verfügbar

Tabelle 22: Mehrfache Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen pro Jahr*

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Anzahl Inobhutnahmen      615        683        659        587        652        700   

davon 1x aufgenommen      428        476        461        412        462        453   

davon 2x aufgenommen        51          46          52          53          56          52   

davon 3x aufgenommen        14          22          20          16          16          19   

davon 4x aufgenommen          7            9            3            4            6            7   

davon 5x aufgenommen           -             -            2            1             -            3   

davon 6x aufgenommen           -            1            2             -            1            1   

davon 7x aufgenommen          1            1             -             -             -            2   

davon 8x aufgenommen          1             -             -             -             -             -   

davon 9x aufgenommen           -             -             -             -             -            1   

Anzahl Kinder und 
Jugendliche

     502        555        540        486        541        538   

 Quelle: SG Jugendhilfeplanung und Monitoring Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011 
* Daten früherer Jahr nicht verfügbar
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Von den 700 Inobhutnahmen im Jahr 2011 mussten 453 Kinder und Jugendliche (64,7 %) nur einmal in Obhut 
genommen werden. Allerdings kann es möglich sein, dass ein Kind oder ein Jugendlicher innerhalb eines 
Jahres mehrfach in Obhut genommen werden muss. Im Jahr 2011 betrug der Anteil dieser sogenannten 
Mehrfachaufnahmen 35,3 % (247 Inobhutnahmen). 

Von den 538 Kindern und Jugendlichen die im Jahr 2011 in Obhut genommen wurden, sind 453 einmal (84,2 %) 
und 85 Kinder und Jugendliche (15,8 %) mehrfach aufgenommen wurden. Im Vergleich zum Vorjahr sanken die 
Einmalaufnahmen um 1,9% (minus 9 Kinder und Jugendliche) und stiegen die Mehrfachaufnahmen um 7,6 % 
(plus 6 Kinder und Jugendliche). 

Daraus wird deutlich, dass der Anstieg der Inobhutnahmen im Jahr 2011 aus den Mehrfachaufnahmen von 
Kindern und Jugendlichen resultiert, obwohl die Anzahl von Kindern und Jugendlichen die im Jahr 2011 einer in 
Obhutnahme bedurften gesunken ist.

4.2.4 Altersgruppen
Abbildung 29: jährliche Inobhutnahmen nach Altersgruppen
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Quelle: SG Jugendhilfeplanung und Monitoring                                                                 Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

Von den 700 Inobhutnahmen im Jahr 2011 waren 16,3 % in der Altersgruppe der 16 bis 18-Jährigen und 29,9 % 
in der Altersklasse der 14 bis 16-Jährigen. Der Anteil der Altersgruppe der 12 bis 14-Jährigen betrug 15,3 % und 
der Anteil der 6 bis 12-Jährigen erhöhte sich auf 16,9 %. In der Altersgruppe der  3 bis 6-Jährigen betrug der 
Anteil 7,6 % und in der Altersgruppe der 0 bis 3-Jährigen 14,1 %.
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4.2.5 Geschlecht
Abbildung 30: Inobhutnahmen nach Geschlecht
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Quelle: SG Jugendhilfeplanung und Monitoring                                                                 Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

Im Jahr 2011 betrug der Anteil männlicher Inobhutnahmen 52,6 % und der Anteil weiblicher Inobhutnahmen 
49,4 %. Insgesamt gab es im Jahr 2011 im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg um 33 weibliche Inobhutnahmen 
und um 15 männliche Inobhutnahmen.

4.2.6 Aufenthaltsdauer
Abbildung 31: Dauer der Inobhutnahmen 
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Quelle: SG Jugendhilfeplanung und Monitoring                                                                 Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

Im Jahr 2011 betrug die Aufenthaltsdauer bei 45,7 % aller Inobhutnahmen nur 1 bis 3 Tage. Weitere 33,0 % aller 
Inobhutnahmen konnten zwischen 4 Tagen und zwei Wochen beendet werden. 
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In 13,6 % aller Fälle war eine Inobhutnahme zwischen 2 bis 4 Wochen erforderlich und in 7,7 % aller 
Inobhutnahmen betrug die Aufenthaltsdauer mehr als vier Wochen. 

4.2.7 Grund
Abbildung 32: Grund der Inobhutnahmen im Jahr 2011 (Mehrfachnennungen möglich)
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Tabelle 23: Grund der Inobhutnahmen im Jahresvergleich (Mehrfachnennungen möglich)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Anzeichen für sexuellen Missbrauch 11      9       6       9       9       9       9       

Suchtprobleme des Kindes/Jugendlichen 28      22      -        19      8       11      13      

Trennung oder Scheidung der Eltern 8       2       12      4       10      14      8       

Schul-/Ausbildungsprobleme 12      12      10      10      6       15      13      

unbegleitete Einreise aus dem Ausland 18      11      18      11      19      21      10      

Anzeichen körperl./seelische Misshandlung 38      25      21      34      31      40      34      

Vernachlässigung 88      71      -        6       56      45      70      

Delinquenz des Kindes/Jugendlichen 50      71      57      44      45      49      87      

sonstige Probleme 112    146    237    274    114    56      50      

Integrationsprobleme im Heim/Pflegefamilie 44      44      53      67      36      57      78      

Wohnungsprobleme 18      22      36      23      24      58      79      

Beziehungprobleme 228    198    208    192    184    175    128    

Überforderung der Eltern/eines Elternteils 169    189    212    204    214    297    380    

Gesamt 824    822    870    897    756    847    959    
Quelle: SG Jugendhilfeplanung und Monitoring
* Daten früherer Jahre nicht verfügbar

Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011 



Erzieherische Hilfen und Inobhutnahmen

54

4

 
Die Angaben zu den Gründen einer Inobhutnahme können pro Hilfe bis zu zwei Angaben enthalten, die sich 
bedingen oder ergänzen. Im Jahr 2011 wurden 380 Inobhutnahmen (39,6 %) wegen einer „Überforderung der 
Eltern/eines Elternteiles“ genannt. Mit Abstand folgen „Beziehungsprobleme“ (13,3 %), „Delinquenz“ (9,1 %), 
„Wohnungsprobleme“ (8,2 %), „Integrationsprobleme im Heim/Pflegefamilie“ (8,1 %) und „Vernachlässigung“ 
(7,3 %). Die anderen 14,4 % der Hilfeanlässe verteilen sich gleichmäßig auf die weiteren Kategorien. Im 
Jahresvergleich steigen seit 2005 die Inobhutnahmeanlässe „Überforderung der Eltern/eines Elternteiles“, 
„Wohnungsprobleme“ und „Integrationsprobleme in Heim/Pflegefamilie“. Tendenziell sinken Beziehungsprobleme, 
Suchtprobleme des Kindes/Jugendlichen und sonstige Probleme.

4.2.8 Eingeleitete Maßnahmen bei Beendigung
Abbildung 33: Beendigung der Inobhutnahmen im Jahresvergleich

0
50

100
150
200
250
300
350
400

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Jahr

A
nz

ah
l

Rückkehr zu Personensorgeberechtigten Erz. Hilfen außerhalb Elternhauses
keine anschließende Hilfe Rückkehr in Pflegefamilie/Heim
sonstige stationäre Hilfe Übernahme anderes Jugendamt
Sonstiges

Quelle: SG Jugendhilfeplanung und Monitoring                                                                 Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

Tabelle 24: Beendigung der Inobhutnahmen im Jahresvergleich

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Sonstiges      30        11          -          -          -        11        23   

Übernahme anderes Jugendamt      10          8          5          5          4          9        17   

sonstige stationäre Hilfe      40        23        38        31        24        39        24   

Rückkehr in Pflegefamilie/Heim      25        34        44        38        29        20        43   

keine anschließende Hilfe      71        72        54        61        64        71        62   

Erz. Hilfen außerhalb Elternhauses    150      157      180      195      134      128      137   

Rückkehr zu 
Personensorgeberechtigten

   309      310      362      329      332      374   394 

Gesamt    635      615      683      659      587      652      700   
Quelle: SG Jugendhilfeplanung und Monitoring Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

* Daten früherer Jahre nicht verfügbar
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Wie in den Vorjahren kehrten auch im Jahr 2011 mehr als die Hälfte der in Obhut genommenen Kinder und 
Jugendlichen (56,3 %) nach der Beendigung der Maßnahme zu ihren Personensorgeberechtigten zurück. Jede 
fünfte Inobhutnahme (19,6 %) benötigte nach Beendigung der Maßnahme eine Erzieherische Hilfe außerhalb 
des Elternhauses. Weitere 8,9 % aller Inobhutnahmen benötigten nach Abschluss der Maßnahme keine 
anschließende Hilfe, 3,4 % erhielten eine sonstige stationäre Hilfe und 6,1 % kehrten in die Pflegefamilie oder in 
das Heim zurück.

Im Jahresvergleich ist nach Beendigung der Hilfe eine Zunahme zur Rückkehr zu den Personensorgeberechtigten 
und die Rückkehr in die Pflegefamilie oder das Heim festzustellen. Eine eher sinkende Tendenz dagegen bei 
sonstigen stationären Hilfen und erzieherischen Hilfen außerhalb des Elternhauses.

4.2.9 Wohnort der Kinder und Jugendlichen zum Zeitpunkt der Inobhutnahme
Tabelle 25: Anzahl der Inobhutnahmen nach ASD Zuständigkeit *

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Mitte        61          55          64          53          63          53          46   

Nordost        97        126        125        128        136        142          67   

Ost**        64   

Südost        46          52          71          62          46          47          47   

Süd        32          43          41          50          29          49          66   

Südwest        45          55          65          42          78          63          79   

West      112        113        126        118          64        118        116   

Alt-West        56          48          46          65          45          43          50   

Nord        56          43          74          48          45          53          70   

Leipzig      505        535        612        566        506        568        605   

Sachsen        81          53          37          40          21          30          47   

außerhalb Sachsens        49          27          34          53          60          54          48   

Gesamt      635        615        683        659        587        652        700   
Quelle: SG Jugendhilfeplanung und Monitoring Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

* Daten früherer Jahre nicht verfügbar, ** 2011 neu gebildet

Die Zuständigkeit des ASD richtet sich nach dem Wohnort der Kinder und Jugendlichen, die in Obhut genommen 
werden. 

Im Jahresvergleich 2005 bis 2011 ist tendenziell besonders in den Stadtbezirken Süd und Südwest ein Anstieg 
der Inobhutnahmen festzustellen. Die jährlich steigenden Inobhutnahmefälle aus dem Stadtbezirk Nordost haben 
sich im Jahr 2011 durch die Bildung des ASD Ost halbiert. Demgegenüber sind die Inobhutnahmen aus Sachsen 
rückläufig.
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Karte 1: Anzahl der Inobhutnahmen nach ASD Zuständigkeit im Jahr 2011

In 86,4 % aller Inobhutnahmen des Jahres 2011 wohnten die Kinder und Jugendlichen innerhalb der Stadt 
Leipzig, in 6,7 % aller Inobhutnahmen außerhalb der Stadt Leipzig aber innerhalb Sachsens und 6,9 % aller 
Inobhutnahmen außerhalb Sachsens. Im Jahr 2011 war - wie in den Vorjahren – der Sozialbezirk Nordost mit 
21,8 % mit Abstand am häufigsten betroffen gefolgt vom Sozialbezirk West mit 18,1 % aller Inobhutnahmen. Die 
weiteren Inobhutnahmen verteilen sich auf die Sozialbezirke Südwest (9,7 %), Nord und Mitte (je 8,1 %), Süd 
(7,5 %) und Südost (7,2 %).
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Leipzig hat vielfältige Angebote, Maßnahmen und Projekte der Jugendhilfe in freier und kommunaler Trägerschaft. 

Jugendarbeit ist mit seinen Angeboten auf das unmittelbare Aufnehmen von Bedürfnissen junger Menschen 
ausgerichtet und hilft jungen Menschen mit ihren Möglichkeiten der Gestaltung von Freizeit, soziale Bezüge 
aufzubauen, Gruppenleben zu ermöglichen und sozialen Ausgrenzungsprozessen vorzubeugen.

Die Leistungen der Kinder- und Jugendförderung umfassen nach dem zweiten Kapitel des SGB VIII: 

	 § 11 Jugendarbeit

	 § 12 Förderung der Jugendverbände

	 § 13 Jugendsozialarbeit 

	 § 14 erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

	 § 16 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie 

Entsprechend des Subsidiaritätsprinzips werden Leistungen der Kinder- und Jugendförderung insbesondere 
von freien Trägern der Jugendhilfe vorgehalten. Ergänzend zu dem Leistungsangebot der freien Träger der 
Jugendhilfe unterhält die Stadt Leipzig zum Jahresende 2011 noch vier offene Freizeittreffs in kommunaler 
Trägerschaft, zwei Jugendkulturzentren, Straßensozialarbeiter mit vier Teams, Maßnahmen der internationalen 
Jugendarbeit, eine Koordinierungsstelle im Bereich Kinder- und Jugendschutz sowie den Ferienpass.
Abbildung 34: Kinder- und Jugendförderung freier Träger nach SGB VIII in %
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Tabelle 26:  Kinder- und Jugendförderung freier Träger nach SGB VIII in €



59

5

Kinder- und Jugendförderung

Leistungsbereiche SGB VIII 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Vergleich 
2005-2011

§ 11 Jugendarbeit 5.423.603 5.283.887 5.171.399 5.270.173 5.483.500 5.397.602 5.393.937 -29.665

§ 12 Jugendverbandsarbeit 306.576 255.329 254.637 234.005 250.715 245.987 244.233 -62.343

§ 13 Jugendsozialarbeit 1.722.379 2.324.518 2.355.031 2.602.133 2.687.509 2.691.425 2.759.891 1.037.512

§ 14 Kinder- und Jugendschutz 327.755 359.320 364.123 361.568 380.942 377.463 359.877 32.122

§ 16 Familienbildung 417.658 433.832 478.000 461.669 479.351 476.274 470.433 52.776

Summen: 8.197.970 8.656.886 8.623.191 8.929.548 9.282.017 9.188.751 9.228.371 1.030.401

Quelle: FG Zuschüsse/Freie Träger/Vereine und Verbände Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011 

Der Leistungsbereich der Kinder- und Jugendförderung wurde im Jahr 2011 mit über 9 Millionen Euro gefördert. 
Im Vergleich zum Vorjahr ist dies ein Anstieg um 0,4 % (plus 39.620 €). Im Vergleich zum Jahr 2005 entspricht 
dies einem Anstieg um 12,6 % (plus 1.030.401 €).
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5.1 Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII

5.1.1 Jugendarbeit in offenen Freizeittreffs
Die offenen Freizeittreffs sind entsprechend den gesetzlichen Vorgaben im § 11 SGB VIII ein Angebot der 
Jugendarbeit. Sie bieten als Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit ein Raum-, Freizeit- und 
Bildungsangebot für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige. Mit den offenen Freizeittreffs erhalten junge 
Menschen einen geschützten Rahmen, in dem sie außerhalb von Schule und Familie ihre Grundbedürfnisse nach 
Kontakt, Kommunikation und sozialer Anerkennung umsetzen können.

Die offene Kinder- und Jugendarbeit ist nach dem Prinzip der Sozialraumorientierung organisiert und steht 
vor der Herausforderung, die nachfolgend aufgeführten Aufgaben bei der Konzipierung ihrer Angebote zu 
berücksichtigen: 

•	 Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit müssen dementsprechend so gestaltet werden, dass sie für 
alle Kinder und Jugendlichen zugänglich sind.

•	 Sie hat die Aufgabe, bei der Planung und Ausgestaltung von Angeboten die unterschiedlichen ethnischen 
Hintergründe zu berücksichtigen.

•	 Geschlechtsspezifische Angebote sollen Mädchen und Jungen unterstützen, eigene Stärken und Ressourcen 
zu erkennen und zu entwickeln.

Die offene Kinder- und Jugendarbeit besitzt das Potential, spezifische Bildungseffekte wie den Aufbau personaler 
und sozialer Kompetenzen zu erreichen, die sich dementsprechend auch in der Angebotsstruktur der offenen 
Freizeittreffs widerspiegeln sollen. 
Tabelle 27: Die sozialräumliche Verteilung von offenen Freizeiteinrichtungen am Jahresende 2011

Stadtbezirk Mitte Nord-
ost Ost Süd-

ost Süd Süd-
west West Alt-

west
Nord-
west Nord Gesamt

kommunal 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 4

freie Träger 3 3 6 6 3 2 3 4 4 4 38

Gesamt 3 3 8 6 4 2 4 4 4 4 42

Quelle: FG Zuschüsse/Freie Träger/Vereine und Verbände Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011 

Mit Beginn des Jahres 2011 befanden sich von den 45 offenen Freizeiteinrichtungen 39 in Trägerschaft von freien 
Trägern der Jugendhilfe und 6 in Trägerschaft des Jugendamtes.

Zum 31.03.2011 beendete die offene Freizeiteinrichtung „Hinterhaus“ ihr Angebot. Zum 30.04.2011 wurde das 
kommunale Freizeitangebot „Bagger“ geschlossen. Die offene Freizeiteinrichtung wurde vom OFT „Esse 74“ 
übernommen und in „50°Nordost“ umbenannt. Zum 31.05.2011 wurde die kommunale offene Freizeiteinrichtung 
„Zirkel“ geschlossen.

Am Jahresende 2011 befanden sich damit 42 offene Freizeiteinrichtungen in Leipzig. Davon waren 38 in freier 
Trägerschaft der Jugendhilfe und 4 in kommunaler Trägerschaft.
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Karte 2: Die regionale Verteilung offener Freizeiteinrichtungen in der Stadt Leipzig im Jahr 2011

Die obige Karte zeigt, dass die Stadt Leipzig ein flächendeckendes Netz an offenen Freizeittreffs vorhält und 
somit allen Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit bietet, dieses Angebot in Anspruch zu nehmen. Die 
Konzentration der offenen Freizeittreffs im Westen und Osten der Stadt korrespondiert mit den dort häufiger 
auftretenden Problemlagen junger Menschen.
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Offener Bereich

Nach der Implementierung einer zentralen Leistungsstatistik im 2. Halbjahr des Jahres 2010, stehen für das Jahr 
2011 erstmals Daten der offenen Kinder- und Jugendarbeit für ein gesamtes Kalenderjahr zur Verfügung. Die 
standardisierte Leistungserfassung von Angebots- und Nutzerzahlen wird in allen offenen Freizeiteinrichtungen 
der Stadt Leipzig durchgeführt.

Der offene Bereich eines Freizeittreffs hält niedrigschwellige, alters- und interessenspezifische Angebote (z. B. 
Billard, Tischtennis, Basteln, Spiele, „Quatschen“, Kochen, ...), geschlechtsspezifische Arbeit, hält Materialien zur 
Freizeitgestaltung bereit und bietet vielfältige Beteiligungsmöglichkeiten. Für die statistische Erfassung der Nutzer 
gilt folgende Definition: „Ein Nutzer von offenen Bereichen ist ein Besucher des OFT, der den Offenen Bereich der 
Einrichtung, unabhängig von Verweildauer und Häufigkeit am Tag, genutzt hat“.
Abbildung 35: Nutzer von offenen Bereichen nach Alter und Quartalen*
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Quelle: SG Jugendhilfeplanung und Monitoring                                                                 Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

*Daten 1.Halbjahr 2010 nicht erfasst

Tabelle 28: Nutzer von offenen Bereichen nach Alter und Quartalen*
Jahr

III/2010 IV/2010 I/2011 II/2011 III/2011 IV/2011 2011

Kinder (unter 10 Jahre) 10.985 9.298 9.304 12.995 13.005 11.257 46.561

Kinder (10 - 14 Jahre) 25.830 23.174 24.355 23.735 25.564 24.358 98.012

Jugendliche (14 - 18 Jahre) 22.418 24.372 27.659 24.808 21.780 21.027 95.274

junge Volljährige (18 - 27 Jahre) 13.425 12.967 14.397 14.175 13.242 12.892 54.706

Gesamt: 72.658 69.811 75.715 75.713 73.591 69.534 294.553
Quelle: SG Jugendhilfeplanung und Monitoring
* Daten 1.Halbjahr 2010 nicht erfasst

Quartal

Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011 

Im Jahr 2011 sind in den offenen Bereichen der Freizeiteinrichtungen insgesamt 294.553 Kinder, Jugendliche und 
junge Volljährige als Nutzer registriert wurden. 
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Die im Jahr 2011 registrierten 144.573 Kinder unter 14 Jahren entsprachen mit 49,1 % knapp der Hälfte aller 
registrierten Nutzer. Davon waren 15,8 % im Alter unter 10 Jahren, 33,3 % im Alter zwischen 10 und 14 Jahren. 
Hinzu kamen Anteile von 32,3 % Jugendlichen und weiteren 18,6 % jungen Volljährigen. 
Abbildung 36: Nutzer von offenen Bereichen nach Geschlecht und Quartalen*
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Quelle: SG Jugendhilfeplanung und Monitoring                                                                 Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

Tabelle 29: Nutzer von offenen Bereichen nach Geschlecht und Quartalen*

Jahr
III/2010 IV/2010 I/2011 II/2011 III/2011 IV/2011 2011

männlich 47.586 45.497 50.075 49.101 46.822 43.865 189.863

weiblich 25.072 24.314 25.640 26.612 26.769 25.669 104.690

Gesamt: 72.658 69.811 75.715 75.713 73.591 69.534 294.553
Quelle: SG Jugendhilfeplanung und Monitoring
* Daten 1.Halbjahr 2010 nicht erfasst

Quartal

Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011 

Von den 294.553 registrierten Nutzern der offenen Bereiche von Freizeiteinrichtungen waren 64,5 % männlichen 
und 35,5 % weiblichen Geschlechts.

Im Vergleich der Quartale ist festzustellen, dass der männliche Anteil im Jahresverlauf gesunken ist. Während im 
1. Quartal 2011 der männliche Anteil der Nutzer noch 66,1 % betrug, waren dies im 4. Quartal 2011 noch 63,1 % 
(minus 6.210 männliche Nutzer).
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Zusätzliche Angebote, Kurse und Projekte

Die Angebote, Kurse und Projekte sind speziell geplante und zeitlich begrenzte Leistungen die, unabhängig ob 
diese innerhalb oder außerhalb der Öffnungszeiten des offenen Bereichs stattfanden, zusätzlich zum offenen 
Bereich angeboten werden.
Abbildung 37: Angebote, Kurse und Projekte (AKP) nach Alter der Nutzer im Jahr 2011
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Tabelle 30: Angebote, Kurse und Projekte nach Alter der Nutzer im Jahr 2011
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Kinder (unter 10 Jahre) 8.593 10.062 4.711 536 376 24.278

Kinder (10 - 14 Jahre) 10.395 11.395 9.487 1.308 1.087 33.672

Jugendliche (14 - 18 Jahre) 5.257 7.236 7.718 1.243 299 21.753

junge Volljährige (18 - 27 Jahre) 7.680 4.463 6.241 451 78 18.913

Gesamt: 31.925 33.156 28.157 3.538 1.840 98.616
Quelle: SG Jugendhilfeplanung und Monitoring Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011 

Im Jahr 2011 nahmen insgesamt 98.616 Teilnehmer/-innen an Angeboten, Kursen und Projekten von offenen 
Freizeiteinrichtungen teil. Davon waren 24,6 % Kinder im Alter unter 10 Jahren, 34,1 % Kinder im Alter zwischen 
10 und 14 Jahren, 22,1 % Jugendliche und weitere 19,2 % junge Volljährige. 

Mit 33,6 % nahmen ein Drittel der Nutzer an Kursen oder Projekten teil, die den 2.726 Angeboten aus dem 
Bereich sonstige Leistungen wie z. B. Hausaufgabenhilfe, gesunde Ernährung, Werkstattangebote, Ökologie/
Umwelt u. ä. zuzuordnen sind. Ein knappes weiteres Drittel (32,4 %) nutzten die 2.701 Angebote, Kurse oder 
Projekte aus dem Bereich Kunst und Kultur. Die 2.538 sportlichen oder erlebnispädagogischen Angebote, 
Kurse und Projekte wie z. B. Turniere, Klettern, Fahrradtouren o. ä. wurden von 28,6 % aller Nutzer der AKP’s 
wahrgenommen.
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Geringer sind die Angebots- und Teilnehmerzahlen in den Kategorien Medien und geschlechtsspezifische Arbeit. 
3,6 % Nutzer konnten den 486 Angeboten aus dem Bereich der Medien oder der Medienpädagogik zugeordnet 
werden. Hierunter zählen insbesondere Computer/Internet, Film, Fotografie, Audio/Video-Produktion und Radio. 
Weitere 1,9 % aller Angebote, Kurse und Projekte waren im weitesten Sinne dem Bereich der 272 Maßnahmen 
geschlechtsspezifischer Arbeit zuzuordnen. 
Abbildung 38: Angebote, Kurse und Projekte (AKP) nach Nutzer im Jahr 2011
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Tabelle 31: Angebote, Kurse und Projekte (AKP) nach Nutzer im Jahr 2011
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männlich 15.902 18.550 18.633 2.499 487 56.071

weiblich 16.023 14.606 9.524 1.039 1.353 42.545

Gesamt 31.925 33.156 28.157 3.538 1.840 98.616

Anzahl AKP 2.701 2.726 2.538 486 272 8.723

Ø Teilnehmer/AKP 11,8 12,2 11,1 7,3 6,8 11,3
Quelle: SG Jugendhilfeplanung und Monitoring Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011 

Im Jahr 2011 wurden durch offene Freizeiteinrichtungen insgesamt 8.723 Angebote, Kurse und Projekte mit 
98.616 Teilnehmer/-innen organisiert und durchgeführt. Dies ergibt durchschnittlich 11,3 Teilnehmer/-innen pro 
Angebot, Kurs oder Projekt. Der Mädchenanteil betrug 43,1 %, der Jungenanteil 56,9 %.

Der Mädchenanteil überwog  bei Angeboten, Kursen oder Projekten für geschlechtsspezifische Arbeit (73,5 % 
weiblich) und für Kunst/Kultur (50,2 % weiblich). Der Jungenanteil hingegen überwog bei Angeboten, Kursen oder 
Projekten für Medien (70,5 % männlich), Sport-/Erlebnispädagogik (66,2 % männlich) sowie Sonstigen (55,9 % 
männlich).
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Nutzerbefragung in offenen Freizeiteinrichtungen der Stadt Leipzig

Im Jahr 2011 fand im Zeitraum von September bis November 2011 eine Nutzerbefragung in den 42 Offenen 
Freizeittreffs der Stadt Leipzig statt. Sie wird als Wiederholungsbefragung seit dem Jahr 2000 turnusmäßig 
durchgeführt und berücksichtigt ein Set wiederkehrender Fragen, um Aussagen über Entwicklungstrends treffen 
zu können. Im Jahr 2011 konnten insgesamt 460 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus allen 42 
Offenen Freizeiteinrichtungen befragt werden. 
Abbildung 39: Nutzerbefragung 2011 in offenen Freizeiteinrichtungen

Quelle: Amt für Jugend, Familie und Bildung
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Die Nutzerbefragung 2011 kommt zusammenfassend zu folgenden Hauptergebnissen:

o Die Altersspanne der befragten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in den Offenen Jugendtreffs 
erstreckte sich zwischen 7 und 29 Jahren. Das Durchschnittsalter lag bei 15 Jahren. Seit der Nutzerbefragung 
2006 ist der Anteil der 16/17-Jährigen und der über 18-Jährigen deutlich zurück gegangen. Lediglich die unter 
14-Jährigen haben sich in ihrer Anzahl vergrößert. 

o Auffällig ist, dass immer weniger Einzelkinder und Befragte, die eine Schwester bzw. einen Bruder haben, die 
Offenen Treffs besuchen, die Anzahl der Besucher mit zwei oder mehr Geschwistern jedoch zunimmt.

o Die Hälfte der Nutzer der Offenen Treffs besucht eine Mittelschule, gefolgt von 10 Prozent, die eine 
Berufsausbildung absolvieren. Der Anteil der Mittelschüler in den offenen Treffs ist seit der Nutzerbefragung 
2006 um 16 Prozent gestiegen. Hingegen ist der Anteil von Gymnasiasten von 14 Prozent (2006) auf 7 
Prozent (2011) gesunken.

o Für die Nutzer der Offenen Treffs spielen Freizeitaktivitäten wie „Zur Disko gehen“ oder „Parties feiern“ eine 
große Rolle. Dies liegt möglicherweise daran, dass es in den meisten Offenen Treffs zum festen Bestandteil 
gehört, Parties zu veranstalten, die von den Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen aufgrund von 
guter Erreichbarkeit in Wohnortnähe und einem kostengünstigen Zugang auch für unter 18-Jährige stark 
frequentiert werden, wie das aus persönlichen Gesprächen während der Befragung im Offenen Treff deutlich 
wurde.

Abbildung 40: Prioritäten von Freizeitaktivitäten
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Quelle: Amt für Jugend, Familie und Bildung/Nutzerbefragung 2011                                     Kinder- und Jugendhilfereport 2011

o Knapp drei Viertel der Befragten (72 Prozent) können zu den Langzeitnutzern und Stammbesuchern gezählt 
werden, da sie schon länger als ein Jahr die Einrichtung besuchen.

o Vier Fünftel der Kinder und jungen Erwachsenen (83,0 Prozent) gaben an, dass man im Offenen Treff 
leicht andere Besucher kennen lernen kann. Dies geht auch einher mit den Tatsachen, dass die Kinder, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen den Offenen Treff vor allem als Kontaktstelle nutzen, da vier Fünftel 
der Befragten (81 Prozent) angaben, hauptsächlich wegen ihrer „Freunde“ in den Offenen Treff zu kommen, 
um dort auch vorrangig den „Offenen Bereich“ nutzen und soziale Kontakte zu pflegen oder neue zu knüpfen.

o Hinsichtlich der Änderungswünsche wird deutlich, dass sich die Befragten vor allem längere Öffnungszeiten 
und die Öffnung der Offenen Treffs am Wochenende wünschen. Ein weiterer wichtiger Aspekt war der Wunsch 
nach einer besseren Ausstattung der Jugendtreffs.
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o Bei Betrachtung der einzelnen Fragen in Bezug auf die aktive Mediennutzung der Besucher im Vergleich zur 

Nutzerbefragung 2008 wird deutlich, dass das Internet sowie Soziale Netzwerke immer mehr an Bedeutung für 
die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen gewinnen. Auf diesen Bedarf an technischer Ausrüstung 
gehen die Offenen Treffs ein, da in fast allen Offenen Treffs Computer mit Internetzugang vorhanden sind. Es 
gibt jedoch einen Mangel an jugendschutzgerechten Gesprächen über dieses alltägliche gewordene Medium. 

o Ein weiteres auffälliges Ergebnis ist die Aussage von nur knapp einem Drittel der befragten Kinder, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen, dass es einen Clubrat im Offenen Treff gibt. Hingegen aber die Hälfte 
der Befragten sich einen Clubrat wünscht, was ein Interesse der Besucher an mehr Mitwirkung im Offenen 
Treff zeigt, die Umsetzung aber Reserven hat. Dem gegenüber steht ein stetig sinkendes Interesse der Kinder, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen an der aktiven Clubarbeit.

o Zu den negativen Veränderungen gehört die seit der Nutzerbefragung 2008 angestiegene Gewalt- bzw. 
Ausgrenzungserfahrung der Nutzer mit Migrationshintergrund. Waren es 2008 nur 6 Prozent der Nutzer mit 
Migrationshintergrund, die angaben bereits Gewalt- oder Ausgrenzung erfahren zu haben, waren es 2011 
knapp ein Fünftel der Befragten (17 Prozent). 

o Seit 2008 ist die Bekanntheit von Jugendhilfeangeboten angestiegen. Zudem ist auch die Nutzung der 
Jugendhilfenangebote stark angestiegen. So ist zum Beispiel die Nutzung des Angebotes des „Streetworks“ im 
Jahr 2011 von 4,1 Prozent (2008) auf mehr als das Doppelte angestiegen (10,9 Prozent).

Abbildung 41: Offene Freizeiteinrichtung der Stadt Leipzig

Quelle: Amt für Jugend, Familie und Bildung

Die Broschüre kann kostenlos im Internet unter www.leipzig.de/jugendamt in der Rubrik „Veröffentlichungen“ 
gelesen und heruntergeladen werden.
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5.1.2 Jugendbildungsmaßnahmen
Karte 3: Standorte Jugendbildungsmaßnahmen 2011 in der Stadt Leipzig nach Stadtbezirken

Jugendarbeit versteht sich als Feld sozialen Lernens, das jungen Menschen die eigenverantwortliche Entwicklung 
ihrer Persönlichkeit und das Hineinwachsen in die Gesellschaft erleichtert.

Jugendbildungsmaßnahmen vermitteln gesellschaftliche Werte und eröffnen, begleiten, unterstützen und 
qualifizieren Bildungsprozesse, die als Selbstentwicklungsprozesse für Jugendliche zu verstehen sind.  
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Somit kommt den Jugendbildungsmaßnahmen ein konkreter außerschulischer Bildungsauftrag zu. Das 
Angebotsprofil kann aus einem Querschnitt von politischen, sozialen, berufsbezogenen, ökologischen, kulturellen, 
religiösen oder sportlichen Maßnahmen bestehen.

Die hier dargestellten Bildungsangebote haben Projektcharakter und wurden als Einzelmaßnahmen konzipiert, 
beantragt und bezuschusst.

Im Jahr 2011 wurden neun Angebote von Jugendbildungsmaßnahmen durch acht Träger der freien Jugendhilfe 
vorgehalten und durch das Amt für Jugend, Familie und Bildung bezuschusst.

Die in der Stadt Leipzig angebotenen Jugendbildungsmaßnahmen beinhalteten im Jahr 2011 sprachlich 
integrative Maßnahmen ebenso wie interkulturelle und politische Bildungsangebote zum „Demokratie lernen“. Ein 
weiterer Bestandteil waren ökologische Projekte zur Kinder- und Jugendumweltarbeit.
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5.1.3 Jugendmedieninitiativen
Karte 4: Standorte von Jugendmedieninitiativen 2011 in der Stadt Leipzig nach Stadtbezirken

In den Leistungsangeboten der Jugendmedienarbeit in Leipzig gehören Offenheit, Freiwilligkeit, eigene 
Gestaltbarkeit und Bedürfnisorientierung zu den wichtigsten Grundprinzipien:

	Offenheit meint hier den Zugang zu den Leistungsangeboten für alle Kinder und Jugendlichen unabhängig 
von deren Religion, Geschlecht, Herkunft, körperlichen oder geistigen Behinderungen und finanziellen 
Ressourcen.
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	Die Teilnahme und Mitgestaltung an Prozessen in den Angeboten der Jugendmedienarbeit unterliegen stets 

dem Prinzip der Freiwilligkeit.

	Die eigene Gestaltbarkeit wird durch die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an relevanten Arbeits- 
und Planungsprozessen, durch Ermöglichung und Unterstützung von Selbstorganisation sowie durch die 
Bereitstellung von räumlichen, personellen und finanziellen sowie technischen Ressourcen gefördert.

	Bedürfnisorientierung heißt, die Angebote an den Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen auszurichten.

Medien sind untrennbarer Bestandteil jugendlicher Lebenswelten, deren Nutzung in alle Bereiche des 
Alltagslebens eingebettet ist und Familie, Freunde sowie Politik, Bildungs-, Freizeit- und Kulturbereiche umfasst. 

Anliegen der Jugendmedienprojekte in Leipzig ist es, Medien, Medienformen und -inhalte zu vermitteln und 
zu einer kompetenten Nutzung von Medien durch Jugendliche beizutragen. Den Kindern und Jugendlichen 
sollen Medien mit ihren vielgestaltigen Möglichkeiten als individuelle Ausdrucksform und gestaltbares 
Kommunikationsmittel nahe gebracht werden. 

Die Förderung und Entwicklung von Medienkompetenz ist erklärtes Ziel, denn Medienkompetenz ist Teil sozialer 
und kultureller Handlungskompetenzen. Damit stellt sie einen integralen Bestandteil verschiedener Kompetenzen 
dar, die jedes Subjekt in seinem Alltag zur Bewältigung seiner Lebenssituation braucht.

Die einzelnen Projekte arbeiten in spezifischen Bereichen der Medienlandschaft und sind im Arbeitskreis 
Medienpädagogik als aktives Netzwerk zusammengeschlossen.  

Im Jahr 2011 wurden sieben Jugendmedieninitiativen von sieben Trägern der freien Jugendhilfe durch das 
Amt für Jugend, Familie und Bildung bezuschusst. Jugendmedieninitiativen arbeiten stadtteilübergreifend 
und oft in Kooperation mit anderen Trägern der Jugendarbeit. Die stadtweite Angebotsunterbreitung von 
Jugendmedienprojekten sichert den möglichen Zugang für alle Kinder und Jugendlichen im gesamten 
Stadtgebiet. 
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5.1.4 Kinder- und Jugendkulturarbeit
Karte 5: Standorte von Kinder- und Jugendkulturarbeit 2011 in der Stadt Leipzig nach Stadtbezirken

Kinder- und Jugendkulturarbeit bietet einen Aktionsrahmen, in dem Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 
die Chance haben, ihre Alltags- und Lebenserfahrungen aktiv einzubringen und mit künstlerischen Mitteln und 
ästhetischen Handlungsformen umzusetzen, zu bearbeiten und deren Ergebnisse öffentlich zu machen. 
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Kulturelle und schöpferische Fähigkeiten von jungen Menschen sollen dabei aufgegriffen und die Entwicklung 
künstlerischer und individueller Ausdrucksformen gefördert werden. Die Kinder- und Jugendkultureinrichtungen 
stellen dafür geeignete Räume, Materialien und eine entsprechende Begleitung zur Verfügung. In den 
Bereichen der Bildenden, Darstellenden und Angewandten Kunst entwickelt Kinder- und  Jugendkulturarbeit 
unterschiedliche, alters- und interessenspezifische Angebotsformen wie Kurse, offene Angebote, Workshops, 
Projekte, Veranstaltungen und bietet Freiräume für die Verwirklichung selbst gesteuerte Aktivitäten von Kindern 
und Jugendlichen. Jedes Kind und jeder Jugendliche oder junge Erwachsene hat den Bedarf nach Entwicklung 
seiner kreativen und künstlerischen Fähigkeiten. Dem entsprechend muss sozial verantwortliche Kinder- und 
Jugendkulturarbeit für, mit und von jungen Menschen folgenden Arbeitsprinzipien folgen:

	Kinder- und Jugendkulturarbeit soll auch zu ihrer Zielgruppe gehen, nicht nur an einem festen Standort 
verankert sein

	Freiwilligkeit der Teilnahme

	Keine Zugangsbeschränkungen durch Auswahlverfahren, finanzielle Beteiligung, körperliche, geistige oder 
soziale Benachteiligung

	Orientierung an den Bedürfnissen, Neigungen und Interessen der jungen Menschen 

	Aktive Beteiligung an Entscheidungsprozessen und -verfahren durch die Kinder und Jugendlichen selbst

	Professionelle Anleitung/Unterstützung im jeweiligen Genre mit sozialpädagogischer Begleitung.

Im Jahr 2011 wurden elf Maßnahmen der Kinder- und Jugendkulturarbeit von 10 Trägern der freien Jugendhilfe 
durch das Amt für Jugend, Familie und Bildung bezuschusst. In Trägerschaft des Amtes für Jugend, Familie und 
Bildung der Stadt Leipzig befinden sich, an der Schnittstelle von Jugend-, Kultur- und Bildungsarbeit, darüber 
hinaus zwei weitere Kinder- und Jugendkulturzentren: das Jugendkulturzentrum „O.S.K.A.R“ und die Kinder- und 
Jugendkulturwerkstatt „JOJO“, vormals „Stötteritzer Spielkiste“.
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5.1.5 Geschlechtsspezifische Jugendarbeit
Karte 6: Standorte von Geschlechtsspezifischer Jugendarbeit 2011 in der Stadt Leipzig nach Stadtbezirken

Angebote der Kinder- und Jugendarbeit sind dem Gendergedanken als durchgängiges Leitprinzip in der 
Jugendhilfe verpflichtet. Mädchen- und Jungenarbeit sind nicht gleich. Sie haben eine unterschiedliche 
Entwicklungsgeschichte, sind auf einem unterschiedlichen Entwicklungsstand und haben in der konkreten Arbeit 
mit Jungen und Mädchen unterschiedliche Herausforderungen zu bewältigen. 
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Eine Zusammenführung findet in den unterschiedlichsten koedukativen Angeboten in Einrichtungen der 
Jugendhilfe statt. 

Geschlechtsspezifische Angebote als Querschnittaufgabe in den Jugendeinrichtungen sind zu einem Großteil 
nach wie vor Angebote der Mädchenarbeit. War die geschlechtsbezogene Arbeit mit Jungen vor geraumer Zeit 
noch Sache einiger weniger Fachmänner, so boomt derzeit die Nachfrage nach Jungenarbeit.

Zwei Träger der freien Jugendhilfe entwickelten sich in den letzten Jahren zu zentralen Koordinierungsstellen 
für geschlechtsbewusste Arbeit mit Mädchen und Jungen in Leipzig. Die existierenden Netzwerke der Jungen- 
und Mädchenarbeit spielen dabei für eine fortlaufende Zielbestimmung geschlechtsbezogener Angebote eine 
besondere Rolle. Zum einen findet darin ein regelmäßiger Austausch über den Stand der eigenen Arbeit statt 
während man sich zum anderen auch mit den Wirkungen von Mädchen- und Jungenarbeit auseinandersetzt. 

Die begonnenen Kooperationen werden in den nächsten Jahren differenziert erweitert und eine wichtige 
Multiplikator/-innenfunktion bei der Erreichung der benannten Ziele übernehmen.

Um der geschlechterspezifischen Arbeit in Leipzig gerecht zu werden, wurden  im Jahr 2011 vier Maßnahmen 
geschlechtsspezifischer Jugendarbeit von drei Trägern der freien Jugendhilfe durch das Amt für Jugend, Familie 
und Bildung bezuschusst. 

Ab 2011 wurde das „Leipziger Mädchenmobil“ des Trägers Bris e. V. durch den Träger MONAliesa e. V. 
übernommen.
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5.1.6 Themen- und zielgruppenorientierte Jugendarbeit
Karte 7: Standorte von Themen- und zielgruppenorientierter Jugendarbeit 2011 in der Stadt Leipzig nach Stadtbezirken

Themen- und zielgruppenorientierte Jugendarbeit ist ein Feld sozialen Lernens, das jungen Menschen die 
eigenverantwortliche Entwicklung ihrer Persönlichkeit und das Hineinwachsen in die Gesellschaft erleichtert.
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Damit vermittelt themen- und zielgruppenorientierte Jugendarbeit gesellschaftliche Werte und eröffnet, begleitet, 
unterstützt und qualifiziert Bildungsprozesse, die als Selbstentwicklungsprozesse zu verstehen sind. 

Themen- und zielgruppenorientierte Jugendarbeit definiert sich aus den im § 11 SGB VIII unter Punkt (3) 
benannten Schwerpunkten.

Im Jahr 2011 wurden 13 Maßnahmen themen- und zielgruppenorientierter Jugendarbeit von elf Trägern der freien 
Jugendhilfe durch das Amt für Jugend, Familie und Bildung bezuschusst. 
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5.1.7 Spielmobile
Karte 8: Standorte der Spielmobile im Jahr 2011 in der Stadt Leipzig

Mit unterschiedlichen Projektansätzen von Spielmobilarbeit der Stadt Leipzig wird das „Draußensein“ von Kindern 
und Jugendlichen aktiv unterstützt. Die Leipziger Spielmobilarbeit findet ganzjährig im öffentlichen Raum statt. 
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Das freie spielerische, kreative und sportliche Agieren fördert die Entfaltung der Kinder und Jugendlichen und 
trägt somit zur „Aneignung von Welt“ bei. Die Aktionen laden dazu ein, freiwillig Spielideen auszuprobieren, mit 
dem vorhandenen Material eigene Ideen zu entwickeln und ohne Zeitdruck zu verweilen. 

Spielmobilarbeit kann keine klassische Beziehungsarbeit im Sinne dauerhaft verorteter Kinder- und 
Jugendeinrichtungen leisten. Der Fokus ist auf die gesamte Stadt Leipzig als Spiel- und Lebensraum zu richten. 
Die Kontinuität der Arbeit bezieht sich auf die Aktivitäten und methodischen Prozesse, nicht so sehr auf die 
Beziehungen zwischen Spielpädagogen/-innen und Kindern. Spielmobilarbeit gestaltet sich sozialräumlich; die 
Grenzen, Bedürfnisse und Bedingungen vor Ort sowie die vorhandenen Ressourcen sind Ansatzpunkte für die 
Aktionen.

Im Jahr 2011 gab es in der Stadt Leipzig drei Spielmobile. Hiervon waren zwei Spielmobile bei einem Träger der 
freien Jugendhilfe angegliedert und ein Spielmobil beim Amt für Jugend, Familie und Bildung der Stadt Leipzig. 
Die Präsenzzeiten sind werktäglich an den Nachmittagen jeweils jahreszeitabhängig im Sommer eine Stunde 
länger als im Winter.

Spielmobilarbeit unterstützt die Spielplatzbesucher bei der Ideenfindung, beim Ausprobieren und Durchführen 
kreativer Arbeiten und (denk-)sportlicher Spiele. Sie fördert die Kommunikation und Kontaktpflege, regt die 
Phantasie an, vermittelt Erfolgserlebnisse, unterstützt soziales Lernen hinsichtlich der Selbständigkeit und 
Lernbereitschaft, stellt gemeinschaftlich mit den Kindern Regeln auf und kontrolliert deren Einhaltung.
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5.1.8 Ferienfreizeiten
Das Amt für Jugend, Familie und Bildung Leipzig organisiert in Zusammenarbeit mit öffentlichen und freien 
Trägern sowie vielen fleißigen Helfern Ferienangebote für Kinder und Jugendliche der Stadt Leipzig. Durch 
themenbezogene (z. B. Fußballferien, Reiterferien) und themenfreie Angebote entsteht eine Vielzahl von 
Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche entsprechend ihrer Bedürfnisse, Fähigkeiten und Interessen die Freizeit 
zu gestalten. 

Die Mehrzahl der freien Träger bieten themenbezogene Freizeiten an, welche sich oft nur an bestimmte Gruppen 
oder Mitglieder richten. Die Ferienfreizeiten des Amtes für Jugend, Familie und Bildung der Stadt Leipzig sollen 
themenfrei sein, um möglichst viele Kinder und Jugendliche zu erreichen.

Priorität haben hier Kinder und Jugendliche, welche aufgrund ihrer sozialen Herkunft nicht in der Lage sind, 
andere Angebote zu nutzen. Grund kann die schlechte finanzielle Situation sein, aber auch die Hemmschwelle, 
den eigenen sozialen und finanziellen Status zu offenbaren. Die finanzielle Situation in ihren Familien sieht in 
der Regel keine Möglichkeit für einen gemeinsamen Urlaub vor. Damit aber die Kinder für ein paar Tage im Jahr 
den Alltag vergessen und sich erholen können, nutzen viele Eltern die Möglichkeit ihr Kind an einer Ferienfreizeit 
teilnehmen zu lassen (dies erfolgt oft auch in Absprache mit dem ASD oder den Familienhelfern). 

Durch die entspannte Atmosphäre während einer Ferienfreizeit haben die Kinder und Jugendlichen die 
Möglichkeit sich frei von sozialen Vorurteilen zu erholen. Dadurch wird eine Stärkung des Selbstbewusstseins 
erreicht. Vorurteile und Berührungsängste können schneller abgebaut werden. Durch das tägliche Miteinander 
werden Toleranz und Solidarempfinden gestärkt und ausgeprägt. 

Ziel dieser Veranstaltungen ist es auch, den Eltern die Möglichkeit zu geben, sich vom Alltag mit ihren Kindern zu 
erholen und damit Kraft zu schöpfen, um in den nachfolgenden Monaten ihren Kindern ein geborgenes Zuhause 
zu geben.
Abbildung 42: Anzahl von Ferienfreizeiten kommunaler Träger
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Quelle: Geschäftsbereich des Amtsleiters                                                                      Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

Im Jahr 2011 wurden durch das Amt für Jugend, Familie und Bildung insgesamt 6 Ferienfreizeiten angeboten. 
Schwerpunkt bilden die Angebote in den Sommerferien.
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Abbildung 43: Teilnehmerzahlen bei Ferienfreizeiten kommunaler Träger
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Quelle: Geschäftsbereich des Amtsleiters                                                                      Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

Tabelle 32: Teilnehmerzahlen bei Ferienfreizeiten kommunaler Träger

2000 2003 2006 2009 2010 2011

Winterferien      139          78          55          61          55          45   

Sommerferien      428        405        270        220        185        182   

Herbstferien           -          40          30          26          12             -   

Gesamt      567        523        355        307        252        227   
Quelle: Geschäftsbereich des Amtsleiters Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011 

Im Jahr 2011 nahmen insgesamt 227 Kinder und Jugendliche an den vom Amt für Jugend, Familie und Bildung 
angebotenen 6 Ferienmaßnahmen teil. Dies ergibt eine durchschnittliche Teilnehmerzahl von 37,8 Teilnehmer/-
innen pro angebotener Ferienfreizeit.
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Darüber hinaus wurden im Jahr 2011 insgesamt 26 Ferienfreizeiten von freien Trägern der Jugendhilfe und 
eingetragenen Vereinen bezuschusst. Von den Angeboten der freien Träger der Jugendhilfe fanden drei in den 
Winterferien, 18 in den Sommerferien und fünf in den Herbstferien statt.
Abbildung 44: Maßnahmen und Teilnehmer von Ferienfreizeiten freier Träger
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Tabelle 33: Teilnehmerzahlen bei Ferienfreizeiten freier Träger

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011

Winterferien          7            4            5            3        135          97        151          72   

Sommerferien        20          19          18          18        527        558        512        573   

Herbstferien          4            4            6            5          93        101        154        105   

Gesamt        31          27          29          26        755        756        817        750   
Quelle: FG Zuschüsse/Freie Träger/Vereine und Verbände

TeilnehmerMaßnahmen

Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011 

Im Jahr 2011 nahmen an den 26 bezuschussten Ferienfreizeiten von freien Trägern der Jugendhilfe insgesamt 
750 Teilnehmer/-innen teil. Dies ergibt eine durchschnittliche Teilnehmerzahl von 28,8 Teilnehmer/-innen pro 
angebotener Ferienfreizeit (Vorjahr Ø 28,2). Besonders in den Sommerferien 2011 hat sich bei gleichbleibender 
Anzahl von Maßnahmen die Teilnehmerzahl erhöht, wodurch sich die durchschnittliche Teilnehmerzahl von 28,4 
Teilnehmer/-innen pro angebotener Ferienfreizeit auf 31,8 erhöht hat.
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Entsprechend der Dienstanweisung des Jugendamtes der Stadt Leipzig Nr. 02/2007 können Inhaber/-innen des 
Leipzig-Passes auf schriftlichen Antrag Zuschüsse aus Mitteln des Amtes für Jugend, Familie und Bildung zu 
Erholungsmaßnahmen im Rahmen der jährlich im Haushaltsplan des Amtes für Jugend, Familie und Bildung der 
Stadt Leipzig erhalten. Zu den Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung nach § 11 Abs. 3 Nr. 5 SGB VIII 
zählen insbesondere auch Ferienfreizeiten.

Abbildung 45: Zuschüsse zu Ferienfreizeiten für Inhaber des Leipzig-Passes
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Quelle: FG Zuschüsse/Freie Träger/Vereine und Verbände                                           Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

Tabelle 34: Zuschüsse zu Ferienfreizeiten für Inhaber des Leipzig-Passes

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Anzahl 817 810 820 847 690 547 686 683 809

Gesamtzuschuß 
in € 74.897 75.463 76.086 82.482 69.780 53.372 69.578 70.935 81.745

Ø Zuschuß in € 91,67 93,16 92,79 97,38 101,13 97,57 101,43 103,86 101,05

Quelle: FG Zuschüsse/Freie Träger/Vereine und Verbände Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011 

Im Jahr 2011 wurden für 809 Kinder und Jugendliche die Inhaber des Leipzig-Passes sind insgesamt Zuschüsse 
in Höhe von 81.745 Euro für Ferienfreizeiten von freien Trägern und kommunalen Anbietern gewährt. Damit 
wurden im Jahr 2011 durchschnittlich pro Kind und Maßnahme 101,04 € (im Vorjahr 103,86 Euro) aufgewendet.
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5.1.9 Ferienpass
Leipzig bietet vieles, was eine familienfreundliche 
Stadt ausmacht. Ein wichtiges Instrument sind die 
Ferienpässe in den Winter- und Sommerferien. 

Der Ferienpass bietet den Leipziger Schülern 
seit 1981 zahlreiche Möglichkeiten zum 
individuellen bzw. gemeinsamen Besuch 
verschiedener Einrichtungen, Veranstaltungen, 
Sehenswürdigkeiten, Workshops und Fahrten. 

Auch im Jahr 2011 wurden zahlreiche 
Veranstaltungen auf hohem Niveau durchgeführt. 

Die vielen preiswerten Angebote entlasten vor 
allem Familien, die auf Grund sinkender Reallöhne 
weniger finanzielle Mittel für die Freizeitgestaltung 
ihrer Kinder bereitstellen können. 

Ferienpassangebote als ein Instrument der 
Jugendhilfe: 

	 wenden sich nicht nur an einzelne Gruppen/
Schichten wie z. B. nur Mädchen, nur 
Jungen, nur Schulverweigerer, nur sportlich 
Begeisterte, nur ausländische Kinder und 
Jugendliche sondern an alle Schüler;

	 sind also auch für Kinder und Jugendliche 
aus sozial benachteiligten Familien 
erschwinglich. Da fast alle Angebote der Ferienpässe eine finanzielle Ermäßigung enthalten bieten sie also 
allen Kindern und Jugendlichen gleiche Möglichkeiten;

	 fördern die Selbständig- bzw. Unabhängigkeit der Kinder und Jugendlichen, indem sie selbst entscheiden 
und organisieren, welche Angebote sie in Anspruch nehmen und wie sie zu den einzelnen Aktivitäten 
kommen, dies kann für die Kinder und Jugendlichen eine neue, wichtige Erfahrung sein;

	 ermöglichen das Kennen lernen anderer Kinder und Jugendlicher, auch aus anderen sozialen Schichten, 
fördern somit Gruppenerlebnisse und schaffen soziale Kontakte;

	 öffnen neue kulturelle Horizonte, dienen der Wissensvermittlung, tragen den unterschiedlichen Interessen/
Neigungen Rechnung und wecken neue Interessen;

	 sind ein wichtiges Mittel, um Kindern und Jugendlichen (zumindest für den Ferienzeitraum) Zugang zu allen 
angebotenen Genres zu gewährleisten;

	 ermöglichen den Kindern und Jugendlichen aus ihrem eigenen Stadtteil heraus zu kommen und somit ihre 
Heimatstadt besser kennen zu lernen;

	 bieten Familien praktische Lösungen zur Gestaltung der Ferien- bzw. Freizeit (auch über die Ferien hinaus);

Die Ferienpassaktionen tragen somit einen erheblichen Teil zur Lebensqualität Leipziger Familien bei und stehen 
auch für die Leistungsfähigkeit der Kommune als sozialer Dienstleister.
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Abbildung 46: ausgegebene Sommer- und Winterferienpässe
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Tabelle 35: ausgegebene Sommer- und Winterferienpässe

2000 2003 2006 2009 2010 2011

Winterferienpass 8.132      6.140      6.488      8.527      8.604      8.670      

verkaufte 6.481      4.929      4.695      6.130      6.028      6.097      

ermäßigte/kostenlose 1.651      1.211      1.793      2.397      2.576      2.573      

Sommerferienpass 11.683     9.066      11.082     12.732     12.794     13.708     

verkaufte 9.393      6.992      7.113      8.581      8.665      9.432      

ermäßigte/kostenlose 2.290      2.074      3.969      4.151      4.129      4.276      

Gesamt 19.815     15.206     17.570     21.259     21.398     22.378     

verkaufte 15.874     11.921     11.808     14.711     14.693     15.529     

ermäßigte/kostenlose 3.941      3.285      5.762      6.548      6.705      6.849      
Quelle: SG Jugendpflege Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011 

Der seit dem Jahr 2004 zu beobachtende Anstieg ausgegebener Ferienpässe hielt auch im Jahr 2011 weiter an. 
Im Jahr 2011 wurden insgesamt 4,6 % mehr Ferienpässe als im Vorjahr ausgegeben (plus 980 Ferienpässe). 

Der Anteil verkaufter Ferienpässe lag im Jahr 2011 bei 69,4 %. Der Anteil ermäßigter oder kostenlos abgegebener 
Ferienpässe betrug 30,6 %.

Im gesamten Betrachtungszeitraum vom Jahr 2000 (19,9 %) bis zum Jahr 2011 (30,6 %) ist damit der Anteil 
ermäßigter oder kostenlos abgegebener Ferienpässe um 10,7 Prozentpunkte angestiegen. Dies ist in absoluten 
Zahlen des gesamten Betrachtungszeitraumes ein plus von 2.908 ermäßigt oder kostenlos abgegebener 
Ferienpässe.
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Abbildung 47: durchgeführte Veranstaltungen Sommer- und Winterferienpass
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Tabelle 36: durchgeführte Veranstaltungen im Winter- und Sommerferienpass

2000 2003 2006 2009 2010 2011

Winterferienpass 1.142      1.397      1.213      1.645      1.347      1.416      

Sommerferienpass 2.952      2.603      2.625      2.994      3.008      2.966      

Gesamt 4.094      4.000      3.838      4.639      4.355      4.382      
Quelle: SG Jugendpflege Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011 

Die Zahl der im Jahr 2011 durchgeführten Veranstaltungen zum Ferienpass stieg im Vergleich zum Vorjahr um 
0,6 % (plus 24 Veranstaltungen).

Dabei stiegen die im Jahr 2011 durchgeführten Veranstaltungen für den Winterferienpass im Vergleich zum 
Vorjahr um 5,1 % (plus 69 Veranstaltungen) während bei den Veranstaltungen für den Sommerferienpass ein 
leichter Rückgang um 1,4 % (minus 42 Veranstaltungen) festzustellen ist.

Im gesamten Betrachtungszeitraum vom Jahr 2000 bis zum Jahr 2011 ist die Anzahl der durchgeführten 
Veranstaltungen im Winter- und Sommerferienpass um 7,3 % angestiegen. Dies sind in absoluten Zahlen des 
gesamten Betrachtungszeitraumes  288 mehr durchgeführte Veranstaltungen im Winter- und Sommerferienpass.
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Abbildung 48: Nutzer des Winter- und Sommerferienpasses
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Tabelle 37: Teilnehmer an Ferienpassveranstaltungen

2000 2003 2006 2009 2010 2011

Winterferienpass 37.700     38.157     32.688     36.994     37.143     38.816     

Sommerferienpass 98.900     80.078     75.670     76.001     72.328     73.567     

Gesamt 136.600   118.235   108.358   112.995   109.471   112.383   
Quelle: SG Jugendpflege Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011 

Im Jahr 2011 haben insgesamt 112.383 Kinder und Jugendliche an den Veranstaltungen des Ferienpass 
teilgenommen. Dabei stieg die Zahl der Teilnehmer/-innen im Jahr 2011 im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 
2,7 % (plus 2.912 Teilnehmer/-innen).

Die Zahl der Teilnehmer/-innen an Veranstaltungen des Sommerferienpasses stieg im Jahr 2011 – trotz 
sinkender Veranstaltungen - im Vergleich zum Vorjahr um 1,7 % (plus 1.239 Teilnehmer/-innen). Dies entspricht 
bei den 2.966 Veranstaltungen durchschnittlich 24,8 Teilnehmer/-innen pro durchgeführte Veranstaltung im 
Sommerferienpass.

Demgegenüber stiegen die Teilnehmerzahlen für den Winterferienpass im gleichen Zeitraum um 4,5 % (plus 
1.673 Teilnehmer/-innen). Dies entspricht bei den 1.416 Veranstaltungen durchschnittlich 27,4 Teilnehmer/-innen 
pro Veranstaltung im Winterferienpass.
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5.1.10 Internationale Jugendarbeit
Internationale Jugendarbeit ist eine Leistung nach § 11 SGB VIII und hat zum Ziel, interkulturelle, soziale und 
sprachliche Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen zu fördern. 

Junge Menschen stehen im Zeitalter der Globalisierung vor großen Herausforderungen. Sie werden sich zukünftig 
in internationalen Strukturen schneller zurechtfinden und flexibler reagieren müssen. Begegnungen helfen sich 
gegenüber fremden Kulturen zu öffnen, sicher mit ihnen umgehen zu können und ein komplexes Verständnis 
für internationales Geschehen zu entwickeln. Je weltoffener junge Leute sind, desto sensibler können sie sich 
mit anderen gesellschaftlichen Verhältnissen, Verhaltensweisen, Traditionen und Religionen auseinander setzen 
sowie Migranten in die eigene Gesellschaft integrieren. 

Zusätzlich zu den Jugendbegegnungen werden Fachkräftebegegnungen durchgeführt. Teilnehmer von 
öffentlichen und informellen Veranstaltungen werden in der Statistik nicht erfasst.

Abbildung 49: Internationale Jugendarbeit in kommunaler Trägerschaft
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Tabelle 38: Internationale Jugendarbeit in kommunaler Trägerschaft

2000 2003 2006 2009 2010 2011

Durchgänge          3   2         1         4         2         2         

Teilnehmer        35   41       22       50       27       16       

Durchgänge        11   20       10       17       13       10       

Teilnehmer      188   340      108      172      196      81       

Durchgänge 2         3         1         

Teilnehmer 40       32       14       

Durchgänge        14   22       11       23       18       13       

Teilnehmer      223   381      130      262      255      111      
Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011 

Sprachreisen

bi-/trilaterale 
Begegnungen

Gesamt

Quelle: SG Jugendpflege

Fachkräfte-
austausch
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Im Jahr 2011 wurden 13 Projekte im Bereich der internationalen Jugend- und Fachkräftearbeit vom AfJFB Leipzig 
organisiert. Neben 10 bi-/trilateralen Begegnungen wurden auch zwei Sprachreisen und ein Fachkräfteaustausch 
durchgeführt. 

Im Jahr 2011 haben insgesamt 111 Jugendliche und Fachkräfte an den vom AfJFB angebotenen internationalen 
Maßnahmen teilgenommen. Bezogen auf die durchgeführten 13 Maßnahmen ergeben sich im Jahr 2011 
durchschnittlich 8 Teilnehmer pro Maßnahme.  

Mit dem Jahreswechsel 2011/2012 erfährt der Bereich Internationale Jugendarbeit des AfJFB einen Schnitt auf 
der Konzept- und Implementierungsebene. Im Jahr 2012 beginnt eine Neuaufstellung des Bereichs. 

Einbeziehung von Jugendlichen mit Migrationserfahrung und aus sozial benachteiligten Verhältnissen in 
die Programme und Schwerpunktlegung auf Länder Europas sind Aspekte, die in zukünftigen Projekten 
besondere Berücksichtigung finden sollen. Ziel ist, möglichst heterogene Gruppen zusammenzustellen, 
langfristige und verlässliche Kontakte zu Partnern im Inn- und Ausland aufzubauen und damit einhergehend 
die Wahrscheinlichkeit für Gegen- und Wiederbegegnungen zu erhöhen. Begleitet wird der Prozess durch die 
Initiative „Kommune goes international“, in deren Rahmen ein Entwicklungsplan speziell für Leipzig erarbeitet 
werden soll (Infos unter: www.jive-international.de).

Darüber hinaus wurden Angebote und Maßnahmen internationaler Jugendarbeit bei freien Trägern gefördert. 
Die Förderung erfolgt auf der Grundlage der Fachförderrichtlinie der Stadt Leipzig über die Förderung von 
Trägern der freien Jugendhilfe. Die Bezuschussung erfolgt als Festbetrag in Höhe bis zu 5,00 € für die Leipziger 
und ausländischen Teilnehmer/-innen bei Maßnahmen im Inland sowie von bis zu 10,00 € für die Leipziger 
Teilnehmer/-innen bei Maßnahmen im Ausland.

Im Jahr 2011 wurde eine Koordinierungsstelle für internationale Jugendarbeit bei der Kindervereinigung sowie 10 
Einzelmaßnahmen internationaler Jugendarbeit bei freien Trägern der Jugendhilfe bezuschusst. 

Angebote internationaler Jugendarbeit wurden im Jahr 2011 von konfessionellen Trägern und Vereinen als freie 
Träger der Jugendhilfe gefördert. Ziele von internationaler Jugendarbeit bei Angeboten von freien Trägern der 
Jugendhilfe waren sowohl Treffen in der Stadt Leipzig als auch in Ost- und Westeuropa sowie im Nahen Osten..
Abbildung 50: Internationale Jugendarbeit in freier Trägerschaft
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Tabelle 39: Internationale Jugendarbeit in freier Trägerschaft 

2008 2009 2010 2011

Anzahl Maßnahmen 12 11 10 11

Anzahl Teilnehmer 227 176 195 203

Ø Teilnehmer pro Maßnahme 18,9 16,0 19,5 18,5
Quelle: FG Zuschüsse/Freie Träger/Vereine und Verbände Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011 

Im Jahr 2011 ist im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg der Teilnehmerzahlen um 8 Teilnehmer/-innen zu 
verzeichnen. Da im Jahr 2011 insgesamt eine Maßnahme internationaler Jugendarbeit freier Träger mehr 
durchgeführt wurde, sank die durchschnittliche Teilnehmerzahl pro Maßnahme auf 18,5 Teilnehmer/-innen ab. 
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5.2 Förderung der Jugendverbände nach § 12 SGB VIII
Karte 9: Förderung von Dachverbänden und Projekten der Jugendverbandsarbeit in der Stadt Leipzig nach Stadtbezirken

Jugendverbände sind Organisationsformen, in denen Kinder und Jugendliche durch Mitwirkungs-, Gestaltungs- 
und Entscheidungsmöglichkeiten auf der Basis von Eigenverantwortlichkeit und Autonomie demokratische 
Prozesse erlernen und erproben können. 
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Neben dem zentralen Strukturelement der Ehrenamtlichkeit bezuschusst das Amt für Jugend, Familie und Bildung  
die Jugendverbandsarbeit über sogenannte Dachverbände. Die Dachverbände unterstützen die ehrenamtliche 
Arbeit insbesondere in Bezug auf die inhaltliche und organisatorische Aufgabenwahrnehmung mittels 
hauptamtlicher Mitarbeiter.

5.2.1 Förderung von Dachverbänden und Projekten der Jugendverbandsarbeit
Im Jahr 2011 wurden vier Dachverbände der Jugendverbandsarbeit durch die Jugendhilfe gefördert. Die Hälfte 
der Dachorganisationen, die innerhalb der jugendverbandlichen Arbeit in Leipzig finanziell unterstützt wurden, 
sind konfessionell ausgerichtet.

Im Rahmen der Jugendverbandsarbeit wurden im Jahr 2011 zwei Projekte des Dachverbandes der Evangelisch-
Lutherischen Jugend bezuschusst. Die Nacht für den Frieden und das Jugendcamp Sehlis sind seit vielen Jahren 
Bestandteil der Arbeit des Dachverbandes. Im Jahr 2011 nahmen an der Nacht für den Frieden 80 Jugendliche 
und im Jugendcamp Sehlis 117 Jugendliche teil.

Die Jugendverbandsarbeit ist neben der Jugendarbeit als notwendige außerfamiliäre und außerschulische 
Sozialisationsform zur erfolgreichen Unterstützung der Biografiebewältigung junger Menschen und als Ort der 
Auseinandersetzung mit Sinn- und Wertfragen zu verstehen. Jugendverbände und -gruppen sowie -initiativen 
in Leipzig leisten einen wichtigen Beitrag zur Interessenvertretung junger Menschen in der Gesellschaft. Die 
zentralen Kriterien von Jugendverbandsarbeit sind gemeinschaftliche Gestaltung, Mitverantwortung sowie die 
Selbstorganisation über Gruppenarbeit.

Jugendverbandsarbeit in Leipzig zeichnet sich dementsprechend auch durch den Prozess der Qualifizierung 
des Strukturmerkmals „Gruppenarbeit“ aus. In der Gruppenarbeit machen viele Kinder und Jugendliche 
erste Erfahrungen von Mitwirkung, Mitbestimmung und Mitverantwortung. Fortgeführt wird dies durch 
Meinungsbildungsprozesse, Entscheidungsfindungen bis hin zur Übernahme von Leitungsfunktionen auf allen 
Ebenen der Kinder- und Jugendverbände, einschließlich ihrer Zusammenschlüsse (Jugendringe).

5.2.2 Förderung Jugendverbände
Abbildung 51: Förderung der Jugendverbände
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In Leipzig ist die Anzahl der geförderten Maßnahmen im Rahmen der verbandlichen Jugendarbeit zahlenmäßig 
etwa gleich geblieben. Im Jahr 2011 wurden 113 Gruppen mit 17.749 Mitgliedern von Jugendverbänden gefördert. 

Der stetige Zuwachs an Mitgliedern in den Jugendverbänden korrespondiert mit gezielten Aktionen 
der Mitgliederakquise sowie einer aktiven Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit sowohl seitens der 
Mitgliederorganisationen der verbandlichen Arbeit als auch der Kommune selbst, beispielsweise über 
Vergünstigungen (z. B. vergünstigte Inanspruchnahme von soziokulturellen Angeboten als Jugendleiter) und 
Anerkennungsformen (z. B. OBM-Empfang) für Ehrenamtlichkeit. 

5.2.3 Förderung von Projekten und Bildungsmaßnahmen der Jugendverbandsarbeit
Abbildung 52: Förderung von Projekten und Bildungsmaßnahmen der Jugendverbandsarbeit
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Quelle: FG Zuschüsse/Freie Träger/Vereine und Verbände                                            Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

Im Jahr 2011 wurden insgesamt 30 Projekte und Bildungsmaßnahmen der Jugendverbände bezuschusst. Die 
Spannbreite der Maßnahmen reichte von musisch-künstlerischen Projekten über aktiv gestaltete Freizeiten bis hin 
zur organsiatorisch-technischen Absicherung der Jugendleiter-Card. Ein wichtiger Schwerpunkt bei der Förderung 
der verbandlichen Jugendarbeit ist darüber hinaus die außerschulische Bildung. Sie basiert auf Freiwilligkeit, 
wird durch den jeweiligen Jugendverband selbst organisiert und ist an deren Werten und Grundorientierungen 
ausgerichtet. 

Die Zielstellung der außerschulischen Bildungsarbeit besteht u. a. darin, Aneignungs- und Experimentierfelder zu 
schaffen, soziales Lernen zu ermöglichen und in einer Gemeinschaft für eine Gemeinschaft wirken zu können. 
Durch außerschulische Bildungsarbeit sollen junge Menschen in ihrer Entwicklung gefördert und ein wichtiger 
Beitrag zum Erhalt und zur Weiterentwicklung einer demokratischen und solidarischen Zivilgemeinschaft geleistet 
werden. Der sprunghafte Anstieg von Teilnehmer/-innen im Jahr 2009 geht auf eine veränderte Förderung des 
Netzwerkes für Demokratie und Courage (vom Land hin zur Kommune) und damit verbunden entsprechende 
statistische Effekte zurück. Das Netzwerk für Demokratie und Courage e.V. (NDC) wird von jungen Menschen 
getragen, die sich ehrenamtlich für eine demokratische Kultur und gegen menschenverachtendes Denken 
engagieren. Das Hauptarbeitsfeld des NDC ist die Durchführung von Projekttagen „Für Demokratie Courage 
zeigen“ an Schulen und Ausbildungseinrichtungen. Durchgeführt werden diese Bildungsveranstaltungen von 
ehrenamtlich engagierten jungen Menschen. Gemeinsam mit den Jugendlichen diskutieren sie über Rassismus, 
Vorurteile und Diskriminierung, um Zivilcourage zu stärken und zu aktivem Handeln zu ermutigen.
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5.2.4 Angebote des Stadtjugendrings Leipzig e. V.
Der Stadtjugendring Leipzig e. V. ist ein Dachverband für 
Jugendverbände, Jugendvereine und Initiativgruppen der Kinder 
und Jugendarbeit in der Stadt Leipzig. 

Er leistet einen Beitrag zur Interessenvertretung junger Menschen 
in der Gesellschaft, er ermöglicht die Interessenvertretung 
seiner Mitglieder nach innen und nach außen und fördert die 
Zusammenarbeit und den Austausch von Verbänden und 
Vereinen. 

Die Zusammenarbeit der Mitglieder basiert auf gegenseitiger 
Achtung, unabhängig von politischer, religiöser und 
weltanschaulicher Auffassung. 

Im Folgenden bezieht sich der Stadtjugendring Leipzig e. V.  
auszugsweise auf den Sachbericht.

Der Stadtjugendring Leipzig e. V.:

o ist Interessenvertreter seiner Mitglieder u. a. in Gremien der Stadt Leipzig (z. B. im Jugendhilfeausschuss), 
sowie auf Landes- und Bundesebene und betreibt Lobbyarbeit für Kinder und Jugendliche.

o bietet (seinen Mitgliedern) Informationen, Beratung und Unterstützung zu:

•	 inhaltlichen, fachlichen, strukturellen und organisatorischen Fragen der Kinder-, Jugend- und 
Jugendverbandsarbeit 

•	 Fragen des Vereinsrechtes, Förderrichtlinien, Förderanträgen, Abrechnungen und Finanzen

•	 aktuellen Entwicklungen in der Jugendhilfe.

o bietet seinen Mitgliedern Möglichkeiten der Vernetzung und des Austausches.

o setzt sich ein für die Förderung und Anerkennung des Ehrenamtes:

•	 Ausstellung von Ehrenamtszertifikaten

•	 Vermittlung von kostenlosen Führungszeugnissen für ehernamtlich Tätige.

o bietet regelmäßig Schulungen und Weiterbildungen zur „Juleica“ an. Die „Juleica“ ist die bundesweit gültige 
Jugendeiter/-innen-Card. Sie weist ehrenamtliche Mitarbeiter/-innen in der Jugendarbeit aus. Inhaber der 
„Juleica“ verfügen über einen Nachweis von grundlegenden Kenntnissen für die Arbeit mit Kinder- und 
Jugendgruppen.

o initiiert und begleitet Beteiligungsprojekte für und von Kindern und Jugendlichen.

o bietet die Möglichkeit ein freiwilliges Soziales Jahr im Bereich Politik abzuleisten.

o bietet Informationen zu Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche.

o führt Aus- und Fortbildungen, Fachveranstaltungen durch.
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Tabelle 40: Mitgliederentwicklung Stadtjugendring Leipzig e. V.

 Jahr  2002 2003 2004 2005  2006   2007   2008   2009   2010  2011

 Mitglieder  30 31 33 33  33   34   35   35   37  37

 Gastmitglieder  6 7 5 3  5   3   4   6   5  *
Quelle: Stadtjugendring Leipzig e. V. 
*Der Status der Gastmitgliedschaft w urde in der Vollversammlung 2011 abgeschafft.

Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011 

Seit dem Jahr 2010 hat der Stadtjugendring Leipzig e. V. 37 Mitglieder.

Öffnungs-/Projekt-/Beratungs- und Kontaktzeiten

Unsere Mitarbeiter waren in der Regel montags bis freitags in der Zeit von 9 Uhr bis 16 Uhr erreichbar. Diese Zeit 
nutzen wir, wenn keine Anrufe oder Besuche anfallen zur Erledigung der anstehenden Aufgaben. 

Beratungen erfolgten, sofern sie länger dauerten, auf Termin, auch außerhalb der oben genannten Zeiten. Über 
den Anrufbeantworter, die Homepage und per E-Mail war eine Kontaktaufnahme jederzeit möglich. 

Angebote, Kurse, Projekte und sonstige Leistungen

Tabelle 41: Entwicklung der Teilnehmerzahlen bei Veranstaltungen des Stadtjugendring Leipzig e. V.*

Aus- und Weiterbildung 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Klausurtagung 0 0 0 8 8 8 20 8 9 8

Juleica-Ausbildung/Verlängerung 33 31 77 56 51 54 31 49 37 37

Teamer-Schulungen 0 0 0 0 0 0 14 17 17 16

sonstige Veranstaltungen 198 10 13 460 222 197 696 624 747 998

Summe 256 66 112 524 316 294 791 728 830 1.059
Quelle: Stadtjugendring Leipzig e. V. 
* Daten der Jahre 2000 und 2001 nicht verfügbar

Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011 

Insgesamt haben wir den Eindruck, dass die Zahl der Vereine, die sich in Leipzig dem Feld der Jugendarbeit 
widmen, weiter ansteigt (Neugründungen, Ausgründungen, Satzungserweiterungen). Hieraus ergibt sich ein 
erweitertes Handlungsfeld für den SJR. 

Im Jahr 2011 schied ein Mitglied auf eigenen Wunsch aus und ein neues wurde aufgenommen.
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Tabelle 42: Teilnehmerzahlen bei sonstigen Veranstaltungen des Stadtjugendring Leipzig e. V. im Jahr 2011

 Anzahl  in % 

Vorbereitung Klartext „Grundeinkommen“                   8                  0,8   

Vorbereitung Klartext „Gesellschaft aktiv mitgestalten“                   7                  0,7   

Klartext „Gesellschaft aktiv mitgestalten“ – Ehrenamt                 18                  1,8   

Vorbereitung Kinder- und Jugendfest                 11                  1,1   

Kinder- und Jugendfest                600                 60,1   

Vorbereitung Demokratiewerkstatt                   4                  0,4   

Demokratiewerkstatt – Oase Leipzig und Chemnitz (FSJ-Projekt)                 75                  7,5   

„Fit für die Demokratiekonferenz“ - Vorbereitungsgruppe                 12                  1,2   

„Fit für die Demokratiekonferenz“ (2 Termine)                 54                  5,4   

Jugendforum bei Demokratiekonferenz                150                 15,0   

Leipzig Lounge bei Demokratiekonferenz (2-tägig)                 59                  5,9   

Summe                998               100,0   
Quelle: Stadtjugendring Leipzig e. V.

sonstige Veranstaltungen 2011
 Teilnehmer/-innen 

Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011 

Beteiligungsformen

Mitbestimmung und Beteiligung sind Grundsätze der Arbeit des SJR. Innerhalb des Vereinslebens wurde aktive 
Beteiligung der Mitglieder eingefordert und in verschiedenen Formen möglich gemacht, z. B. durch:
o die Mitgliederbefragung 2011
o Zufriedenheitsbefragungen bei den Veranstaltungen, Bildungsmaßnahmen sowie nach Beratungen
o demokratische Strukturen (Vollversammlung, Hauptausschuss)
o gemeinsame Vorbereitung von Veranstaltungen mit Jugendlichen
o Beteiligung von FSJ´lern und Praktikanten an Entscheidungsfindungen

Im Rahmen der 2. Internationalen Demokratiekonferenz in Leipzig zeichneten sich der Wunsch und die 
Bereitschaft von Jugendlichen zur Mitwirkung und Gestaltung ihres Lebensumfeldes stärker ab. Die zukünftige 
Aufgabe des SJR wird sein, die Ergebnisse in die entsprechenden Gremien einzuspeisen und zu versuchen, an 
diese positiven Tendenzen auch für unsere Klartextreihe 2012 anzuknüpfen.

Gremien und Kooperationspartner im Jahr 2011

Der Stadtjugendring Leipzig hat Sitz und Stimme u. a. in diesen Gremien der Stadt Leipzig:
o Jugendhilfeausschuss, 
o Fach AG Kinder- und Jugendförderung, 
o Kinder- und Familienbeirat, 
o Beirat lokaler Aktionsplan „Leipzig. Ort der Vielfalt“, 
o Beirat des Jobcenter Leipzig.

Der Stadtjugendring Leipzig e. V. ist Mitglied im Kinder- und Jugendring Sachsen e. V. und arbeitet im Netzwerk 
der sächsischen Jugendringe, sowie der bundesweiten AG der Großstadtjugendringe mit.
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Gesamteinschätzung 2011

Das Jahr 2011 war für den Stadtjugendring Leipzig e. V. inhaltlich sehr spannend und mit großen 
Herausforderungen verbunden. Die Zusammenarbeit mit den Mitgliedern, aber auch deren Zusammenarbeit 
untereinander, hat sich stetig verbessert, dies spiegelt auch die 2011 durchgeführte Mitgliederbefragung wieder. 

Die Auswirkungen der Fördersituation waren für den Verein 2011 deutlich spürbar, so konnte die etablierte und 
nachgefragte Schulung von Jugendleitern und das FSJ Politik nur durch zusätzlich eingeworbene Spenden wie 
geplant umgesetzt werden.

Der Stadtjugendring setzte sich 2011, gemeinsam mit den Mitgliedern und den anderen freien Trägern, für eine 
Erhöhung des Etats der Jugendhilfe ein und konnte wiederholt Erfolge verbuchen. Im Ergebnis konnte, nach 
jahrelanger Stagnation, auch der Etat der Jugendverbandsarbeit aufgestockt werden.

Bei der Fortschreibung des Teilfachplans Kinder- und Jugendförderung leistete der Verein einen wichtigen 
Beitrag. Es ist gelungen, die Interessen unser Mitglieder, vor allem der Jugendverbände, einfließen zu lassen. 
Wichtige Aspekte, wie die Konkretisierung der Handlungsempfehlungen konnten erreicht werden. Die direkte 
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen und die Transparenz, sowie ein ressourcenschonender Umgang mit 
den Ressourcen aller Beteiligten sollte Ziel der nächsten Fachplanerstellung sein.

Das Thema Jugendbeteiligung konnte entscheidend geprägt werden, die Erfahrungen des Vereins flossen 
in die AG Partizipation und den kollegialen Austausch mit dem Kinderbüro ein. Im Zusammenhang mit der 2. 
Internationalen Demokratiekonferenz wurde erreicht, dass 150 Leipziger Jugendliche am Leipziger Jugendforum 
und an der Konferenz teilnehmen konnten.

Von Verwaltung, anderen Vereine und Verbänden, wie auch den politischen Partnern und Institutionen wird der 
Verein als Fachpartner gefragt und geschätzt.
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5.3 Jugendsozialarbeit nach § 13 SGB VIII
Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller 
Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, sollen im Rahmen der Jugendhilfe 
sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die 
Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern (§ 13 Absatz 1 SGB VIII).

In Hilfefällen, in denen der Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder/und individueller Beeinträchtigungen im 
Vordergrund steht und die soziale Integration bzw. die Festigung der Lebensverhältnisse des jungen Menschen 
das vorrangige Ziel der Hilfe darstellt, besteht ein Handlungserfordernis der Jugendsozialarbeit.

Im Kapitel Jugendsozialarbeit nach § 13 SGB VIII werden im Einzelnen folgende Handlungsbereiche der 
Jugendhilfe dargestellt:

o mobile Jugendarbeit/Straßensozialarbeit (Streetwork)

o Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit mit Maßnahmen zur Beschäftigung und Eingliederung sowie 
Maßnahmen der arbeitsweltbezogenen Förderung und Berufsorientierung durch die Jugendhilfe

o Schulsozialarbeit 

5.3.1 Mobile Jugendarbeit/Straßensozialarbeit (Streetwork)
Straßensozialarbeit, definiert durch § 13 SGB VIII, versteht sich als aufsuchender, zielgruppen- und 
lebensweltorientierter Handlungsansatz der Jugendhilfe. Es werden junge Menschen erreicht, die ausgegrenzt 
bzw. von Ausgrenzung bedroht, sozial benachteiligt und/oder individuell beeinträchtigt sind. 

Insbesondere wendet sich aufsuchende Jugendsozialarbeit (Streetwork) an junge Menschen, die von Angeboten 
der Jugendhilfe nicht oder nicht mehr erreicht werden. Ziel ist es, den Zugang zum Hilfesystem herzustellen, 
die Lebenssituation der jungen Menschen nachhaltig zu verbessern und sie in ihrer Entwicklung zu fördern. 
Die Aktivitäten der Sozialarbeiter konzentrieren sich besonders auf die Bereiche Kontaktaufnahme und -pflege, 
Beratung, Begleitung sowie Vermittlung der Klientel zu Institutionen und Behörden.

Im Jahr 2011 wurden acht Projekte von sieben Trägern der freien Jugendhilfe mobiler Jugendarbeit bzw. 
Straßensozialarbeit durch das Amt für Jugend, Familie und Bildung der Stadt Leipzig gefördert. Darüber hinaus 
bietet der kommunale Träger in vier Teams aufsuchende Jugendsozialarbeit im Sachgebiet Straßensozialarbeit 
beim Amt für Jugend, Familie und Bildung an (siehe nachfolgende Karte).
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Karte 10: Standorte von mobiler Jugendarbeit/Streetwork in der Stadt Leipzig nach Stadtbezirken
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Abbildung 53: Hilfeentwicklung mobiler Jugendarbeit/Streetwork über Kontakte
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Quelle: alle Träger von mobiler Jugendarbeit                                                                    Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

Tabelle 43: Hilfeentwicklung mobiler Jugendarbeit/Streetwork über Kontakte

2009 2010 2011

Kontakt-/Beratungsstelle 15.673             11.363             12.838             

medial (Telefon, Internet) 4.006               4.033               5.497               

aufsuchend 19.381             19.558             19.995             

Gesamt: 39.060             34.954             38.330             
Quelle: alle Träger von mobiler Jugendarbeit Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011   

Die Anzahl aller monatlich kontaktierten Personen variiert stark, bedingt durch Verschiebungen in den 
Zielgruppen bzw. Szenen und andere Faktoren wie ordnungspolitische Maßnahmen oder Angebote anderer 
Hilfeeinrichtungen. 

Im Jahr 2011 gab es insgesamt  38.330 Kontakte von mobiler Jugendarbeit/Streetwork zu ihren Zielgruppen. Dies 
ist gegenüber dem Vorjahr einen Anstieg um 9,7 % (plus 3.376 Kontakte). 

Die aufsuchende Straßensozialarbeit ist traditionell die stärkste Form mobiler Jugendarbeiter um mit den 
Zielgruppen in Kontakt zu kommen. Im Jahr 2011 waren 52,2 % aller Kontakte durch aufsuchende Arbeit 
entstanden. Die Jahreszeiten und Wetterbedingungen spielen in der aufsuchenden Arbeit eine große Rolle. So 
kommt es beispielsweise in den Sommermonaten zu häufigeren Kontaktzahlen, da die Zielgruppen hier auch 
häufiger an den aufgesuchten Orten angetroffen werden.

In 33,5 % aller hergestellten Kontakte zu den Zielgruppen erfolgte dies im Jahr 2011 in einer Kontakt- und 
Beratungsstelle. Dies ist gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg um 13,0 % (plus 1.475 Kontakte).

Kontakte über mediale Formen wie Telefon oder Internet sind im Jahr 2011 weiter gestiegen auf 14,3 % aller 
Kontakte. Dies ist gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg um 36,3 % (plus 1.564 Kontakte).
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Abbildung 54: Gruppen- und Projektarbeit mobiler Jugendarbeit/Streetwork
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Quelle: alle Träger von mobiler Jugendarbeit                                                                    Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

Gruppen- und Projektarbeit ist ein gezieltes Angebot zum Sozialen Lernen und zur Vermittlung von Fach- und 
Sozialkompetenzen. Dazu gehören z. B. Schulprojekttage, thematische Freizeitfahrten, medienpädagogische 
Projekte, geschlechtsspezifische Angebote oder auch Projekte im Rahmen von Bildungsarbeit.

Im Jahr 2011 wurden insgesamt 316 Maßnahmen in Form von Gruppen- oder Projektarbeit angeboten. Dies 
ist gegenüber dem Vorjahr ein Rückgang um 8,7 % (minus 30 Angebote). An diesen Angeboten haben im Jahr 
2011 insgesamt 5.017 Kinder, Jugendliche und junge Volljährige teilgenommen. Dies ist gegenüber dem Vorjahr 
ein Rückgang um 3,5 % (minus 184 Teilnehmer/-innen).  Die durchschnittliche Teilnehmerzahl hat sich pro 
Angebot von 8,3 im Jahr 2009, auf 15,9 Teilnehmer/-innen im Jahr 2011 bei Gruppen- und Projektarbeit mobiler 
Jugendarbeit/Streetwork erhöht.

Abbildung 55: Freizeit- und erlebnispädagogische Angebote der mobilen Jugendarbeit/Streetwork
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Freizeit- und erlebnispädagogische Angebote sollen die Zielgruppen befähigen „Freizeit als Ressource“ zu 
erkennen. Es sind meist niedrigschwellige Angebote in Form turnusmäßiger Sportveranstaltungen (Turniere, 
Wettkämpfe, ...), spontaner Sportangebote (Tischtennis, Fußball, ...), Freizeitfahrten, Kurzreisen, Musik- und 
Medienangeboten (Foto, Video, Internet).

Im Jahr 2011 wurden insgesamt 170 Freizeit- und erlebnispädagogische Angebote durch die Mitarbeiter/-innen 
mobiler Jugendarbeit den Zielgruppen unterbreitet. Dies ist gegenüber dem Vorjahr ein plus von 6 Angeboten.

An diesen Angeboten haben im Jahr 2011 insgesamt 1.768 Kinder, Jugendliche und junge Volljährige 
teilgenommen. Dies ist gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg um 13,1 % (plus 205 Teilnehmer/-innen)).

Die durchschnittliche Teilnehmerzahl hat sich von 12,1 im Jahr 2009, auf 10,4 Teilnehmer/-innen im Jahr 2011 bei 
freizeit- und erlebnispädagogischer Angeboten mobiler Jugendarbeit/Streetwork verringert.

Abbildung 56: Einzelfallhilfen mobiler Jugendarbeit/Streetwork
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Quelle: alle Träger von mobiler Jugendarbeit                                                                    Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

Tabelle 44: Einzelfallhilfen mobiler Jugendarbeit/Streetwork

männlich weiblich männlich weiblich männlich weiblich

2009 31 17 250 110 662 504 1.574 97

2010 14 12 78 48 352 315 819 32

2011 19 16 70 50 401 299 855 52
Quelle: alle Träger von mobiler Jugendarbeit Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011 

Gesamt
davon

Migrations-
hintergrund

Jahr

Alter und Geschlecht

Kinder Jugendliche junge Volljährige

Einzelfallhilfen werden definiert als intensive Betreuungen des Klienten mit denen ein gemeinsames Ziel (analog 
Hilfeplan) vereinbart wurde. Eine Ausnahme hinsichtlich der Anzahl der Einzelfallhilfen wird bei Klienten in Haft, 
Krankenhaus etc. gemacht, so dass diese mitgezählt werden. 
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Die intensive Einzelfallhilfe der Straßensozialarbeiter ist nicht mit intensiver sozialpädagogischer 
Einzelfallbetreuung nach § 35 SGB VIII zu verwechseln, aber ähnlich angelegt.

Als Einzelfallhilfen werden Personen gezählt, für die diese Leistung im jeweiligen Jahr erbracht wurde. Im 
Jahr 2011 wurden durch die mobile Jugendarbeit/Streetwork insgesamt 888 Einzelfallhilfen geleistet. Dies ist 
gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg um 4,4% (plus 36 Einzelfallhilfen). Von diesen hatten 6,2 Hilfeempfänger 
einen Migrationshintergrund. Dies ist gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg um 2,3 Prozentpunkte.

Im Jahr 2011 waren 57,3 % (490) der Hilfeempfänger männlichen und 42,7 % (365) der Hilfeempfänger 
weiblichen Geschlechts. Die ist gegenüber dem Vorjahr wieder eine leichte Erhöhung des männlichen Anteiles 
aller Einzelfallhilfen.  

81,9 % der Hilfeempfänger/-innen von Einzelfallhilfen waren im Jahr 2011 bereits über 18 Jahre alt, also junge 
Volljährige. Der Anteil Jugendlicher zwischen 14 und 18 Jahren sank im Jahr 2011 auf 14,0 % (minus 1,4 
Prozentpunkte). Lediglich 4,1 % aller Hilfeempfänger befanden sich im Jahr 2011 im Kindesalter unter 14 Jahren, 
was ein Rückgang zum Vorjahr um 0,9 Prozentpunkte bedeutet.

Die folgenden Tabellen Abbildungen und Tabellen beziehen sich ausschließlich auf Einzelfallhilfen. In der Arbeit 
mit jungen Menschen, die keine Einzelfallhilfen erhalten, werden diese Leistungen nicht statistisch erfasst.

Abbildung 57: methodisches Vorgehen bei Einzelfallhilfen (Mehrfachnennungen möglich)
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Quelle: alle Träger von mobiler Jugendarbeit                                                                    Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

Im Jahr 2011 wurden insgesamt 11.771 Angaben zum methodischen Vorgehen bei 855 Einzelfallhilfen getätigt. 
Dies ist gegenüber dem Vorjahr (11.121 Angaben bei 1.574 Einzelfallhilfen) ein Anstieg von 7,1 Nennungen pro 
Einzelfallhilfe.

Hauptschwerpunkte der mobilen Jugendarbeit im Jahr 2011 waren beraterische Leistungen und eine 
Grundversorgung der Hilfeempfänger. Im Jahr 2010 gab es einen Rückgang an Beratungsleistungen und der 
Grundversorgung durch externe Faktoren wie z. B. den Umzug einer Kontakt- und Beratungsstelle. Die Präsenz 
der Ordnungsbehörden hatte eine kürzere Verweildauer der jungen Menschen in den Einrichtungen zur Folge. 
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Im Jahr 2011 wurde in 3.510 Einzelfallhilfen die Beratung als methodisches Vorgehen (29,8 %) genutzt. 
Hierunter zählt jede Beratung im sozialpädagogischen Kontext bzw. im Zusammenhang mit ggf. zu gewährenden 
Hilfeleistungen. 

Sprunghaft angestiegen sind die Grundversorgungsleistungen. Grundversorgung sind Leistungen, die 
normalerweise im eigenen Haushalt erhalten werden. Das sind Essen und Trinken, ggf. auch Körperhygiene, 
Wäsche waschen, Ausruhen, Schlaf oder zeitweiliger Rückzug aus dem Alltag auf der Straße oder in der Szene/
Clique. Diese Leistungen wurden im Jahr 2011 insgesamt in 4.387 Einzelfallhilfen (37,3 %) erbracht. 

Zu sonstiges methodisches Vorgehen bei Einzelfallhilfen mobiler Jugendarbeit/Streetwork zählen z. B. Erste 
Hilfe, Wundversorgung, Freizeitgestaltung sowie Unterstützung bei Transporten und Umzügen. Das sonstige 
methodische Vorgehen betrug im Jahr 2011 13,3 % aller Angaben zum methodischen Vorgehen.

Einzelfallhilfen in Form einer Begleitung, also z. B. zu Behörden oder Institutionen, wurden im Jahr 2011 in 8,2 % 
aller Einzelfallhilfen als methodisches Vorgehen von mobiler Jugendarbeit/Streetwork genannt.

Der Anteil der Vermittlungen, also dem Hinzuziehen anderen Hilfsdienste oder Hilfseinrichtungen, betrug im Jahr 
2011 insgesamt 7,4 %.

Eine Krisenintervention im Sinne einer kurzfristigen Unterstützung bei akut bedrohlichen Situationen wie 
z. B. Überschuldung, Wohnungsverlust, Gewaltopfer oder Suizidabsichten wurde im Jahr 2011 in 4,1 % aller 
Einzelfallhilfen zum methodischen Vorgehen genannt.

Abbildung 58: Problemlagen bei Einzelfallhilfen (Mehrfachnennungen möglich)
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Im Jahr 2011 wurden insgesamt 4.154 Angaben zu Problemlagen bei den  855 Einzelfallhilfen benannt. Bei den 
Problemlagen Hilfesuchender waren Mehrfachnennungen möglich. 

In 22,0 % aller angegebenen Problemlagen wurden wirtschaftliche Schwierigkeiten wie z. B. Probleme 
finanzieller Art, Schulden, Beantragung staatlicher Sozialleistungen festgestellt. Die Wohnsituation mit keinem, 
unzureichendem oder nicht zufriedenstellendem Wohnraum mit 14,7 % und Probleme im Umgang mit Drogen 
waren in 11,9 % aller angegebenen Problemlagen ein Hilfegrund. Gesundheitliche Probleme durch unzureichende 
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Versorgung, Krankheiten oder andere Gefährdungen mit 10,7 % sowie Probleme in der Schule, der Ausbildung 
und der Arbeit mit 9,1 % folgen in den Problemlagen etwa gleichauf. Ebenfalls häufig Anlass der Hilfegewährung 
waren Probleme in sozialen Beziehungen wie z. B. im Umgang mit anderen Menschen, Freunden, Probleme 
werdender Eltern mit 8,5 % und Delinquenz mit 9,8 %. Gewaltopfer durch selbsterlebte Gewalt mit 1,7 % und 
Gewalttäter durch personale, direkte Gewaltanwendung des Klienten mit 1,5 %  waren etwa zu gleichen Teilen ein 
Hilfegrund. In 0,8 % aller angegebenen Problemlagen war Prostitution der Klienten/-innen ein Hilfegrund.
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5.3.2 Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit
Karte 11: Standorte von Maßnahmen der arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit in der Stadt Leipzig nach Stadtbezirken

Maßnahmen der arbeitsweltbezogenen Förderung und Berufsorientierung richten sich an Jugendliche, die ohne 
diese Angebote nach § 13 SGB VIII nicht in der Lage sind, die Schwelle von der Schule in Ausbildung oder 
Qualifizierung erfolgreich zu überschreiten. 
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Die Angebote erschließen den Jugendlichen unter sozialpädagogischer Begleitung berufspraktische 
Erfahrungsräume und Lern- bzw. Qualifizierungsmöglichkeiten in enger Verbindung von Theorie und Praxis. 
Die Arbeits- und Maßnahmeformen orientieren sich durch ihre individuell gestalteten Projekte an den jeweiligen 
Bedarfslagen der Nutzer und ermöglichen über Kooperationen differenzierte Zugänge zu weiterführenden 
Maßnahmen der Ausbildung, Qualifizierung oder Beschäftigung. 

In der Jugendhilfe dominiert das „Fördern“ als Aufgabe des öffentlichen Jugendhilfeträgers nach § 1 SGB VIII und 
manifestiert sich in der arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit nach § 13 SGB VIII über die Merkmale soziale 
Benachteiligung, individuelle Beeinträchtigung junger Menschen und einem sich hieraus ableitend erhöhten 
sozialpädagogischem Unterstützungsbedarf. Die im Rahmen des SGB II verankerten Instrumentarien sind über 
Kooperationen in Verbindung mit Leistungen nach SGB III und § 13 SGB VIII so auszugestalten, dass sie zu einer 
nachhaltigen beruflichen und sozialen Integration dieser Zielgruppe beitragen. 

Im Jahr 2011 wurden zehn Maßnahmen von sechs freien Trägern der Jugendhilfe zur arbeitsweltbezogenen 
Jugendsozialarbeit und fünf Schulverweigererprojekte von vier freien Trägern der Jugendhilfe im Sinne von 
Maßnahmen zur Beschäftigung und Eingliederung durch die Jugendhilfe und weiteren Co-Finanzierungen 
gefördert. Die Anbieter arbeiten hierbei stadtweit. Die vermeintliche Konzentration der Angebote resultiert aus der 
Anbindung der fünfzehn Maßnahmen an den Standorten der zehn Träger. 
Abbildung 59: Teilnehmer/-innen an Maßnahmen arbeitsweltbezogener Jugendsozialarbeit
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Im Jahr 2011 haben insgesamt 776 Teilnehmer/-innen die Angebote arbeitsweltbezogener Jugendsozialarbeit 
genutzt. Dies ist gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg um 9,3 % (plus 66 Teilnehmer/-innen). Jede/-r vierte 
Teilnehmer/-in (25,3 %) hat die Maßnahme bereits im Vorjahr begonnen und im Jahr 2011 fortgeführt. 74,7 % der 
Teilnehmer/-innen haben die Maßnahme im Jahr 2011 begonnen. Vier von fünf Teilnehmer/-innen von Angeboten 
arbeitsweltbezogener Jugendsozialarbeit (82,3 %) haben die Maßnahme im Jahr 2011 beendet.
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Abbildung 60: Alter der Teilnehmer/-innen arbeitsweltbezogener Jugendsozialarbeit
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Quelle: alle Träger von arbeitsw eltbezogener Jugendsozialarbeit                                   Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

Im Jahr 2011 war die Hälfte aller Teilnehmer/-innen (50,7 %) im jugendlichen Alter zwischen 14 und 18 Jahren. 
Etwa jeder vierte Teilnehmer war im Jahr 2011 Heranwachsender zwischen 18 und 21 Jahren (25,9 %). 21,5 % 
aller Teilnehmer/-innen arbeitsweltbezogener Jugendsozialarbeit befanden sich im Alter der jungen Erwachsenen 
zwischen 21 und 27 Jahren.

Abbildung 61: Geschlecht der Teilnehmer/-innen arbeitsweltbezogener Jugendsozialarbeit
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Quelle: alle Träger von arbeitsw eltbezogener Jugendsozialarbeit                                   Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

Im Jahr 2011 waren 64,7 % aller Teilnehmer an Maßnahmen arbeitsweltbezogener Jugendsozialarbeit männlich 
und 35,3 % weiblich.
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Tabelle 45: Teilnehmer/-innen an Maßnahmen arbeitsweltbezogener Jugendsozialarbeit

2009 2010 2011

Teilnehmer/-innen 794             710             776             

davon:

Neuanmeldungen 695             623             580             

Übernahmen aus dem Vorjahr 99              87              196             

im aktuellen Jahr beendet 707             507             639             

Kinder (bis 14 Jahre) 137             -                 14              

Jugendliche (14 bis unter 18 Jahren) 379             561             394             

Heranwachsende (18 bis unter 21 Jahren) 188             71              201             

junge Erwachsene (21 bis unter 27 Jahren) 90              78              167             

männlich 554             491             502             

weiblich 240             219             274             
Quelle: Träger arbeitsw eltbezogener Jugendsozialarbeit
*Daten früherer Jahre nicht erfasst

Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011 

Kompetenzagenturen unterstützen besonders benachteiligte Jugendliche dabei, ihren Weg in Beruf und 
Gesellschaft zu finden und befähigen sie zu einer eigenständigen Lebensführung. Kompetenzagenturen bauen 
Brücken in die Zukunft, indem sie intensive Kooperationen mit der Jugendhilfe, dem Jugendmigrationsdienst und 
anderen wichtigen Partnern vor Ort entwickeln. Sie unterstützen die Jugendlichen durch ein maßgeschneidertes 
Case-Management, das sich konsequent an ihrer Biografie ausrichtet. Und sie tragen dazu bei, die regionalen 
Angebotsstrukturen in der Benachteiligtenförderung zu optimieren.
Abbildung 62: Nutzer/-innen der Kompetenzagenturen
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Die Kompetenzagenturen sind strukturell an den Steuerungsprozessen bei dem Übergang Schule/Ausbildung/
Beruf beteiligt und in eine stadtweite Gremienarbeit und Arbeitskreise eingebunden. Die Kompetenzagenturen 
sind über die aktuellen Angebote der Arbeitsweltbezogenen Arbeit informiert, können diese nutzen und bei Bedarf 
neue Projekte initiieren. In der Stadt Leipzig gab es im Jahr 2011 zwei Kompetenzagenturen von zwei Trägern der 
freien Jugendhilfe.
Tabelle 46: Nutzer/-innen der Kompetenzagenturen

2009 2010 2011

Nutzer/-innen 246             216             173             

davon:

Neuanmeldungen 140             130             110             

Übernahmen aus dem Vorjahr 106             86              63              

im aktuellen Jahr beendet 160             164             122             

Kinder (bis 14 Jahre) -                 -                 1                

Jugendliche (14 bis unter 18 Jahren) 95              82              43              

Heranwachsende (18 bis unter 21 Jahren) 60              55              54              

junge Erwachsene (21 bis unter 27 Jahren) 91              79              75              

männlich 105             110             82              

weiblich 141             106             91              
Quelle: Träger von Kompetenzagenturen
*Daten früherer Jahre nicht erfasst

Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011 

Im Jahr 2011 haben insgesamt 173 Kinder, Jugendliche, Heranwachsende und junge Erwachsene die Angebote 
der Kompetenzagenturen genutzt. 

Davon waren 43,4 % junge Volljährige zwischen 21 und 27 Jahren, 31,2 % Heranwachsende zwischen 18 und 21 
Jahren, 24,9 % Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren und ein Kind unter 14 Jahren. 

Im Jahr 2011 waren 47,4 % aller Nutzer von Angeboten der Kompetenzagenturen männlich und 52,6 % weiblich.

Die rückläufigen Zahlen der Nutzer der Kompetenzagenturen ergeben sich auf Grund der auslaufenden 
Bundesförderung für zwei Kompetenzagenturen in Leipzig. Ab dem Schuljahresende 2010/2011 standen die 
Bundesmittel nur noch für einen Standort zur Verfügung.
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Darüber hinaus wurden weitere Angebote arbeitsweltbezogener Jugendsozialarbeit im Sinne von Maßnahmen 
der arbeitsweltbezogenen Förderung und Berufsorientierung durch die Jugendhilfe gefördert. 

Finanzielle Unterstützung erhielten die „Schulverweigererprojekte“ bei der Augsburger Lehmbau Gesellschaft 
mit dem Beratungs- und Motivationsangebot für lernbenachteiligte Jugendliche – „Youth Start“ und bei der 
Zukunftswerkstatt Leipzig e. V. mit dem Projekt „TAKE OFF“.
Abbildung 63: Teilnehmer/-innen an Schulverweigererprojekten nach Alter und Geschlecht pro Schuljahr
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Quelle: Projekte "Youth Start" und "TAKE OFF"                                                                Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

Tabelle 47: Teilnehmer/-innen an Schulverweigererprojekten nach Alter und Geschlecht pro Schuljahr

99/00 00/01 01/02 02/03 00/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11

männlich 47 36 38 31 32 27 26 31 30 34 34 33

weiblich 10 16 16 20 14 15 20 13 14 14 18 25

Gesamt 57 52 54 51 46 42 46 44 44 48 52 58

13 Jahre 4 2 1 3 0 1 1 1 3 4 0 3

14 Jahre 12 10 13 9 9 7 9 4 9 15 2 12

15 Jahre 22 15 25 19 18 24 15 24 21 18 33 35

16 Jahre 18 23 13 19 19 10 19 13 10 9 13 7

17 Jahre 1 2 2 1 0 0 2 2 1 2 4 1

Gesamt 57 52 54 51 46 42 46 44 44 48 52 58
Quelle: Schulverw eigererprojekte "Youth Start" und "TAKE OFF" Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011 

Im Schuljahr 2010/2011 gab es 58 Teilnehmer/-innen an den beiden Schulverweigererprojekten. Davon waren 
56,9 % männliche Teilnehmer und 43,1 % weibliche Teilnehmerinnen. 
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Der Schwerpunkt im Altersspektrum aller Teilnehmer/-innen lag in jedem Schuljahr projektgemäß zwischen 14 
und 16 Jahren. Im Schuljahr 2010/2011 waren 20,7 % aller Teilnehmer/-innen 14 Jahre alt, 60,3% im Lebensalter 
von 15 Jahren und 12,1 % waren 16 Jahre alt. 

Ein(e) Teilnehmer/-in war 17 Jahre und 3 Teilnehmer/-innen erst 13 Jahre alt. Jüngere und ältere Teilnehmer/-
innen sind eher die Ausnahme in den Schulverweigererprojekten.
Abbildung 64: Teilnehmer/-innen an Schulverweigererprojekten nach Schulart pro Schuljahr

47
39

44
35

28 31 28 24 25

36
30 29

10

13
10

16

18 11 18
20 19

12 22
29

0

10

20

30

40

50

60

99/00 00/01 01/02 02/03 00/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11

Schuljahr

An
za

hl

Mittelschüler Förderschüler

Quelle: Projekte "Youth Start" und "TAKE OFF"                                                                Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

Tabelle 48: Teilnehmer/-innen an Schulverweigererprojekten nach Schulart pro Schuljahr

Schulart 99/00 00/01 01/02 02/03 00/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11

Mittelschüler 47 39 44 35 28 31 28 24 25 36 30 29

Förderschüler 10 13 10 16 18 11 18 20 19 12 22 29

Gesamt 57 52 54 51 46 42 46 44 44 48 52 58
Quelle: Projekte "Youth Start" und "TAKE OFF" Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011 

Im Schuljahr 2010/2011 kamen je die Hälfte aller Teilnehmer/-innen aus einer Mittelschule und aus einer 
Förderschule. 

Im Jahresvergleich ist besonders der Anteil der Teilnehmer/-innen an Schulverweigererprojekten die aus einer 
Förderschule kamen gestiegen. Betrug der Anteil der Förderschüler im Schuljahr 1999/2000 lediglich 17,5 %, 
stieg er im Vorjahr auf 42,3 % und erreichte im Jahr 2011 die 50 % Marke.
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Das Programm Schulverweigerung - Die 2. Chance ist Bestandteil der Initiative JUGEND STÄRKEN, mit der das 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ein deutliches Zeichen für eine starke Jugendpolitik 
und die bessere Integration junger Menschen in Deutschland setzt. 

Die Initiative JUGEND STÄRKEN verknüpft vier Programme an bundesweit ca. 1.000 Standorten zu 
einem starken Netz und bietet Jugendlichen mit schlechteren Startchancen und jungen Menschen mit 
Migrationshintergrund fachkundige soziale, schulische und berufliche Begleitung und Hilfen. 

Das Programm Schulverweigerung – Die 2. Chance richtet sich an Jugendliche, die ihren Hauptschulabschluss 
durch aktive oder passive Schulverweigerung gefährden. Ziel des Programms ist es, diese Jugendlichen in das 
Schulsystem zurückzuführen und ihre Chancen auf einen Schulabschluss zu verbessern.

Bundesweit stehen 191 Anlauf- und Beratungsstellen zur Verfügung. Das vom Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend gesteuerte Programm wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) 
finanziert.

In der Stadt Leipzig gab es im Jahr 2011 drei Standorte von zwei Trägern der freien Jugendhilfe mit Projekten der 
2. Chance.
Abbildung 65: Teilnehmer/-innen an Projekten der 2. Chance
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Tabelle 49: Teilnehmer/-innen an Projekten der 2. Chance

2009 2010 2011

Teilnehmer/-innen 115             160             152             

davon:

Neuanmeldungen 76              86              81              

Übernahmen aus dem Vorjahr 39              74              71              

im aktuellen Jahr beendet 41              79              70              

Kinder (bis 14 Jahre) 57              104             73              

Jugendliche (14 bis unter 18 Jahren) 58              56              79              

Heranwachsende (18 bis unter 21 Jahren) -                 -                 -                 

junge Erwachsene (21 bis unter 27 Jahren) -                 -                 -                 

männlich 50              88              94              

weiblich 65              72              58              
Quelle: Träger von 2. Chance
*Daten früherer Jahre nicht erfasst

Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011 

Im Jahr 2011 haben insgesamt 152 Kinder und Jugendliche an Angeboten der 2. Chance teilgenommen. 
Davon waren 48,0 % Kinder unter 14 Jahren und  52,0 % Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren. 61,8 % aller 
Teilnehmer an Maßnahmen der 2. Chance waren männlich und 38,2 % weiblich.
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5.3.3 Schulsozialarbeit
a) Schulen mit Schulsozialarbeit
Karte 12: Standorte von Schulsozialarbeit im Schuljahr 2010/2011*

* Darstellung mit Schulsozialarbeit beim Förderzentrum für Erziehungshilfe an drei Schulteilen

Schulsozialarbeit hat sich in der Stadt Leipzig als ein erforderlicher Schwerpunkt der Jugendsozialarbeit nach 
§ 13 SGB VIII etabliert. 
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Die kommunalpolitische Schwerpunktsetzung liegt hierbei zunächst auf allen Förderschulen zur Lernförderung, 
den Förderzentrum für Erziehungshilfe, dem Förderzentrum Sprachheilschule, Mittelschulen, Berufsschulen mit 
BVJ und ausgewählten Grundschulen.

Die jeweiligen Angebote von Schulsozialarbeit durch Träger der Jugendhilfe beruhen auf individuell abgestimmten 
Kooperationsvereinbarungen mit der jeweiligen Partnerschule. Sie wird vor Ort an Schule geleistet für die 
Schüler/-innen, die dort lernen. Die Verknüpfung der Handlungsmöglichkeiten von Schule und Jugendhilfe wurde 
in den zurückliegenden Jahren forciert und ein Kooperationsvertrag zur Thematik Schulpflichtverletzung zwischen 
der Sächsischen Bildungsagentur Regionalstelle Leipzig und dem Jugendamt (heute Amt für Jugend, Familie und 
Bildung) abgeschlossen. 

b) Schulsozialarbeit nach Schularten
Abbildung 66: Schulsozialarbeit nach Schularten 
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Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen/Amt für Jugend, Familie und Bildung             Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

* Schulsozialarbeit beim Förderzentrum für Erziehungshilfe an drei Schulteilen

Tabelle 50: Schulsozialarbeit nach Schularten
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Schulsozialarbeit war im Schuljahr 2010/2011 mit seinen sozialpädagogischen Angeboten an 31 öffentlichen 
Schulen in der Stadt Leipzig tätig.

In der Schulart Förderschulen wurde an allen sechs Förderschulen für Lernbehinderte, an der Sprachheilschule 
sowie an allen drei Schulteilen des Förderzentrums für Erziehungshilfe Schulsozialarbeit vorgehalten. 

Mit Beginn des Schuljahres 2010/2011 wurde an weiteren fünf Mittelschulen Schulsozialarbeit angeboten. 
Damit wurde bereits an 14 Mittelschulen Schulsozialarbeit implementiert wodurch mehr als die Hälfte aller 
23 öffentlichen Mittelschulen über ein Angebot von Schulsozialarbeit verfügten. Darüber hinaus gab es zwei 
Schulsozialarbeiterprojekte an zwei Leipziger Grundschulen und an sieben Berufsschulzentren, an denen ein 
Berufsvorbereitungsjahr eingerichtet ist. 

Durch die Schulsozialarbeiter/-innen gibt es niedrigschwellige Kontaktanbahnungen z. B. in Hofpausen, 
Freistunden, Feierlichkeiten u. ä. woraus sich weiterführende Hilfen ableiten können. 

Im Schuljahr 2010/2011 waren dies an allen Schulen mit Schulsozialarbeit (ohne Berufsschulen) insgesamt  
34.151 Kontakte (1. Schulhalbjahr 2010/2011: 17.602; 2. Schulhalbjahr 2010/2011: 16.549). Die folgenden 
statistischen Auswertungen beziehen sich jeweils auf die Grund-, Mittel- und Förderschulen. 

c) Einzelfallhilfen

In der Schulsozialarbeit richtet sich die Einzelfallhilfe und -beratung primär an die Schüler/-innen. Dies findet oft 
unter Einbeziehung der Lehrer/-innen, Eltern und Sorgeberechtigten sowie anderer Hilfesysteme (z. B. ASD) statt. 

Die Schulsozialarbeiter/-innen halten für geplante oder ungeplante Beratungsgespräche Sprechzeiten für 
mögliche Beratungs- oder Einzelfallhilfen vor.
Abbildung 67: Beratungshilfen nach Alter und Geschlecht der Schüler/-innen
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Tabelle 51: Beratungshilfen nach Alter und Geschlecht der Schüler/-innen

männlich 
< 14 Jahre

weiblich 
< 14 Jahre

weiblich 
> 14 Jahre

männlich 
> 14 Jahre Gesamt

Migrations-
hinter-
grund

Schuljahr 2009/2010 630       403       399       344       1.776     181

1. Schulhalbjahr 2009/2010 290       167       193       166       816       77

2. Schulhalbjahr 2009/2010 340       236       206       178       960       104

Schuljahr 2010/2011 1.174     1.011     503       517       3.205     366

1. Schulhalbjahr 2010/2011 623       581       274       279       1.757     196

2. Schulhalbjahr 2010/2011 551       430       229       238       1.448     170
Kinder- und Jugendhilfereport 2011Quelle: Amt für Jugend, Familie und Bildung

Insgesamt wurden im Schuljahr 2010/2011 durch die  Schulsozialarbeiter/-innen 3.205 Beratungshilfen geleistet. 
Dies ist gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg um 80,5 % (plus 1.429 Beratungshilfen) bei einer gleichzeitigen 
Kapazitätserhöhung um fünf Schulen mit Schulsozialarbeit.

Mehrheitlich beraten wurden im Schuljahr 2010/2011 mit 52,8 % männliche Schüler (im Vorjahr 54,8 %) 
gegenüber einem weiblichen Anteil von 47,2 % (im Vorjahr 45,2 %). 

Das Alter der Beratenen lag im Schuljahr 2010/2011 mit 68,2 % mehrheitlich bei den Schüler/-innen unter 14 
Jahren (im Vorjahr 58,2 %). Dem gegenüber waren 31,8 % der beratenen Schüler/-innen über 14 Jahre (im 
Vorjahr  41,8 %). 

Größte beratene Schülergruppe nach Alter und Geschlecht waren im Schuljahr 2010/2011 die männlichen Schüler 
unter 14 Jahren mit 36,6 % (im Vorjahr 35,5 %). Zweitgrößte beratene Schülergruppe waren die weiblichen 
Schülerinnen unter 14 Jahren mit 31,5 % (im Vorjahr 22,7 %). Danach folgen etwa gleichauf die männlichen 
Schüler über 14 Jahren mit 16,1 % (im Vorjahr 19,4 %) und die weiblichen Schülerinnen über 14 Jahren mit 
15,7 % (im Vorjahr 22,5 %). 

Ein Migrationshintergrund bestand im Schuljahr 2010/2011 zum Beratungszeitpunkt bei 366 beratenen Schüler/-
innen (11,4 %).

d) Problemlagen bei Schüler/-innen in der Schulsozialarbeit

Die Probleme von Kindern und Jugendlichen sind heute sehr vielfältig und begleiteten sie überall mit hin, so dass 
sie auch in der Schule aktuell bleiben. Ein Blick in die Praxis der Schulsozialarbeit bestätigt, dass es kaum ein 
Anliegen oder eine Problemlage von Schüler/-innen gibt, denen sich Schulsozialarbeit nicht angenommen hat.
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Abbildung 68: Problemlagen bei Schüler/-innen im Schuljahr (Mehrfachnennungen)

188

161
452

301

715
740

1.112

203
129

105
96
88

26

426
279

231
230

590
496

635
659

892
1.245

123
110

21

333
228

572
516

842

2.036

0 300 600 900 1.200 1.500 1.800 2.100

Schwangerschaft
Drogen, Sucht

Sexualität
Mißbrauch

Selbstverletzung
Schulverweigerung
Eckstundenschw.

Delinquenz
Partnerschaft, Liebe

Sonstiges
Opfer von Gewalt

Lehrer
Gewalt gegen Andere

eigene Psyche
Eltern

Gleichaltrige

Anzahl

Schuljahr 2010/2011

Schuljahr 2009/2010

Quelle: Amt für Jugend, Familie und Bildung                                                                    Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

Tabelle 52: Problemlagen bei Schüler/-innen im Schuljahr (Mehrfachnennungen)

Problemlagen 1.SHJ 
09/10

2.SHJ 
09/10

Schuljahr 
09/10

1.SHJ 
10/11

2.SHJ 
10/11

Schuljahr 
10/11

Schwangerschaft 14       12       26         8           13         21         

Drogen, Sucht 38       50       88         101       87         188       

Sexualität 46       50       96         44         66         110       

Mißbrauch 47       58       105       61         62         123       

Selbstverletzung 72       57       129       85         76         161       

Schulverweigerung 97       106      203       249       203       452       

Eckstundenschwänzer 115      115      230       176       125       301       

Delinquenz 117      114      231       116       112       228       

Partnerschaft, Liebe 137      142      279       194       139       333       

Sonstiges 230      196      426       233       283       516       

Opfer von Gewalt 228      268      496       351       221       572       

Lehrer 267      323      590       394       321       715       

Gewalt gegen Andere 296      339      635       430       310       740       

eigene Psyche 337      322      659       469       373       842       

Eltern 409      483      892       628       484       1.112     

Gleichaltrige 553      692      1.245     1.107     929       2.036     

Summe 3.003   3.327   6.330     4.646     3.804     8.450     
Quelle: Amt für Jugend, Familie und Bildung Kinder- und Jugendhilfereport 2011
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Bei der Angabe der insgesamt 8.450 Problemlagen von Schülern im Schuljahr 2010/2011 (im Vorjahr  6.330) 
waren Mehrfachnennungen möglich. 

Mit Abstand häufigstes Problem von Schüler/-innen die Schulsozialarbeit in Anspruch nahmen, waren mit 24,1 % 
Probleme mit Gleichaltrigen (im Vorjahr 19,7 %). Dies ist auch gegenüber dem Vorjahr ein sprunghafter Anstieg 
um 791 Nennungen (plus 4,4 Prozentpunkte). Darüber hinaus wurden häufig Probleme mit den Eltern (13,2 %), 
Probleme mit der eigenen Psyche (10,0 %), Gewalt gegen Andere (8,8 %) und Probleme mit den Lehrern (8,5 %) 
als Anlass für Beratungshilfen von Schulsozialarbeit benannt. Erst dann folgen Probleme selbst Opfer von Gewalt 
gewesen zu sein (6,8 %) oder Schulverweigerungen (5,3 %), Partnerschaft/Liebe (3,9 %) und sogenannte 
Eckstundenschwänzer (3,6 %).

e) Methoden der Schulsozialarbeit

Schulsozialarbeit als Leistungsangebot der Jugendhilfe vereint die unterschiedlichen Methoden sozialer 
Arbeit wie Einzelfallarbeit, Gruppenarbeit sowie Gemeinwesenarbeit innerhalb eines sozialpädagogischen 
Gesamtkonzeptes. Dabei sind Einzelfallarbeit und Gruppenarbeit konstitutive Elemente des Gesamtkonzeptes.

o Einzelfallarbeit
Abbildung 69: Einzelfallarbeit nach Zielgruppen
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Quelle: Amt für Jugend, Familie und Bildung                                                                    Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

Individuelle Begleitung von Schüler/-innen und deren sozialem Umfeld machen Einzelfallarbeit zum zentralen 
Schwerpunkt von Schulsozialarbeit. Im Schuljahr 2010/2011 wurden durch die Schulsozialarbeiter/-innen 17.564 
Beratungsgespräche mit Schüler/-innen, Lehrer/-innen, Eltern und weiteren Institutionen geleistet.

Die 7.218 Beratungsgespräche mit Schüler/-innen ergeben einen Anteil von  41,1 % aller Gespräche. Bezogen 
auf die 3.205 beratenen Schüler/-innen haben die Schulsozialarbeiter/-innen durchschnittlich 2,2 Gespräche mit 
einem beratenen Schüler/-in geführt. 
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Ein Anstieg ist im Schuljahr 2010/2011 bei den Gesprächen mit Lehrer/-innen auf 34,3 % festzustellen. Die 6.017 
Gespräche von Schulsozialarbeiter/-innen mit Lehrer/-innen ergeben durchschnittlich 1,9 Gespräche auf einen 
beratenen Schüler/-in. Einzelfallarbeit im sozialen Umfeld von Schüler/-innen war in 12,7 % aller Beratungen 
erforderlich. Hierzu zählen insbesondere Ämtern und Behörden, der ASD, Familienhelfer u. ä. In 11,9 % aller 
Beratungsgespräche von Schulsozialarbeiter/-innen wurden diese mit Eltern von Schüler/-innen geführt. 
Tabelle 53: Einzelfallarbeit nach Zielgruppen 

mit Schülern mit Lehrern
mit sozialem 

Umfeld, 
Institutionen

mit Eltern Gesamt

Schuljahr 2009/2010 9.648        3.587        1.929        1.730        16.894      

1. Schulhalbjahr 2009/2010 4.415        1.545        885           772           7.617        

2. Schulhalbjahr 2009/2010 5.233        2.042        1.044        958           9.277        

Schuljahr 2010/2011 7.218        6.017        2.232        2.097        17.564      

1. Schulhalbjahr 2010/2011 4.212        3.136        1.119        1.138        9.605        

2. Schulhalbjahr 2010/2011 3.006        2.881        1.113        959           7.959        

Beratung als Einzelfallarbeit

Quelle: Amt für Jugend, Familie und Bildung Kinder- und Jugendhilfereport 2011

o Sozialpädagogische Gruppenarbeit

Sozialpädagogische Gruppenarbeit bietet das geeignete Übungsfeld für soziales Lernen im Rahmen der 
Schulsozialarbeit. Dabei orientiert sich Schulsozialarbeit an den Problemen, Wünschen und Verhaltensmustern 
der Schüler/-innen und erzielt dadurch in der Gruppe positive Sozialisationseffekte. Auch in der Elternarbeit 
der Schulsozialarbeiter/-innen findet sozialpädagogische Gruppenarbeit im Rahmen von Elternabenden oder 
thematischen Gruppenangeboten statt.
Abbildung 70: Angebote und Teilnehmer/-innen von Gruppen- und Projektarbeit mit Schüler/-innen
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Tabelle 54: Angebote und Teilnehmer/-innen von Gruppen- und Projektarbeit mit Schüler/-innen

Angebote für 
Schüler

Teilnehmer 
Schüler

Ø Teilnehmer
pro Angebot

Angebote für 
Eltern

Teilnehmer 
Eltern

Ø Teilnehmer 
pro Angebot

Schuljahr 2009/2010 2.408        29.399   12,2          -               -            -

1. Schulhalbjahr 2009/2010 1.314        15.207   11,6          -               -            -

2. Schulhalbjahr 2009/2010 1.094        14.192   13,0          -               -            -

Schuljahr 2010/2011 3.057        39.567   12,9          163          1.629     10,0          

1. Schulhalbjahr 2010/2011 1.610        22.135   13,7          98            1.013     10,3          

2. Schulhalbjahr 2010/2011 1.447        17.432   12,0          65            616        9,5            
Quelle: Amt für Jugend, Familie und Bildung

Gruppen-/Projektangebote

Kinder- und Jugendhilfereport 2011

Zu den Gruppen- und Projektmaßnahmen bei Schulsozialarbeiter/-innen zählen mehrtägige Veranstaltungen 
und regelmäßige Projekte, wie vor allem das soziale Lernen in den Schulklassen. Darüber hinaus fanden weitere 
Projekttage oder Projekte an den Schulen, wie z. B. Schülerstreitschlichterprojekte, Schulfeste oder Ausflüge 
statt.

Im Schuljahr 2010/2011 wurden insgesamt 3.057 Angebote den Schüler/-innen (plus 27,0 %) unterbreitet. 
Daran haben insgesamt 39.567 Schüler/-innen (plus 34,6 %) teilgenommen. Dies ergibt eine durchschnittliche 
Teilnehmerzahl von 12,9 Schüler/-innen pro Angebot.
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o Gemeinwesenarbeit

Gemeinwesenarbeit in der Schulsozialarbeit hat zum Ziel, dass Probleme der Schüler/-innen im Wirkungskreis 
zwischen Schule und dem jeweiligen sozialen Umfeld verstanden werden. Eine wesentliche Voraussetzung ist 
somit die Zusammenarbeit mit der Institution Schule und den darüber hinausgehend vorhandenen Einrichtungen, 
Diensten und Institutionen, um die Schule nach außen zu öffnen.

Dies geschieht einerseits in der Institution Schule, bei der Vorstellung und Mitarbeit in schulinternen Gremien 
wie z. B. Lehrerkonferenzen, Gesamtkonferenz, schulischen Mitwirkungsgremien und Beratungen zu 
schülerbezogenen Entscheidungen. Andererseits wird dies im Stadtteil oder der Region praktiziert durch 
Zusammenarbeit mit außerschulischen Einrichtungen und Institutionen wie z. B. Arbeitskreise, öffentliche 
Veranstaltungen, ASD, Therapeuten.
Abbildung 71: interne und externe Gemeinwesenarbeit im Schuljahr 2010/2011
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2011

Tabelle 55: interne und externe Gemeinwesenarbeit im Schuljahr 2010/2011

intern extern Gesamt

Schuljahr 2010/2011 809                       532                       1.341                    

1. Schulhalbjahr 2010/2011 408                       226                       634                       

2. Schulhalbjahr 2010/2011 401                       306                       707                       
Quelle: Amt für Jugend, Familie und Bildung

Gemeinwesenarbeit

Kinder- und Jugendhilfereport 2011

Die Erfassung der Daten zur Gemeinwesenarbeit wurde zum Schuljahresanfang 2010/2011 begonnen. Gezählt 
wurden dabei alle Kontakte intern (in der Schule) und extern (im Stadtteil und der Region).

Der Anteil der internen Gemeinwesenarbeit an der Schule ist mit 60,3 % etwa doppelt so hoch wie der Anteil der 
externen Gemeinwesenarbeit im Stadtteil oder der Region mit 39,7 %.
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5.4 Kinder- und Jugendschutz nach § 14 SGB VIII
Zentrale Aufgabe des Kinder- und Jugendschutzes ist die Sicherung einer positiven 
gesundheitlichen und psychosozialen Entwicklung sowie die Förderung der 
Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit 
von Kindern und Jugendlichen.

Ziel aller jugendschutzrelevanten Maßnahmen ist die Vorbeugung gegenüber 
möglichen Gefährdungen, welche die Entwicklungschancen junger Menschen 
negativ beeinflussen können. 

Dabei werden nicht nur Kinder und Jugendliche sondern auch Eltern und andere am 
Erziehungsprozess beteiligte Personen in den Blick genommen.

Tabelle 56: Drei Säulen der zu erfüllenden Querschnittsfunktion des Kinder- und Jugendschutzes

Bereiche gesetzliche Grundlagen

Erzieherischer 
Kinder- und Jugendschutz: § 14 SGB VIII

Gesetzlicher 
Kinder- und Jugendschutz: 

Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG), Jugendschutzgesetz (JuSchG), 
Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV), u. a.

Struktureller 
Kinder- und Jugendschutz: 

Förderung positiver Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre 
Familien im Sozialraum durch Gemeinwesenarbeit

Quelle: SG Jugendhilfeplanung und Monitoring                       Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011   

In der Stadt Leipzig werden gezielt Maßnahmen und Projekte freier Träger der Jugendhilfe, die im Rahmen 
der Kinder- und Jugendförderung finanzielle Zuwendungen erhalten, gefördert, um zu spezifischen 
Gefährdungspotentialen Angebote zu unterbreiten:

Zentrum für Integration e. V. – Schülermultiplikatorenprojekt FREE YOUR MIND

Junge Heranwachsende für die Suchtprävention und Gesundheitsförderung langfristig zu gewinnen, indem 
sie anhand des Lebenskompetenzansatzes (WHO, 1994) zu sogenannten Schülermultiplikatoren und 
Schülermultiplikatorinnen ausgebildet und anschließend in der Umsetzung ihrer Ideen für ihre Mitschüler und 
Mitschülerinnen (peer to peer) begleitet werden, unterstreicht die Besonderheit des Projektes in der Stadt Leipzig. 
Dabei stehen vor allem Partizipation, Freiwilligkeit sowie Selbstbestimmung der Jugendlichen im Mittelpunkt.

2011 kooperierte das Projekt kontinuierlich mit drei Gymnasien sowie fünf Mittelschulen der Stadt Leipzig. Nach 
neun Jahren wurde eine Kooperationsvereinbarung mit einer Mittelschule zum Schuljahresabschluss 2011 
aufgehoben. 

Die derzeit aktiven ca. 78 Schülermultiplikatoren und -multiplikatorinnen aus den Klassen 7 bis 11 sensibilisieren 
mit ihren Aktivitäten die gesamte Schule für verschiedene Themen wie z. B. Sucht, Freundschaft, Schönheit, 
Handy, Cypermobbing etc.. Die Mitwirkenden unterbreiten vor allem den Klassenstufen 5, 6 und 7 zahlreiche 
Angebote.

2011 engagierten sich insgesamt 13 Free-Your-Mind-Schulkoordinatoren und –koordinatorinnen (Lehrer/-
innen, Schulsozialarbeiter/-innen) sowie 17 Trainer/-innen (interessierte Ehrenamtliche) und unterstützten die 
ausgebildeten Peers in ihrer Arbeit. 
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Um dem Bedarf gerecht zu werden, neue Ideen bzw. Themen der Jugendlichen zu begleiten, zeigte sich 2011 
deutlich, wie stark das Projekt auf die Unterstützung von Ehrenamtlichen basiert. Um den wachsenden Anspruch 
zu erfüllen, werden zunehmend mehr Ehrenamtliche motiviert.

Aktuelle jugendrelevante Themen führten 2011 dazu, das Unterrichtsprogramm „bauchgefühl“ - Prävention 
von Essstörung (http://www.bkk-bauchgefuehl.de) mit der Unterstützung des BKK Landesverbandes-Mitte 
zu modifizieren und für die ausgebildeten Schülermultiplikatoren und -multiplikatorinnen anzupassen. Die 
Jugendlichen setzten sich mit den vorhandenen Methoden auseinander und anschließend wurden FYM-
Schulkoordinatoren und -koordinatorinnen bzw. Trainer und Trainerinnen zu deren Begleitung ausgebildet. Nach 
der thematischen Ausbildung der Jugendlichen wird im Frühjahr 2012 ein Methodenordner zur Ausleihe zur 
Verfügung stehen.

Das Schülermultiplikatorenprojekt FYM hat 2011 die Fachstelle für Suchtprävention im Direktionsbezirk Leipzig 
bei der Entwicklung des interaktiven Stationspiels Lebenskünstler  unterstützt. Insgesamt konnten ca. 57 
Aktionen/Kurse/Projekte von den Jugendlichen an den Schulen verzeichnet werden. 

Themen waren dabei vor allem Rauchen, Ernährung, Teamentwicklung als auch der Umgang mit Medien(-sucht). 
Außerdem fanden Projekte zum Thema Kennenlernen in den 5. Klassen und zur Öffentlichkeitsarbeit statt.

Zentrum für Integration e.V. – Projekt „DRAHTSEIL“

Das Projekt „DRAHTSEIL“, unter Trägerschaft des Zentrums für Integration e. V., bietet präventive Angebote zu 
den Themen Sucht, Gewalt und Umgang mit Medien an. Diese Angebote richten sich an Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene (bis 27 Jahre), an deren Angehörige sowie an Fachkräfte aus dem Sozialisationsumfeld der 
Heranwachsenden. Zu den o. g. Präventionsthemen werden Projekte im Bausteinprinzip, Beratung, moderierte 
Arbeitsgruppen sowie Workshops und Weiterbildungsveranstaltungen angeboten. 

Im Jahr 2011 konnte das Projekt „DRAHTSEIL“ 138 Projekte zu den Themen Sucht, Gewalt und Medien im 
präventiven Rahmen erfolgreich durchführen. Im Bereich Sucht fanden 60 Veranstaltungen (2010: 83) und im 
Bereich Gewalt 40 Veranstaltungen (2010: 54) statt. Diese leicht fallende Tendenz ergab sich aufgrund der 
Kürzungen im Personalbereich sowie zugunsten der Veranstaltungen im Bereich Medienkompetenz. In diesem 
neu eingeführten Feld konnten 38 Veranstaltungen durchgeführt werden.

Aufgrund des erhöhten Bedarfs in der Medienprävention entwickelten die Mitarbeiter/-innen des Projekts 
„DRAHTSEIL“ das Planspiel „3.0 WorldWideWeb“. Dabei geht es nicht nur um die Prävention von Abhängigkeiten, 
sondern auch um den sicheren Umgang mit sozialen Daten. Es ist ein lebensweltbezogenes Planspiel, das auf 
die Lebenskompetenzförderung abzielt. 

Mit 2.654 Teilnehmenden (1.351 Mädchen und 1.303 Jungen) sind die Zahlen gleich bleibend hoch. Durch die 
Projektarbeit konnten in Leipzig Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 6 und 27 Jahren erreicht 
werden. 

In den Klassenstufen 1 bis 4 wurden insgesamt 23 Veranstaltungen durchgeführt, in der Klassenstufe 5 
bis 6 waren es 37, in den Klassen 9 bis 12 fanden 12 Veranstaltungen statt und im Berufsschulbereich 13 
Veranstaltungen. Die Klassenstufen 7 und 8 waren mit 53 Veranstaltungen am häufigsten vertreten.

Suchtprojekte wurden verstärkt im Gymnasial- (22 Veranstaltungen) sowie im Mittelschulbereich (14 
Veranstaltungen), dicht gefolgt von den Grundschulen (14 Veranstaltungen) und den Berufsschulen (11 
Veranstaltungen) nachgefragt. 
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Im Mittelschulbereich wurden dagegen die meisten Medienprojekte durchgeführt. Hier konnten 18 
Veranstaltungen verzeichnet werden. Im Vergleich dazu: Gymnasium mit sieben und Grundschule mit fünf 
Veranstaltungen sowie einer Veranstaltung an einer Berufsschule. 

Ähnlich dem Vorjahr konnte ein steigendes Probierverhalten ab Klassenstufe 5 (11 Jahre) im Bereich legale 
Drogen (Alkohol, Nikotin), bei sehr geringem Problembewusstsein, beobachtet werden. Ab Klassenstufe 7 - 8 
zeichnet sich weiter experimentelles Verhalten im illegalen Drogenbereich ab. Hierbei ist der Cannabiskonsum 
vordergründig. 

Als Reaktion auf diese Tendenzen wird im Jahr 2012 verstärkt die Prävention im Bereich legale Drogen (speziell 
Alkohol) in den Fokus genommen. Das Projekt „DRAHTSEIL“ bietet dementsprechend zwei Planspiele zur 
Alkoholprävention an. Mit „Kneipentour XXL“ und „Tom & Lisa“ bieten sich gute Möglichkeiten, mit Jugendlichen 
auf methodisch-spielerische Art und Weise das Problemfeld Alkohol zu thematisieren.

Arbeit mit Reflexionsgruppen

Für die Arbeit mit konsumierenden Jugendlichen hat sich neben der Beratung die Arbeit in Reflexionsgruppen 
bewährt. Insgesamt 16 Gruppenveranstaltungen fanden statt; mit 89 weiblichen Teilnehmerinnen und 74 
männlichen Teilnehmern. Beim Alter lag der Hauptfokus bei den 14 bis 18-Jährigen und bei den Substanzen bei 
Alkohol, Nikotin, Cannabis und Crystal.

Multiplikatoren- und Gruppenangebote

Die Arbeit mit Angehörigen und Fachkräften nimmt einen hohen Stellenwert ein. Neben dem klassischen Thema 
„Sucht und Drogen“ wurden auch im Jahr 2011 verstärkt Anfragen zum Thema „Umgang mit Medien“ gestellt. In 
diesem Bereich wurden folgende Leistungen erbracht:

o 21 Elternabende,

o 45 Multiplikatorenschulungen,

o 12 moderierte Arbeitsgruppen für Eltern und Angehörige „Eltern helfen Eltern“.

Das Projekt „DRAHTSEIL“ arbeitet vernetzt und in enger Kooperation mit anderen Hilfsangeboten und in 
übergeordneten Arbeitskreisen und Gremien der Stadt Leipzig.

Caritasverband Leipzig e.V. – Projekt Stinktier

Im Leistungsbereich erzieherischer Kinder- und Jugendschutz unterbreitet das Projekt Stinktier neben dem 
Projekt Drahtseil Projekte zur Gewaltprävention für Schulklassen im Leipziger Westen und angrenzenden 
Stadtteilen. Im Jahr 2011 hatte das Projekt 6 feste Kooperationsschulen. Diese waren: 

o Förderzentrum für Erziehungshilfe (FFEH)

o Schule Grünau (SG)

o Hemholzschule (HHS)

o 94. Mittelschule (94.MS)

o Mittelschule am Adler (MAA)

o Bischöfliches Maria Montessori Schulzentrum (BMMS)
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Das Projekt bot den Schulen einen Durchführungsrhythmus  von 6 Wochen im Zeitraum 08:30- 12:30 Uhr an. 
Bei dem Förderzentrum für Erziehungshilfe wurde statt des sechs-wöchigen Rhythmus eine Projektwoche 
durchgeführt, da dies das kontinuierliche Arbeiten mit der besonderen Zielgruppe erleichtert hat und die 
Projektinhalte besser von den Schülerinnen und Schülern aufgenommen und verarbeitet werden können. Die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer lassen sich wie folgt darstellen:
Tabelle 57: Teilnehmer/-innen am Projekt Stinktier im Jahr 2011

Schule Klasse Anzahl 
Schüler

davon 
männlich

davon 
weiblich

Teilnehmer 
Migrations-
hintergrund

Teilnehmer 
Integrations-
hintergrund

Anzahl der 
Projekttage

FFEH 6 8 5 3 0 0 5

FSG 5b 16 8 8 1 0 5

6b 16 8 8 1 0 3

6b 17 8 9 1 0 5

HHS 6a 24 14 10 5 0 5

6b 27 9 18 4 0 5

6b 22 10 12 2 0 5

94.MS 6a 25 11 14 1 0 5

6b 25 11 14 1 0 5

6b 22 12 10 2 0 3

MAA 5a 24 12 12 2 0 5

5b 19 10 9 3 0 5

5b 24 15 9 0 0 1

5a 23 9 14 1 0 4

BMMS 6 26 13 13 0 0 1

FFEH=Förderzentrum für Erziehungshilfe, FSG= Förderschule Grünau, HHS= Helmholtz Mittelschule, 
94.MS= 94. Mittelschule, MAA= Mittelschule am Adler, BMMS= Bischöfliches Maria-Montessori-Schulzentrum

SG Jugendhilfeplanung und Monitoring Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

Inhaltlich wurde in den Projekten mit den Schülerinnen und Schülern zu folgenden Themen gearbeitet:

o Mit der Klasse ein Team werden

o Unsere Klasse, wie sieht´s da aus

o typisch Jungs, typisch Mädchen

o Bühne frei für Eure Stärken

o Wie streitet man richtig?

o Dicke Luft (Gewalt und Mobbing)
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5.5 Fachstelle Extremismus und Gewaltprävention
Im Zentrum für demokratische Bildung ist die Fachstelle Extremismus und Gewaltprävention eine zentrale 
Koordinierungsstelle der Stadt Leipzig und erfüllt gesamtgesellschaftliche, politische Aufgaben, insbesondere 
die kommunale Gesamtstrategie „Leipzig. Ort der Vielfalt“ mit Beschluss des Stadtrates vom 15.12.2010 
(Drucksache V/996) umzusetzen. Leitziele sind dabei:

Leitziel 1:

Einwohnerinnen und Einwohner in Leipzig zeigen eine hohe Akzeptanz für eine Vielfalt von Lebensformen und 
partizipieren an einer interkulturellen Lebenswelt.

Leitziel 2:

Akteure in Zivilgesellschaft, Institutionen und Behörden sind kompetent in der Vermittlung demokratischer Werte 
und im Wirken gegen rechtsextremistische Ideologie und Gewalt.

5.5.1 Fallzahlen politisch motivierter Kriminalität
Abbildung 72: politisch motivierte Kriminalität in der Stadt Leipzig nach Fällen
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Quelle: Kriminalpräventiver Rat Leipzig                                                                            Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

Tabelle 58: politisch motivierte Kriminalität in der Stadt Leipzig nach Fällen

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Politisch motivierte 
Kriminalität Rechts

108 198 257 280 367 248 162

davon Gewaltdelikte 7 7 12 6 29 9 8

Quelle: Kriminalpräventiver Rat Leipzig Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011 

Die Fallzahlen politisch motivierter Kriminalität in der Stadt Leipzig sind im Berichtszeitraum 2009 bis 2010 
zurück gegangen, befinden sich jedoch im Vergleich zu 2004 auf einem hohen Niveau. Dies trifft sowohl auf die 
Gesamtzahl der verübten kriminellen Handlungen als auch auf Gewaltdelikte zu. Am 24.10.2010 wurde der erst 
19-jährige Kamal K. von zwei Neonazis ermordet. Kamal ist damit das sechste Todesopfer in Leipzig seit 1994. 
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Insbesondere der Bereich der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit ist nach Studien von Heitmeyer und 
anderen Fachleuten in der Mitte der Gesellschaft vorzufinden und stellt eine mögliche Grundlage für kriminelles 
Handeln dar. Deshalb ist zivilgesellschaftliches Handeln in allen Bereichen nach wie vor dringend erforderlich.  

5.5.2 Zielstellungen für das Jahr 2012
Mit der kommunalen Gesamtstrategie „Leipzig. Ort der Vielfalt“ hat die Stadt Leipzig Strategien, 
Handlungskonzepte und Strukturen geschaffen, die wirksam zur Förderung von Demokratie und Vielfalt beitragen. 
Im Dezember 2010 lief das Bundesprogramm „Vielfalt tut gut“ aus und wurde durch das Bundesprogramm 
„Toleranz fördern- Kompetenz stärken“ weitergeführt. Um die erreichten Ergebnisse nachhaltig zu sichern 
sowie Aktivitäten und Kooperationen weiterhin zu stärken, wurde am 15. Dezember 2010 die Kommunale 
Handlungsstrategie „Leipzig. Ort der Vielfalt“ für die Jahre 2011- 2013 im Stadtrat mit o. g. Leitzielen und 
folgenden neuen Arbeitsschwerpunkten beschlossen.
Abbildung 73: Übergabe des Titels “Leipzig.Ort der Vielfalt“ an den Caktus e. V.

Quelle: Mario Kühn

Handlungsfeld 1: Förderung demokratischer Vielfalt und starker handlungsorientierter Netzwerke

Zur Förderung der Vermittlung demokratischer Werte und damit zur Umsetzung von Leitziel 2 werden in diesem 
Handlungsfeld die Stärkung zivilgesellschaftlichen Engagements und der Ausbau von Bürgerbeteiligung 
herausgestellt.

	Stärkung zivilgesellschaftlichen Engagements

	Ausbau von Bürgerbeteiligung
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Handlungsfeld 2: Stärkung interkultureller Kompetenzen und Beförderung von Weltoffenheit

Mit dem Handlungsfeld 2 wird vor allem das Leitziel 1 der Kommunalen Gesamtstrategie untersetzt. 
Handlungsansätze sind das Zurückdrängen von Ideologien der Ungleichwertigkeit, die Präventionsarbeit in 
soziokulturellen Einrichtungen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit sowie die Stärkung der Teilhabe 
und Integration von Migrant/-innen.

	Aufklärung über und Zurückdrängen von Ideologien der Ungleichwertigkeit

	Präventionsarbeit in soziokulturellen Einrichtungen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

	Stärkung von Integration und Teilhabe von Migrantinnen und Migranten

Handlungsfeld 3: Zurückdrängung rechtsextremistischer Ideologien und Aktivitäten

Durch Handlungsfeld 3 soll vorrangig das Wirken gegen rechtsextremistische Ideologien (Leitziel 2) umgesetzt 
werden. Dazu werden die Stärkung von Demokratie im öffentlichen Raum, die öffentliche Auseinandersetzung mit 
und Positionierung zu rechtsextremistischen Aktivitäten sowie das Verhindern von Rekrutierungsversuchen

und -strukturen von rechtsextremistischen Gruppen als Handlungsansätze verfolgt. 

	Stärkung von Demokratie in öffentlichen Räumen

	Öffentliche Positionierung von Meinungsführer/-innen aus Politik, Kultur und Wirtschaft gegen 
rechtsextremistische Aktivitäten

	Eindämmung rechtsextremistischer Aktivitäten

	Verhindern von Rekrutierungsstrukturen und –versuchen
Abbildung 74: Übergabe des Titels “Leipzig.Ort der Vielfalt“ an das Leipziger Tanztheater e. V.

Quelle: Mario Kühn
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5.5.3 Arbeitsprogramm 2012
Ein Plan mit konkreten Maßnahmen zur Umsetzung der in der Gesamtstrategie benannten Handlungsansätze 
wird im ersten Halbjahr 2012 weitergeführt.

Die Umsetzung der Kommunalen Gesamtstrategie soll analog zum Lokalen Aktionsplan Leipzig im ausgelaufenen 
Bundesprogramm über die Förderung von Projekten zivilgesellschaftlicher Akteure realisiert werden. Dabei 
hat sich der Begleitausschuss als Entscheidungsgremium bewährt. Weitere Möglichkeiten zur Umsetzung 
der benannten Handlungsansätze bieten ämter- und verwaltungsübergreifende Kooperationen durch das im 
Begleitausschusses vorhandene Ämternetzwerk.

Bestehende Aktivitäten der Stadt Leipzig zur Förderung von Demokratie und Vielfalt sollen mittelfristig in die 
Kommunale Strategie einbezogen werden. Um der Kommunalen Gesamtstrategie eine breite Wirkung zu sichern, 
soll sie sich zudem als Querschnittsthema durch alle Fachplanungen ziehen. Es wird ein Format entwickelt, mit 
dem die Zivilgesellschaft mindestens einmal jährlich an der Reflexion und Weiterentwicklung der Kommunalen 
Handlungsstrategie beteiligt wird.

Weitere Aufgaben der Fachstelle Extremismus und Gewaltprävention im Zentrum für demokratische Bildung sind: 

	Organisation und aktive Begleitung von Schulungen für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, z. B. in zwei 
Veranstaltungsreihen „Jugend, Rechtsextremismus und Gewalt“

	Fortsetzung des Wettbewerbs „Schule der Toleranz“ einschließlich einer Auszeichnungsveranstaltung

	Gewaltprävention in Kindergärten, Horten und Schulen durch das Projekt “Fair Sein“

	Konzipierung und Durchführung des Kinder- und Jugendkongresses am 12./13. Oktober 2012 als Ergebnis der 
II. Internationalen Demokratiekonferenz und Vorbereitung der III. Internationalen Demokratiekonferenz

	Fortsetzung der Gremienarbeit beispielsweise im Kriminalpräventiven Rat
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5.6 Allgemeine Förderung in der Familie nach § 16 SGB VIII
Karte 13: Familienbildungs- und Beratungsangebote in der Stadt Leipzig nach Stadtbezirken

Die Familienbildungsangebote in der Stadt Leipzig richten sich an alle jungen Menschen, Eltern, Familien, ande-
re an der Erziehung beteiligte Personen, Betreuungspersonen aus Bildungseinrichtungen und Institutionen und 
Personen aus dem unmittelbaren sozialen Umfeld der Familien. 
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Zielgruppen sind Personen und Familien in den unterschiedlichen Phasen des Familienzyklus:

	 Potentielle und werdende Eltern

	 Lebensphase mit Säuglingen, mit Kleinkindern, mit Vorschulkindern oder mit Schulkindern

	 Lebensphase mit Kindern in der Pubertät und Ablösungsphase

	 Nachelterliche Phase

	 Großelternphase

Familienbildung leistet einen Beitrag zur Stabilisierung von Familien, zur Verminderung von Überforderung 
der Eltern und zur Verbesserung der Bildungs- und Entwicklungschancen von Kindern in den Familien. Das 
Spektrum reicht hierbei von niedrigschwelligen Angeboten über Bildungsangebote bis zum Auf- und Ausbau von 
Erziehungspartnerschaften.

Dies spiegelt sich in den Angeboten, die von Familienbildungs- und –begegnungsstätten, Elternbildung, 
Elternkursen, Mütterzentren bis zu Familienbildung in Kooperation mit Kindertagesstätten und Schule reichen, 
wider.

5.6.1 Mütterzentren 
Im Jahr 2011 wurden vier Mütterzentren des freien Trägers der Jugendhilfe „Mütterzentrum Leipzig e. V.“ durch 
die öffentliche Jugendhilfe bezuschusst. 

Die vier Mütterzentren stehen sowohl Müttern als auch Vätern mit ihren Kindern offen. Sie befinden sich 
sozialräumlich gegliedert in den vier Stadtbezirken West, Südwest, Nordost und Ost der Stadt Leipzig.
Abbildung 75: Niederschwellige Beratung in Mütterzentren*
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* Daten des Jahres 2000 nicht verfügbar
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Tabelle 59: Niederschwellige Beratung in Mütterzentren*

2001 2003 2006 2009 2010 2011

Einzelgespräche 600         2.790      2.120      1.273      1.049      681         

Telefonberatung 2.410      6.198      3.240      3.457      3.084      2.065      

Weiterverweisung 1.050      2.675      1.343      533         459         511         

Gesamt 4.060      11.663     6.703      5.263      4.592      3.257      

* Daten des Jahres 2000 nicht verfügbar

Quelle: Leipziger Mütterzentren      Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011 

Im Jahr 2011 wurden insgesamt 3.257 niederschwellige Beratungen in Form von Einzelgesprächen, 
Telefonberatungen oder Weiterverweisungen durchgeführt.

Die Anzahl der Einzelgespräche ist im Jahr 2011 um 35,1 % (minus 368 Einzelfallgespräche) im Vergleich zum 
Vorjahr gesunken. Auch die telefonische Beratung ist im Jahr 2011 um 33,0 % (minus 1.019 Telefonberatungen) 
gesunken.

Eine Weiterverweisung von Ratsuchenden war im Jahr 2011 in 511 Fällen erforderlich. Gegenüber dem Vorjahr 
ist dies ein leichter Anstieg um 11,3 % (plus 52 Weiterverweisungen). Weiterverweisungen erfolgen ggf. in 
die Beratungs-, Bildungs- und Hilfsangebote der Stadt Leipzig. Die entspricht dem Selbstverständnis der 
Arbeit der Mütterzentren als Bindeglied zwischen dem häuslichen und dem professionellen bzw. öffentlichen 
Erziehungsalltag.

Die Beratungsangebote der Mütterzentren werden fast ausschließlich von „Müttern“ genutzt. Im Jahr 2011 betrug 
der Frauenanteil 97,0 % während der Männeranteil 3,0 % betrug. 

Auch wenn die Elternzeit eher von den Frauen genutzt wird, ist es den Mütterzentren ein großes Anliegen die 
Männer mit in den Mütterzentrumsalltag einzubeziehen. Sie können ihre Erfahrungen und ihre Fähigkeiten im 
Mütterzentrum einbringen, beteiligen sich an Projekten an der Elternarbeit und an der Gestaltung der Zentren. Sie 
haben auch die Möglichkeit an Gesprächsrunden und an den verschiedenen Kursen und Angeboten gemeinsam 
mit ihren Kindern teilzunehmen.

Dennoch betrug im Jahr 2011 der Frauenanteil bei den offenen Angeboten 92,8 % (Männer 7,2 %), bei den 
Kursangeboten 91,0 % (Männer 9,0 %) und bei Gesprächsrunden, Vorträgen sowie Seminaren 97,5 % 
(Männer 2,5 %).
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Tabelle 60: Nutzung der Angebote in Mütterzentren durch Eltern

2008 2009 2010 2011

offene Angebote     12.719         9.539         9.277       10.715   

offener Treff       8.287         8.135         8.317       10.024   

Tauschbörse       4.395         1.314            902            670   

Neuaufnahmen in die Bibliothek            37              90              58              21   

Kursangebote     10.666         7.055         9.816       11.231   

PEKIP          847            999            880         1.372   

Eltern-Kind-Gruppen       2.135         1.784         2.629         2.708   

Kreativangebote       1.212         1.115            822            856   

Sport und Gymnastik          970            812         1.253         1.922   

Sport und Gymnastik für Kinder       1.658            578            508            482   

päd. Frühförderung durch Musik       1.885            852            906         1.006   

Hebammensprechstunde            62              69              30              49   

Geburtsvorbereitung          564            460         1.205         1.164   

Rückbildungsgymnastik          951         1.280         1.240         1.387   

Babymassage          382            254            343            285   

      1.102            545         1.391         1.158   

Fragen ums Kind und Erziehung          226            135            636            333   

Familien/Paarkonflikte            36              21               7               7   

Lebenspraktische Fragen          291              83            335            450   

Trageberatung          104              33                -                -   

Stillgruppe Mütter mit gestilltem Kind          313                -            209            241   

„Erste Hilfe für Kleinkinder“          132            273            204            127   

zusätzliche Betreuungsangebote            68              40              12              32   

Betreuung straffälliger Mütter            34              25               6              19   

betreuter Umgang            34              15               6              13   
Quelle: Leipziger Mütterzentren       Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011 

Gesprächsrunden/Vorträge/Seminare

Neben den klassischen Angeboten bieten die Mütterzentren eine Kleidertausch-Börse an, welche durch die 
Besucher organisiert und genutzt wird. Diese Möglichkeit wird sehr gern von den Eltern besucht um die gut 
erhaltene Kleidung ihrer Kinder zu tauschen und dadurch Geld sparen.
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Abbildung 76: Nutzung der Angebote durch Kinder in Mütterzentren durch Kinder
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Quelle: Leipziger Mütterzentren                                                                                       Kinder- und  Jugendhilfereport Leipzig 2011

Tabelle 61: Nutzung der Angebote in Mütterzentren durch Kinder

2008 2009 2010 2011

offene Angebote           8.777             7.981             9.458         10.046   

Kursangebote           9.240             9.401           10.586         11.002   

PEKIP             845               983               874          1.385   

Eltern-Kind-Gruppen           2.387             1.919             2.729          2.762   

Kreativangebote           1.130             1.205             1.092             949   

Sport und Gymnastik für Kinder           1.635             2.265             3.147          2.753   

pädagogische Frühförderung durch Musik           2.002             1.492             1.242          1.508   

Rückbildungsgymnastik             857             1.280             1.154          1.355   

Babymassage             384               257               348             290   
Quelle: Leipziger Mütterzentren      Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011 

Im Jahr 2011 wurden von 10.046 Kindern die offenen Angebote in Mütterzentren genutzt. Dies ist gegenüber dem 
Vorjahr ein Anstieg um 6,2 % (plus 588 Nutzer). 

Auch bei den Kursangeboten ist im Jahr 2011 gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg um 3,9 % auf 11.002 Kinder 
festzustellen. Die Eltern-Kind-Gruppen für Kinder mit 25,1 % und die Sport und Gymnastikangebote mit 25,0 % 
waren im Jahr 2011 die größten Gruppen der Nutzer von Kursangeboten. Das Interesse an Angeboten der 
pädagogischen Frühförderung durch Musik, Kreativangeboten und Rückbildungsgymnastik hielt auch im Jahr 
2011 an. Ergänzt wurden die Kursangebote durch PEKIP-Gruppen (Prager-Eltern-Kind-Programm ist ein Konzept 
für die Gruppenarbeit mit Eltern und ihren Kindern im ersten Lebensjahr) und Babymassagegruppen.
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5.6.2 Familienbildung in Kooperation mit Kindertagesstätten
Das Projekt „Weiterentwicklung Leipziger Kitas zu Kinder- und Familienzentren (KiFaZ)“ (2009-2012) beinhaltete 
als Auftrag die „Entwicklung von Leistungen und Angeboten für Familien“ und die „Etablierung oder den Ausbau 
von Angeboten zur Familienbildung“. 

Das Projekt bestätigte, dass sich aus den Kindertagesstätten heraus Bildungs- und Erfahrungsorte entwickeln 
lassen, die frühzeitig präventiv wirksam werden: sie sprechen die Eltern und Familien der Kinder als eigene 
Zielgruppe an, schaffen es, an nachbarschaftliche Lebenszusammenhänge anzuknüpfen und durch Angebote 
und Netzwerke die Selbsthilfepotentiale der Eltern zu stärken. Diese Arbeit mit den Eltern zahlt sich für die Kinder 
aus, denn: „Der wesentliche Bildungsbereich der ersten Lebensjahre ist die Familie. Kinder profitieren direkt und 
indirekt von Maßnahmen der Familienbildung.“1

„Auf den ersten Blick unterscheiden sich diese Familienbildungsangebote nicht von anderen, die außerhalb von 
Kitas bspw. auf Grundlage des § 16 SGB VIII angeboten werden. In der Kita sind sie aber auf der Basis von 
gelebter Erziehungspartnerschaft vermittelt, organisiert und/oder gestaltet, d.h. hinsichtlich ihrer Entstehung bzw. 
Akquise von Erfahrungen geprägt, welche konkreten Bedarfe an diesem Ort tatsächlich bestehen.“2

„Während eine einzelne Kita jederzeit, punktuell und auch einmalig mit Anbietern von Familienbildungsangeboten 
kooperieren kann, wird in einer Kita, die sich zum Kinder- und Familienzentrum weiterentwickelt hat, 
Familienbildung zur Querschnittsaufgabe. Ihr sollte sich das gesamte Team verpflichtet fühlen. Das heißt, in 
einem KiFaZ lässt sich ein weiterer qualitativer Sprung feststellen: Familienbildung wird im Selbstverständnis der 
Einrichtung verankert. Das KiFaZ ist in diesem Verständnis nicht additiv zur Kita, sondern die Kita ist das KiFaZ.“3

Aus den zentralen Ergebnissen der wissenschaftlichen Begleitung durch die HTWK Leipzig wird deutlich, 
dass  die  von den zehn Modelleinrichtungen entwickelten Leistungen und Angebote für Familien sich durch 
Niedrigschwelligkeit, Bedarfsorientierung, Verfügbarkeit und Kooperation und Vernetzung auszeichnen.  Es 
konnten Familien erreicht werden, die bisher keine oder wenige Angebote genutzt hatten (bspw. Migranten, 
sozial Benachteiligte). Der Ausbau von Familienbildungsangeboten erfolgte in Form einer Kombination aus dem 
Prinzip der Bedarfsorientierung und dem Einbringen neuer Themen durch die Einrichtungen selbst. Die Formen 
der Angebote reichen von Elternnachmittagen, Bibliotheksangeboten, Selbsthilfegruppen bis hin zu partizipativ 
gestalteten interkulturellen Begegnungen oder Angeboten zur Gesundheitsförderung. 4

Nahezu jedes Kind in Sachsen im Alter von drei Jahren bis zum Schulbeginn besucht einen Kindergarten. Nahezu 
alle Eltern dieser Kinder stehen damit im Kontakt zu einer Kindertageseinrichtung. Da bietet es sich geradezu an, 
die familienergänzende und familienunterstützende Funktion des Kindergartens auch im Bereich der Elternbildung 
zu nutzen. 

In der Stadt Leipzig haben im Förderjahr 2011 zwei freie Träger der Jugendhilfe Angebote im Sinne einer 
Familienbildung in Kooperation mit Kindertagesstätten angeboten. Während beim FAIRbund e. V. das Projekt den 
Namen „Familien und Kitas – Miteinander lernen“ trägt heißt es beim Caritasverband Leipzig e. V. „FaBiKoo“ für 
Familienbildung in Kooperation mit Kindertagesstätten.

1  Stadt Leipzig, Stabsstelle Lernen vor Ort (Hrsg.) (2010): Bildungsreport Leipzig 2010, S. 84
2  Stadt Leipzig, Bilanzierung und Implementierung der Ergebnisse des Modellprojektes „Weiterentwicklung Leipziger Kitas zu       
  Kinder- und Familienzentren“, V-ds-2070, S. 5
3  ebd., S. 6
4  ebd., S. 8
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Abbildung 77: Kooperationseinrichtungen von Familienbildung in Kooperation mit Kindertagesstätten
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Quelle: Träger Familienbildung in Kooperation mit Kindertagesstätten                              Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

Insgesamt 32 Kindertagesstätten waren im Jahr 2011 Kooperationspartner der Anbieter von Familienbildung in 
Kooperation mit Kindertagesstätten Im Vergleich zum Vorjahr ist eine weitere Horteinrichtung hinzu gekommen. 

Von den Kooperationspartnern waren 14 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft und 15 Kindertagesstätten in 
kommunaler Trägerschaft. Hinzu kommen drei Horteinrichtungen. 

Neben Team- und Gruppenangeboten für Erzieher/-innen und Leiter/-innen wurden auch Einzelgespräche und 
Praxisreflexionen für einzelne pädagogische Mitarbeiter/-innen und Leiter/-innen angeboten.
Tabelle 62: Team- und Gruppenangebote für pädagogische Mitarbeiter

Seminare/
Gespräche

Teilnehmer/
-innen

Seminare/
Gespräche

Teilnehmer/
-innen

Seminare/
Gespräche

Teilnehmer/
-innen

Erzieher/-innen 16 167 25 198 28 197

Leiter/-innen 16 100 15 97 8 43

Netzwerkpartner 0 0 1 4 6 59

Gesamt 32 267 41 299 42 299

2011

Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

2009 2010

Quelle: Familienbildung in Kooperation mit Kindertagesstätten

Die Team- und Gruppenangebote erfolgen einrichtungsübergreifend. Im Jahr 2011 wurden 42 Seminar- bzw. 
Gruppengesprächsangebote von insgesamt 299 pädagogischen Mitarbeiter/-innen angenommen. Dies ist 
gegenüber dem Vorjahr eine Veranstaltung mehr bei gleichbleibender Teilnehmerzahl.
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Tabelle 63: Einzel- und Reflexionsangebote für pädagogische Mitarbeiter

 Beratungs-
termine 

Teilnehmer/
-innen

 Beratungs-
termine 

Teilnehmer/
-innen

 Beratungs-
termine 

Teilnehmer/
-innen

Erzieher/-innen 30 193 9 10 9 11

Leiter/-innen 8 8 17 18 19 19

Netzwerkpartner 7 38 1 1 0 0

Gesamt 45 239 27 29 28 30

2011

Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011 Quelle: Familienbildung in Kooperation mit Kindertagesstätten

2009 2010

Die Einzel- und Reflexionsangebote beziehen sich in der Regel auf die Mitarbeiter/-innen einer Einrichtung. 
In Einzelgesprächen bzw. Reflexionsangeboten wurden im Jahr 2011 in 28 Beratungsterminen insgesamt 30 
pädagogische Mitarbeiter/-innen erreicht. Dies entspricht etwa den Vorjahreswerten.

Tabelle 64: Angebote für Eltern und Kinder

E
lte

rn
-

ab
en

de

E
lte

rn
-

ku
rs

e

E
lte

rn
-

ab
en

de

E
lte

rn
-

ku
rs

e

E
lte

rn
-

ab
en

de

E
lte

rn
-

ku
rs

e

Angebote/Maßnahmen 16 8 13 23 9 11 10 4 9

Teilnehmer/-innen 203 67 107 379 81 404 153 35 437

Ø Teilnehmer/Angebot 12,7 8,4 8,2 16,5 9,0 36,7 15,3 8,8 48,6
Quelle: Familienbildung in Kooperation mit Kindertagesstätten
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Einen Schwerpunkt der Arbeit von Familienbildung in Kooperation mit Kindertagesstätten bilden die Angebote 
für Eltern und Kinder. Thematische Elternabende zu Alltagsfragen und spezifischen Fragen in der Lebensphase 
von Kindergartenkindern sind hier ebenso nachgefragt. Einige Angebote richten sich an die gesamte Familie, 
d. h. Mütter, Väter oder auch Großeltern und deren Kinder. Es handelt sich dabei immer um aktive oder kreative, 
erlebnisbezogene Angebote mit offenem Charakter.

In zertifizierten Elternkursen vermitteln ausgebildete Kursleiter/-innen in einem aufeinander aufbauenden Kurs 
theoretische Inhalte und sie geben Anregungen, wie diese gut im Familienalltag umgesetzt werden können. 

Im Jahr 2011 wurden von den Anbietern der Familienbildung in Kooperation mit Kindertagesstätten 10 
Elternabende mit 153 Teilnehmer/-innen durchgeführt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Teilnehmerzahl pro 
Elternabend von 15,3 Eltern(-teilen).

Darüber hinaus wurden im Jahr 2011 insgesamt 4 Elternkurse mit 35 Teilnehmer/-innen durchgeführt, was 
durchschnittlichen 8,8 Teilnehmer/-innen an einem Elternkurs entspricht.

Familienangebote für Eltern und Kinder wurden im Jahr 2011 an neun Terminen organisiert. Diese Angebote 
nutzten insgesamt 437 Teilnehmer/-innen. Durchschnittlich entspricht die 48,6 Teilnehmer/-innen pro 
Familienangebot für Eltern und Kinder.
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Konzept FUN Teamer

FUN steht für Familie und Nachbarschaft, ist ein präventives Programm und ein innovativer methodischer 
Ansatz zur Kompetenzentwicklung in Familien. FUN ist ein erprobter Ansatz zur Integration, Stärkung und 
Bildung von Familien. Das Programm hat die Ziele, Elternkompetenzen und Elternverantwortung zu stärken, den 
Zusammenhalt in Familien zu unterstützen, die Kommunikation und Konfliktfähigkeit innerhalb der Familie fördern, 
Kontakt, Selbsthilfe und Netzwerke von Familien aufzubauen, die Integration und Mitwirkung von Familien in 
pädagogischen Einrichtungen unterstützen und die Kooperation und Vernetzung von familienorientierten Diensten 
auszubauen.

Das Projekt des FAIRbund e. V. organisierte in Kooperation mit der Koordinatorin des Leipziger Netzwerks für 
Kinderschutz im Jahr 2011 eine praxisorientierte Fortbildung für Erzieherinnen mit dem Thema: „Umgang mit 
Kindeswohlgefährdung - Gesprächsführung in schwierigen Situationen“ angeboten. An der Veranstaltung nahmen 
38 pädagogische Fachkräfte teil.

Ansonsten lag der Fokus auf der individuellen Beratungsarbeit in den Einrichtungen sowie der Konzeption und 
Durchführung von Elternnachmittagen bzw. -abenden in den Kitas. Die Angebote für Eltern wurden regelmäßig 
dem Bedarf der Elternschaft in den Einrichtungen angepasst.

Das Projekt des Caritasverbandes Leipzig e. V. „FaBiKoo“ feierten im Jahr 2011 in einem Erzieherstammtisch 
das 10-jährige Bestehen des Projekts. Die Teilnehmer/-innen erhielten durch das Team und einer „Erzieherin der 
ersten Stunde“ einen Rückblick auf die geleistet Arbeit. Ausgehend von dem Weiterbildungsangebot des Leipziger 
Amtes für jugend, Familie und Bildung konnten Mitarbeiter des Familienzentrums sowie Kollegen aus einer Kita 
und einem Hort gewonnen werden, die die Ausbildung zum „FuN-Teamer“ durchliefen und ihr Zertifikat erhielten. 
Damit war es möglich, einen FuN-Kurs ® (Familie und Nachbarschaft) im Familienzentrum durchzuführen. Er 
sollte Familien aus Kitas einen Zugang ermöglichen, in denen aufgrund eines fehlenden Teamers kein eigener 
Kurs stattfinden kann.

Die Netzwerkarbeit hatte 2011 einen großen Umfang. Im Campus Grünau wurde durch das Projekt FaBiKoo 
eine Modulreihe zu Themen der Elternarbeit durchgeführt. Das Netzwerk „Eltern- und Familienbildung“ stellte die 
Familienbildung im  Jugendhilfeausschuss vor.
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Beratung ist ein Zentralbegriff der sozialen Arbeit. Es handelt sich um eine problemzentrierte Interaktion zwischen 
Ratsuchenden und Berater mit dem Ziel, Wissensrückstände aufzuarbeiten, Alternativen aufzuzeigen und 
Entscheidungshilfen zu geben.

Institutionelle Beratung wird in Leipzig in unterschiedlichen Kontexten angeboten. Ziel ist es vor allem Kinder, 
Jugendliche und ihre Familien in schwierigen Entscheidungs-, Konflikt- und Entwicklungssituationen zu begleiten 
und zu unterstützen. Dabei kommen unterschiedliche Herangehensweisen und Methoden zum Einsatz. Die 
Ratsuchenden haben die Möglichkeit entsprechend ihrem Anliegen unterschiedliche Angebote in Anspruch zu 
nehmen. 
Karte 14: Standorte Beratungsstellen in der Stadt Leipzig nach Stadtbezirken
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6.1 Erziehungs- und Familienberatung
Erziehungs- und Familienberatung leistet in Leipzig einen wesentlichen Beitrag dazu, dass Familien in ihrer 
Erziehungsaufgabe gegenüber ihren Kindern Unterstützung finden können.

Im Jahr 2011 haben die Beratungsstellen gemäß § 28 SGB VIII sowie in Verbindung mit §§ 17 und 18 SGB VIII 
insgesamt für 5.158 junge Menschen im Alter von 0 bis 27 Jahren im Rahmen ihrer Arbeit Unterstützung geleistet. 

Bezogen auf die im Jahr 2011 beendeten 3.679 Hilfen der 0 bis 27-Jährigen (143.500 Einwohner) fördern 
die Leipziger Erziehungs- und Familienberatungsstellen gut zwei (2,56) von 100 jungen Menschen in ihrer 
Entwicklung. 

Bezogen auf die 3.473 beendeten Hilfen der unter 18-Jährigen (70.488 Einwohner) sind es bereits knapp fünf 
(4,93) von 100 Minderjährigen.

Erziehungs- und Familienberatung ist als ein komplexes Hilfsangebot konzipiert und wird niedrigschwellig 
angeboten. Es werden individuelle Hilfen mit präventiven Aktivitäten verbunden und entsprechend der 
individuellen Situation der Rat Suchenden flexibel gestaltet unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes. 
Hohe Fachlichkeit, freier Zugang und Vertraulichkeit für die Rat Suchenden sind wichtige Prinzipien der 
multiprofessionellen Teams neben dem ganzheitlichen, fachlich differenzierten und sozialräumlich orientierten 
Arbeitsansatz.

Erziehungsberatung reicht dabei von unterstützender Beratung bis zur therapeutischen Begleitung. Mit Blick 
auf die Ressourcen und die Selbsthilfekräfte sollen vor allem Eltern in ihrer Erziehungsverantwortung gestärkt 
werden.

Damit leisten Erziehungs- und Familienberatungsstellen einen unverzichtbaren Beitrag dazu, dass Kinder 
und Jugendliche trotz vieler Unsicherheiten und gesellschaftlicher Veränderungen zu selbstbewussten und 
verantwortungsvollen Menschen heranwachsen können.

In der Stadt Leipzig existieren zehn Erziehungs- und Familienberatungsstellen in freier Trägerschaft und eine in 
kommunaler Trägerschaft. Um dem steigenden Bedarf an Beratung nachzukommen, wurde Ende 2009 in Leipzig 
eine weitere Beratungsstelle geschaffen. Die Erhöhung der Beratungskapazität spiegelt sich erstmals im Jahr 
2010 in den Beratungs- und Kontaktzahlen wider.
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6.1.1 Hilfeentwicklung
Abbildung 78: Entwicklung der Beratungshilfen in Erziehungs- und Familienberatung im Jahresvergleich

2.462 2.818
3.587 3.683

500

614 1.038
1.026

1.280 1.475

2.778

1.841

1.696

2.361
2.598

2.807

3.392
3.679

0
500

1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
5.500

2000 2003 2006 2009 2010 2011Jahr

An
za

hl

Neuanmeldungen Übernahmen aus dem Vorjahr davon beendet

Quellen: alle Träger von Erziehungsberatungsstellen                                                  Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

Tabelle 65: Entwicklung der Beratungshilfen in Erziehungs- und Familienberatungsstellen im Jahresvergleich

2000 2003 2006 2009 2010 2011

Neuanmeldungen    1.841      2.778      2.462      2.818      3.587      3.683   

Übernahmen aus dem Vorjahr      500   614      1.038   1.026   1.280   1.475   

Gesamt    2.341   3.392   3.500   3.844   4.867   5.158   

davon beendet    1.696   2.361   2.598   2.807   3.392   3.679   
Quellen: alle Träger von Erziehungsberatungsstellen Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011   

Im Jahr 2011 konnten durch Neuanmeldungen und Übernahmen aus dem Vorjahr insgesamt 5.158 Rat 
Suchenden Beratungen angeboten werden

Die Anzahl der betreuten Hilfen ist im Jahr 2011 im Vergleich zum Vorjahr um 6,0 % (plus 267) angestiegen. Im 
gesamten Betrachtungszeitraum vom Jahr 2000 bis zum Jahr 2011 ergibt sich ein Zuwachs um 110,3 % (plus 
4.927). Trotz einer anhaltend hohen Zahl der Übernahmen von Hilfen aus den Vorjahren, blieb im Jahr 2011 auch 
die Anzahl der Neuanmeldungen und die Anzahl der im jeweiligen Jahr beendeten Hilfen hoch. Um Ratsuchenden 
zeitnah (möglichst innerhalb von vier Wochen) einen Gesprächstermin anzubieten, konnten präventive Angebote 
nicht mehr so umfangreich angeboten werden.
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6.1.2 Beratungskontakte
Abbildung 79: Anzahl der Beratungskontakte und Kontaktdurchschnitt pro Hilfeempfänger
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Quellen: alle Träger von Erziehungsberatungsstellen                                                  Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

Tabelle 66: Anzahl der Beratungskontakte und Kontaktdurchschnitt pro Hilfeempfänger 

2000 2003 2006 2009 2010 2011

beendete Hilfen    1.696      2.361      2.598      2.807      3.392      3.679   

Anzahl der Kontakte  13.836    19.001    14.294    30.021    35.331    42.197   

Ø Kontaktanzahl/Hilfe       8,2         8,0         5,5       10,7       10,4       11,5   
Quellen: alle Träger von Erziehungsberatungsstellen Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011   

Die Anzahl der in Anspruch genommenen Kontakte durch die Hilfe Suchenden hat sich im Jahr 2011 im Vergleich 
zum Vorjahr um 19,4 % (plus 6.866) erhöht. Im Vergleich zum Jahr 2000 bedeutet dies fast eine Verdreifachung 
der Kontaktanzahl.

Leicht gestiegen ist damit auch die durchschnittliche Kontaktanzahl pro Hilfe. Während im Jahr 2000 
durchschnittlich 8,2 Kontakte pro Hilfe existierten, betrug die durchschnittliche Kontaktzahl im Jahr 2009 bereits 
10,7 Kontakte pro Hilfe und im Jahr 2011 waren bereits 11,5 Kontakte pro Hilfe erforderlich. Die Zunahme der 
in Anspruch genommenen Kontakte steht auch in einem engen Zusammenhang mit einer verstärkten Arbeit mit 
Multiproblemfamilien und der Arbeit mit hoch strittigen Eltern.

Zunehmende Komplexität der Fälle erforderte von den Fachkräften das stärkere Einbeziehen des Umfeldes der 
Klienten, z. B. Kindertagesstätte, Schule, andere Einrichtungen von Hilfen zur Erziehung, Rechtsanwälte. 
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6.1.3 Kontaktaufnahme
Abbildung 80: Hilfeanregende Person/Institution im Jahresvergleich 2010/11
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Quellen: alle Träger von Erziehungsberatungsstellen                                                  Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

Tabelle 67: Hilfeanregende Person/Institution im Jahresvergleich

2000 2003 2006 2009 2010 2011

Sonstiges 117      -          41       88       91       93       

Gerichte, Staatsanwalt,Polizei -          31       62       153      177      205      

Arzt, Klinik, Gesundheitsamt 14       38       28       178      160      168      

ehemalige Klienten/Bekannte 74       87       132      127      119      184      

Schule/Kita 53       131      143      157      225      229      

junger Mensch selbst 145      247      202      114      110      107      

Soziale Dienste/Institutionen 85       94       69       437      681      657      

Eltern/Personensorgeberechtigte 1.208   1.733   1.921   1.553   1.829   2.036   

Gesamt 2.904   4.094   4.519   2.807   3.392   3.679   
Quellen: alle Träger von Erziehungsberatungsstellen Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011   

Diese Angaben beziehen sich darauf, wer konkret die Anmeldung zur Beratung vorgenommen hat. Sehr deutlich 
zeigt sich, dass die Eltern bzw. Sorgeberechtigten eine tragende Rolle im Hilfesuchverhalten inne haben. 

Bei den im Jahr 2011 beendeten Hilfen war dies mit 55,3 % in über der Hälfte aller Hilfen der Fall. Im gesamten 
Betrachtungszeitraum vom Jahr 2000 zum Jahr 2011 ist der Anstieg der Hilfeanregung durch soziale Dienste 
bzw. Institutionen um das Achtfache (plus 572 Hilfeanregungen) auffällig. Entwickelt hat sich zudem in diesem 
Zeitraum auch die Hilfeanregung durch Gerichte, Staatsanwaltschaft und Polizei. 
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2011 wurden 205 Fälle dadurch angeregt. Hintergrund ist das 2009 in Kraft getretene Gesetz über Verfahren in 
Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit. (FamFG).

Durch einen Arzt, Klinik oder das Gesundheitsamt angeregte Hilfen sind um das zwölffache (plus 154 
Hilfeanregungen) gestiegen. Dies ist auch ein Ergebnis bestehender Kooperation und Vernetzung bestehender 
Unterstützungsangebote für Familien. Auch die stetig steigenden Hilfeanregungen durch Schule und 
Kindertageseinrichtungen auf 229 Hilfeanregungen im Jahr 2011 und durch Gerichte, Staatsanwaltschaft oder 
Polizei auf 205 Hilfeanregungen im Jahr 2011 sprechen für einen ganzheitlichen Arbeitsansatz damit Kinder 
und Jugendliche trotz vieler Unsicherheiten und gesellschaftlicher Veränderungen zu selbstbewussten und 
verantwortungsvollen Menschen heranwachsen können. 

Eine intensive Zusammenarbeit mit den Institutionen in Form von Netzwerken dient dem fachlichen Austausch 
der beteiligten Fachleute sowie ermöglicht einen frühzeitigen Hilfebeginn sowie die Koordination der 
Unterstützungsangebote.

6.1.4 Altersgruppen
Abbildung 81: Hilfeempfänger nach Alter im Jahresvergleich
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Quellen: alle Träger von Erziehungsberatungsstellen                                                  Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011
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Tabelle 68: Hilfeempfänger nach Alter im Jahresvergleich*

Alter in Jahren 2002 2003 2006 2009 2010 2011

unter 3 125         198         309         242         329         388         

3 bis unter 6 269         373         536         563         729         787         

6 bis unter 9 296         306         432         626         734         778         

9 bis unter 12 351         355         314         536         615         679         

12 bis unter 15 399         418         355         365         449         521         

15 bis unter 18 271         333         402         245         326         320         

18 bis unter 21 97           137         114         145         114         122         

21 bis unter 24 48           86           66           43           50           43           

24 bis unter 27 52           129         70           34           46           41           

über 27 14           26           -             8             -             -             

Gesamt 1.922      2.361      2.598      2.807      3.392      3.679      
Quellen: alle Träger von Erziehungsberatungsstellen
* Daten der Jahre 2000 und 2001 nicht verfügbar

 Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011   

Mit 31,9 % (1.175 Hilfeempfänger) war fast jeder Dritte Hilfeempfänger der im Jahr 2011 beendeten Hilfen im Alter 
unter 6 Jahren. 

Die Altersgruppe der 6 bis unter 12-jährigen war mit 39,6 % (1.457 Hilfeempfänger) aller Hilfesuchenden die 
größte Gruppe der Hilfeempfänger. Im Alter von 12 bis unter 18 befanden sich im Jahr 2010 insgesamt 22,9 % 
(841 Hilfeempfänger) der Hilfeempfänger. Dagegen bilden die über 18-Jährigen Hilfeempfänger mit 5,6 % (206 
Hilfeempfänger) die kleinste Gruppe.

Anmeldungen der über 18-Jährigen werden Angebote in den Jugendberatungsstellen oder eine Betreuung durch 
niedergelassene Therapeuten vorgeschlagen.
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6.1.5 Geschlecht
Abbildung 82: Hilfeempfänger nach Geschlecht im Jahresvergleich
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Quellen: alle Träger von Erziehungsberatungsstellen                                                  Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

Tabelle 69: Hilfeempfänger nach Geschlecht im Jahresvergleich

Geschlecht 2002 2003 2006 2009 2010 2011

männlich 1.013      1.235      1.352      1.471      1.770      1.943      

weiblich 909         1.126      1.246      1.336      1.622      1.736      

Gesamt 1.922      2.361      2.598      2.807      3.392      3.679      
Quellen: alle Träger von Erziehungsberatungsstellen
* Daten der Jahre 2000 und 2001 nicht verfügbar

Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011   

Unteschiede in der Geschlechtsspezifik von Hilfeempfängern in Erziehungs- und Familienberatungsstellen 
lassen sich kaum erkennen. Im Jahresvergleich ergibt sich ein leichtes Übergewicht männlicher Hilfeempfänger 
im Gesamtaufkommen der beendeten Hilfen. Im Jahr 2011 betrug bei beendeten Hilfen der Anteil männlicher 
Hilfeempfänger 52,8 % und der Anteil weiblicher Hilfeempfänger 47,2 %.
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6.1.6 Migrationshintergrund und vorrangige Familiensprache
Abbildung 83: Migrationshintergrund und vorrangige Familiensprache
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Quellen: alle Träger von Erziehungsberatungsstellen                                                  Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

Tabelle 70: Migrationshintergrund und vorrangige Familiensprache*

2007 2008 2009 2010 2011
deutsche 
Herkunft 

Elternteile

ausländ. 
Herkunft 

Elternteile

deutsche 
Herkunft 

Elternteile

ausländ. 
Herkunft 

Elternteile

deutsche 
Herkunft 

Elternteile

ausländ. 
Herkunft 

Elternteile

deutsche 
Herkunft 

Elternteile

ausländ. 
Herkunft 

Elternteile

deutsche 
Herkunft 

Elternteile

ausländ. 
Herkunft 

Elternteile

Sprache 
vorrangig 
deutsch

 1.992       243    2.392       245    2.384       277    2.676       540    3.079       378   

Sprache 
vorrangig 
nicht deutsch

     72        83        25       121        22       124        27       147          7       215   

keine 
Angaben         -           -          1          7           -           -           -          2           -           -   

Gesamt  2.064       326    2.418       373    2.406       401    2.703       689    3.086       593   

Quellen: alle Träger von Erziehungsberatungsstellen Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011   

* Daten früherer Jahre nicht verfügbar

Zur Einschätzung der Lebenssituation des Hilfeempfängers wird erfasst, ob eines oder beide Elternteile des 
Hilfeempfängers ausländischer Herkunft sind. Dabei wird erfasst, ob in der Familie des jungen Menschen 
vorrangig deutsch oder nicht deutsch gesprochen wird.

Im Jahr 2011 betrug der Anteil von Hilfe Suchenden mit Migrationshintergrund 16,1 %. Im Vergleich hierzu 
betrug zum Jahresende 2011 im Stadtgebiet Leipzig der Anteil aller Menschen mit Migrationshintergrund 8,6 %. 
Der Anteil der Hilfe Suchenden mit Migrationshintergrund hat sich im Jahr 2011 im Vergleich zum Vorjahr 
um 4,2 Prozentpunkte verringert (minus 96 Hilfen). Demgegenüber betrug im Jahr 2011 der Anteil aller Hilfe 
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Suchenden mit deutscher Herkunft 83,9 %. Deutsch war die vorrangige Familiensprache in 94,0 % aller im 
Jahr 2011 beendeten Hilfen. Demgegenüber war bei 6,0 % von Hilfeempfängern im Jahr 2011 die vorrangige 
Familiensprache nicht deutsch. Von den 593 Hilfen für Familien mit einem Migrationshintergrund wurde in 36,3 % 
dieser Hilfen (215 Hilfen) in den Familien vorrangig kein Deutsch gesprochen. Dies weist auf die Notwendigkeit 
hin in den Beratungen auf Unterstützung durch Dolmetscher zurückgreifen zu können.

6.1.7 Wohnort der Hilfeempfänger
Tabelle 71: Hilfen nach Einzugsgebieten*

2002 2003 2006 2009 2010 2011

Mitte 154      217      157      186      240      277      

Nordost 232      154      148      243      329      301      

Ost 165      163      190      279      367      401      

Südost 97       112      146      262      288      352      

Süd 169      187      207      295      377      466      

Südwest 87       137      174      266      308      314      

West 148      197      249      379      407      464      

Altwest 76       125      133      158      213      245      

Nordwest 40       85       75       80       85       97       

Nord 103      142      148      240      263      370      

Leipzig 1.271   1.519   1.627   2.388   2.877   3.287   

außerhalb Leipzig -          292      343      384      364      

keine Angabe 651      842      679      76       131      28       

Gesamt 1.922   2.361   2.598   2.807   3.392   3.679   
Quellen: alle Träger von Erziehungsberatungsstellen
* Daten der Jahre 2000 und 2001 nicht verfügbar

Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011   

Im Jahr 2011 kamen 89,3 % der Hilfeempfänger aus Leipzig, 9,9 % wohnten außerhalb Leipzigs und für 0,8 % 
konnte keine diesbezügliche Angabe getätigt werden.

Die regionale Verteilung der Hilfeempfänger fällt für das Jahr 2011 sehr unterschiedlich aus. Mehr als 10 % aller 
Hilfeempfänger kamen im Jahr 2011 jeweils aus den Stadtbezirken Süd (12,7 %), West (12,6 %),Ost (10,9 %) 
und Nord (10,1 %).  Unter der 10 % Marke lagen die Stadtbezirke Südost (9,6 %), Südwest (8,5 %) und Nordost 
(8,2 %), Mitte (7,5 %) und Altwest (6,7 %). Die geringste Anzahl von Hilfeempfängern kam im Jahr 2011 aus dem 
Stadtbezirk Nordwest (2,6 %). 
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Abbildung 84: Hilfen nach Einzugsgebieten im Jahr 2010
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6.1.8 Herkunftsfamilie der Hilfeempfänger vor Hilfebeginn
Abbildung 85: Herkunftsfamilie der Hilfeempfänger
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Tabelle 72: Herkunftsfamilieder Hilfeempfänger*

2007 2008 2009 2010 2010 2011

Eltern leben zusammen 833      1.008   984      1.144   1.144   1.198   

Elternteil lebt allein ohne Partner 925      1.165   1.081   1.424   1.424   1.582   

Elternteil lebt allein mit neuem Partner 554      563      684      768      768      854      

Elternteil verstorben 20       12       14       9         9         15       

unbekannt 58       43       44       47       47       30       

Gesamt 2.390   2.791   2.807   3.392   3.392   3.679   
Quellen: alle Träger von Erziehungsberatungsstellen
* Daten früherer Jahre nicht verfügbar

Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011   

Bei der Einschätzung der Herkunftsfamilie des Hilfesuchenden ist die Situation zu Beginn der Hilfe maßgebend. 

Bei knapp einem Drittel aller Hilfeempfänger lebten beide Elternteile zusammen. Im Jahr 2011 betrug der Anteil 
Rat Suchender, zusammenlebender Eltern 32,6 %.

Die größte Gruppe bildeten im Jahr 2011 - wie in den Vorjahren - die Hilfeempfänger, die bei einem Elternteil 
leben, d. h. Alleinerziehende ohne neuen Partner. Der hohe Anteil von 43,0 % weist hier darauf hin, dass diese 
Familienform durch ihre Umbruchsituation und besondere Anforderungen an Neuordnung zu den besonderen 
Belastungsfaktoren für Eltern und Kinder und deren Entwicklung gehören. 

Stetig angestiegen ist seit dem Jahr 2007 die Kategorie der Hilfeempfänger die bei einem Elternteil leben, der mit 
einem neuen Partner lebt. Im Jahr 2011 betrug der Anteil dieser Gruppe insgesamt 23,2 %. Diese Entwicklung 
spiegelt vor allem die ständig wachsende Nachfrage nach Beratung in Trennungssituationen und Beratung nach 
Umgangsregelungen für die Kinder wider.

6.1.9 Gründe für die Hilfegewährung
Abbildung 86: Gründe für die Hilfegewährung im Jahressvergleich 2010/11
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Tabelle 73: Gründe für die Hilfegewährung*

2010 2011

Unversorgtheit des jungen Menschen 31       6         8         6         6         

unzureichende Förderung/Betreuung/
Versorgung des jungen Menschen 80       41       42       37       82       

Gefährdung des Kindeswohls 128      123      105      102      143      

eingeschränkte Erziehungskompetenz 
der Eltern/Personensorgeberechtigten 282      331      304      464      570      

Belastungen des jungen Menschen 
durch Problemlagen der Eltern 172      217      229      290      354      

Belastungen des jungen Menschen durch 
familiäre Konflikte 1.066   1.297   1.391   1.689   1.818   

Auffälligkeiten im sozialen Verhalten 
des jungen Menschen 195      262      263      331      276      

Entwicklungsauffälligkeiten/seelische 
Probleme des jungen Menschen 222      284      238      253      208      

schulische/berufliche Probleme 
des jungen Menschen 214      229      227      219      222      

Übernahme von einem anderem 
Jugendamt wegen Zuständigkeitswechsels -          1         -          1         -          

Gesamt 2.390   2.791   2.807   3.392   3.679   
Quellen: alle Träger von Erziehungsberatungsstellen
* Daten früherer Jahre nicht verfügbar

Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011   

2007 2008 2009

Die Rat Suchenden erfahren im Beratungsprozess eine differenzierte Analyse ihrer Problemlagen. Nach einer 
mit dem/den Rat Suchenden gemeinsamen Erarbeitung der Beratungsziele können ganz unterschiedliche 
methodische Ansätze in Abhängigkeit von der Komplexität der Konfliktlagen zum Tragen kommen. 

Besonders deutlich treten als Gründe für die Hilfegewährung die Belastungen des jungen Menschen durch 
familiäre Konflikte in Erscheinung. Bereits im Jahr 2007 waren mit 44,6 % aller beendeten Hilfen bei fast jedem 
zweiten Rat Suchenden familiäre Konflikte der Hilfegrund. Im Jahr 2011 stieg dieser Anteil auf 49,4 % aller 
Hilfeempfänger. Zu den Belastungen des jungen Menschen durch familiäre Probleme zählen Partnerkonflikte, 
Trennung und Scheidung, Umgangs- und Sorgerechtsstreitigkeiten, Eltern-/Stiefeltern-Kind-Konflikte und 
migrationsbedingte Konfliktlagen.

Der Anteil beendeter Hilfen die im Zusammenhang mit einer Kindeswohlgefährdung standen sank - trotz 
steigender Gesamtzahl beendeter Hilfen - von 5,4 % im Jahr 2007 auf 3,9 % im Jahr 2011. Zu Gefährdung des 
Kindeswohles zählen insbesondere die Vernachlässigung und körperliche, psychische oder/und sexuelle Gewalt 
in der Familie.
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6.1.10 Leistungen
Abbildung 87: Methodische Vorgehensweise der Erziehungs- und Familienberatungsstellen im Jahr 2011
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Quellen: alle Träger von Erziehungsberatungsstellen                                                  Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

Tabelle 74: Methodische Vorgehensweise der Erziehungs- und Familienberatungsstellen im Jahresvergleich*

2000 2003 2006 2009 2010 2011

Beratung & Therapie 1.404     1.845     2.382     2.079     2.719     2.978     

Beratung per Telefon/Internet 95         150       198       62         51         51         

Diagnostik 229       162       275       78         55         47         

Gruppenarbeit 32         24         43         131       181       194       

Konfliktschlichtung/Mediation 63         29         129       139       166       161       

Beratung mit Co-Therapeut 114       21         160       170       140       150       

Fördermaßnahmen bei Lern- 
und Leistungsstörungen

-            11         25         17         16         12         

allgemeine Krisenintervention 68         104       120       125       53         85         

keine Angabe -            -            -            6           11         1           

Gesamt: 2.005     2.346     3.332     2.807     3.392     3.679     
Quellen: alle Träger von Erziehungsberatungsstellen
* bis zum Jahr 2006 zw ei Nennungen pro Hilfe möglich, ab 2007 nur eine Nennung pro Hilfe

Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011   

Bei der tabellarischen Darstellung im Jahresvergleich muss beachtet werden, dass bis zum Jahr 2006 zwei 
Nennungen pro Hilfe möglich waren und ab dem Jahr 2007 pro Hilfe noch eine, nämlich die vorrangige 
methodische Vorgehensweise genannt werden konnte. Separat konnte eine weitere angewandte Methode erfasst 
werden. In so fern spiegelt der Jahresvergleich zu den methodischen Vorgehensweisen zwar eine gewisse 
tendenzielle Entwicklung wider, kann aber nicht direkt verglichen werden. 
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Beratung und Therapie gehört alljährlich zu dem wichtigsten und am meisten angewandten methodischen 
Vorgehen in der Erziehungs- und Familienberatung. Bei den im Jahr 2011 beendeten Hilfen betrug der Anteil 
dieser methodischen Vorgehensweise 80,9 %. Im Vergleich des gesamten Betrachtungszeitraumes vom Jahr 
2000 zum Jahr 2010 ist dies mehr als eine Verdoppelung der Beratungsleistungen. 

Ein deutlicher Anstieg ist im Jahresvergleich auch bei der Gruppenarbeit (5,3 % im Jahr 2011) und der 
Konfliktschlichtung und Mediation (4,4 % im Jahr 2011) festzustellen. 

Das vorrangige methodische Vorgehen der Beratung mit Co-Therapeut betrug im Jahr 2011 insgesamt 4,1% aller 
beendeten Hilfen. Bei der separaten zusätzlichen Erfassung als weitere Methode wurde die Beratung mit Co-
Therapeut insgesamt bei weiteren 217 Hilfen angewandt, was einem Anteil von 30,0 % aller Nennungen weiterer 
Methoden entspricht. Die Methode der Co-Beratung gewinnt in der Praxis zunehmend an Bedeutung besonders 
in der Arbeit mit sich trennenden Eltern mit einem hohen Konfliktpotential.

Eine eher untergeordnete Rolle im methodischen Vorgehen spielten im Jahr 2011 eine allgemeine 
Krisenintervention (2,3 %), Beratungen per Telefon und Internet (1,4 %), Diagnostik (1,3 %) und 
Fördermaßnahmen bei Lern- und Leistungsstörungen (0,3 %).
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6.2 Jugendberatung
Die Jugendberatung nach § 13 SGB VIII bietet ein Hilfsangebot für sozial benachteiligte oder individuell 
beeinträchtigte Jugendliche und junge Erwachsene. Sie hat die umfassende Förderung des einzelnen jungen 
Menschen im Blick, und zwar  unabhängig vom Erfolg seiner Einbindung in Lern-, Arbeits- und Leistungsprozesse.

In den Fällen, wo es wegen der besonderen sozialen und/oder persönlichen Probleme auf eine erhöhte 
sozialpädagogische Unterstützung für junge Menschen bezüglich der Integration ins Beschäftigungssystem 
ankommt, sind Jugendberatungsstellen ein wichtiges Angebot der Jugendhilfe.

Jugendberatung nach § 13 SGB VIII als eigenständiges Angebot der Jugendsozialarbeit kooperiert in Leipzig sehr 
intensiv mit Maßnahmen der arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit. Grundsätzlich stehen diese Hilfsangebote 
jedem jungen Menschen offen. 

Ein hoher Anteil des Klientels von Jugendberatungsstellen ist nicht arbeitslos oder nicht leistungsberechtigt nach 
dem SGB II, sondern befindet sich in Schule, Ausbildung, Berufsvorbereitung oder sonstigen Maßnahmen.

Die Jugendberatung ist auf eine ganzheitliche Hilfe ausgerichtet, sie soll Jugendliche und junge Erwachsene bei 
der Entwicklung einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit unterstützen. Probleme werden nicht als singuläre 
Erscheinungen betrachtet, sondern unter dem Fokus der gesamten Lebensumstände des Klienten, möglichen 
Ursachen und weiteren Problemkonstellationen wahrgenommen und bearbeitet.

Im Jahr 2011 wurden im Rahmen der Kinder- und Jugendförderung sechs Jugendberatungsangebote von Trägern 
der freien Jugendhilfe bezuschusst. Dies war die Jugendberatungsstelle der Augsburger Lehmbau Gesellschaft 
für Bildung und Arbeit in Leipzig e. V., die sozialpädagogische Beratungsstelle „G23“ des internationalen Bundes 
für Sozialarbeit e. V., die Jugendberatungsstelle des Jugendhaus Leipzig e. V., die Opferberatung für Betroffene 
rechtsmotivierter und rassistischer Gewalt der RAA Sachsen e. V., die Opferberatung der RAA Leipzig e. V. und 
die Jugendberatungsstelle „Neue Münze“ des Vereines für Frauen, Familie und Jugend e. V..

6.2.1 Hilfeentwicklung
Abbildung 88: Entwicklung der Hilfen im Jahresvergleich* 
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Quellen: alle Träger von Jugendberatungsstellen                                                           Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

* Daten für das Jahr 2000 nicht verfügbar, Erfassung der Übernahmen erst ab 2006 verfügbar
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Tabelle 75: Beratungshilfen im Jahresvergleich*

2001 2003 2006 2009 2010 2011

Neuanmeldungen -          -          793      827      818      743      

Übernahmen aus den Vorjahren -          -          78       134      162      228      

Gesamt 683      446      871      961      980      971      

davon beendet 683      446      871      800      752      815      

* Daten für das Jahr 2000 nicht verfügbar, Erfassung der Übernahmen erst ab 2006 verfügbar

Quellen: alle Träger von Jugendberatungsstellen Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011   

Die Gesamtzahl der Beratungshilfen in Jugendberatungsstellen ist im Jahr 2011 im Vergleich zum Vorjahr in etwa 
konstant geblieben. Die Zahl der Neuanmeldungen war im Jahr 2011 um 9,2 % (minus 75 Neuanmeldungen) 
leicht rückläufig.

6.2.2 Beratungskontakte
Abbildung 89: Anzahl der Beratungskontakte und Kontaktdurchschnitt pro Hilfeempfänger*
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Quellen: alle Träger von Jugendberatungsstellen                                                           Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

* Daten für das Jahr 2000 nicht verfügbar, Erfassung der Kontakte erst ab 2006 verfügbar

Tabelle 76: Anzahl der Beratungskontakte und Kontaktdurchschnitt pro Hilfeempfänger*

2006 2007 2008 2009 2010 2011

beendete Hilfen 871      910      981      800      752      815      

Anzahl der Kontakte 2.239   4.497   4.351   3.096   2.907   2.997   

Ø Kontaktzahl/Hilfe 2,6      4,9      4,4      3,9      3,9      3,7      

* Daten für das Jahr 2000 nicht verfügbar, Erfassung der Kontakte erst ab 2006 verfügbar

Quellen: alle Träger von Jugendberatungsstellen Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011   
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Im Jahr 2011 gab es durch die  sechs Jugendberatungsstellen der Stadt Leipzig insgesamt 2.997 Kontakte bei 
815 beendeten Hilfen. Dies entspricht für das Jahr 2011 durchschnittlich 3,7 Kontakte pro Hilfe. Nach einem 
sprunghaften Anstieg auf über 4.000 Kontakte in den Jahren 2007 und 2008, sind diese in den letzten drei Jahren 
wieder um ein Viertel, auf ca. 3.000 Kontakte gesunken. Die durchschnittliche Kontaktanzahl im Jahr 2011 pro 
Hilfeempfänger betrug 3,7 Kontakte pro Hilfe.

6.2.3 Kontaktaufnahme
Abbildung 90: Hilfeanregende Person/Institution in den Jahren  2010 und 2011
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Tabelle 77: Hilfeanregende Person/Institution*

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Arzt, Klinik, Gesundheitsamt -          1         3         7         5         14       

Gerichte, Staatsanwalt,Polizei -          66       38       26       15       21       

ehemalige Klienten/Bekannte -          79       61       38       64       52       

Schule/Kita -          67       73       10       22       19       

Arbeitsgemeinschaft Leipzig (Arge) -          68       93       75       65       85       

Soziale Dienste/Institutionen 68       153      127      105      128      112      

Eltern/Personensorgeberechtigte 139      144      134      148      119      131      

Sonstiges 308      111      174      157      55       118      

junger Mensch selbst 356      221      278      234      279      263      

Gesamt 871      910      981      800      752      815      
Quellen: alle Träger von Jugendberatungsstellen
* Daten der Jahre 2000 bis 2005 nicht verfügbar

Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011   

Der Anteil junger Menschen die selbst Hilfen in Jugendberatungsstellen suchen, nimmt im Unterschied zu 
Erziehungsberatungsstellen einen breiten Raum ein. Im Jahr 2011 suchten mit 32,3 % knapp ein Drittel junger 
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Menschen selbst diese Hilfeform auf. Auch Eltern/Personensorgeberechtigte (16,1 %) und Soziale Dienste bzw. 
Institutionen (13,7 %) waren im Jahr 2011 häufig hilfeanregende Institutionen. Ärzte, Mitarbeiter von Kliniken und 
das Gesundheitsamt der Stadt Leipzig waren am geringsten hilfeanregende Person oder Institution. Sie haben 
nur 1,7 % der gesamten Kontakte initiiert.

6.2.4 Altersgruppen
Abbildung 91: Altersgruppen der Hilfeempfänger in den Jahren 2010 und 2011
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Quellen: alle Träger von Jugendberatungsstellen                                                           Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

Tabelle 78: Altersgruppen der Hilfeempfänger*

2006 2007 2008 2009 2010 2011

unter 3 9             1             3             -             -             -             

3 bis unter 6 8             6             6             3             9             1             

6 bis unter 9 11           10           13           3             4             3             

9 bis unter 12 5             10           14           13           5             4             

12 bis unter 15 42           33           55           49           29           23           

15 bis unter 18 178         124         142         76           54           70           

18 bis unter 21 275         195         248         208         207         166         

21 bis unter 24 238         288         280         235         257         244         

24 bis unter 27 105         194         187         188         144         188         

über 27 -             49           23           19           36           35           

keine Angabe -             -             10           6             7             81           

Gesamt 871         910         981         800         752         815         
Quellen: alle Träger von Jugendberatungsstellen
* Daten der Jahre 2000 bis 2005 nicht verfügbar

 Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011   
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Anders als in den Erziehungsberatungsstellen liegt der Schwerpunkt der Hilfeempfänger bei den 
Jugendberatungsstellen eher in den älteren Altersgruppen. Während bei den im Jahr 2011 beendeten Hilfen 
lediglich 12,4 % der Minderjährigen (unter 18 Jahren) diese Hilfen in Anspruch nahmen waren es bei den jungen 
Volljährigen 87,6 %.

Knapp jeder Dritte Hilfesuchende (29,9 %) im Jahr 2011 gehörte zur Altersgruppe der 21 bis 24-Jährigen. Auch 
die Altersgruppen der 18 bis 21-Jährigen mit 20,4 % und der 24 bis 27-Jährigen mit 23,1 % haben im Jahr 2011 
die Hilfen von Jugendberatungsstellen in Anspruch genommen.

Während zu den Erziehungsberatungsstellen häufig die Eltern mit ihren Kindern gemeinsam gehen, gehen in 
Jugendberatungsstellen oft die Jugendlichen allein hin um bei vielen Problemen ihre Eltern nicht ins Vertrauen 
ziehen zu müssen. 

6.2.5 Geschlecht
Abbildung 92: Geschlecht der Hilfeempfänger*
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Quellen: alle Träger von Jugendberatungsstellen                                                           Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

* Daten für das Jahr 2000 nicht verfügbar,

Tabelle 79: Geschlecht der Hilfeempfänger*

2001 2003 2006 2009 2010 2011

männlich 407      254         529         435         412         415         

weiblich 276      192         342         365         340         400         

Gesamt 683         446         871         800         752         815         
Quellen: alle Träger von Jugendberatungsstellen
* Daten des Jahres 2000 nicht verfügbar

Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011   

Im Jahr 2011 waren die Anteile männlicher (50,9 %) und weiblicher Hilfeempfänger (49,1 %) nahezu gleichauf. Im 
Jahresvergleich hingegen überwogen stets die männlichen Hilfeempfänger.
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6.2.6 Migrationshintergrund
Abbildung 93: Migrationshintergrund von Hilfeempfängern*
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Quellen: alle Träger von Jugendberatungsstellen                                                           Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

* Daten der Jahre 2000 bis 2005 nicht verfügbar

Tabelle 80: Migrationshintergrund von Hilfeempfängern*

2006 2007 2008 2009 2010 2011

ausländische Herkunft eines 
oder beider Elternteile

51       100      141      96       98       95       

deutsche Herkunft beider 
Elternteile

637      786      825      702      653      717      

keine Angaben 183      24       15       2         1         3         

Gesamt 871      910      981      800      752      815      
Quellen: alle Träger von Jugendberatungsstellen
* Daten der Jahre 2000 bis 2005 nicht verfügbar

Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011   

Der Anteil beendeter Hilfen von Hilfeempfängern mit einem Migrationshintergrund betrug im Jahr 2011 insgesamt 
11,7 %. Im Jahresvergleich von 2006 bis 2011 zeigen sich sowohl bei der Anzahl als auch bei dem Anteil der 
Hilfeempfänger/-innen mit ausländischer Herkunft eines oder beider Elternteile keine Steigerungen. Zugenommen 
hat im Vergleich zum Vorjahr der Anteil von Hilfeempfängern mit deutscher Herkunft beider Elternteile um 1,2 
Prozentpunkte (plus 64).
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6.2.7 Gründe für die Hilfegewährung
Abbildung 94: Gründe der Hilfegewährung in den Jahren 2010 und 2011
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Quellen: alle Träger von Jugendberatungsstellen                                                           Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

Tabelle 81: Gründe der Hilfegewährung

unzureichende Förderung 2 6 9 4 11

eingeschränkte Erziehungskompetenz 4 4 11 10 4

Kindeswohlgefährdung 5 3 6 2 0

Unversorgtheit 2 8 8 5 36

Problemlagen der Eltern 9 16 42 19 3

familiäre Konflikte 52 42 75 58 37

Entwicklungsauffälligkeiten 43 43 41 53 36

soziales Verhalten 137 132 92 112 114

schulische/berufliche  Probleme 179 149 110 128 104

Opfer- und Zeugenberatung 160 268 161 73 132

soziale/wirtschaftliche Probleme 365 310 245 288 338

Gesamt 958 981 800 752 815
Quellen: alle Träger von Jugendberatungsstellen
* Daten der Jahre 2000 bis 2006 nicht verfügbar

Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011   

2009 20102007 2008 2011

Im Jahr 2011 war fast jeder zweite Hilfesuchende wegen sozialen oder/und wirtschaftlichen Problemen in einer 
Jugendberatungsstelle. Bei 41,5 % aller im Jahr 2011 beendeten Hilfen war dies der Grund der Hilfegewährung. 
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Angestiegen sind im Jahr 2011 auf 16,2 % wieder Hilfegewährungen für Opfer- und Zeugenberatungen. 
Häufiger Grund einer Hilfe durch Jugendberatungsstellen waren im Jahr 2011 auch das soziale Verhalten des 
Hilfesuchenden (14,0 %) und schulische oder berufliche Probleme (12,8 %). Rückläufig waren im Jahr 2011 
hingegen familiäre Konflikte (4,5 %) und Entwicklungsauffälligleiten (4,4 %).

6.2.8 Wohnort der Hilfeempfänger
Abbildung 95: Wohnort der Hilfeempfänger*
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Quellen: alle Träger von Jugendberatungsstellen                                                           Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

* Daten der Jahre 2000 bis 2005 nicht verfügbar

Tabelle 82: Wohnort der Hilfeempfänger*

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Mitte      117          50        246          46          47          92   
Nordost        21          77          72          97          84          95   
Ost        40        107        131          92          95          94   
Südost        42          51          70          58          56          68   
Süd        70          87          84          81          94          88   
Südwest        25          41          37          38          43          41   
West        37          61          61          78          88          95   
Altwest        29          71          57          51          41          56   
Nordwest        12          34          20          26          28          34   
Nord        33          77          98          75          82          80   
innerhalb Leipzig      426        656        876        642        658        743   
außerhalb Leipzig        27          19          49          42          62          36   
ohne festen Wohnsitz           -          15          34          11          17          20   
keine Angabe      418        220          22        105          15          16   
Gesamt      871        910        981        800        752        815   
Quellen: alle Träger von Jugendberatungsstellen Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

* Daten der Jahre 2000 bis 2005 nicht verfügbar
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Nach den im Jahr 2011 beendeten Hilfen hatten 91,2 % aller Hilfeempfänger/-innen in Jugendberatungsstellen 
ihren Wohnsitz in der Stadt Leipzig. 

Lediglich 4,4 % der Hilfeempfänger/-innen von im Jahr 2011 beendeten Hilfen hatten ihren Wohnsitz außerhalb 
der Stadt Leipzig und weitere 2,4 % der Hilfeempfänger waren ohne festen Wohnsitz. Von 2,0 % der 
Hilfeempfänger/-innen konnten im Jahr 2011 keine Angaben zum Wohnort erfasst werden.

6.2.9 Leistungen
Abbildung 96: Methodische Vorgehensweise der Jugendberatungsstellen 2000 bis 2011*
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Quellen: alle Träger von Jugendberatungsstellen                                                           Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

* Daten der Jahre 2000 bis 2005 nicht verfügbar

Tabelle 83: Methodische Vorgehensweise der Jugendberatungsstellen 2000 bis 2011*

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Beratung 823      821      896      735      707      779      

Beratung per Telefon/Internet 42       34       68       32       25       11       

Gruppenarbeit 5         -          -          1         3         2         

Konfliktschlichtung/Mediation -          3         -          32       15       14       

allgemeine Krisenintervention -          8         17       -          -          

keine Angabe 1         44       -          -          2         9         

Gesamt: 871      910      981      800      752      815      
Quellen: alle Träger von Jugendberatungsstellen
* Daten der Jahre 2000 bis 2005 nicht verfügbar

Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011   

Beratung gehört traditionell zu dem wichtigsten und am meisten angewandten methodischen Vorgehen 
in Jugendberatungsstellen. Bei den im Jahr 2011 beendeten Hilfen betrug der Anteil dieser methodischen 
Vorgehensweise 95,6 %. 
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Andere methodische Vorgehensweisen spielten in Jugendberatungsstellen mit 4,4 % eher eine untergeordnete 
oder gar keine Rolle. 

In 1,3 % der im Jahr 2011 beendeten Hilfen fand die Beratung per Telefon oder Internet statt, bei 1,7 % wurde 
eine Konfliktschlichtung bzw. Mediation durchgeführt und bei 0,2 % Gruppenarbeit. Bei 1,1 % der Hilfen konnte 
keine Angabe zum methodischen Vorgehen gemacht werden.
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6.3 Kinder- und Jugendtelefon
Das Kinder- und Jugendtelefon ist in Leipzig 
seit 1994 etabliert. Ziel dieses Angebotes ist 
dabei, Kinder und Jugendliche im Sinne des 
erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes 
nach § 14 SGB VIII zu befähigen, sich vor 
spezifischen, gefährdenden  Einflüssen 
schützen zu können.

Das Einzugsgebiet des KJT Leipzig ist das 
Stadtgebiet Leipzig und die angrenzenden 
Landkreise des Regierungsbezirkes Leipzig 
(Landkreis Leipziger Land, Landkreis 
Nordsachsen) und Döbeln.

Täglich erreichen das KJT in der 6-stündigen Beratungszeit ca. 50 Kinder und Jugendliche.

Um all diesen Anrufenden mit ihren persönlichen Fragen, Sorgen und Nöten hilfreich zur Seite stehen zu können, 
engagieren sich derzeit über 40 qualifizierte, ehrenamtliche Berater/-innen für das Projekt. Das Kinder- und 
Jugendtelefon stand den Anrufer/-innen im vergangenen Jahr an insgesamt 301 Tagen zur Verfügung.

Zuhören – ernst nehmen – beraten

Dein Freund, deine Freundin hat sich von dir getrennt. Du hast Stress in der Schule. Deine Eltern wollen sich 
trennen Die beste Freundin redet nicht mehr mit dir. Kann man von Petting schwanger werden?

Du hast Probleme, Fragen oder willst einfach nur mal mit jemandem reden?

Das Kinder- und Jugendtelefon nimmt sich für Kinder und Jugendliche Zeit und hört Ihnen genau zu. Ihre Sorgen 
und Nöte werden ernst genommen und gemeinsam wird überlegt, was Kinder und Jugendliche selbst tun können, 
wer in ihrer Umgebung helfen kann bzw. was der nächste Schritt sein könnte.

Bei schwierigen Fragen und Problemen können Kinder und Jugendliche beim KJT Informationen zu 
Hilfsangeboten erhalten, die über eine telefonische Beratung hinausgehen.

Anonym und kostenlos 

Alle Gespräche, auch vom Handy aus, sind kostenlos und erscheinen nicht auf der Telefonrechnung. Anrufende 
und Beratende beleiben anonym.

Qualifizierte Beratung

Die Berater/-innen am KJT sind ehrenamtlich tätige, gut ausgebildete Frauen und Männer, die regelmäßig 
Supervisionen besuchen und sich fortbilden. Dadurch sind sie für alle Themen offen und mit der Arbeit anderer 
Beratungseinrichtungen vertraut.

Interessierte können sich an die Geschäftsstelle des Kinderschutzbundes Leipzig e. V. wenden. Vorkenntnisse 
sind nicht erforderlich.

Beratungszeiten 

Das Kinder- und Jugendtelefon ist montags bis samstags von 14:00 – 20:00 Uhr unter den kostenfreien 
Rufnummern 0800 111 0 333 oder 116 111 erreichbar.
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Projekt „Wir für dich“ - Jugendliche beraten Jugendliche

Mit dem Projekt „Wir für dich“ – 
Jugendliche beraten Jugendliche 
treten Jugendliche nicht nur als 
Nutzer, sondern auch als Akteure 
in den Vordergrund. 

Seit Juni 2007 bildet der DKSB 
jugendliche Berater/-innen für 
die Arbeit am KJT aus. Die 
Beratergruppe besteht derzeit aus 
ca. 8 Jugendlichen. 

Das Beratungsangebot wird von der Zielgruppe sehr gut angenommen. Viele Kinder und Jugendliche 
rufen samstags an, weil sie wissen, dass Gleichaltrige am Telefon als Ansprechpartner da sind. Vor diesem 
Gesichtspunkt wird das Teilprojekt JbJ zwar eigenständig beworben, nutzt aber die Synergieeffekte des Kinder- 
und Jugendtelefons, wie die einheitliche Rufnummer oder dieselben Beratungsräume und –anschlüsse. Auch die 
jugendlichen Berater/-innen werden speziell für diese Beratungstätigkeit aus- und weitergebildet.

Abbildung 97: Anrufe beim Kinder- und Jugendtelefon in Leipzig
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Quelle: Nummer gegen Kummer e. V.                                                                                Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011
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Tabelle 84: Anrufe beim Kinder- und Jugendtelefon in Leipzig

2000 2003 2006 2009 2010 2011

Beratungen       2.962   3.197      4.060      4.741      3.791      3.988      

sonstige Gespräche       8.342   9.468      13.527     14.373     11.627     11.764     

Anrufe gesamt     11.304   12.665     17.587     19.114     15.418     15.752     
Quelle: Nummer gegen Kummer e. V.       Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011   

Von den im Jahr 2011 in Leipzig beim Kinder- und Jugendtelefon des Deutschen Kinderschutzbundes 
Ortsverband Leipzig e. V. eingegangenen 15.752 Anrufen waren 3.988 Beratungsgespräche. Da der 
Beratungsbedarf an den Samstagen sehr groß war, wurden im vergangenen Jahr die Beratungszeiten um 2 
Stunden erweitert, so dass die jugendlichen Berater/-innen im Vergleich zum Vorjahr 110 Stunden zusätzlich 
beratend tätig sein konnten.

Die Anzahl der sonstigen Anrufe im Jahr 2011 liegen mit 75 % auf gleich hohem Niveau wie im Jahr 2010. 
Unter der Rubrik „Sonstige Gespräche“ sind solche Anrufe zu verstehen, die allgemeine Anfragen zum Kinder- 
und Jugendtelefon oder Rückmeldungen zu früheren Gesprächen betreffen, sowie Testanrufe, „Aufleger“ und 
„Schweiger“. Damit waren mit 25 % aller Anrufer bei fast jedem vierten Anrufer Beratungsgespräche über das 
Kinder- und Jugendtelefon erforderlich.

Abbildung 98: Beratungsthemen beim Kinder- und Jugendtelefon (Mehrfachnennungen)
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Tabelle 85: Themenbereiche der Beratungsgespräche (Mehrfachnennungen)*

2003 2006 2009 2010 2011

Partnerschaft/Liebe 828         1.380      2.266      1.989      1.845      

Sexualität 789         897         1.541      1.673      1.471      

sonstige Themen und Probleme 664         738         1.752      1.460      1.400      

Clique/Freundeskreis 424         635         1.138      956         977         

Probleme in der Familie 429         597         875         974         972         

Gewalt 267         297         480         419         428         

Schule/Ausbildung 237         333         486         544         737         

eigene Lebenssituation 125         148         289         257         289         

Sucht 167         220         229         254         309         
Quelle: Nummer gegen Kummer e. V.
* Daten der Jahre 2000 bis 2002 nicht verfügbar

Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011   

Das Themenspektrum, mit denen sich Kinder und Jugendliche an das KJT wenden, ist sehr vielfältig. Die 
häufigsten Themen sind seit Jahren „Partnerschaft und Liebe“ sowie „Sexualität“. Aber auch die Themen 
„psychosoziale Probleme/Gesundheit“ und „Sucht“ sind breit angefragte Themen, die seit Jahren wachsende 
Bedeutung erfahren. 

Deutlich gestiegen sind im vergangenen Jahr wieder die Anrufe zum Thema Schule/Ausbildung. Waren es 
2009 noch 10,25 %, so hatten 2011 bereits 18,5 % der geführten Beratungen dieses Thema zum Gegenstand. 
In diesem Bereich zeigt sich eine steigende Beratungsnotwendigkeit am KJT für die Themen Mobbing, 
Cybermobbing, Spott und Ausgrenzung unter Mitschülern, aber auch innerhalb von Cliquen und Freundeskreisen.

Auch zum Thema Sucht wurden die Berater/-innen in 8% der Anrufe tätig, im Jahr 2009 waren es nur 5%. Bei 
Anrufen zum Themenbereich Sucht werden u. a. Probleme mit dem Rauchen und Alkohol angesprochen, aber 
auch Essstörungen, Onlinespielekonsum oder anderer übermäßiger Mediengebrauch. Auch 2011 wurde das 
Kinder- und Jugendtelefon wieder als Anlaufstelle bei Sorgen und Problemen, die im Umgang mit dem Internet 
und internetfähigen Medien (Handy, Online-Spielen) entstehen können kommuniziert, worauf die Kinder und 
Jugendlichen in diesem Bereich mit vermehrten Anrufen reagierten. Darüber hinaus haben sich auch die 
Problemlagen bei elterlicher Sucht/psychischen Problemen 2011 verschärft, denn auch hier war ein Anstieg der 
Anruferzahlen zu verzeichnen.

Die Hauptinhalte des Beratungsgespräches schätzten die Telefonberater/-innen im Jahr 2011 wie folgt ein: 

o bei 2.727 Kindern und Jugendlichen handelte es sich um eine „Problemklärung“, 

o bei 860 Kindern und Jugendlichen ging es vorrangig um die emotionale Entlastung bzw. um ein 
Aussprachebedürfnis und 

o bei 401 Kindern und Jugendlichen wurden Sachinformationen vermittelt. An dieser Stelle zeigt sich die 
Vielseitigkeit der Anrufmotivation.

In 658 Fällen erfolgte eine Weitervermittlung bzw. Verweisung an andere Stellen (z. B. Beratungsstellen, 
Jugendamt, Schule, medizinische Beratung usw.), da dies aufgrund besonderer Lebensumstände und 
Lebenslagen der anrufenden Kinder und Jugendlichen notwendig erschien.
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Abbildung 99: Alter der Anrufer beim Kinder- und Jugendtelefon
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Quelle: Nummer gegen Kummer e. V.                                                                                Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

Tabelle 86: Alter der Anrufer beim Kinder- und Jugendtelefon

2000 2003 2006 2009 2010 2011

unter 8 Jahren 6         17       20       13       12       23       

8 – 11 Jahre 457      304      461      515      284      399      

12 – 14 Jahre 1.604   1.566   2.158   2.456   1.962   1.977   

15 – 17 Jahre 559      923      1.048   1.267   1.045   1.098   

18 – 20 Jahre 50       139      108      361      301      297      

ab 21 Jahren 134      97       50       129      187      194      

keine Angabe 152      151      216      -          -          -          

Gesamt 2.962   3.197   4.060   4.741   3.791   3.988   
Quelle: Nummer gegen Kummer e. V.       Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011   

Ca. 51 % der Altersangaben ergeben sich aus freiwilligen Auskünften der Kinder und Jugendlichen. Die restlichen 
Altersangaben werden von den Telefonberater/-innen eingeschätzt. 
Zu den Hauptnutzern des Kinder- und Jugendtelefons zählen seit mehreren Jahren die 12 bis 14-Jährigen, sowie 
die 15 bis 17-Jährigen. Der Anteil beider Altersgruppen lag im Jahr 2011 bei 77 %. Gleichzeitig ist der Anteil der 
Altersgruppe der 8 bis 11 Jährigen im Vergleich zu den Vorjahren wieder gestiegen.
Im Vergleich der Geschlechterverteilung von 2004 bis 20101 zeigt sich am KJT Leipzig, dass der Anteil der 
männlichen Anrufer im Laufe der Jahre von 31 % auf 41 % gestiegen ist. Dieser Trend ist auch im bundesweiten 
Vergleich ersichtlich und zeigt die steigende Bereitschaft junger Männer, sich zu öffnen und drängende Probleme 
zur Sprache zu bringen. 
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Im Zusammenhang mit den individuellen Problemen und Themen der anrufenden Kinder und Jugendlichen 
werden in den Beratungsgesprächen oft andere Personen zum Gesprächsthema. 
Die Berater/-innen erfassen, mit wem die Anrufenden hauptsächlich ein Problem bzw. Thema haben. In 57 % der 
Beratungen hatten die anrufenden Kinder und Jugendliche hauptsächlich ein Problem mit sich, in 30 % hatten sie 
ein Problem mit anderen Kindern und Jugendlichen und in 13 % ein Problem mit Erwachsenen (Eltern, andere 
Erziehende, Lehrer/-innen).
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Unter dem Begriff Beratung/Unterstützung/Beistandschaft/Beurkundung werden die Regelungen 
zusammengefasst, die das Kind und die Beziehungen zu seiner Familie betreffen. Hierzu gehören: das 
Abstammungsrecht, das Sorgerecht, das Kindesunterhaltsrecht und das damit zusammenhängende Recht des 
gerichtlichen Verfahrens. 

Die unterstrichenen Rechtsgebiete sind Gegenstand der durch das Jugendamt gemäß §§ 18, 52 a, 55, 
56, 59, 60 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII – Kinder- und Jugendhilfe) zu gewährenden Beratungs- und 
Unterstützungsleistungen bzw. –aufgaben. Sie richten sich an Kinder, Jugendliche, junge Volljährige sowie an 
alleinerziehende Mütter und Väter. 

„Unterhaltsvorschuss“ sichert den Unterhalt alleinerziehender Mütter oder Väter. Er kann für Kinder, die nur mit 
einem Elternteil zusammen leben und keinen oder nicht ausreichend Unterhalt vom anderen Elternteil erhalten, 
beantragt werden. Anspruchsberechtigter ist das Kind. Das Bewilligungsalter beginnt mit der Geburt des Kindes 
und reicht maximal bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres. Der gesamte Bewilligungszeitraum ist auf 72 
Monate beschränkt. Maßgebliche Rechtsgrundlage ist das Unterhaltsvorschussgesetz (UVG). 

Die Aufgaben des Amtes für Jugend, Familie und Bildung im Zusammenhang mit jugendgerichtlichen Verfahren 
ergeben sich aus § 52 SGB VIII in Verbindung mit §§ 38, 50 Jugendgerichtsgesetz. Die Mitwirkung in 
gerichtlichen Verfahren wird von der „Jugendgerichtshilfe“ wahrgenommen. 

Die Adoptionsvermittlung hat zum Ziel, für Kinder unter 18 Jahren, deren Eltern ihrer Verantwortung nicht 
nachkommen können oder wollen, eine geeignete Familie zu finden, damit sie dort als deren Kinder mit dem 
Rechtsstatus leiblicher Kinder aufwachsen können. Die neben den zivilrechtlichen für die Adoption maßgeblichen 
Bestimmungen sind im Adoptionsvermittlungsgesetz geregelt.

Die Amtsvormundschaft/Amtspflegschaft ist eine Aufgabe des Amtes für Jugend, Familie und Bildung, die aber 
auch an einen rechtsfähigen Verein oder eine geeignete Person übertragen werden kann.

Der Amtsvormund/Amtspfleger übt neben der gesetzlichen Vertretung für ein Kind oder einen Jugendlichen auch 
eine Betreuungs- -und Erziehungsfunktion aus.

Die Aufgaben des Pflegekinderdienstes bestehen darin, geeignete Personen zu werben, zu schulen,   und 
die Beteiligten während des Pflegeverhältnisses zu beraten und zu begleiten. Ziel dabei ist, für ein Kind oder 
Jugendlichen entsprechend seines Entwicklungsstandes eine zeitlich befristete Erziehungshilfe oder eine auf 
Dauer angelegte Lebensform in einer anderen als seiner Herkunftsfamilie zu bieten.

Elterngeld und Elternzeit sind familienunterstützende Leistungen, wobei der Begriff Familie modern ausgelegt 
wird. Sie sollen dazu dienen, jungen Familien nach der Geburt eines Kindes allzu große Einkommenseinbußen zu 
ersparen. Gleichzeitig soll die Elternzeit vor allem Vätern ermöglichen, mehr Zeit mit ihren Kindern zu verbringen, 
weil diese ihre Erwerbstätigkeit bisher kaum zugunsten aktiver Vaterschaft unterbrechen und der Verzicht auf eine 
Erwerbstätigkeit und die Erziehung des Kindes in Deutschland nach wie vor überwiegend durch die jungen Mütter 
zu leisten sind.
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7.1 Beratung, Unterstützung, Beistandschaft zur Klärung der Vaterschaft und 
Geltendmachung von Unterhalt

Mit dem Angebot „Beratung/Unterstützung/Beistandschaft“ wird dazu beigetragen, elementare Ansprüche von 
Kindern und Jugendlichen, nämlich auf Kenntnis ihrer Abstammung sowie auf Sicherung ihres Unterhaltes, im 
Zusammenwirken mit ihren Eltern durchzusetzen. 

Das Leistungsspektrum umfasst: 

	 die Beratung und Unterstützung nach § 18 SGB VIII (Fragen zur Ausübung der Personensorge, 
Geltendmachung von Unterhalts- oder Unterhaltsersatzansprüchen, Abgabe einer Sorgeerklärung)

	 die Beratung und Unterstützung nach § 52a SGB VIII bei der Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung 
von Unterhaltsansprüchen

	 die Übernahme und Führung von Beistandschaften gemäß §§ 1712 ff BGB i.V.m. §§ 55, 56 SGB VIII sowie

	 Beurkundungen und Beglaubigungen, Erteilung vollstreckbarer Urkunden nach §§ 59 und 60 SGB VIII. 

Es handelt sich hierbei um Pflichtaufgaben, für die der Träger der öffentlichen Jugendhilfe nach § 79 Abs. 1 SGB 
VIII die Gesamtverantwortung trägt und einer Gewährleistungspflicht unterliegt.

Unter Beratung ist in diesem Kontext die verbale Hilfe, insbesondere rechtlicher Art, zu verstehen, die sich auf 
den konkreten Fall bezieht. Die Unterstützung umfasst darüber hinaus gehend die Begleitung, Recherche und 
Mitwirkung bei der Korrespondenz. Sie endet jedoch dort, wo eine rechtliche Vertretung notwendig erscheint. 
In diesen Fällen kann die Einrichtung einer Beistandschaft beantragt werden. Sie ist weitreichender als das 
Angebotsspektrum nach § 18 SGB VIII und beinhaltet die rechtliche Vertretung des minderjährigen Kindes 
zur Sicherung seiner Ansprüche bezogen auf die Feststellung der Vaterschaft und/oder Geltendmachung und 
Durchsetzung des Unterhaltes.

Die Möglichkeit zur Wahl zwischen Beratung und Unterstützung einerseits und der Beistandschaft andererseits 
dient der Stärkung der Elternautonomie. Die Eltern werden dahingehend unterstützt, selbst zu entscheiden, 
wie sie die jeweilige Problematik für sich oder ihr Kind regeln möchten. Es bleibt dem beauftragenden Elternteil 
überlassen, welche der möglichen Angebote er/sie wählt, wie viele der Fragen er/sie dem Jugendamt überträgt 
oder weiter selbst regeln möchte.

Die Aufgaben der Beurkundung stehen im engen Zusammenhang mit der Beratung/Unterstützung/Beistandschaft. 
Es ist ein Angebot an die Eltern, notwendige Angelegenheiten außergerichtlich verbindlich zu regeln, um 
einerseits kostenpflichtige Klageverfahren zu vermeiden und andererseits dennoch das Recht zu erhalten, 
Ansprüche ggf. im Wege der Vollstreckung durchzusetzen. Durch die gewährte Kostenfreiheit werden Hürden zur 
Inanspruchnahme der Angebote abgebaut und ein Anreiz für die Eltern geschaffen, sich den im Sinne der Kinder 
und Jugendlichen erforderlichen Rat zu holen.
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7.1.1 Vaterschaftsfeststellungen
Abbildung 100: Vaterschaftsfeststellungen
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Quelle: SG Unterhalt/Beurkundungen                                                                              Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

Tabelle 87 Vaterschaftsfeststellungen

2000 2003 2006 2009 2010 2011

Vaterschaftsfeststellungen 1.280   1.949   2.056   2.450   2.979   2.229   

freiwillig 1.280   1.861   1.966   2.370   2.884   2.135   

gerichtlich -          66       85       66       67       68       

Vaterschaft nicht feststellbar -          22       5         14       28       26       
Quelle: SG Unterhalt/Beurkundungen Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011   

Im Jahr 2011 wurde das Amt für Jugend, Familie und Bildung in 2.229 Fällen zur Klärung der Vaterschaft in 
Anspruch genommen. 

In 2.135 Fällen wurde die Vaterschaft freiwillig anerkannt. Dies entspricht einem Anteil von 95,8 % der 
Anerkennung der Vaterschaft. Ursächlich für die Abnahme der Vaterschaftsanerkennungen sind Veränderungen 
der Beurkundungskapazität (u. a. Wegfall einer Stelle). 

In 68 Fällen (3,1 %) musste die Vaterschaftsfeststellung gerichtlich erfolgen. Dies entspricht etwa gleichbleibend 
den Werten der Vorjahre.

In 26 Fällen (1,2 %) war im Jahr 2011 die Vaterschaft nicht feststellbar.
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7.1.2 Leistungen für Neugeborene nicht verheirateter Mütter
Der Anteil in Leipzig geborener Kinder nicht verheirateter Eltern nimmt seit 1991 tendenziell zu und ist mit über 
60 % relativ hoch, womit absolut steigende Fallzahlen verbunden sind. Dieser in Leipzig im Vergleich zum 
Bundesgebiet überdurchschnittliche Trend zum „Kind ohne Trauschein“ zieht u. a. auch die Inanspruchnahme 
anderer Aufgaben und Leistungen des Amtes für Jugend, Familie und Bildung nach sich.
Abbildung 101: Leistungen für Neugeborene nichtverheirateter Mütter
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Quelle: SG Unterhalt/Beurkundungen                                                                              Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

Tabelle 88: Leistungen des Jugendamtes für Neugeborene nicht verheirateter Mütter*

2001 2003 2006 2009 2010 2011

Mütterbriefe 684      576      §üüü§    1.002   819      936      

Beratung bei Terminvergabe 1.605   952         1.000      1.012   1.180   1.588   

Erstberatung Vaterschaftsfeststellung 1.118   961         2.084      2.092   1.864   1.660   

Anschreiben an Kindesväter 161      308           474        288   296      308      

Unterhaltsberechnungen -          308           903      1.001   1.016   966      
Quelle: SG Unterhalt/Beurkundungen
* Daten des Jahres 2000 nicht verfügbar

Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011   

Das Jugendamt ist verpflichtet, jeder nicht verheirateten Mutter unverzüglich nach der Geburt ihres Kindes das 
Beratungsangebot nach § 52a SGB VIII zu unterbreiten. Dies geschieht mittels der sogenannten „Mütterbriefe“. 
Im Jahr 2011 wurden 936 Mütterbriefe versandt. Auf dieses Beratungsangebot sowie auf Anfragen von nicht 
verheirateten werdenden Müttern und Vätern folgen zunächst telefonische oder persönliche Gespräche, ehe es 
zu der eigentlichen Erstberatung zur Vaterschaftsanerkennung, Sorgeerklärung oder zur Unterhaltsberechnung 
kommt. Im Jahr 2011 wurden 1.588 Beratungen bei einer Terminvergabe und 1.660 Erstberatungen zur 
Vaterschaftsfeststellung durchgeführt. Unterhaltsberechnungen wurden im Jahr 2011 in 966 Fällen durchgeführt. 
In den Fällen, in denen sich mögliche Väter nicht zur Vaterschaft bekennen oder Unterhaltszahlungen verweigern, 
werden sie durch das Amt für Jugend, Familie und Bildung schriftlich zur Vaterschaftsanerkennung und zur 
Unterhaltszahlung aufgefordert. Dies war im Jahr 2011 in 308 Fällen erforderlich. Im Streitfall werden gerichtliche 
Entscheidungen herbeigeführt.
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7.1.3 Beurkundungen
Abbildung 102: Gesamtzahl der Beurkundungen
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Quelle: SG Unterhalt/Beurkundungen                                                                              Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

Tabelle 89: Häufigkeit der verschiedenen Beurkundungen

2000 2003 2006 2009 2010 2011

Vaterschaft-/ 
Mutterschaftsanerkennung

1.176   1.864   1.974   2.370   2.887   2.135   

Unterhaltsbeurkundungen 1.387   1.495   622      526      591      389      

Sorgeerklärungen 1.221   1.829   1.946   2.303   2.823   2.231   

Zustimmungs-/Korrektur-/
Dolmetscherurkunden

206      263      254      297      310      253      

Gesamt 3.990   5.451   4.796   5.496   6.611   5.008   

Quelle: SG Unterhalt/Beurkundungen Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011   

Seit dem 01.07.1998 haben Eltern, die nicht miteinander verheiratet sind, das Recht, die elterliche Sorge für 
ihr Kind gemeinsam auszuüben. Auf Wunsch der Eltern wird die Erklärung über die gemeinsame Sorge im 
Amt für Jugend, Familie und Bildung beurkundet. Am 01.01.2001 trat das Gesetz zur Ächtung der Gewalt 
in der Erziehung und zur Änderung des Kindesunterhaltes in Kraft (betrifft Fragen der Anrechnung des 
Bundeskindergeldes) Unterhaltsbeurkundungen sind nach einem anfänglich sprunghaften Anstieg infolge der 
Gesetzesänderung seit 2002 rückläufig. 

Die mit der Unterhaltsdynamisierung bezweckte Entlastung von Gerichten und Jugendämtern wird seit 
diesem Zeitpunkt spürbar. Im Gegensatz zur Unterhaltsbeurkundung nehmen Beurkundungen von 
Vaterschaftsanerkennungen und die Abgabe von Erklärungen zur gemeinsamen Sorge kontinuierlich zu, 
entsprechend der Tendenz einer steigenden Zahl außerhalb der Ehe geborener Kinder. Veränderungen der 
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Beurkundungskapazität durch Zuführung einer befristeten Stelle bedingen die schwankende Anzahl von 
Beurkundungen. Im Jahr 2011 wurden in 5.008 Fällen Beurkundungen durchgeführt. Dabei entfielen 42,6 % 
auf Vaterschafts-/Mutterschaftsanerkennungen (2.135 Fälle) und 44,5 % auf Sorgeerklärungen (2.231 Fälle). 
Der Anteil der Unterhaltsbeurkundungen betrug 7,8 % (389 Fälle) und der Anteil von Zustimmungs-/Korrektur-/
Dolmetscherurkunden betrug 5,1 % (253 Fälle) im Jahr 2011.

7.1.4 Beratungsgespräche zum Unterhalt von Minder- bzw. Volljährigen sowie 
Beistandschaften

Abbildung 103: Beratungsgespräche zum Unterhalt von Minder- bzw. Volljährigen sowie Beistandschaften
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Quelle: SG Unterhalt/Beurkundungen                                                                              Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

Tabelle 90: Beratungsgespräche zum Unterhalt von Minder- bzw. Volljährigen sowie Beistandschaften

2001 2003 2006 2009 2010 2011

Beratung Minderjähriger 20.198   18.220   9.226     10.565   12.144   10.457   

Beratung Volljähriger 2.089     1.517     1.148     1.008     1.112     832       

Beistandschaften Minderjähr. 1.556     1.466     1.047     1.068     1.089     1.132     
Quelle: SG Unterhalt/Beurkundungen
* Daten des Jahres 2000 nicht verfügbar

Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011   

Am 01.01.2008 traten die Unterhaltsrechtsreform, zum 01.01.2009 das Familienleistungsgesetz und das Gesetz 
zur Änderung des Bundeskindergeldes, zum 01.04 2009 der Kindergeldbonus aus dem Konjunkturpaket II und 
am 01.01.2010 das Wachstumsbeschleunigungsgesetz in Kraft mit der Folge, dass die Beratungsgespräche zum 
Unterhalt deutlich zunahmen. 

Im Jahr 2011 wurden insgesamt 11.289 Beratungen zum Unterhalt durchgeführt. In 92,6 % aller 
Unterhaltsberatungen handelte es sich um Beratungen zum Unterhalt für Minderjährige (10.457 Fälle). Dies ist 
gegenüber dem Vorjahr ein Rückgang um 13,9 % (minus 1.687). In  7,4 % aller Unterhaltsberatungen im Jahr 
2011 waren die Hilfesuchenden Volljährige (1.112 Fälle). Dies ist gegenüber dem Vorjahr ein Rückgang um 
25,2 % (minus 280) bei überdurchschnittlichem Beratungsbedarf im Vorjahr.
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Auf schriftlichen Antrag eines Elternteiles wird das Jugendamt Beistand des Kindes. Als Beistand vertritt das 
Jugendamt die Interessen des Kindes bei der Vaterschaftsfeststellung bzw. bei der Geltendmachung von 
Unterhaltsansprüchen gegenüber dem Elternteil, mit dem es nicht in einem Haushalt lebt. Spätestens mit 
Vollendung des 18. Lebensjahres erlischt die Beistandschaft des Jugendamtes, wenn deren Beendigung 
nicht bereits vorher durch Erledigung des Auftrages erklärt werden konnte. Die Beistandschaften bestehen im 
Durchschnitt über 6 bis 8 Jahre. Die qualitativ zunehmend ausgebaute Beratung der Eltern und die weitergehende 
inhaltliche Ausgestaltung der Unterstützungstätigkeit ließ die Anzahl der Beistandschaften seit dem Jahr 2002 
tendenziell sinken. 

Im Jahr 2011 stieg die Anzahl der bestehenden Beistandschaften auf 1.132 Fälle. Im Vergleich zum Vorjahr ist 
dies ein Anstieg um 3,9 % (plus 43 Beistandschaften). 

7.1.5 Gerichtliche Verfahren als Beistand bzw. Ergänzungspfleger
Abbildung 104: gerichtliche Verfahren als Beistand bzw. Ergänzungspfleger
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Quelle: SG Unterhalt/Beurkundungen                                                                              Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

Tabelle 91: gerichtliche Verfahren als Beistand bzw. Ergänzungspfleger

2007 2008 2009 2010 2011

Vaterschaftsfeststellungsverfahren 74         81         106       105       116       

Vaterschaftsanfechtungsverfahren 72         88         89         71         88         

Zwangsvollstreckungen 21         21         21         21         18         

vereinfachte Verfahren 4           8           8           9           12         

Unterhaltsklagen 2           3           -            1           1           

Gesamt 173       201       224       207       235       
Quelle: SG Unterhalt/Beurkundungen Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011   
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Zur Anfechtung der Vaterschaft ordnet das Familiengericht Ergänzungspflegschaft an, wenn ein beteiligtes Kind 
wegen Interessenkollision rechtlich nicht von seinen Eltern vertreten werden kann. Deshalb vertritt das Jugendamt 
als Ergänzungspfleger jeweils die Kinder, deren Eltern gemeinsam sorgeberechtigt sind.

Neben dem vereinfachten Verfahren und reinen Unterhaltsklagen wurden im Jahr 2011 vor allem 
Vaterschaftsfeststellungsverfahren im Verbund mit Unterhalt und Verfahren zur Anfechtung der Vaterschaft 
geführt. Der Anteil dieser beiden Klagearten an der Gesamtzahl aller gerichtlichen Verfahren betrug im Jahr 2011 
allein 86,8 %. 

Im Jahr 2011 wurden insgesamt 235 gerichtliche Verfahren als Beistand bzw. Ergänzungspfleger durchgeführt. 
Jedes zweite gerichtliche Verfahren war ein Vaterschaftsfeststellungsverfahren (49,36 %). Ein weiteres Drittel 
der gerichtlichen Verfahren waren Vaterschaftsanfechtungsverfahren (37,4 %). Lediglich 7,7 % der Fälle waren 
Zwangsvollstreckungen. Im vereinfachten Verfahren wurden 12 Fälle, des Weiteren eine Unterhaltsklage 
vertreten.

7.2 Unterhaltsvorschuss
Die rechtliche Grundlage für die Gewährung von Unterhaltsvorschuss ist das Gesetz zur Sicherung des 
Unterhaltes von Kindern allein stehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen 
(Unterhaltsvorschussgesetz - UVG).

Es sichert den Unterhalt von Kindern alleinerziehender Mütter oder Väter. Danach kann für Kinder, die nur mit 
einem Elternteil zusammen leben und keinen oder nicht ausreichend Unterhalt vom anderen Elternteil erhalten, 
Unterhaltsvorschuss beantragt werden. 

Das Bewilligungsalter beginnt mit der Geburt des Kindes und reicht maximal bis zur Vollendung des 12. 
Lebensjahres. Der gesamte Bewilligungszeitraum ist auf 72 Monate beschränkt. 

Aufgrund des Gesetzes zur Beschleunigung des Wirtschaftswachstums (Wachstumsbeschleunigungsgesetz) 
wurden ab 01.01.2010 das Kindergeld und der Kinderfreibetrag erhöht.

Das Kindergeld beträgt monatlich für das erste und zweite Kind jeweils 184 Euro, für das dritte Kind 190 Euro und 
für das vierte und jedes weitere Kind jeweils 215 Euro.

Der Kinderfreibetrag wurde ab Januar 2010 von 3.864 auf 4.368 Euro erhöht.

Nach § 1612 a Bürgerliches Gesetzbuch betrug der Mindestunterhalt ab 01. Januar 2010 

•	 in der ersten Altersstufe 317 Euro und

•	 in der zweiten Altersstufe 364 Euro.

Mit Inkrafttreten des Wachstumbeschleunigungsgesetzes änderten sich auch die Zahlbeträge für 
Unterhaltsvorschussleistungen.

Nach § 2 (1) und (2) UVG wird vom jeweiligen Mindestunterhalt der ersten bzw. zweiten Altersstufe das volle 
Erstkindergeld abgezogen. Damit werden ab dem 01.01.2010 in der ersten Altersstufe 133 Euro und in der 
zweiten Altersstufe  180 Euro Unterhaltsvorschuss an die Berechtigten gezahlt.

Auf die Unterhaltsvorschussleistungen werden Unterhaltszahlungen des anderen Elternteiles bzw. Waisenbezüge 
angerechnet.
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7.2.1 Auszahlfälle im Unterhaltsvorschuss
Abbildung 105: Unterhaltsvorschussleistungen nach Altersgruppen der Kinder
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Quelle: SG Unterhaltsvorschuss                                                                                     Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

Tabelle 92: Unterhaltsvorschussleistungen nach Altersgruppen der Kinder

2000 2003 2006 2009 2010 2011

0 bis unter 6-Jährige 2.171      2.388      2.525      2.818      3.006      2.958        

in % 46,4        59,7        57,0        56,0        56,2        55,4         

6 bis unter 12-Jährige 2.504      1.613      1.908      2.217      2.347      2.380        

in % 53,6        40,3        43,0        44,0        43,8        44,6         

Gesamt 4.675      4.001      4.433      5.035      5.353      5.338        
Quelle: SG Unterhaltsvorschuss Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011   

Die Anzahl der Unterhaltsvorschussempfänger steigt seit dem Jahr 2000 für die Altersgruppe der unter 6-jährigen 
Kinder stetig an. 

Die Zahl der 6- bis unter 12-jährigen Unterhaltsvorschuss beziehenden Kinder steigt nach zunächst sinkenden 
Zahlen seit dem Jahr 2004 wieder an. 
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7.2.2 Ausgaben und Einnahmen für geleistete Unterhaltszahlungen sowie Rückholquote
Die Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) ist nach dem Sächsischen 
Aufgabenübertragungsgesetz den kreisfreien Städten und Landkreisen als Weisungsaufgabe übertragen worden. 

Die finanziellen Leistungen, die im Rahmen der Aufgabenerfüllung nach dem UVG gewährt worden sind, wurden 
den Kommunen bis 31.12.1999 in vollem Umfang erstattet (50 % vom Bund und 50 % vom Land). Mit Wirkung 
zum  01.01.2000 hatte der Bund die Aufbringung der Mittel nach UVG neu geregelt und die Kostenbeteiligung 
des Bundes auf ein Drittel reduziert. Auch der Freistaat Sachsen beteiligte sich zu einem Drittel, so dass die 
Kommunen  das verbleibende Drittel aus kommunalen Mitteln eigenständig zu finanzieren haben. Wird dem 
Kind aus öffentlichen Mitteln Unterhaltsvorschuss gewährt, geht der Unterhaltsanspruch des Kindes gegen den 
eigentlichen Unterhaltsverpflichteten auf die öffentliche Hand über. Die Durchsetzung dieses Anspruches, des 
sogenannten “Rückgriffs”, obliegt dem Jugendamt. 

Mit dem Gesetz über Maßnahmen zur Sicherung der öffentlichen Haushalte im Freistaat Sachsen 
(Haushaltsbegleitgesetz 2003 und 2004) vom 11.12.2002 wurde der Artikel 1 “Sächsisches 
Aufgabenübertragungsgesetz zum Unterhaltsvorschussgesetz (SächsAüGUVG)” geändert, so dass seit dem 
01.01.2004 die jeweils örtlich zuständigen Landkreise und kreisfreien Städte berechtigt und verpflichtet sind, die 
nach § 7 UVG auf den Freistaat Sachsen übergegangenen Ansprüche auch gerichtlich durchzusetzen. 

Die sächsischen Unterhaltsvorschussstellen erhalten seitdem 59 % der Rückeinnahmen nach dem UVG. Vor 
dem Jahr 2004 wurden die Einnahmen aus dem Rückgriff, genau wie die Ausgaben, gedrittelt (Bund, Freistaat 
Sachsen, Kommunen).
Abbildung 106: Vergleich der Ausgaben für Unterhaltsvorschuss in Mio € mit der Rückholquote in %
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Tabelle 93: Gegenüberstellung von Rückholquote, Ausgaben und Einnahmen in Millionen

2000 2003 2006 2009 2010 2011

Auszahlungen in Mio. Euro 6,10      5,50      6,75      8,03            9,69         9,95   

Einnahmen nach § 5 UVG in Mio. € 0,11      0,14      0,13      0,17            0,19         0,21   

Einnahmen nach § 7 UVG in Mio. € 0,37      0,80      0,82      0,71            0,64         0,62   

Rückholquote in % 6,25      14,92     12,46     9,02            6,77         6,41   
Quelle: SG Unterhaltsvorschuss Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011   

Auf die erfolgreiche Durchsetzung des Rückgriffs hat insbesondere die Einkommenssituation der Schuldner 
Einfluss. Indikatoren, wie die Arbeitslosenquote, die Zahl an Beziehern von Leistungen nach dem SGB II oder den 
sogenannten „Aufstockern“ (sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, deren Einkommen so niedrig sind, dass sie 
zusätzlich Leistungen nach dem SGB II erhalten), geben Auskunft über die Lage in Leipzig und erklären, weshalb 
die Rückholquote als Kennzahl für einen erfolgreichen Rückgriff seit 2005 tendenziell sinkt. 

Die titulierten Ansprüche unterliegen einer Verjährungsfrist von 30 Jahren, so dass die Einkommenslage 
vorübergehend nicht zahlungsfähiger Unterhaltsschuldner regelmäßig zu überprüfen ist.

Im Jahr 2011 wurden 9,95 Millionen Euro Unterhaltsvorschuss ausgezahlt. Dies ist gegenüber dem Vorjahr ein 
Anstieg um 2,7 % (plus 0,26 Mill. Euro). Da demgegenüber die Einnahmen nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz 
nicht gesteigert werden konnten, sank die Rückholquote im Jahr 2011 auf 6,41 %.
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7.3 Adoptionswesen
Die Adoption eines Kindes wird laut den gesetzlichen Vorgaben erst in Betracht gezogen, wenn die 
Lebensperspektive des Kindes in der Herkunftsfamilie auch mit Unterstützungsangeboten nicht vorhanden ist. 

Kinder werden in Adoptionspflege vermittelt, wenn die sorgeberechtigten Eltern oder Elternteile eine Adoption des 
Kindes wünschen und die notarielle Einwilligung in die Adoption erklären.

Darüber hinaus hat das Jugendamt vor und während einer langfristig zu leistenden Hilfe außerhalb der eigenen 
Familie gemäß § 36 SGB VIII zu prüfen, ob die Adoption eines Kindes in Betracht kommt. Dies kann der Fall sein, 
wenn das Kind dauerhaft nicht ins Elternhaus zurückkehren kann und die Eltern kein Interesse am Kind mehr 
zeigen. Mit Zustimmung des Sorgeberechtigten und nach Prüfung durch die Adoptionsvermittlung, werden für 
diese Kinder geeignete Adoptionsbewerber gesucht. Sind die geeigneten Adoptionsbewerber ausgewählt, beginnt 
die Vermittlung und die Entlassung des Kindes in Adoptionspflege. Sofern die Eltern zum gegebenen Zeitpunkt 
nicht in die Adoption einwilligen, kann die Einwilligung durch ein gerichtliches Verfahren ersetzt werden und die 
Adoption des Kindes durch das Gericht ausgesprochen werden.

Die Prüfung der Vermittlungsmöglichkeit erfolgt durch die Fachkräfte der Adoptionsvermittlung.

Ziel der Adoptionsvermittlung ist es, eine geeignete Familie zu finden. Dabei steht das Wohl des Kindes im 
Mittelpunkt.  Ausgangsbasis und Ziel aller Bemühungen sind das Kind und seine Bedürfnisse. Aufgabe der 
Adoptionsvermittlung ist es daher, für die Kinder die bestgeeigneten Bewerber auszuwählen.

Die Adoption soll dem Kind Geborgenheit und Zuwendung unter Achtung der eigenen Biographie in einer neuen 
Familie sichern. Seine Lebensbedingungen sollen sich im Vergleich zur bisherigen Situation durch die Annahme 
so verbessern, dass eine stabile und positive Persönlichkeitsentwicklung erwartet werden kann.

Die Adoption eines Kindes bedeutet rechtlich eine endgültige Trennung von der Herkunftsfamilie. Die 
verwandtschaftlichen Beziehungen zur Herkunftsfamilie erlöschen. Die Adoptiveltern übernehmen die vollen 
elterlichen Rechte und Pflichten.

Adoptionsvermittlung umfasst die Prüfung der Vermittlungsmöglichkeit von Kindern, die Prüfung und Schulung 
der Adoptionsbewerber, die Beratung und Begleitung der leiblichen Eltern, die Vermittlung von Kindern in 
Adoptionspflege, die Begleitung der Adoptivfamilie während der Adoptionspflegezeit und die Nachbetreuung nach 
abgeschlossener Adoption, die Beratung und rechtliche Begleitung von Stiefkindadoptionen und die Beratung und 
Unterstützung volljähriger Adoptierter im Sinne ihrer Identitätsfindung (Altadoptionen).

In diesem Zusammenhang ist es besonders wichtig, auch für ältere und entwicklungsbeeinträchtigte Kinder, die 
schwer vermittelbar sind, eine Perspektive in einer Adoptivfamilie zu finden.

Die bestehenden Regelungen zur Internationalen Adoptionsvermittlung, zum Adoptionsvermittlungsgesetz, 
zu gerichtlichen Anerkennungsverfahren für ausländische Adoptionsbeschlüsse und zum 
Adoptionsmitwirkungsgesetz sind für die Adoptionsvermittlung wesentliche Arbeitsgrundlage.
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7.3.1 gemeldete und bestätigte Adoptionsbewerber
Abbildung 107: gemeldete und bestätigte Adoptionsbewerber im Jahresvergleich
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Quelle: SG Adoption, Pflege, Amtsvormundschaften                                                      Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

Stichtag 31.12. des Jahres

Tabelle 94: Kennzahlen für ausgewählte Aufgaben des Sachgebietes Adoptionsvermittlung

2000 2003 2006 2009 2010 2011

Adoptionsbewerber aus Leipzig        67   53              34          79        112          81   

Adoptionsbewerber von außerhalb      126   91              93        107          37          37   

Adoptionsbewerber (gesamt)      193        144        127        186        149        118   

Bestätigte Adoptionsbewerber *        29   53              73          19          25          21   
Quelle: SG Adoption, Pflege, Amtsvormundschaften 
* Stichtag 31.12. des Jahres

Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011   

Im Jahr 2011 wurden im Amt für Jugend, Familie und Bildung der Stadt Leipzig 81 Adoptionsbewerber aus 
Leipzig vorstellig. Nach Prüfung und Schulung konnten bis zum Stichtag 31.12.2011 davon insgesamt 21 
Adoptionsbewerber bestätigt werden.

Die Zahl der Adoptionsbewerber in Leipzig ist leicht zurückgegangen.

37 Adoptionsbewerber mit Wohnsitz außerhalb Leipzigs wurden hinsichtlich einer möglichen Vermittlung eines 
Leipziger Kindes als Bewerber angenommen.
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7.3.2 betreute Kinder der Adoptionsvermittlung
Abbildung 108: Kinder in Adoptionspflege und hierfür vorgemerkte Kinder
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Quelle: SG Adoption, Pflege, Amtsvormundschaften                                                      Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

* nur Volladoption ohne Stiefkindadoption zum Stichtag 31.12. des Jahres

Die Prüfungen von Kindern zur Vermittlungsmöglichkeit nach § 36 Abs.1 SGB VIII verzeichnen eine steigende 
Tendenz.

Tabelle 95: Kinder in Adoptionspflege und hierfür vorgemerkte Kinder

2000 2003 2006 2009 2010 2011

Kinder in Adoptionspflege*          83            89            87            74            76            61   

- männlich          48            44            36            38            32            26   

- weiblich          35            45            51            36            44            35   

vorgemerkte Kinder          11            15            12            13              8            19   

- männlich            4              9              7              7              5              8   

- weiblich            7              6              5              6              3            11   
Quelle: SG Adoption, Pflege, Amtsvormundschaften 
* nur Volladoptionen ohne Stiefkindadoptionen zum Stichtag 31.12. des Jahres

Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011   

Zum Stichtag 31.12.2011 befanden sich insgesamt 61 Kinder in Adoptionspflege. Davon waren 26 Jungen und 
35 Mädchen. Weitere 19 Kinder (8 Jungen und 11 Mädchen) waren zum 31.12.2011 für eine Adoptionspflege 
vorgemerkt.
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7.3.3 Abgeschlossene Adoptionen
Abbildung 109: Adoptierte Kinder nach Vermittlungsort
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Quelle: SG Adoption, Pflege, Amtsvormundschaften                                                      Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

Tabelle 96: Adoptierte Kinder nach Vermittlungsort

2000 2003 2006 2009 2010 2011

außerhalb Leipzig 13           7             12           12           7             20           

innerhalb Leipzig 31           26           47           44           48           43           

Gesamt 44           33           59           56           55           63           
Quelle: SG Adoption, Pflege, Amtsvormundschaften Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011   

Im Jahr 2011 konnten rechtskräftig 43 Kinder zu Adoptiveltern mit Wohnsitz in Leipzig vermittelt werden. 20 
Leipziger Kinder wurden außerhalb von Leipzig vermittelt.

Aufgrund der etwas rückläufigen Zahlen von Adoptionsbewerbern aus Leipzig erhöht sich die Zahl der 
Vermittlungen der Kinder nach außerhalb.
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7.3.4 Beratung und Unterstützung nach Abschluss der Adoption
Abbildung 110: Beratung und Unterstützung nach Abschluss der Adoption
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Quelle: SG Adoption, Pflege, Amtsvormundschaften                                                      Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

Tabelle 97: Beratung und Unterstützung nach Abschluss der Adoption 

2000 2003 2006 2009 2010 2011

Begleitung der abgebenden Eltern 50       49       48            111   125      139      

Nachbetreuung der Adoptionseltern 57       70       74            165   175      180      

Anfragen zu Altadoptionen 65       194      139           349   341      290      

Rentenanfragen 60       76       24              30   30       38       
Quelle: SG Adoption, Pflege, Amtsvormundschaften Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011   

Im Jahr 2011 gab es insgesamt 647 Beratungs- und Unterstützungsvorgänge nach Abschluss der Adoption.

Ein weiterer Anstieg ist im Jahr 2011 im Vergleich zu den Vorjahren in der Begleitung der abgebenden Eltern 
(21,5 %) ebenso wie bei den Nachbetreuungen der Adoptionseltern (27,8 %) zu verzeichnen.

Knapp jede zweite Anfrage aller Beratungs- und Unterstützungsvorgänge nach Abschluss der Adoption betrafen 
im Jahr 2010 Anfragen zu Altadoptionen (44,8 %). Vermehrte Informationen zu diesem Thema in den Medien 
könnten diesen Anstieg bewirkt haben.

Rentenanfragen (5,9 %) nehmen demgegenüber einen geringeren Umfang der Beratungs- und 
Unterstützungsleistungen ein
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7.4 Pflegekinderwesen
Besonders für jüngere Kinder (unter 7 Jahren) ist die Form der familienbezogenen Erziehung geeigneter als die 
institutionelle Heimerziehung. 

Um Pflegekinder und Pflegeeltern optimal zu betreuen und die Zahl der Pflegefamilien zu erhöhen, wurde im Jahr 
2010 das Pflegestellenmanagement zum Pflegekinderdienst umgewandelt. Der Pflegekinderdienst nahm seine 
Tätigkeit am 01.10.2010 auf und nimmt alle Aufgaben im Zusammenhang mit der Vollzeitpflege gebündelt wahr. 

Bis zum 31.12.2011 wurden die Fallakten von insgesamt 221 Pflegekindern vom ASD übernommen und die 
Pflegefamilien betreut. Im Jahr 2011 wurden weitere 36 neue Pflegeverhältnisse geschlossen. Von den insgesamt 
257 bestehenden Pflegeverhältnissen wurden 22 Pflegeverhältnisse im Jahr 2011 beendet.

Die 8 Mitarbeiterinnen des Pflegekinderdienstes (7 Vollzeitstellen) betreuen und beraten die Pflegefamilien und 
Pflegekinder kontinuierlich, in der Regel werden die Familien und Kinder in ihrem häuslichen Umfeld aufgesucht. 

Gleichzeitig wird mit Hilfe von Regionalzeitungen, Flyern und Plakaten um neue Pflegeeltern geworben. Für 
Interessenten findet jeweils am ersten Dienstag jeden Monats um 17:30 Uhr eine Informationsveranstaltung im 
Amt für Jugend, Familie und Bildung statt. Bei weitergehendem Interesse werden in individuellen Gesprächen 
die Möglichkeiten der Aufnahme eines Pflegekindes besprochen und die Interessenten in das Prüfverfahren 
aufgenommen. 

Die Anzahl von interessierten Bewerbern ist bei den Informationsabenden noch relativ hoch. Im Verlauf des 
Prüfverfahrens reduziert sich die Zahl der Bewerber stark. Gründe hierfür sind unter anderem, dass Interessenten 
andere Vorstellungen von der Pflegekinderarbeit hatten oder von Seiten des Pflegekinderwesens die Eignung 
zur Ausübung von Vollzeitpflege nicht bestätigt werden konnte. Zum Prüfverfahren gehört u. a. die Teilnahme der 
Bewerber an der zweitägigen Pflegeelternschulung sowie mehrere Gespräche und Hausbesuche durch das Amt 
für Jugend, Familie und Bildung in der zukünftigen Pflegestelle.

7.4.1 Prüfung von Pflegestellen
Abbildung 111: Prüfung von Pflegestellen*

33

20

28

9 10

23

8
4

11
1

2
4 411 3

0

5

10

15

20

25

30

35

2002 2003 2006 2009 2010 2011
Jahr

An
za

hl

bestätigte Pflegestellen Selbstrücknahmen nichtbestätigte Pflegestellen

Quelle: SG Adoption, Pflege, Amtsvormundschaften                                                      Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

* Daten der Jahre 2000 und 2001 nicht verfügbar
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Tabelle 98: Prüfung von Pflegestellen*

2002 2003 2006 2009 2010 2011

erfolgte Prüfungen 42         25         39         11         15         30         

bestätigte Pflegestellen 33         20         28         9           10         23         

nichtbestätigte Pflegestellen 1           1           -            -            1           3           

Selbstrücknahmen 8           4           11         2           4           4           
Quelle: SG Adoption, Pflege, Amtsvormundschaften 
* Daten der Jahre 2000 und 2001 nicht verfügbar

Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011   

Insgesamt erhöhte sich die Anzahl der Bewerberprüfungen im Jahr 2011 im Vergleich zum Vorjahr um 50 %. 
Es erfolgten im Jahr 2011 insgesamt 30 Prüfungen als Pflegestelle. Davon konnten 23 Pflegestellen bestätigt 
werden, drei Bewerber konnten nicht als Pflegestelle bestätigt werden und 4 Bewerber nahmen selbst ihre 
Bewerbung zurück.

7.4.2 Pflegestellenanfragen des ASD
Abbildung 112: Anfragen für in Pflegestellen zu vermittelnde Kinder nach Altersgruppen*
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* Daten der Jahre 2000 und 2001 nicht verfügbar
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Tabelle 99: Anfragen für in Pflegestellen zu vermittelnde Kinder nach Altersgruppen*

2002 2003 2006 2009 2010 2011

0 bis unter 6 Jahren 45         35         99         62         59         111       

7 bis unter 12 Jahren 43         28         41         23         22         51         

13 bis unter 14 Jahren 12         11         12         1           2           9           

15 bis unter 18 Jahren 5           1           -            -            -            -            

Gesamt 105       75         152       86         83         171       
Quelle: SG Adoption, Pflege, Amtsvormundschaften 
* Daten der Jahre 2000 und 2001 nicht verfügbar

Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011   

Die Anzahl der Anfragen des ASD für in Pflegestellen zu vermittelnde Kinder hat sich im Jahr 2011 im Vergleich 
zum Vorjahr mehr als verdoppelt.

Knapp zwei Drittel aller Anfragen des ASD nach Pflegestellen betrafen im Jahr 2011 die Altersklassen der 0 bis 
unter 6-Jährigen (64,9 %). Besonders in dieser Altersgruppe werden intensivste Bemühungen des Jugendamtes 
unternommen, diesen Kindern eine familienähnliche Erziehung zu ermöglichen. 

Gut ein Viertel aller Anfragen des ASD nach Pflegestellen betrafen im Jahr 2011 die Altersklassen der 7 bis unter 
12-Jährigen (29,8 %). Neun Anfragen bezogen sich auf 13 bis 14-jährige Kinder (5,3 %).

Parallel zur Erfüllung der Basisaufgaben des Pflegekinderdienstes wurden durch die Mitarbeiter im Jahr 2011 
Standards für die Werbung, Schulung und Prüfung von Pflegeeltern, die Vermittlung von Kindern in Pflegestellen, 
die Betreuung der Pflegeverhältnisse und die Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern innerhalb und außerhalb 
des Amtes für Jugend, Familie und Bildung entwickelt. 

In Bezug auf die Vermittlung von Pflegekindern wurde das Meldeverfahren ebenfalls einer Prüfung und 
Qualifizierung unterzogen. Festgestellt wurde, dass die hohe Anzahl der Anfragen des Jahres 2011 auch daraus 
resultierte, dass Anfragen des Vorjahres übernommen wurden (2011: 98) und gemeldete Kinder teilweise nicht 
mehr zur Vermittlung zur Verfügung standen. 



195

7

Hoheitliche Jugendhilfe

7.4.3 Pflegefamilientag 2011
Am 17.09.2011 fand der 8. Leipziger Pflegefamilientag zum Thema „Chancen für das Pflegekind – 
Trennungsbewältigung und Trauerverarbeitung in der Pflegefamilie“ statt. 

150 Pflegepersonen und Fachkräfte verfolgten mit Interesse den Fachvortrag des Diplompsychologen Kay-Uwe 
Fock und brachten sich intensiv in die Arbeitsgruppen zum Thema ein.

65 Pflegekinder und Pflegegeschwister besuchten währenddessen die Kinderbetreuung in den Freizeittreffs 
„Mühlholz“ und „Völkerfreundschaft“, die mit Unerstützung der Freiwilligen Feuerwehr, Jugendfeuerwehr Leipzig-
Süd sowie dem Sportbund ein interessantes Programm gestalteten. 

Quelle: Florian Pappert                                                                      Quelle: Florian Pappert   
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7.5 Amts- und Vereinsvormundschaften und -pflegschaften
Eltern haben die Pflicht und das Recht, für ihr Kind zu sorgen (elterliche Sorge). Die elterliche Sorge umfasst die 
Sorge für die Person des Kindes (Personensorge) und das Vermögen des Kindes (§ 1626 I BGB).
Tabelle 100: Elterliche Sorge

Aufenthaltsbestimmungsrecht

Gesundheitssorge

Regelung schulischer Angelegenheiten

Bestimmung des Umgangs

 ...

Vermögenssorge Verwaltung von Einkommen und 
Vermögen

Quelle: SG Adoption, Pflege, Amtsvormundschaften Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011   

Personensorge

El
te

rli
ch

e 
So

rg
e

Gesetzliche 
Vertretung in allen 
Angelegenheiten

Wenn Eltern die elterliche Sorge oder Teile der elterlichen Sorge nicht ausüben können oder dürfen, tritt 
aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder gerichtlicher Entscheidung an ihre Stelle ein Vormund oder Pfleger. 
Bei gesetzlich eintretender Vormundschaft wird immer das Jugendamt Vormund, bei gerichtlich bestellter 
Vormundschaft werden 

	 Einzelpersonen (oder Eheleute) oder 

	 ein Verein oder 

	 das Jugendamt am Aufenthaltsort des Minderjährigen 

zum Vormund eingesetzt. 

Gesetzliche Vormundschaft tritt ein, wenn 

	 die Mutter des Kindes ledig und minderjährig ist (§§ 1673 II, 1791c BGB)

	 die Eltern oder der allein sorgeberechtigte Elternteil in notarieller Erklärung das Kind zur Adoption freigibt (§ 
1751 BGB)

Bestellte Vormundschaft tritt ein, wenn

	 den sorgeberechtigten Eltern(-teilen) die elterliche Sorge entzogen wird, weil sie das Wohl des Kindes 
gefährden oder nicht in der Lage sind, Gefährdungen des Kindeswohls abzuwenden (§§ 1666, 1773 BGB),

	 die sorgeberechtigten Eltern(-teile) wegen Todes, Krankheit, Verhinderung oder unbekanntem Aufenthalt die 
elterliche Sorge nicht ausüben können (§§ 1673, 1674, 1677,1773 BGB)

Bestellte Pflegschaft tritt ein, wenn 

	 den sorgeberechtigten Eltern(-teilen) einzelne Teile der elterliche Sorge entzogen werden, weil sie das 
Wohl des Kindes gefährden, nicht in der Lage sind, Gefährdungen des Kindeswohls abzuwenden oder sich 
in diesem Teilbereich der elterlichen Sorge in einem Interessenkonflikt (z.B. bei Strafverfahren gegen den 
anderen Elternteil) befinden (§§ 1666, 1909, 1773 BGB).
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Wenn das Jugendamt Vormund oder Pfleger wird, spricht man von einer Amtsvormundschaft oder 
Amtspflegschaft. Das Jugendamt beauftragt einzelne Mitarbeiter mit der Führung der ihm übertragenen 
Vormundschaften und Pflegschaften. 

Der Vormund muss alle Entscheidungen treffen, die auch Eltern für ihre Kinder treffen; z. B.: 

	 Wo soll das Kind leben? 

	 Wo soll es zur Schule gehen? 

	 Welchen besonderen (therapeutischen, schulischen) Förderbedarf hat das Kind?

	 Weiterhin gehört es dazu, Ausbildungsverträge für Kinder abzuschließen, über die Notwendigkeit von 
Operationen zu entscheiden, Anträge auf Ausstellung von Ausweisen und Aufenthaltsgenehmigungen 
(für Kinder nicht deutscher Staatsangehörigkeit) zu stellen oder Konten für die Kinder zu eröffnen. 

Die Aufzählung kann nicht abschließend sein, da die vielen, im Leben eines Kindes zu treffenden 
Entscheidungen nicht vorhersehbar sind.

Im Amt für Jugend, Familie und Bildung (AfJFB) der Stadt Leipzig waren im Jahr 2011 sechs Mitarbeiter/-innen mit 
der Führung der übertragenen Amtsvormundschaften und Pflegschaften beauftragt. Im Jahresverlauf standen im 
Stadtgebiet 372 Minderjährige unter Amtsvormundschaft und 152 Minderjährige unter Amtspflegschaft. Insgesamt 
wurden also im Jahresverlauf 524 Minderjährige durch das AfJFB vertreten. 

Der Verein Fairbund e. V. führte im Stadtgebiet im Jahr 2011 insgesamt 234 Vormundschaften und 91 
Pflegschaften, es wurden also im Jahresverlauf 325 Minderjährige durch den Verein vertreten.

Insgesamt wurden im Jahresverlauf im Stadtgebiet Leipzig 849 Minderjährige durch Amts-/Vereinsvormund oder 
Amts-/Vereinspfleger vertreten.

Die Anzahl der von AfJFB und Verein geführten Vormundschaften und Pflegschaften ist in den letzten 3 Jahren 
relativ konstant geblieben. 
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7.5.1 Entwicklung der Amts- und Vereinsvormundschaften
Abbildung 113: Amts- und Vereinsvormundschaften
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Quelle: SG Adoption, Pflege, Amtsvormundschaften                                                      Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

Tabelle 101: Amts- und Vereinsvormundschaften *
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Amtsvormundschaften 308 440 320 476 341 520 341 439 299 420 252 372

Kinder minderjähriger 
Mütter

64 104 52 107 56 106 36 63 39 61 27 63

minderjährige unbegleitete 
Flüchtlinge

22 31 20 46 4 17 0 1 0 0 0 0

Adoptionsvormundschaften 19 32 19 27 13 49 24 34 20 35 11 31

bestellte Vormundschaften 204 273 229 296 268 348 281 341 240 324 214 278

Vereinsvormundschaften 0 71 121 142 157 198 199 234

minderjährige unbegleitete 
Flüchtlinge

22 31 20 46 0 23 13 29 19 34 14 19

Quelle: SG Adoption, Pflege, Amtsvormundschaften 

* Daten des Jahres 2000 nicht verfügbar, Vereinsvormundschaften Stichtagszahl zum 31.12. d.J. erst ab 2008 erfasst

2011

Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011   

2009 2010

noch kein Angebot

20062001 2003

Seit dem Jahr 2005 bietet der Verein FAIRbund e. V. in Leipzig die Führung von Vereinsvormundschaften an. Die 
Leistungsvereinbarung zwischen Träger und AfJFB wurde in den Folgejahren bezüglich der Fallzahlen angepasst. 
Der Rückgang der Amtsvormundschaften resultiert aus dieser Zielstellung.
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7.5.2 Entwicklung der Amts- und Vereinspflegschaften
Abbildung 114: Amts- und Vereinspflegschaften
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Quelle: SG Adoption, Pflege, Amtsvormundschaften                                                      Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

Tabelle 102: Amts- und Vereinspflegschaften
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Amtspflegschaften 151 204 98 187 175 250 123 183 97 158 102 152

Vereinspflegschaften 0 34 46 88 59 85 69 91

Quelle: SG Adoption, Pflege, Amtsvormundschaften 

* Daten des Jahres 2000 nicht verfügbar, Stichtagszahl Vereinspflegschaften erst ab 2008 erfasst

2011

Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011   
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noch kein Angebot

20092001 2003

Der Rückgang der Amtspflegschaften seit dem Jahr 2006 geht einher mit einem Anstieg der Vereinspflegschaften, 
die vom Verein FAIRbund e. V. durchgeführt werden. 
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7.5 3 Aufenthalt Minderjähriger bei Amtsvormundschaften/-pflegschaften
Abbildung 115: Aufenthalt von Minderjährigen bei Amtsvormundschaften und –pflegschaften im Jahr 2011
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Quelle: SG Adoption, Pflege, Amtsvormundschaften                                                      Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

Tabelle 103: Aufenthalt Minderjähriger bei Amtsvormundschaften/–pflegschaften 
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Abgängig 2 1 3 2 1 3 1 5 6 7 1 8 1 0 1

geschl. Unterbringung 9 3 12 7 0 7 7 0 7 2 0 2 0 0 0

Inobhutnahme 10 7 17 5 19 24 3 9 12 8 12 20 3 7 10

Behinderteneinrichtung 11 5 16 9 1 10 10 1 11 8 1 9 6 2 8

Mutter-Kind-WG 18 0 18 13 0 13 13 0 13 10 0 10 0 0 0

eigener Haushalt 19 4 23 21 1 22 9 4 13 10 0 10 22 0 22

Adoptionspflege 70 4 74 64 1 65 72 0 72 76 0 76 68 1 69

Familie 69 72 141 68 67 135 55 64 119 56 64 120 52 52 104

Pflegefamilie 99 53 152 105 38 143 107 15 122 98 14 112 92 19 111

Heim/WG 154 119 273 158 93 251 162 85 247 145 66 211 128 71 199

Gesamt 461 268 729 452 221 673 439 183 622 420 158 578 372 152 524
Quelle: SG Adoption, Pflege, Amtsvormundschaften 
* Daten früherer Jahre nicht verfügbar

Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011 

20102007 2008 2009 2011

Der überwiegende Teil der geführten Amtsvormundschaften/Amtspflegschaften resultiert aus sorgerechtlichen 
Entscheidungen des Familiengerichtes. Die durch das AfJFB vertretenen Kinder können daher zumindest 
unmittelbar nach der gerichtlichen Entscheidung nicht in ihrer Familie leben. 
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Insofern liegt der Schwerpunkt der Tätigkeit des Amtsvormundes/-pflegers darin, die weitere Lebensperspektive 
der Minderjährigen zu klären. Der überwiegende Teil der betreuten Minderjährigen erhält auf Antrag des 
Amtsvormundes/Amtspflegers Hilfen zur Erziehung. 

Im Hilfeverlauf vertritt der Vormund die Interessen der Minderjährigen auch gegenüber dem AfJFB  
Als Personensorge- oder Antragsberechtigter beantragt er die erforderlichen Hilfen und nimmt an 
Hilfeplangesprächen teil. Dabei sichert er das gesetzlich verankerte Mitbestimmungs- und Mitentscheidungsrecht 
von Kindern und Jugendlichen (§§ 6, 8, 9 und 36 SGB VIII), indem er im persönlichen Kontakt mit dem 
Minderjährigen dessen Wunsch und Willen ermittelt und in Abwägung von Kindeswille und Kindeswohl die 
Interessen des Minderjährigen nach außen vertritt. 

Innerhalb der geführten Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften nahm die Arbeit mit Minderjährigen mit 
komplexen Problemlagen (erheblichen gesundheitlichen, psychischen und seelischen Problemen) unverändert 
großen Raum ein.

Für jüngere Kinder ist die zeitnahe Perspektivklärung aufgrund häufig strittiger und damit langwieriger 
Familiengerichtsverfahren, in denen der Vormund/Pfleger als Vertreter des Kindes eingebunden ist, oft schwierig.

Reform des Vormundschaftsrechts

Durch das Gesetz zur Änderung des Vormundschafts- und Betreuungsrechts wird die persönlich geführte 
Vormundschaft als gesetzliches Leitbild verankert. 

Die Rolle des Vormunds ändert sich durch das neue Gesetz dem Grunde nach nicht, jedoch wird eine intensivere 
Wahrnehmung der Aufgaben im Rahmen der Vormundschaft /Pflegschaft eingefordert. 

Am 06.07.2011 trat die erste Stufe der Reform des Vormundschaftsrechts in Kraft, die dem Vormund/Pfleger 
vorgibt, in der Regel mindestens einmal monatlich persönlichen Kontakt zum Mündel/Pflegling zu halten (§ 1793 
Abs. 1a BGB) und die Pflege des Mündels/Pfleglings persönlich zu fördern und zu gewährleisten (§ 1800 BGB). 

Die zweite Stufe der Vormundschaftsrechtsreform begrenzt ab dem 06.07.2012 die Zahl der je Vormund 
vertretenen Mündel/Pfleglinge auf maximal 50 und gibt vor, dass Minderjährige vor der Auswahl des Vormundes/
Pflegers anzuhören sind (§ 55 SGB Abs. 2 SGB VIII). Dem Familiengericht ist aufgegeben, die Einhaltung der 
persönlichen Kontakte zu beaufsichtigen (§ 1837 Abs. 2 BGB). 

Im Jahr 2011 lag die durchschnittliche Fallzahlbelastung je Amtsvormund/Amtspfleger im AfJFB bei 59. Aufgrund 
der  Fallzahlbelastung und der hohen Zeitbindung durch besonders problembelastete Minderjährige konnten die 
Mitarbeiter im Jahr 2011 die Vorgabe der monatlichen Kontakte zu jedem Mündel/Pflegling nicht einhalten. 

Angestrebt wurde eine Fallzahlreduzierung durch Fallabgaben an den Verein Fairbund e. V., diese konnte im 
angestrebten Umfang jedoch nicht erfolgen, weil einerseits durch  das Gericht neue Fälle übertragen wurden und 
andererseits betreute Minderjährige einem Wechsel der Person des Vormunds/Pflegers widersprachen.

Zielstellung für das Jahr 2012 ist die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben.



Hoheitliche Jugendhilfe

202

7

 
7.6 Jugendgerichtshilfe
Die Aufgaben des Sachgebietes Jugendgerichtshilfe werden durch den § 52 SGB VIII (Mitwirkung in Verfahren 
nach dem Jugendgerichtsgesetz) in Verbindung mit § 38 Jugendgerichtsgesetz (JGG) bestimmt. 

Sie hat die Pflicht, den Rechtsanspruch junger straffällig gewordener Menschen im Alter von 14 bis zur 
Vollendung des 21. Lebensjahres auf Mitwirkung der Jugend(gerichts-)hilfe im Jugendstrafverfahren sicher zu 
stellen und gleichzeitig die verfahrensbeteiligten Behörden zu unterstützen. 

Im § 38 JGG heißt es: „Vertreter der Jugendgerichtshilfe bringen die erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen 
Gesichtspunkte zur Geltung, unterstützen durch Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt 
des Beschuldigten ... und äußern sich zu den Maßnahmen, die zu ergreifen sind ...“ 

Jugendliche, deren Sorgeberechtigte und junge Volljährige sind auf das Strafverfahren vorzubereiten und bis zum 
Abschluss desselben zu begleiten. Wenn notwendig, ist die Eingliederungshilfe für Haftentlassene vorzubereiten. 
Die frühestmögliche Einbeziehung der Jugendgerichtshilfe hat - dem Erziehungsgedanken folgend - das Ziel, 
dass Strafverfahren durch Einleitung von ambulanten Maßnahmen (nach JGG) oder durch Leistungen der 
Jugendhilfe (nach dem SGB VIII) eingestellt werden können. 

Das Sachgebiet ist als eigenständiger Spezialdienst organisiert. Die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter 
arbeiten stadtteilorientiert. Hier werden alle Jugendlichen (14 bis unter 18 Jahre) und Heranwachsenden (18 bis 
unter 21 Jahre), die straffällig in Erscheinung getreten sind, im gesamten Verfahren nach dem JGG betreut. 

Die Mitwirkung der Jugendgerichtshilfe beginnt mit der polizeilichen Information über die Feststellung eines 
jungen Menschen als Beschuldigter einer Tat. Die Betreuung endet mit Abschluss des Jugendstrafverfahrens, das 
bedeutet, bis hin zur Eingliederungshilfe nach der Haftentlassung.

Das Tätigwerden der Jugendgerichtshilfe im Rahmen von Beratung und Begleitung erfolgt auch bei 
Ordnungswidrigkeitsverfahren sowie bei der Verhängung von Strafbefehlen. 
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7.6.1 Jugenddelinquenz bei 14- bis unter 21-Jährigen
Abbildung 116: Erst- und Mehrfachtäter
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Quelle: SG Jugendgerichtshilfe                                                                                       Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

Tabelle 104: Erst- und Mehrfachtäter

2000 2003 2006 2009 2010 2011

Mehrfachtäter 1.373     2.581     2.271     1.626     1.567     1.546     

Ersttäter 1.322     1.536     1.094     1.375     1.369     1.446     

Jugendstraftäter 2.695     4.117     3.365     3.001     2.936     2.992     
Quelle: SG Jugendgerichtshilfe Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011   

Die Fallzahl der durch die Jugendgerichtshilfe zu betreuenden Täter ist im Jahr 2011 im Vergleich zum Vorjahr um 
1,9 % leicht gestiegen (plus 56 Täter). 

Bei der Erfassung von Tätern erfolgt eine Unterscheidung von Ersttätern und Mehrfachtätern. Ersttäter 
sind diejenigen, gegen die erstmalig polizeilich ermittelt wurde bzw. ein Jugendstrafverfahren vorlag. Dabei 
können auch mehrere Taten Gegenstand des ersten Verfahrens sein. Mehrfachtäter sind mindestens zweimal 
strafrechtlich in Erscheinung getreten.

Im Jahr 2011 ist die Anzahl von Mehrfachtätern im Vergleich zum Vorjahr um 1,3 % gesunken (minus 21 
Mehrfachtäter). Die Zahl der Ersttäter ist im Vergleich zum Vorjahr um 5,6 % gestiegen (plus 77 Ersttäter). 
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7.6.2 Jugendkriminalitätsrate nach Stadtbezirken
Abbildung 117: Wohnorte der 14- bis unter 21-Jährigen Straftäter nach Stadtbezirken im Jahr 2011
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Quelle: SG Jugendgerichtshilfe                                                                                       Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

Tabelle 105: Wohnorte der 14- bis unter 21-Jährigen Straftäter nach Stadtbezirken 

Stadtbezirk 2000 2003 2006 2009 2010 2011

Mitte 201       299       205       187       185       156       

Nordost 241       327       247       233       244       234       

Ost 559       714       589       533       504       530       

Südost 226       354       290       267       263       260       

Süd 263       403       320       268       231       253       

Südwest 163       348       284       249       275       260       

West 388       536       439       361       333       347       

Altwest 265       434       374       328       346       377       

Nordwest 149       222       193       149       164       180       

Nord 240       477       346       334       304       324       

Leipzig Gesamt 2.695     4.114     3.287     2.909     2.849     2.921     

nicht zuordenbar 
(z. B. ohne festen Wohnsitz, u. a.)

-            3           78         92         87         71         

Jugendstraftäter Gesamt 2.695     4.117     3.365     3.001     2.936     2.992     
Quelle: SG Jugendgerichtshilfe Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011   

In der obigen Tabelle sind die Wohnorte der Täter erfasst und den Stadtbezirken zugeordnet. In die Kategorie 
„nicht zuordenbar“ zählen die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, Deutsche und Ausländer ohne festen 
Wohnsitz sowie alle Amtshilfen.
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Insgesamt wurden im Jahr 2011 von der Jugendgerichtshilfe 2.992 Täter betreut, die polizeilich gemeldet waren 
bzw. sich ohne festen Wohnsitz in Leipzig aufhielten. Die Gesamtzahl von Jugendstraftätern im gesamten 
Betrachtungszeitraum verteilt sich auf alle Stadtbezirke. Regionale Besonderheiten sind ersichtlich und decken 
sich mit der Falldichte in den Sozialbezirken des ASD.

7.6.3 Jugenddelinquenz nach Alter und Geschlecht
Abbildung 118: Täter nach Altersgruppen und Geschlecht
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Quelle: SG Jugendgerichtshilfe                                                                                        Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

Tabelle 106: Täter nach Altersgruppen und Geschlecht

2007 2008 2009 2010 2011

weibliche Jugendliche (14 bis unter 18 Jahre) 484      372      355      404      435      

männliche Jugendliche (14 bis unter 18 Jahre) 1.017   921      842      811      938      

weibliche Heranwachsende (18 bis unter 21 Jahre) 435      414      441      506      488      

männliche Heranwachsende (18 bis unter 21 Jahre) 1.237   1.247   1.363   1.215   1.131   

Jugendstraftäter Gesamt 3.173   2.954   3.001   2.936   2.992   
Quelle: SG Jugendgerichtshilfe Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011   

Der Anteil männlicher Straftäter (2.074) ist mit 69,2 % im Jahr 2011 im Vergleich zum Vorjahr (2010: 69,0 %) 
prozentual etwa gleich hoch. Dementsprechend war auch der Anteil der weiblichen Täter im Jahr 2011 mit 30,8 % 
etwa auf dem Vorjahresniveau (2010: 31,0).

In der Altersgruppe der 14- bis unter 18-Jährigen (1.373) ist im Jahr 2011 sowohl bei den Mädchen als auch bei 
den Jungen im Vergleich zum Vorjahr ein leichter Anstieg um 13 % (plus 158 jugendliche Täter) festzustellen. 
Gesunken ist hingegen die Altersgruppe der heranwachsenden Straftäter um 5,9 % (minus 102 heranwachsende 
Täter). 

Größte Gruppe waren im Jahr 2011 - wie in den Vorjahren - die männlichen Heranwachsenden zwischen 18 bis 
unter 21 Jahren mit 37,8 % aller Täter, gefolgt von den männlichen Jugendlichen mit 31,3 %. Der Anteil weiblicher 
Heranwachsender betrug 16,3 % und der Anteil der weiblichen Jugendlichen 14,5 %.
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7.7 Eltern- und Erziehungsgeld
Das Sachgebiet Eltern- und Erziehungsgeld gehört seit August 2008 zur Abteilung Hoheitliche Jugendhilfe des 
Amtes für Jugend, Familie und Bildung Leipzig, so dass ab 2009 erstmals Aussagen für ein Kalenderjahr getroffen 
werden können und somit auch Jahresvergleiche möglich sind.

Der vorliegende Jugendhilfereport beleuchtet die Fallzahlen hinsichtlich der Erstanträge, Neufeststellungen 
und Widersprüche. Dabei wurden jeweils die Bundes- und Landesgesetze zusammengefasst, da das 
Antragsaufkommen im Bundeserziehungsgeldgesetz und Landeserziehungsgeldgesetz für Geburten bis 
31.12.2006 marginal ist und sich auf wenige Einzelfälle beschränkt.

Aufgabe des Sachgebietes ist der Vollzug des Bundeserziehungsgeldgesetzes (BErzGG), des Bundeseltergeld- 
und Elternzeitgesetzes (BEEG) und des Sächsischen Landeserziehungsgeldgesetzes (SächsLErzGG) für alle 
in Leipzig wohnenden Antragsteller. Zentrales Element der täglichen Arbeit ist die Bearbeitung der Anträge auf 
Elterngeld. Hierzu gehört neben dem eigentlichen Antragsverfahren auch die Beratung der Bürger im Vorfeld der 
Antragstellung bei Fragen zum Elterngeld und zur Elternzeit.

Elterngeld soll als Entgeltersatzleistung Familien nach der Geburt ihres Kindes finanzielle und wirtschaftliche 
Unabhängigkeit ermöglichen, damit sie sich intensiv und ohne Sorgen auf die neue Lebenssituation einstellen 
können. Ziel des Elterngeldes ist die weitere Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sowie eine 
stärkere Einbeziehung der Väter in die ersten Lebensmonate ihres Kindes.

Im Folgenden sollen die wichtigsten Grundlagen dargestellt werden:

	 Anspruch besteht auf maximal 14 Monate für ein Elternpaar

	 freie Aufteilung der Zeiträume zwischen mindestens 2 und maximal 12 Monaten pro Elternteil; der Bezug ist 
abwechselnd oder gleichzeitig möglich

	 die Höhe orientiert sich am wegfallenden Einkommen des betreuenden Elternteils und beträgt maximal 
1.800 EUR; berücksichtigt werden nur im Inland versteuerte oder diesen gleichgestellte Erwerbseinkünfte

	 Anspruch besteht auch für Eltern, die vor der Geburt nicht oder nur in sehr geringem Umfang erwerbstätig 
waren in Höhe des Mindestbetrages von 300 EUR monatlich

	 vom Mehrlingszuschlag und Geschwisterbonus profitieren Mehrkindfamilien mit kleinen Kindern

	 Teilzeit bis 30 Wochenstunden ist während des Bezugs von Elterngeld möglich; das Einkommen wird 
entsprechend berücksichtigt

	 der Auszahlungszeitraum kann bei Halbierung der Auszahlungsbeträge auf maximal 2 Jahre verlängert 
werden

	 das Elterngeld wird beim Bezug von Arbeitslosengeld II in voller Höhe als Einkommen berücksichtigt, sofern 
der Berechtigte vor der Geburt des Kindes nicht arbeiten war.

In Sachsen besteht weiterhin die Möglichkeit, im Anschluss an das Elterngeld Landeserziehungsgeld als 
einkommensabhängige Sozialleistung zu beziehen. Voraussetzung dafür ist jedoch unter anderem, dass kein mit 
staatlichen Mitteln geförderter Platz in einer Kindereinrichtung in Anspruch genommen wird. Leistungshöhe und 
-dauer sind abhängig vom Zeitpunkt der Inanspruchnahme des Landeserziehungsgeldes und der Anzahl der im 
Haushalt lebenden Kinder.

Die Daten für den vorliegenden Jugendhilfereport beziehen sich auf die vollen Kalenderjahre 2009 bis 2011. Für 
das Jahr 2008 liegt der Zeitraum vom 01.08.2008 bis zum 31.12.2008 zu Grunde, da für vorherige Zeiten keine 
statistischen Werte verfügbar sind.
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7.7.1 Erstanträge 
Abbildung 119: Erstanträge Eltern- und Erziehungsgeld
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Quelle: SG Elterngeld                                                                                                       Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

Tabelle 107: Erstanträge Eltern- und Erziehungsgeld

LErzG 3 BEEG 4 LErzG 3 BEEG 4 LErzG 3 BEEG 4 LErzG 3 BEEG 4

offene Vorgänge BZA 1 143 400 183 538 109 370 100 336

Zugänge 1.109 2.269 1.906 7.047 1.815 6.859 1.551 7.305

erledigte Vorgänge BZE 2 1.069 2.132 1.979 7.216 1.824 6.892 1.517 6.709

Bewilligungen 1.026 2.094 1.887 7.054 1.762 6.764 1.456 6.579

Ablehnungen 28 17 51 91 34 73 32 78

sonstige Erledigungen 15 21 41 71 28 55 29 52

Auszahlungen (T€) 1.139 7.455 3.030 33.124 2.391 34.164 2.215 38.980
Quelle: SG Elterngeld
1=Berichtszeitraum Anfang; 2=Berichtszeitraum Ende; 3=Landeserziehungeld für Geburten bis 31.12.06 und 
Landeserziehungeld für Geburten ab 01.01.07; 4=Bundeserziehungsgeld 1. Lebensjahr; Bundeserziehungsgeld 
2. Lebensjahr für Geburten bis 31.12.06, Bundeselterngeld für Geburten ab 01.01.07

2009

Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011   

2008 2010 2011

Die Geburtenzahlen in Leipzig stehen in direktem Zusammenhang zum Antragsaufkommen für das Elterngeld, 
das mit über 7.000 Anträgen die Hauptaufgabe in der täglichen Fallbearbeitung repräsentiert. Da grundsätzlich 
beide Elternteile die Möglichkeit besitzen, Elterngeld zu beziehen, sind die Antragszugänge zahlenmäßig größer 
als die Geburtenzahlen. In diesen Fällen sind pro Kind zwei Anträge zu bearbeiten.

Der Anstieg der Geburtenzahlen im Jahr 2011 um 300 auf 5.600 Geburten spiegelt sich in den deutlich 
gestiegenen Antragszahlen gegenüber dem Vorjahr wider. Der scheinbar leicht rückläufige Trend im Vergleich zu 
2009 resultiert aus einem erheblichen Rückstau bei der Antragserfassung aus dem Jahr 2008, der erst Anfang 
2009 in die Datenbank eingepflegt werden konnte.
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Die Bearbeitungszeit der Anträge auf Elterngeld betrug im Jahresdurchschnitt 54 Bearbeitungstage, so dass eine 
zeitnahe Auszahlung der Leistung an die berechtigten Eltern als Erwerbsersatzleistung nicht immer gesichert 
werden konnte. Gründe hierfür sind unter anderem die Einführung des Haushaltbegleitgesetzes 2011 (HHBeglG 
2011), welches für das Elterngeld weitreichende Konsequenzen hatte und einen erheblichen Mehraufwand in der 
Antragsbearbeitung generierte. Dies spiegelt sich auch in den sinkenden Erledigungszahlen aus dem Jahr 2011 
im Vergleich zum Vorjahr wider. Betrachtet man die Antragszugänge und Erledigungen von Erstanträgen und 
Neufeststellungen gemeinsam, sind die Antragszugänge in der Summe deutlich, die Erledigungen geringfügig 
gestiegen.

7.7.2 Neufeststellungen 
Abbildung 120: Neufeststellungen Eltern- und Erziehungsgeld 
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Tabelle 108: Neufeststellungen Eltern- und Erziehungsgeld 

LErzG 3 BEEG 4 LErzG 3 BEEG 4 LErzG 3 BEEG 4 LErzG 3 BEEG 4

offene Vorgänge BZA 1 7 53 13 71 12 157 7 170

Zugänge 251 511 321 2.207 331 2.789 222 3.349

erledigte Vorgänge BZE 2 245 493 323 2.120 336 2.776 226 3.424

Bewilligungen 170 183 186 913 162 1.137 113 1.103

Ablehnungen 75 310 116 1.194 143 1.604 95 2.292

Korrekturen 0 0 0 0 0 0 0 0

sonstige Erledigungen 0 0 21 13 31 35 18 29
Quelle: SG Elterngeld
1=Berichtszeitraum Anfang; 2=Berichtszeitraum Ende; 3=Landeserziehungeld für Geburten bis 31.12.06 und 
Landeserziehungeld für Geburten ab 01.01.07; 4=Bundeserziehungsgeld 1. Lebensjahr; Bundeserziehungsgeld 
2. Lebensjahr für Geburten bis 31.12.06, Bundeselterngeld für Geburten ab 01.01.07

2008

Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011   

2009 2010 2011
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Die Fallzahlen stiegen im Bereich des Elterngeldes bei den erledigten Neufeststellungen im Kalenderjahr 
2011 um 23,3 % (plus 648 erledigte Vorgänge) im Vergleich zum Vorjahr an. Dieser Zuwachs resultiert aus der 
wachsenden Zahl der Erstattungsansprüche des Jobcenters, da seit 2011 das Elterngeld als Einkommen beim 
Arbeitslosengeld II berücksichtigt wird. Weitere Gründe für die Neufeststellung des Anspruchs sind zum Beispiel 
die Aufnahme einer Teilzeittätigkeit oder die endgültige Feststellung des Elterngeldes nach abschließender 
Einkommensprüfung. 

Im Landeserziehungsgeld führt häufig die Inanspruchnahme einer Kindereinrichtung zum vorzeitigen 
Leistungsende. Bewilligungen (= Änderung der Leistungshöhe oder -dauer) und Ablehnungen (= keine Änderung 
im Anspruch) hielten sich hier 2011 in etwa die Waage. Im Bereich des Elterngeldes führte die Neufeststellung 
häufiger zu einer Ablehnung und die ursprünglich ermittelte Leistungsdauer und –höhe blieb unverändert.

7.7.3 Widersprüche
Abbildung 121: Widersprüche Eltern- und Erziehungsgeld
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Quelle: SG Elterngeld                                                                                                       Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

Tabelle 109: Widersprüche Eltern- und Erziehungsgeld

LErzG 3 BEEG 4 LErzG 3 BEEG 4 LErzG 3 BEEG 4 LErzG 3 BEEG 4

offene Vorgänge BZA 1 16      114    19      133    8       122    5       113    

Zugänge 10      92      28      222    30      300    9       282    

erledigte Vorgänge BZE 2 7       71      39      234    35      310    12      281    

Abhilfe 6       33      19      113    20      128    4       90      

Teilabhilfe -        2       1       13      -        32      1       32      

sonstige Erledigungen -        6       7       31      7       46      4       35      
Quelle: SG Elterngeld
1=Berichtszeitraum Anfang; 2=Berichtszeitraum Ende; 3=Landeserziehungeld für Geburten bis 31.12.06 und 
Landeserziehungeld für Geburten ab 01.01.07; 4=Bundeserziehungsgeld 1. Lebensjahr; Bundeserziehungsgeld 
2. Lebensjahr für Geburten bis 31.12.06, Bundeselterngeld für Geburten ab 01.01.07

2008

Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011   

2009 2010 2011
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Da das Antragsaufkommen im Elterngeld deutlich über dem des Landeserziehungsgeldes liegt, ist auch die Zahl 
der neu zugegangenen Widersprüche mit 280 wesentlich höher. 

Bei insgesamt rund 12.400 Antragszugängen über alle Sparten zeugt die Quote der Widersprüche von unter 
2,5 % von einer hohen Qualität in der fachinhaltlichen Prüfung der Anträge. Knapp die Hälfte der Widersprüche 
konnte durch Abhilfe- oder Teilabhilfebescheide zugunsten der Widerspruchsführer erledigt werden, in den 
übrigen Fällen wurde die Entscheidung der Elterngeldstelle durch Widerspruchsbescheide bestätigt.
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Der Allgemeine Sozialdienst (ASD) stellt als Teil der kommunalen Selbstverwaltung innerhalb der Fachbehörde 
Jugendamt kommunale soziale Dienstleistungen auf der Grundlage des Grundgesetzes bereit. 

Im Jahr 2011 war der ASD Leipzig in neun Sozialbezirke gegliedert und Anlaufstelle für hilfesuchende Menschen 
in vielfältigen Notlagen. Insbesondere auf der Grundlage des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (SGB VIII) und des 
Bundessozialhilfegesetzes (SGB XII) gewährt der ASD ganzheitliche, gesetzes- und generationenübergreifende 
soziale Hilfen.

Vier zentrale Ziele bilden die Schwerpunktarbeit des ASD:

•	 Eltern sowie Personen, die die Elternrolle ausüben, besitzen ausreichend Kompetenzen, um angemessen für 
die Entwicklung und das Wohlergehen ihrer Kinder zu sorgen.

•	 Durch Ausübung des Wächteramtes ist dafür gesorgt, dass Kinder und Jugendliche ihre Entwicklungsaufgaben 
entsprechend ihres Alters bewältigen.

•	 Junge Volljährige sind in der Lage, ein eigenständiges gesellschaftsfähiges Leben zu führen.

•	 Erwachsene und Senioren sind in der Lage, ein menschenwürdiges Leben zu führen. 

Das Handeln des ASD bewegt sich in einem ständigen Spannungsfeld zwischen Beratung und Unterstützung 
im Sinne von Partizipation und Freiwilligkeit einerseits und Kontrolle und Intervention andererseits hinsichtlich 
Ermittlung und Feststellung von Sachverhalten im Rahmen des Wächteramtes. 

Auf der Grundlage der sozialpädagogischen Diagnostik entwickeln die Sozialarbeiter/-innen gemeinsam mit den 
Betroffenen einen Hilfeplan auf der Grundlage eines standardisierten Hilfeplanverfahrens. Dabei arbeitet der ASD 
ressourcenorientiert, bezieht soziale Netzwerke ein und vermittelt in weitergehende Angebote und Hilfen. Ebenso 
prüft und gewährt der ASD notwendige und geeignete Hilfen zur Erziehung. 

Die Hilfe erfolgt unabhängig davon, ob es sich um

•	 Familien (in unterschiedlicher Zusammensetzung), Lebensgemeinschaften mit und ohne Kinder oder um 
Einzelpersonen handelt; 

und unabhängig von 

•	 Alter, Geschlecht, Nationalität, Konfession und Einkommen.

Der ASD wird aktiv durch

•	 Nachfrage der Betroffenen, Informationen an den ASD über mögliche Hilfebedarfe und Gefährdungen, 
Einschätzungen des ASD von Hilfebedürftigkeit und Gefährdungen bzw.

•	 Im Rahmen der Gerichtshilfe sowie der Amtshilfe.
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Karte 15: ASD Standorte in der Stadt Leipzig nach Sozialbezirken im Jahr 2011

Die obige Abbildung zeigt die Sozialbezirke und Standorte der Außenstellen des Allgemeinen Sozialdienstes im 
Berichtsjahr 2011. Im Jahr 2011 ist mit dem Standort Ost ein neunter Sozialbezirk hinzu gekommen ist. Durch die 
damit verbundene Neuverteilung der Zuständigkeitsgebiete sind Jahresvergleiche zwischen den Sozialbezirken 
nur bedingt aussagekräftig. 
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8.1 Kennzahlenvergleich „Anzahl erzieherischer Hilfen auf 1.000 unter 21-Jährige“ 
Abbildung 122: Kennzahlenvergleich “Anzahl erzieherischer Hilfen auf 1.000 unter 21-Jährige” für alle ASD’s im Jahresvergleich 
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Quelle: SG Jugendhilfeplanung und Monitoring                                                                 Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

Tabelle 110: Kennzahlenvergleich “Anzahl erzieherischer Hilfen auf 1.000 unter 21-Jährige” für alle ASD’s im Jahresvergleich 
(Jahresdurchschnittswerte)

2000 2003 2006 2009 2010 2011

Mitte 18,9      11,7      15,0      15,7      14,5      8,3        

Nordost 24,0      13,3      20,2      26,6      24,3      24,1      

Ost 33,0      

Südost 18,2      15,6      14,7      22,0      22,1      24,8      

Süd 15,8      11,3      9,0        10,3      10,5      11,2      

Südwest 18,5      14,4      19,8      21,0      18,3      17,4      

West 29,3      30,4      24,2      33,2      35,6      34,8      

Alt-West 17,6      11,9      15,3      23,3      20,1      18,2      

Nord 17,6      10,9      13,4      17,5      16,0      21,0      

ASD Gesamt 20,5      14,6      16,3      20,5      19,4      18,9      
Quelle: SG Jugendhilfeplanung und Monitoring Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011 

ASD Gesamt
Jahres (Øwerte)

neuer ASD ab Januar 2011

Die Analyse des Kennzahlenvergleichs im Jahr 2011 zeigt im Jahresdurchschnitt 18,9 Hilfen je 1.000 unter 
21-jährige Einwohner. Dies ist im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang um durchschnittlich 0,5 erzieherische 
Hilfen auf 1.000 unter 21-jährige Einwohner/-innen. Überdurchschnittlich viele „erzieherische Hilfen auf 1.000 
unter 21-Jährige“ gab es im Jahr 2011 in den Sozialbezirken West mit 34,8 Hilfen und Ost mit 33,0 Hilfen. 
Unterdurchschnittlich viele gab es in Mitte mit 8,3 und Süd mit 11,2 „erzieherische Hilfen auf 1.000 unter 
21-Jährige“.
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8.2 Ambulante Hilfen nach ASD Sozialbezirken
Abbildung 123: Verteilung vergebener ambulanter Hilfen nach ASD Sozialbezirken (Jahresdurchschnittswerte) im Jahr 2011
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Quelle: SG Jugendhilfeplanung und Monitoring                                                                 Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

Tabelle 111: Verteilung vergebener ambulanter Hilfen nach ASD Sozialbezirken (Jahresdurchschnittswerte)

2000 2003 2006 2009 2010 2011

Mitte 68         35         59         71         62         52         

Nordost 224       84         138       157       150       104       

Ost 73         

Südost 122       95         87         132       129       119       

Süd 106       56         42         58         67         75         

Südwest 78         53         81         101       87         76         

West 171       117       80         89         99         92         

Alt-West 58         39         40         57         61         52         

Nord 100       37         49         86         73         67         

ASD Gesamt 927       516       576       751       728       710       
Quelle: SG Jugendhilfeplanung und Monitoring Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011 

ASD

neuer ASD ab Januar 2011

Jahres (Øwerte)

Die Analyse der ambulanten Hilfeentwicklung von 2000 bis 2011 (Jahresdurchschnittswerte) beim ASD zeigt 
bei den ambulanten Hilfen einen Rückgang um 22,4 % (minus von 217 Hilfen). Auch im Vergleich zum Vorjahr 
gibt es einen Rückgang der durchschnittlich vergebenen ambulanten Hilfen um 2,5 % (minus 18 Hilfen). Mit 
119 vergebenen ambulanten Hilfen hat der Sozialbezirk Südost im Jahr 2011 die meisten Hilfen dieser Art 
zu verzeichnen. Ebenfalls überdurchschnittlich viele Hilfen (104) wurden im Sozialbezirk Nordost vergeben. 
Unterdurchschnittlich viele ambulante Hilfen gab es im Jahr 2011 in den Sozialbezirken Mitte (52), Alt-West (52) 
und Nord (67).
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8.3 Teilstationäre Hilfen nach ASD Sozialbezirken 
Abbildung 124: Verteilung vergebener teilstationäre Hilfen nach ASD Sozialbezirken (Jahresdurchschnittswerte) im Jahr 2011
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Quelle: SG Jugendhilfeplanung und Monitoring                                                                 Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

Tabelle 112: Verteilung vergebener teilstationärer Hilfen nach ASD Sozialbezirken (Jahresdurchschnittswerte)

2000 2003 2006 2009 2010 2011

Mitte 10         7           4           5           8           12         

Nordost 19         17         10         12         9           4           

Ost 8           

Südost 8           20         13         6           9           11         

Süd 8           19         13         13         15         15         

Südwest 12         10         13         8           6           7           

West 25         26         9           9           10         6           

Alt-West 6           1           2           7           8           8           

Nord 26         10         11         7           9           11         

Gesamt 114       110       75         67         74         82         
Quelle: SG Jugendhilfeplanung und Monitoring Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011   

ASD

neuer ASD ab Januar 2011

Jahr (Øwerte)

Die Analyse der teilstationären Hilfeentwicklung von 2000 bis 2011 (Jahresdurchschnittswerte) beim ASD zeigt bei 
den teilstationären Hilfen einen Hilferückgang um 28,1 % (minus 32 Hilfen). Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich 
leichter Anstieg um 10,8 % durchschnittlich vergebener teilstationärer Hilfen (plus 8 Hilfen). 

Mit jahresdurchschnittlich 15 vergebenen teilstationären Hilfen hat der Sozialbezirk Süd im Jahr 2011 die meisten 
Hilfen dieser Art zu verzeichnen. Unterdurchschnittlich viele teilstationäre Hilfen gab es im Jahr 2011 in den 
Sozialbezirken Nordost (4), West (6), Südwest (7), und Ost sowie Alt-West (je 8).
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8.4 Stationärer Hilfen nach ASD Sozialbezirken
Abbildung 125: Verteilung vergebener stationärer Hilfen nach ASD Sozialbezirken (Jahresdurchschnittswerte) im Jahr 2011

42

72 68

46 41

63

88

43 47

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Mitte Nordost Ost Südost Süd Südwest West Alt-West Nord
ASD Bezirk

An
za

hl

Quelle: SG Jugendhilfeplanung und Monitoring                                                                 Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

Tabelle 113: Verteilung vergebener stationärer Hilfen nach ASD Sozialbezirken* (Jahresdurchschnittswerte)

2000 2003 2006 2009 2010 2011

Mitte 68         38         55         61         53         42         

Nordost 167       79         120       150       127       72         

Ost 68         

Südost 58         46         35         60         59         46         

Süd 64         52         35         42         35         41         

Südwest 59         49         60         71         65         63         

West 132       109       70         85         85         88         

Alt-West 48         27         38         65         44         43         

Nord 63         49         65         73         56         47         

Gesamt 659       449       478       607       524       510       
Quelle: SG Jugendhilfeplanung und Monitoring
* ohne § 19 SGB VIII

Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011  

ASD

neuer ASD ab Januar 2011

Jahr (Øwerte)

Die Analyse der stationären Hilfeentwicklung von 2000 bis 2011 (Jahresdurchschnittswerte) beim ASD zeigt bei 
den stationären Hilfen einen Hilferückgang um 22,6 % (minus 149 Hilfen). Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich 
Rückgang um 2,7 % durchschnittlich vergebener stationärer Hilfen (minus 14 Hilfen). 

Mit jahresdurchschnittlich 88 vergebenen stationären Hilfen hat der Sozialbezirk West im Jahr 2011 die meisten 
Hilfen dieser Art zu verzeichnen. Ebenfalls überdurchschnittlich viele Hilfen wurden im Sozialbezirk Nordost (72), 
Ost (68) und Südwest (63) vergeben. 
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8.5 Pflegestellen nach ASD Sozialbezirken
Abbildung 126: Verteilung vergebener Pflegestellen nach ASD Sozialbezirken (Jahresdurchschnittswerte) im Jahr 2011
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Quelle: SG Jugendhilfeplanung und Monitoring                                                                 Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

Tabelle 114: Verteilung vergebener Pflegestellen nach ASD Sozialbezirken (Jahresdurchschnittswerte)

2000 2003 2006 2009 2010 2011

Mitte 12         28         24         22         27         26         

Nordost 39         47         49         64         61         29         

Ost 29         

Südost 24         18         23         39         39         32         

Süd 28         15         20         23         21         24         

Südwest 27         27         35         33         32         28         

West 40         33         38         56         56         55         

Alt-West 13         18         24         26         20         24         

Nord 34         37         31         37         47         44         

Gesamt 217       223       244       300       303       291       
Quelle: SG Jugendhilfeplanung und Monitoring Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011 

ASD
Jahr (Øwerte)

neuer ASD ab Januar 2011

Die Analyse der Hilfeentwicklung vergebener Pflegestellen von 2000 bis 2011 (Jahresdurchschnittswerte) beim 
ASD zeigt einen Hilfeanstieg um 34,1 % (plus 74 Hilfen). Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich leichter Rückgang 
um 4,0 % durchschnittlich vergebener Pflegestellen (minus 12 Hilfen). 

Mit jahresdurchschnittlich 55 vergebenen Pflegestellen hat der Sozialbezirk West im Jahr 2011 die meisten Hilfen 
dieser Art zu verzeichnen. Ebenfalls überdurchschnittlich viele Hilfen wurden im Sozialbezirk Nord (44) vergeben. 
Unterdurchschnittlich viele Hilfen dieser Art gab es im Jahr 2011 in den Sozialbezirken Süd und Alt-West (je 24) 
registriert.



219

8

Allgemeiner Sozialer Dienst

8.6 Weitere Leistungen
Neben der professionellen Fallsteuerung kostenpflichtiger Hilfen nach SGB VIII hat der ASD weitere 
Hilfeleistungen erbracht. Darunter fallen einerseits Beratungsleistungen zu den Themen Trennung, Scheidung, 
Sorgerecht, Umgang oder Erziehungsberatung. 

Andererseits gibt der ASD als Beteiligter in familiengerichtlichen Verfahren nach § 50 SGB VIII und §§ 1666 und 
1631 b BGB Stellungnahmen ab. Darüber hinaus erstellt der ASD sozialpädagogische Stellungnahmen für andere 
Ämter, Behörden und Leistungsträger. Im Rahmen des Krisendiensts prüft der ASD außerdem Anzeigen von 
Kindeswohlgefährdungen nach § 8a SGB VIII, veranlasst bei Kindeswohlgefährdungen geeignete Maßnahmen 
zum Schutz der Kinder und prüft Anzeigen von einer Gefährdung des Erwachsenenwohl. 

Das weitere Aufgabengebiet des ASD umfasst ebenso niedrigschwellige Hilfen in Form von Beratung bzw. 
Vermittlung ins Versorgungssystem für Senioren bei drohender Vereinsamung, Überforderung, bei finanziellen 
Problemen und bei offenen Behördenangelegenheiten. Darunter fallen beispielsweise auch die Vermittlungen an 
ehrenamtliche Hilfsdienste wie den Seniorenbesucherdienst.
Abbildung 127: Fallzahlen im ASD außerhalb kostenpflichtiger Leistungen/HzE
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Quelle: Allgemeiner Sozialdienst                                                                                       Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011

Die im Jahr 2011 insgesamt 4.138 Fälle außerhalb kostenpflichtiger erzieherischer Leistungen bilden nicht das 
Alltagsgeschäft des ASD ab. Erfasst werden nur Fälle mit Aktenzeichen nach mindestens drei Kontakten.

Davon entfiel im Jahr 2011 ein Anteil von 28,3 % auf familiengerichtliche Stellungnahmen, 23,7 % auf 
Kindeswohlprüfungen, 22,9 % auf Dienstleistungen nach SGB VIII, II und XII, 22,9 % auf Stellungnahmen für 
andere Behörden/Leistungsträger und 2,2 % auf Erwachsenenwohlprüfungen.
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Ein Projekt des Programms „Perspektive Berufsabschluss“ des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung
“Perspektive Berufsabschluss” ist ein Programm des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, das durch 
strukturelle Veränderungen den Anteil von Jugendlichen und jungen Erwachsenen ohne beruflichen Abschluss 
dauerhaft senken will. Die Projekte sollen dafür Netzwerke nachhaltig etablieren. (Quelle: BMBF).

9.1 Aufgaben und Zielstellungen
Die Koordinierungsstelle „Regionales Übergangsmanagement Leipzig“ wird von 2008 bis 2013 aus Mitteln des 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung und dem Europäischem Sozialfonds der Europäischen Union im 
Programm „Perspektive Berufsabschluss“ gefördert. 

Es werden strukturelle Ansätze zur Verbesserung der Integrationschancen Jugendlicher in Ausbildung oder Arbeit 
fokussiert. Eine höhere Transparenz über die Zuständigkeiten und Aufgaben von Akteuren sowie eine intensivere 
Bündelung und Abstimmung von Instrumenten des Übergangssystems sollen dazu beitragen, dass berufliche 
Eingliederungsprozesse von Jugendlichen in Leipzig bedarfsgerechter, systematischer und anschlussorientierter 
gestaltet werden.

Zu den Zielstellungen der Koordinierungsstelle „Regionales Übergangsmanagement Leipzig“ im Jahr 2011 
gehörte die Fortführung der Arbeiten an den gesetzten Projektschwerpunkten:

o Steigerung der Effektivität von Übergangsmaßnahmen,

o Umsetzung des Begleitprojektes „Mit Migrant/-innen für Migrant/-innen – Interkulturelle Kooperation zur 
Verbesserung der Bildungsintegration“,

o Sensibilisierung von Unternehmen zur Ausbildung und Anstellung sowie Bereitstellung von Praktikaplätzen für 
benachteiligte Schüler/-innen und

o Optimierung des Übergangs Jugendlicher von Maßnahmen in Ausbildung beziehungsweise Erwerbstätigkeit. 

9.2 Leistungen 
Die Koordinierungsstelle dient als Schnittstelle und Impulsgeber für die Umsetzung der zentralen 
Handlungsschwerpunkte des Vorhabens. Dazu gehörten im Jahr 2011 unter anderem die

a) fortlaufende Schaffung von Datengrundlagen über die Wege von Absolventinnen und Absolventen 
von Leipziger Mittelschulen und Förderschulen durch das Bildungs-, Ausbildungs- und Erwerbssystem 
sowie über kommunale Strukturen und Angebote des Übergangssystems durch den Abschluss der 
„Leipziger Schulabsolventenstudien“. Abschließend können folgende Empfehlungen gegeben werden (Vgl. 
„Mittelschülerinnen und Mittelschüler auf dem Weg von der Schule in das Erwerbsleben“, Abschlussbericht zur 
Leipziger Schulabsolventenstudie, DJI, 2011):

o Die Real- und Hauptschulabsolventen an Leipziger Mittelschulen sollten die Möglichkeiten zur schulischen 
Höherqualifizierung prüfen. Beispielsweise könnten Akteure und Multiplikator/-innen am Übergang Schule-
Beruf diese Thematik aktiv in die Beratungen und Berufsorientierung von Jugendlichen einbinden. Dies 
sollte aktiv in die Beratungen und Berufsorientierung der Jugendlichen einbezogen werden. Ziel ist die 
Steigerung der Aufwärtsmobilität durch die Verbesserung und Vereinfachung der Durchlässigkeit. Der 
geringen Mobilität zwischen bestimmten Bildungsgängen (bspw. Haupt- und Realschule) könnte entgegen 
gewirkt werden. Dies betrifft, wie unten stehende Abbildung zeigt, auch andere Schularten.
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Abbildung 128: Durchlässigkeit von Bildungsgängen

o Berufsvorbereitende Aktivitäten müssen sich weiterhin intensiver an Qualität orientieren. Das Praktikum 
sollte noch stärker als hochwertiges Instrument einbezogen und ausgebaut werden. Es muss für die 
Jugendlichen sicher gestellt sein, dass sie sich in einer Vielzahl von beruflichen Möglichkeiten unter 
möglichst realistischen Bedingungen ausprobieren können.

o Vorhandene Förderinstrumente (z. B. ausbildungsbegleitende Hilfen) müssen intensiver genutzt werden, 
um drohende Ausbildungsabbrüche zu vermeiden und somit jedem Jugendlichen die Chance zu geben, 
eine duale Ausbildung erfolgreich zu beenden und den Einstieg in den 1. Arbeitsmarkt zu meistern. 

o Für bildungsbenachteiligte Jugendliche besteht die Möglichkeit einer außerbetrieblichen Ausbildung bei 
einem Bildungsträger. Hier sollte geprüft werden, inwieweit sich das Berufswahlspektrum erweitern lässt, 
damit ein erfolgreicher Übergang in die spätere Erwerbstätigkeit gewährleistet werden kann.

b) kontinuierliche Bestandsaufnahme und der Informationstransfer zu Angeboten und gesetzlichen    
 Fördermöglichkeiten und deren regionaler Umsetzung am Übergang Schule-Arbeitswelt mittels einer    
 Onlinedatenbank,
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c)  weitere Verbesserung der schulischen Berufsorientierung auf Grundlage der „Sächsischen Strategie  zur 

Berufs- und Studienorientierung“ des Freistaates Sachsen, u. a. durch Konzipierung und Realisierung 
der Fortbildung „Innenansichten: Wirtschaft erleben“ mit Unternehmenspraktikum für Lehrkräfte und die 
Erstellung einer Folgeexpertise zum „Stand und den Entwicklungsoptionen zu schulischen Konzepten zur 
Berufsorinetierung“. Zentrale Ergebnisse dieser Expertise sind (Vgl.: „Stand und den Entwicklungsoptionen zu 
schulischen Konzepten zur Berufsorinetierung“, Hrsg. Regionales Übergangsmanagement Leipzig 2011):

o Die Schulische Berufsorientierung hat sich seit 2008 zu einem pädagogischen Schwerpunktthema 
entwickelt.

o Die Zahl der Schulen, welche ein Konzept zur Berufsorientierung entwickelt haben, hat sich fast 
verdreifacht (2008: 13 Schulen, 2010/2011: 30 Schulen).

o Alle Schulen arbeiten mit externen Partnern zusammen, den größten Anteil bilden hier die Vertreter der 
Wirtschaft.

o Den Schulen ist die hohe Bedeutung der Eltern im beruflichen Orientierungsprozess der Kinder durchaus 
bewusst und sie bemühen sich, diese in das schulische Pogramm einzubeziehen. Die Pädagogen/-innen 
würden sich aber eine größere Resonanz und ein konstruktiveres Miteinander wünschen.

Tabelle 115: Teilnehmende Lehrkräfte nach Schularten und Schulstandort sowie beteiligte Unternehmen der Fortbildungsreihe 
„Innenansichten: Wirtschaft erleben“

FS

2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011

Leipzig-Stadt 1 4 2 0 1 2 1 4 2 1 16 6 8 11 4 7

Leipzig
Direktionsbezirk

0 4 3 0 1 0 0 2 1 2 11 4 3 4 6 3

Anderer 
Direktionsbezirk

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2

Gesamt 1 8 5 0 2 2 1 6 3 4 16 10 12 15 10 12

Quelle: Regionales Übergangsmanagement Leipzig

MittelschulenGymnasien

Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011  

BSZ
UnternehmenTeilnehmer 

gesamt
Schulart
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Abbildung 129: Publikation “Folgeexpertise”
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d) Gewinnung von Unternehmen für bildungsbenachteiligte Jugendliche, u. a. über die Durchführung von 

gemeinsamen Veranstaltungen mit der Industrie- und Handelskammer sowie der Handwerkskammer zu 
Leipzig, wo verschiedene Akteure Fördermöglichkeiten während der Ausbildung vorstellen. Außerdem 
beteiligten sich die Mitarbeiterinnen des Regionalen Übergangsmanagements an der erneuten Ausrichtung 
des Berufsausbildungspreises der Stadt Leipzig, mit dem das Engagement gewürdigt wird, das Jugendliche 
für die Perspektive auf einen Berufsabschluss und Unternehmer für ihre betriebliche Zukunft aufbringen bzw. 
durch Organisation spezifischer Veranstaltungen und Kommunikationsinstrumente sowie

e) fortlaufende Einbindung von Migrantenorganisationen als aktive Netzwerkpartner im „Regionalen 
Übergangsmanagement“ und die Sensibilisierung für bildungspolitische Themen des Förderprogramms durch 
Qualifizierungen. 2011 wurde die bereits 2010 gestartete Schulung zur „Interkulturellen Handlungsfähigkeit 
in der beruflichen Integrationsarbeit“ mit 28 Teilnehmenden fortgesetzt und vertieft. Im Rahmen der 
Qualifizierungsreihe zum „Bildungsbeauftragten in Migrantenorganisationen“ konnten weitere zehn Workshops 
zu Bildungsthemen realisiert werden. In Vorbereitung befindet sich die Gründung eines Netzwerkes der 
Bildungsbeauftragten aus Migrantenorganisationen. Teilnehmende Vereine sind ProDialog Leipzig e. V., 
Internationale Frauen Leipzig e. V., Deutsch-Russisches Hilfswerk zur Heiligen Alexandra e. V., Deutsch-
Russischer Kultur- und Bildungsverein, CONSIS Bildung und Management e. V., ZEOK e. V., Verein der 
vietnamesischen Frauen in Leipzig e. V..

Tabelle 116: Qualifizierungsangebote für Bildungsbeauftragte aus Leipziger Migranten(selbst)organisationen und Teilnehmerzahlen

Qualifizierungsangebote Anzahl 
Teilnehmende

Workshop "Berufsorientierung und Wege nach der Schule, Agentur für 
Arbeit" (11.1.2011)

14

Workshop "Angebote der Erwachsenenbildung und Nachqualifizierung" 
(10.2.2011)

16

Workshop "Anerkennung von Schul- und Berufsabschlüssen aus 
Herkunftsländern, Vorstellung Bildungsberatung und Angebote MigraSax" 
(24.3.2011)

16

Workshop "Aufbau, Angebote und Aufgaben der IHK" (07.04.2011) 12
Workshop "Aufbau, Angebote und Aufgaben der IHK und Vorstellung 
Bildungs- und Technologiezentrum Borsdorf" (28.04.2011)

15

Workshop "Angebote der Volkshochschule Leipzig und Fördermöglichkeiten 
für Aus- und Weiterbildung" (16.06.2011)

15

Workshop "Vorstellung Fortbildungsangebot SPRINT" (30.08.2011) 13

Workshop "Professionalisierung von Migrantenorganisationen I" (15.09.2011) 15

Workshop "Professionalisierung von Migrantenorganisationen II" (27.09.2011) 16

Workshop "Austausch zur Gründung eines Netzwerkes der 
Bildungsbeauftragten aus Migrantenorganisationen" (24.11.2011)

13

Seminar für Bildungsbeauftragte "Interkulturelle Handlungsfähigkeit in der 
beruflichen Integrationsarbeit" (24.01.2011)

12

Vertiefungsseminar für Multiplikatoren "Interkulturelle Handlungsfähigkeit in 
der beruflichen Integrationsarbeit" (25.01.2011)

28

Fachtagung "Bildungs- und Arbeitsmarktpotentiale nutzen - Fachaustausch 
im Kontext der 4. Integrationsmesse Leipzig" (25.05.2011)

99

Gesamt 284
Quelle: Regionales Übergangsmanagement Leipzig                                                           Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011   
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Die kommunale Kooperation mit den Leipziger Akteuren wird unter anderem durch die Zusammenarbeit in 
themenspezifischen Arbeitsforen sowie in der gemeinsamen Ausrichtung von Fachveranstaltungen charakterisiert. 
Neben zahlreichen Fachaustauschen und Beiträgen auf Tagungen Dritter wurde die Fachtagung „Bildungs- und 
Arbeitsmarktpotentiale nutzen - Fachaustausch im Kontext der 4. Integrationsmesse Leipzig“ in Zusammenarbeit 
mit dem Projekt „MoNa“ des Technologie- und Berufsbildungszentrums GmbH mit ca. 100 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern am 25.02.2011 ausgerichtet und sowie die bereits erwähnten Veranstaltungen mit den Kammern am 
27.01.2011 und am 15.02.2011 mit ausgestaltet. 
Tabelle 117: Netzwerk- und Gremienarbeit

Anzahl 
Treffen/Beiträge

3

2

2

2

4

12

13

7

3

4

9

18

Gesamt 79

Fachaustausche innerhalb des Netzwerkes "Integration" und der Arbeitsgruppe 
"Integrationsmesse"

Fachaustausche mit städtischen Landes- und Bundesprojekten (u. a. "Stärken vor Ort", 
"Lernen vor Ort")

Fachaustausche mit sächsischen und bundesweiten Standorten im Programm 
"Perspektive Berufsabschluss"  (u. a. Göttinger Kreis)

Programm- und Netzwerktreffen, Beratungen der wissenschaftliche Begleitung im 
Programm "Perspektive Berufsabschluss" 

Beiratssitzungen mit der Koordinierungsrunde "Berufliche Bildung"

Quelle: Regionales Übergangsmanagement Leipzig                                                           Kinder- und Jugendhilfereport Leipzig 2011 

Arbeitsforum „Eltern und Berufsorientierung“

Gast- und Fachbeiträge auf Veranstaltungen 

Arbeitsforum "Professionalisierung von Pädagogen für die Berufsorientierung"

Arbeitsforum "Entwicklung bedarforientierter Angebote für Benachteiligte und 
Verbesserung der passgerechten Zuweisung in Maßnahmen"

Arbeitsforum "Schulverweigerung"

Fachaustausche mit der Landesservicestelle Schule-Wirtschaft (Beraterin Schule-
Wirtschaft der Regionalstelle Leipzig der Sächsischen Bildungsagentur, Beraterin 
Berufswahlpass Westsachsen, Regionalinitiative B.O.S.S. Mitteldeutschland

Arbeitsforum "Jeder Absolvent mit Abschluss"

Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit wurden 21 eigene Medienmitteilungen herausgegeben. Es erfolgten 43 
Medienberichte. An Fachpublikationen zur Arbeit im Übergangsystem wurden u. a. die Folgeexpertise „Stand 
und Entwicklungsoptionen von schulischen Konzepten zur Studien- und Berufsorientierung der Stadt Leipzig“, 
eine Broschüre „Berufliche Perspektiven für Ein-Eltern-Familien im SGB II“ (im Auftrag des Jobcenter Leipzig) 
sowie der Abschlussbericht zur Schulabsolventenstudie „Mittelschülerinnen und Mittelschüler auf dem Weg von 
der Schule ins Erwerbsleben“ veröffentlicht. Ferner erarbeitete die Koordinierungsstelle im Berichtszeitraum drei 
Elternbriefe und einen Wegweiser für die berufliche Zukunft für Jugendliche.

Weiterführende Informationen zur Arbeit der Koordinierungsstelle sind unter www.uebergangsmanagement-
leipzig.de abrufbar.
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Karte 16: Ortsteilgrenzen mit Namen   
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Der „Kinder- und Jugendhilfereport 2011“ fasst Daten aus Prozessen der Jugendhilfe und 
deren organisatorischen Einheiten zusammen. Der „REPORT“ ist eine Fortschreibung und 
wurde bereits zum elften Mal erarbeitet. Er beinhaltet neben aktuellen Jahresdaten aus dem 
Jahr 2011 auch diverse Zeitreihen der einzelnen Leistungsfelder.
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